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1 EINLEITUNG UND AUFGABENSTELLUNG 

1.1 Ausgangslage und Aufgabenstellung 

Im Zusammenhang mit der verpflichtenden Umsetzung der Renewable Energy Directive (Er-

neuerbare-Energie-Richtlinie) ς RED III der Europäischen Union in Oberösterreich ist vorgese-

hen, die für die Erreichung der Ziele im Hinblick auf den Ausbau der erneuerbaren Energie 

notwendigen Flächen zu definieren und als Beschleunigungsgebiete inkl. Minderungsmaßnah-

men in einem Raumordnungsprogramm zu verordnen.  

Seitens des Landes Oberösterreich ist beabsichtigt, sowohl für Windkraftanlagen als auch für 

Photovoltaikanlagen Beschleunigungsgebiete festzulegen (im Folgenden BG-WK bzw. BG-PV). 

Die EU gibt hier einen sehr ambitionierten Zeitplan vor, demgemäß die Mitgliedstaaten bis 

zum 21.02.2026 derartige Beschleunigungsgebiete ausweisen müssen. Daraus ergibt sich ς zu-

lasten einer umfassenden Information oder Einbindung der Gemeinden im Vorfeld der Pla-

nung ς ein sehr knappes Zeitbudget für die OÖ-Landesregierung.  

Gemäß der RED III-Richtlinie ist die Planung zur Festlegung von Beschleunigungsgebieten für 

erneuerbare Energien obligatorisch einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) zu unterziehen. 

Für Projekte, die in einem Beschleunigungsgebiet liegen, soll es zu einer Verfahrensbeschleu-

nigung kommen.  

Zudem bestehen durch die Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, BGBl. I 

Nr. 26/2023, neue Rahmenbedingungen für die Bewilligung von Windkraftanlagen. Gemäß 

§ 4a Abs. 1 sind Windkraftanlagen αǾƻǊǊŀƴƎƛƎ ŀǳŦ ŘŀŦǸǊ ǇƭŀƴǳƴƎǎǊŜŎƘǘƭƛŎƘ ōŜǎǘƛƳƳǘŜƴ CƭŅŎƘŜƴ 

nach Maßgabe der aktuellen, im Einklang mit den Ausbauzielen des § 4 Erneuerbaren-Ausbau-

Gesetzes (EAG) stehenden verbindlichen planungsrechtlichen Festlegung und Zonierung auf 

überörtlicher Ebene für Windkraftanlagen (aktuelle überörtliche Windenergieraumplanung) 

ŘŜǎ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ .ǳƴŘŜǎƭŀƴŘŜǎ Ȋǳ ǊŜŀƭƛǎƛŜǊŜƴΦά Fehlt eine solche überörtliche Windenergieraum-

planung (im Einklang mit dem EAG) entfällt gemäß § 4a Abs. 3 diese Zulässigkeitsvorausset-

zung und damit die Möglichkeit, auf Landesebene steuernd einzugreifen. 

Grundlage für Inhalt und Methodik der Bearbeitung bilden das OÖ Raumordnungsgesetz 1994 

LGBl. Nr. 114/1993 idF. LGBl. Nr. 81/2024 (OÖ ROG 1994) und die Richtlinie 2001/42/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimm-

ter Pläne und Programme (SUP-Richtlinie). 

Prüfgegenstand sind die abschätzbaren umweltrelevanten Auswirkungen infolge der Auswei-

sung der Beschleunigungsgebiete unter Berücksichtigung der Minderungsmaßnahmen. Stra-

tegische Fragestellungen werden im Rahmen der Alternativenprüfung diskutiert. Untersu-

chungsmaßstab ist in erster Linie die Landesebene. Aufgrund der unterschiedlich betroffenen 

Schutzgüter werden die Beschleunigungsgebiete für Windkraft und Photovoltaik in weiterer 

Folge gesondert betrachtet.  

Die Festlegung der Beschleunigungsgebiete wird als iterativer Planungsprozess in Abstimmung 

mit der OÖ-Umweltanwaltschaft und den relevanten Fachabteilungen des Amtes der OÖ Lan-

desregierung angelegt.  

Dieser Umweltbericht der strategischen Umweltprüfung dokumentiert, inwieweit durch die 

geplanten Festlegungen der Umweltzustand beeinflusst wird, bzw. welche Auswirkungen ver-

ursacht werden. Auf Planungen anderer Institutionen bzw. auf überörtliche Planungen wird 

nicht näher eingegangen, sofern diese nicht in Zusammenhang mit den Inhalten der gegen-

ständlichen Ausweisung von Beschleunigungsgebieten stehen. Die generelle Einordnung so-

wie der gesamte Prozessablauf wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 
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Abbildung 1: Darstellung Prozessablauf 
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1.2 Begriffsbestimmungen 

Photovoltaikanlagen lassen sich je nach Standort, Bauweise und Nutzungsform in unterschied-

liche Kategorien einteilen. Gliedert man nach Standort und Bauweise, können Anlagen auf be-

reits versiegelten Flächen, auf Konversionflächen sowie Freiflächenanlagen bzw. schwim-

mende PV-Anlagen unterschieden werden. Die für die SUP relevanten Begrifflichkeiten wer-

den nachfolgend erläutert. 

1.2.1 Photovoltaikanlagen auf bereits versiegelten Flächen 

Grundsätzlich stehen eine Vielzahl an bereits versiegelten Flächen, insbesondere Gebäude, 

Parkplätze oder Konversionsflächen zur Nutzung für PV-Anlagen zur Verfügung. Gemäß der 

OÖ Photovoltaik-Strategie (vgl. Kapitel 2.3.3) besteht der strategische Ansatz darin, dass der 

Nutzung dieser Flächen höchste Priorität zugewiesen wird. Unterschieden werden kann in Auf-

dachanlagen, Fassadenanlagen, Lärmschutzanlagen, Anlagen auf Parkplätzen etc. 

1.2.2 Freistehende Photovoltaikanlage 

Unter einer freistehenden Photovoltaikanlage versteht man eine Photovoltaikanlage, die nicht 

auf einem Gebäude oder an einer Fassade, sondern ebenerdig auf einer freien Fläche aufge-

stellt ist. Eine freistehende Photovoltaikanlage ist ein fest montiertes System, bei dem mittels 

einer Unterkonstruktion die Photovoltaikmodule in einem optimalen Winkel zur Sonne ausge-

richtet werden. 

1.2.3 Agri-PV-Anlage 

In der OÖ Photovoltaik-Strategie werden Agro-/Agri-PV-Anlagen mit Bezug auf das EAG 2021 

und die Investitionszuschuss-Verordnung-Strom 2022 als αƭŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘ ƎŜƴǳǘȊǘŜ CƭŅŎƘŜƴ 

auf denen gleichzeitig Sonnenenergie zur Stromerzeugung genutzt und landwirtschaftliche 

tǊƻŘǳƪǘŜ ŜǊȊŜǳƎǘ ǿŜǊŘŜƴ ό5ƻǇǇŜƭƴǳǘȊǳƴƎ ŀǳŦ ŘŜǊǎŜƭōŜƴ CƭŅŎƘŜύάΣ definiert. Voraussetzung ist 

das Vorliegen einer zwingenden landwirtschaftlichen Hauptnutzung, d.h. eine kombinierte 

Nutzung derselben Landfläche für die landwirtschaftliche Produktion von pflanzlichen oder 

tierischen Erzeugnissen als Hauptnutzung und Stromproduktion als Sekundärnutzung. Eine 

gleichmäßige Verteilung der Photovoltaikmodule auf der Gesamtfläche und eine landwirt-

schaftliche Nutzung von mindestens 75% der Gesamtfläche zur Produktion von pflanzlichen 

oder tierischen Erzeugnissen ist erforderlich.  

Gemäß §2 Abs. 1 Z15 EAG-Investitionszuschüsseverordnung-Strom wird eine landwirtschaftli-

che Produktion von tierischen Erzeugnissen dann als Hauptnutzung verstanden, wenn αŜƛƴŜ 

Beweidung der Fläche mit einem Viehbesatz von mindestens 1 Großvieheinheit je Hektar Ge-

ǎŀƳǘŦƭŅŎƘŜ όD±9κƘŀύά erfolgt, αǎƻŘŀǎǎ ŘŜǊ !ǳŦǿǳŎƘǎ ǾƻƭƭŦƭŅŎƘƛƎ ƎŜƴǳǘȊǘ ǿƛǊŘΤ ƎŜƎŜōŜƴŜƴŦŀƭƭǎ 

hat eine zusätzliche Weidepflege zu erfolgenάΦ 

1.3 Untersuchungsrahmen und Scoping 

Gemäß der RED III-Richtlinie ist die Planung zur Festlegung von Beschleunigungsgebieten für 

erneuerbare Energien obligatorisch einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) zu unterziehen. 

Zudem ist gemäß § 13 Abs. 1 OÖ Raumordnungsgesetz 1994 LGBl. Nr. 114/1993 idF. LGBl. Nr. 

48/2025 (OÖ ROG 1994) bei der Aufstellung eines Raumordnungsprogramms oder einer Ver-

ordnung eine Umweltprüfung durchzuführen, wenn sie voraussichtlich erhebliche Umweltaus-

wirkungen haben. Da im Rahmen der vorangegangenen Untersuchungen nicht ausgeschlossen 

werden konnte, dass die Verordnung erhebliche negative Umweltauswirkungen zur Folge ha-

ben könnte, bedarf es vertiefender Untersuchungen (im Rahmen dieses Umweltberichts).  
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Die Untersuchungstiefe orientiert sich an den Vorgaben der strategischen Umweltprüfung ge-

mäß UVP-G 2000, das im Einklang mit der SUP-Richtlinie (2001/42/EG) steht. Die Festlegung 

von Beschleunigungsgebieten gemäß der Erneuerbaren-Richtlinie (RED III) erfordert eine der-

artige Prüfung und setzt eine hinreichende Beurteilung der voraussichtlich erheblichen Um-

weltauswirkungen auf strategischer Ebene voraus. 

Ziel des Raumordnungsprogramms ist es, bereits auf Ebene der Beschleunigungsgebiete unter 

Berücksichtigung der Minderungsmaßnahmen eine belastbare Vorprüfung der Umweltver-

träglichkeit von Photovoltaik- und Windkraftanlagen durchzuführen, sodass im späteren 

Screening mit der Erfüllung dieser bereits vorgeprüften Minderungsmaßnahmen das Auslan-

gen gefunden werden kann. Allfällige materienrechtliche Verfahren bleiben hiervon (vorbe-

haltlich künftiger gesetzlicher Äderungen) zunächst unberührt.  

Anhand der Vorgaben der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-Richtlinie) 

wurde im Rahmen des SUP-Scopings definiert, für welche Schutzgüter vertiefende Untersu-

chungen erforderlich sind. Diese Definition stellt den Untersuchungsrahmen für den Umwelt-

bericht dar. 

Stellungnahme der Oö. Umweltanwaltschaft im Rahmen des SUP-Scopings ς Festlegung des 

Untersuchungsrahmens: 

Zur Festlegung des Untersuchungsrahmens im Zuge des SUP-Scopings wurde von der Oö. Um-

weltanwaltschaft (Mag. Dr. Mario Pöstinger) eine Stellungnahme in zwei Teilen übermittelt: 

Teil 1 datiert vom 19. Februar 2025, Teil 2 vom 12. März 2025. Die vollständige Stellungnahme 

ist im Anhang dokumentiert. Nachfolgend werden die zentralen Inhalte sowie deren weitere 

Behandlung zusammenfassend dargestellt. 

Teil 1: Alternativen und grenzüberschreitende SUP 

Im ersten Teil der Stellungnahme vom 19. Februar 2025 bestätigt die Oö. Umweltanwaltschaft 

ausdrücklich die im Scoping dargelegte Vorgehensweise zur Durchführung der Alternativen-

prüfung für die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten für Windkraftnutzung und freiste-

hende Photovoltaikanlagen. Die gewählte Methodik wird als schlüssig und nachvollziehbar be-

urteilt. Seitens der Umweltanwaltschaft werden daher keine zusätzlichen Anforderungen an 

den Untersuchungsrahmen im Hinblick auf die Alternativenprüfung gestellt. 

Unabhängig davon weist die Umweltanwaltschaft auf die räumliche Nähe des geplanten Wind-

kraft-Beschleunigungsgebiets im Bereich des Sternwalds (Gemeinde Vorderweißenbach) zur 

tschechischen Staatsgrenze hin. Aufgrund potenzieller grenzüberschreitender Umweltauswir-

kungen wird eine grenzüberschreitende Strategische Umweltprüfung empfohlen. Dieser Emp-

fehlung soll im Rahmen des nachgelagerten Verfahrens Rechnung getragen werden. 

Teil 2: Schutzgüter, Untersuchungsraum und Prüftiefe 

Der zweite Teil der Stellungnahme der Oö. Umweltanwaltschaft vom 12. März 2025 befasst 

sich mit der Festlegung des Untersuchungsrahmens für die vertiefende Schutzgutprüfung im 

Rahmen der Strategischen Umweltprüfung (SUP).  

Ausgangspunkt der Betrachtung ist ein landesweiter Abschichtungsprozess zur Eingrenzung 

des Untersuchungsraums, der GIS-gestützt auf Grundlage verschiedener Kriterien erfolgt (vgl. 

Kapitel 4.1.2 und 6.2.2)Φ 5ŀōŜƛ ǿŜǊŘŜƴ ǎƻǿƻƘƭ ǳƴƛƻƴǎǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜ ±ƻǊƎŀōŜƴ ŘŜǊ w95 LLL όȊΦ .Φ 

Ausschluss geschützter Gebiete, Hauptvogelzugrouten) als auch energiewirtschaftliche Fakto-

ǊŜƴ όȊΦ .Φ ²ƛƴŘƭŜƛǎǘǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜΣ bŅƘŜ Ȋǳ ¦ƳǎǇŀƴƴǿŜǊƪŜƴύ ǎƻǿƛŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛǎŎƘŜ ±ƻǊƎŀōŜƴ ŘŜǎ 

Landes (z.B. Oö. PV-Strategie 2030) herangezogen. 
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Das Scoping-Dokument enthält eine Vorauswahl jener Schutzgüter, für die eine vertiefende 

Prüfung auf Planebene erforderlich ist. Diese Auswahl wurde von der Oö. Umweltanwaltschaft 

als schlüssig anerkannt, insbesondere da über den Abschichtungsprozess potenzielle Schutz-

gutkonflikte frühzeitig identifiziert und gegebenenfalls bereits ausgeschlossen wurden. 

Für die Beschleunigungsgebiete wurden schlussendlich folgende Schwerpunktbereiche für 

vertiefende Untersuchungen festgelegt: 

¶ Photovoltaikanlagen (freistehend): Auswirkungen auf Menschliche Nutzung όǳΦ ŀΦ 

Siedlungsraum, Freizeit und Erholung, Landwirtschaft), biologische Vielfalt und Land-

schaft (u.a. Erscheinungsbild), Fläche und Boden, Luft und Klima sowie Sach- und Kul-

turgüter. 

¶ Windkraftanlagen: Auswirkungen auf Menschliche Nutzung (u.a. Jagd, Wohnnutzung), 

biologische Vielfalt (insbesondere geschützte Arten wie Vögel und Fledermäuse) und 

Landschaft, Fläche und Boden, Luft und Klima sowie Kulturgüter. 

Im Umweltbericht sollte auf den ς auszugsweise in der Stellungnahme zum Scoping angeführ-

ten ς Daten- und Informationsquellen aufgebaut werden. Die Datenqualität wird gleichzeitig 

als zentraler begrenzender Faktor benannt: Aufgrund des engen Zeitrahmens und der man-

gelnden Projektkonkretisierung muss von einer insgesamt eingeschränkten Datenlage ausge-

gangen werden. Daher wird die Bewertung Großteils verbal-argumentativ erfolgen. Dennoch 

sind bestmöglich die Schutzgüter biologische Vielfalt und Landschaft zu behandeln, da diese 

Bereiche als besonders konfliktträchtig betrachtet werden. Auch Aspekten des Unionsschutzes 

und damit eine ggf. direkte wie indirekte Betroffenheit von in der Europäischen Union streng 

geschützten Arten kommt eine hohe Bedeutung zu. 

Diesbezüglich wird unter anderem auf die nach Raumeinheiten gegliederten Leitbilder 

Oberösterreichs für Natur und Landschaft (NaLa) verwiesen.  

Zur Alternativenprüfung wird festgehalten, dass diese auf die Zweckmäßigkeit der Prüftiefe 

und des Prüfumfangs abzustellen sei. α5ŀǎ ōŜŘŜǳǘŜǘΣ Řŀǎǎ ǾŜǊƴǸƴŦǘƛƎŜ !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜƴ ƴǳǊ ǎƻ ǿŜƛǘ 

betrachtet und analysiert werden müssen, bis sich schlüssig herausstellt, dass sich diese ge-

prüfte Variante als nicht vorzugswürdig erweist. Kann eine Alternative nicht vorab im Zuge ei-

ner Grobprüfung eindeutig ausgeschlossen werden, ist sie im selben Ausmaß wie der Planfall 

zu behandeln." 

Minderungsmaßnahmen wurden im Rahmen einer fachabteilungsübergreifenden Arbeits-

gruppe unter Mitwirkung der Oö. Umweltanwaltschaft entworfen. Sie orientieren sich am Sco-

ping-Dokument, müssen jedoch ς abhängig von den Ergebnissen der vertiefenden Prüfung ς 

im Zuge der SUP noch angepasst werden. Abschließend wird auf den unmittelbaren Zusam-

menhang mit der Verordnung der Ausschlusszonen hingewiesen, ohne deren Rechtskraft die 

Verordnung für die Beschleunigungsgebiete möglicherweise abzuändern wäre. 

Jene Schutzgüter und Schutzaspekte, für die eine vertiefende Untersuchung laut Ergebnis des 

Scopings und gemäß Stellungnahmen der Oö. Umweltanwaltschaft erforderlich sind, werden 

in den Kapiteln 5 sowie 7 konkret beschrieben und bewertet.  
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2 RECHTLICHER UND STRATEGISCHER RAHMEN 

2.1 Erneuerbare-Energie-wƛŎƘǘƭƛƴƛŜ αRED IIIά ŘŜǊ 9ǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ ¦ƴƛƻƴ 

Titel der Richtlinie in Langfassung: Richtlinie (EU) 2023/2413 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 18. Oktober 2023 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2018/2001, der Verordnung 

(EU) 2018/1999 und der Richtlinie 98/70/EG im Hinblick auf die Förderung von Energie aus 

erneuerbaren Quellen und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/652 des Rates. 

Mit der Richtlinie RED III, die am 20. November 2023 in Kraft getreten ist, soll die Geschwin-

digkeit des Ausbaus von erneuerbaren Energieträgern erhöht werden: Gemäß Angaben der 

EU ist der Anteil erneuerbarer Energiequellen am Energieverbrauch der EU seit Einführung der 

Erneuerbare-Energien-Richtlinie (2009/28/EG) von 12,5% im Jahr 2010 auf 23% im Jahr 2022 

gestiegen. RED III hat zum Ziel, den Anteil an Erneuerbaren Energien am (Brutto-)Endver-

brauch bis zum Jahr 2030 auf 42,5 Prozent innerhalb der EU zu erhöhen. Alle Mitgliedstaaten 

sind darüber hinaus aufgefordert, sich um die Erreichung eines unverbindlichen Ziels von 45% 

zu bemühen. 

Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie 

Bis zum 21. Februar 2026 müssen die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die zuständigen Be-

hörden im ausreichenden Ausmaß besonders geeignete Gebiete für den Ausbau von Erneuer-

ōŀǊŜƴ Ƴƛǘ tƭŅƴŜƴ ŀǳǎǿŜƛǎŜƴΣ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ α.ŜǎŎƘƭŜǳƴƛƎǳƴƎǎƎŜōƛŜǘŜ ŦǸǊ ŜǊƴŜǳŜǊōŀǊŜ 9ƴŜǊƎƛŜάΦ 

Für Projekte, die in einem Beschleunigungsgebiet gelegen sind, entfallen bestimmte projekt-

spezifische Prüfpflichten aus dem europäischen Umweltrecht. Die FFH-Verträglichkeitsprüfun-

gen sowie die Arten- und Gewässerschutzprüfungen samt diesbezüglicher Gutachten und Kar-

tierungen werden dadurch entbehrlich. Stattdessen erfolgt ein innerhalb von 45 Tagen durch-

zuführendes Screening auf Basis vorhandener Daten.  

Aufgrund der aktuellen Novellierung des  Oö. Raumordnungsgesetzes ist auch keine Flächen-

widmungsplanänderung mehr erforderlich, wenn Windkraft- oder Photovoltaikanlagen in als 

Beschleunigungsgebiete ausgewiesenen Zonen errichtet werden sollen. Soweit in anderen 

aŀǘŜǊƛŜƴƎŜǎŜǘȊŜƴ όȊΦ .Φ 9ƭŜƪǘǊƛȊƛǘŅǘǎǊŜŎƘǘΣ [ǳŦǘŦŀƘǊǘǊŜŎƘǘ ŜǘŎΦύ ƪŜƛƴŜ ŀōǿŜƛŎƘŜƴŘŜƴ ƻŘŜǊ ŜǊπ

gänzenden Vorgaben bestehen, bleiben diese weiterhin anwendbar. Das Raumordnungspro-

gramm steht im Zusammenhang mit dem derzeit in Ausarbeitung befindlichen Erneuerbaren-

Ausbau-Gesetzespaket, das die rechtlichen Rahmenbedingungen für die nationale Umsetzung 

der RED III-Richtlinie sowie die Ausgestaltung der nachgelagerten Prüfprozesse (Screening) 

schaffen soll. 

Gemäß Anhang I der SUP-Richtlinie 2001/42/EG sind relevante Umweltziele darzulegen. Nach-

stehende Umwelt- und Entwicklungsziele sind Vorgaben für die überörtliche Raumplanung 

und bei der gegenständlichen Aufstellung des Sektoralen Raumordnungsprogrammes zu be-

rücksichtigen. 

Zu berücksichtigende Ziele des Umweltschutzes gem. RED III 

Natura 2000-Gebiete, Schutzgebiete, Hauptvogelzugrouten und andere sensible Gebiete dür-

fen nicht als Beschleunigungsgebiete ausgewiesen werden.  

¶ Es sind Gebiete auszuwählen, in denen die Nutzung einer bestimmten Art von 

erneuerbarer Energie voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat. 

¶ Vorrangig auszuwählen sind künstliche und versiegelte Flächen wie Dächer und 

Gebäudefassaden, Verkehrsinfrastrukturflächen und ihre unmittelbare Umgebung, 

Parkplätze, landwirtschaftliche Betriebe, Abfalldeponien, Industriestandorte, Bergwerke, 



Umsetzung der RED III-Richtlinie der EU    

Umweltbericht  Oktober2025 

14 

 

künstliche Binnengewässer, Seen oder Reservoirs und unter Umständen kommunale 

Abwasserbehandlungsanlagen sowie vorbelastete Flächen, die nicht für die 

Landwirtschaft genutzt werden können. (Art. 15c Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) EE-RL 2023) 

¶ Es sind Regeln für wirksame und verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen zur 

Begrenzung der Umweltauswirkungen der Anlagen festzulegen. 

¶ Die Planung, mit der die Gebiete ausgewiesen werden, ist obligatorisch einer 

strategischen Umweltprüfung zu unterziehen. 

¶ Entsprechend den Vorgaben der SUP-Richtlinie ist die Öffentlichkeit bei der Erstellung der 

Pläne zur Ausweisung von Beschleunigungsgebieten zu beteiligen. 

2.2 Bundes- und Landesgesetzgebung (Ziele des Umweltschutzes) 

2.2.1 Oberösterreichisches Raumordnungsgesetz (ROG) 1994  

LGBl. Nr. 114/1993 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 48/2025  

Rechtsverbindlich zu berücksichtigende Ziele des Umweltschutzes: 

Raumordnungsziele und -grundsätze entsprechend dem §2 OÖ ROG 1994: 

όмύ α5ƛŜ wŀǳƳƻǊŘƴǳƴƎ Ƙŀǘ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ŦƻƭƎŜƴŘŜ ½ƛŜƭŜΥ 

1. den umfassenden Schutz des Klimas und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen sowie 

die Sicherung oder Wiederherstellung eines ausgewogenen Naturhaushaltes; 

2. die Sicherung oder Verbesserung der räumlichen Voraussetzungen für sozial gerechte Le-

bensverhältnisse und die kulturelle Entfaltung; 

2a. die Vermeidung und Verminderung des Risikos von Naturgefahren für bestehende und 

künftige Siedlungsräume; 

3. die Sicherung oder Verbesserung einer Siedlungsstruktur, die mit der Bevölkerungsdichte ei-

nes Gebietes und seiner ökologischen und wirtschaftlichen Tragfähigkeit im Einklang steht, 

auch unter Bedachtnahme auf die infrastrukturellen Rahmenbedingungen sowie die Stärkung 

des ländlichen Raumes durch die Sicherung entsprechender räumlicher Entwicklungsmöglich-

keiten, insbesondere unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung; 

4. die Sicherung oder Verbesserung der räumlichen Voraussetzungen für eine leistungsfähige 

Wirtschaft einschließlich der Sicherung der natürlichen Ressourcen sowie die Sicherung der Ver-

sorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit notwendigen Gütern und Dienstleistungen, 

insbesondere in Krisenzeiten; 

5. die Sicherung oder Verbesserung der räumlichen Voraussetzung für eine existenz- und leis-

tungsfähige Land- und Forstwirtschaft, insbesondere die Verbesserung der Agrarstruktur; 

6. die sparsame Grundinanspruchnahme bei Nutzungen jeder Art sowie die bestmögliche Ab-

stimmung der jeweiligen Widmungen; 

7. die Vermeidung von Zersiedelung; 

8. die Sicherung und Verbesserung einer funktionsfähigen Infrastruktur, insbesondere durch 

die Integration und den Einsatz von erneuerbarer Energie; 

9. die Schaffung und Erhaltung von Freiflächen für Erholung und Tourismus; 

10. die Erhaltung und Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie eine umfassende Dorf- 

und Stadtentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der Stärkung der Stadt- und Orts-

kerne; unvermeidbare Eingriffe in die Landschaft sind durch entsprechende 
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landschaftspflegerische Maßnahmen bestmöglich auszugleichen. 

(2) Die Ordnung des Gesamtraumes ist auf seine Teilräume abzustimmen. Ordnende Maßnah-

men in Teilräumen haben sich der Ordnung des Gesamtraumes einzufügen. Bei der Planung 

und Umsetzung von ordnenden Maßnahmen in benachbarten Teilräumen ist zur Abstimmung 

solcher Maßnahmen auf die Planungen der angrenzenden Bundesländer und des benachbarten 

Auslandes möglichst Bedacht zu nehmen. Dem Schutz und der Erhaltung der Umwelt ist der 

Vorrang einzuräumen. 

(3) Bei Planungen und Maßnahmen innerhalb einzelner Sachbereiche (Fachplanungen) sind 

ihre Auswirkungen auf andere Sachbereiche zu berücksichtigen, um spätere Nutzungskonflikte 

Ȋǳ ǾŜǊƳŜƛŘŜƴΦ ώΧϐ 

(4) Planungen und Maßnahmen der Gebietskörperschaften und anderer Planungsträger sind 

zur Vermeidung von Fehlentwicklungen insbesondere im Bereich der Siedlungsentwicklung, der 

Standortplanung für die Wirtschaft, des Landschafts- und Umweltschutzes sowie des Verkehrs, 

durch den rechtzeitigen Austausch von Informationen und Planungsgrundlagen aufeinander 

ŀōȊǳǎǘƛƳƳŜƴΦά 

§3 OÖ ROG 1994 Wirkung der Raumordnungsziele und -grundsätze 

όмύ α!ƭƭŜ ǊŀǳƳōŜŘŜǳǘǎŀƳŜƴ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎΣ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜƴΣ ŘŜǊ ŘǳǊŎƘ ƭŀƴŘŜǎǊŜŎƘǘƭƛπ

che Vorschriften eingerichteten Gemeindeverbände und der auf Grund von Landesgesetzen 

eingerichteten Körperschaften öffentlichen Rechtes haben sich an den Raumordnungszielen 

und -ƎǊǳƴŘǎŅǘȊŜƴ ŀǳǎȊǳǊƛŎƘǘŜƴΦά 

όнύ αwŀǳƳōŜŘŜǳǘǎŀƳŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ǎƛƴŘ ŀƭƭŜ ±ƻǊƘŀōŜƴ ŜƛƴǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ CŀŎƘ- und Einzelplanun-

gen im Gebiet des Landes, die Raum beanspruchen oder die räumliche Struktur oder die Ent-

ǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǎ wŀǳƳŜǎ ǿŜǎŜƴǘƭƛŎƘ ōŜŜƛƴŦƭǳǎǎŜƴΦά 

§ 11 Abs. 1 OÖ ROG 1994 

Die Umsetzung der Raumordnungsziele und -grundsätze sowie der Aufgaben der überörtli-

chen Raumordnung erfolgt durch Raumordnungsprogramme (Verordnungen) der Landesre-

gierung. Sie haben die angestrebten Ziele der Raumordnung und die zu ihrer Erreichung not-

wendigen Maßnahmen näher festzulegen. Gem. Absatz 3b können insbesondere Raumord-

nungsprogramme zum Sachbereich erneuerbare Energie mit Festlegungen hinsichtlich Be-

schleunigungs- und Ausschlusszonen sowie der Anordnung von Minderungsmaßnahmen er-

lassen werden. 

Die Landesregierung hat bei der Erlassung von Raumordnungsprogrammen (Abs. 4 Zi 2) auf 

Planungen benachbarter Länder, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und anderer Kör-

perschaften öffentlichen Rechtes sowie auf raumbedeutsame Maßnahmen anderer Planungs-

träger soweit Bedacht zu nehmen. 

§21 Abs. 5 OÖ ROG 1994 

Folgende Anlagen dürfen nicht im Bauland errichtet werden: 

o Freistehende Photovoltaikanlagen mit einer Modulfläche von mehr als 50m² 
o Windkraftanlagen 

α!ǳǎƎŜƴƻƳƳŜƴ Ǿƻƴ ŘƛŜǎŜƳ ±ŜǊōƻǘ ǎƛƴŘ ²ƛƴŘƪǊŀŦǘŀƴƭŀƎŜƴ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ bŜƴƴƭŜƛǎǘǳƴƎ ōƛǎ р ƪ² ƛƴ 

den Baulandkategorien gemäß § 22 Abs. 6 und 7 sowie § 23 Abs. 4 Z 3 und freistehende Pho-

tovoltaikanlagen gemäß Z 2, wenn auf dem betroffenen Grundstück bereits ein dem Zweck der 

Widmung entsprechendes Hauptgebäude besteht oder ein solches gleichzeitig mit der Photo-

ǾƻƭǘŀƛƪŀƴƭŀƎŜ ŜǊǊƛŎƘǘŜǘ ǿƛǊŘΦά  
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§ 30a OÖ ROG 1994 

Freistehende Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen mit einer Modulfläche über 50 m² 

dürfen im Grünland nur errichtet werden, wenn im Flächenwidmungsplan eine entsprechende 

Sonderausweisung die Errichtung zulässt. 

 

§ 37a OÖ ROG 1994 

Unter dem Titel widmungsneutrale Bauten gilft für Windkraft- und freistehende 

Photovoltaikanlagen samt deren zugehörigen Nebenanlagen in gemäß § 11 Abs. 3b verordneten 

Beschleunigungsgebieten sowie für Umspannwerke samt deren zugehörigen Nebenanlagen 

§ 27 Abs. 1 Oö. Bauordnung 1994 sinngemäß, womit die Errichtung ungeachtet der Ausweisung 

im Flächenwidmungsplan zulässig ist. 

2.2.2 Österreichisches Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP-G) 2000  

BGBl. Nr. 697/1993 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 26/2023 

Die Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVP-G 2000) aus dem Jahr 2023, 

brachte bedeutende Änderungen für die Errichtung von Windkraftanlagen in Österreich mit 

sich. Diese Anpassungen zielen darauf ab, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und den 

Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern. 

Folgende Festlegungen der UVP-Gesetzesnovelle haben unmittelbare Relevanz für die Auswei-

sung von Beschleunigungsgebieten auf Landesebene: 

Rechtsverbindlich zu berücksichtigende Ziele des Umweltschutzes: 

§ 4a Abs. 1 UVPG 2000 

α²ƛƴŘƪǊŀŦǘŀƴƭŀƎŜƴ ǎƛƴŘ ǾƻǊǊŀƴƎƛƎ ŀǳŦ ŘŀŦǸǊ ǇƭŀƴǳƴƎǎǊŜŎƘǘƭƛŎƘ ōŜǎǘƛƳƳǘŜƴ CƭŅŎƘŜƴ ƴŀŎƘ aŀǖπ

gabe der aktuellen, im Einklang mit den Ausbauzielen des § 4 Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes 

(EAG) stehenden verbindlichen planungsrechtlichen Festlegung und Zonierung auf überörtli-

cher Ebene für Windkraftanlagen (aktuelle überörtliche Windenergieraumplanung) des jewei-

ƭƛƎŜƴ .ǳƴŘŜǎƭŀƴŘŜǎ Ȋǳ ǊŜŀƭƛǎƛŜǊŜƴΦά 

§ 4a Abs. 2 

αDƛōǘ Ŝǎ ƛƴ ŜƛƴŜƳ .ǳƴŘŜǎƭŀƴŘ ŜƛƴŜ ŀƪǘǳŜƭƭŜ ǸōŜǊǀǊǘƭƛŎƘŜ ²ƛƴŘŜƴŜǊƎƛŜǊŀǳƳǇƭŀƴǳƴƎΣ ŀōŜǊ ŦŜƘƭǘ 

die erforderliche Konkretisierung auf der örtlichen Planungsebene (Flächenwidmung), so ist 

diese Zulässigkeitsvoraussetzung für die überörtlich vorgesehenen Flächen ƴƛŎƘǘ ŀƴȊǳǿŜƴŘŜƴΦά 

Gemäß den Erläuterungen zur Gesetzesnovelle ist die Frage, ob eine Gemeinde in einer 

Vorrang- bzw. Eignungszone ausreichende Flächen für Windkraftanlagen in ihrem 

Gemeindegebiet gewidmet hat, anhand der Ausbauziele des jeweiligen Bundeslandes und ς 

sofern vorhanden ς der für die Vorrang- bzw. Eignungszone vorgesehenen Ziele unter 

Berücksichtigung der realisierbaren Potenziale zu beurteilen (siehe auch Integrierte 

österreichischer Netzinfrastrukturplans gemäß § 94 EAG). 

§ 4a Abs. 3 

αCŜƘƭŜƴ ƛƴ ŜƛƴŜƳ .ǳƴŘŜǎƭŀƴŘ ŜƛƴŜ ŀƪǘǳŜƭƭŜ ǸōŜǊǀǊǘƭƛŎƘŜ ²ƛƴŘŜƴŜǊƎƛŜǊŀǳƳǇƭŀƴǳƴƎ ǳƴŘ ŘƛŜ ŜǊπ

forderliche Konkretisierung auf der örtlichen Planungsebene (Flächenwidmung), so sind diese 

½ǳƭŅǎǎƛƎƪŜƛǘǎǾƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎŜƴ ƴƛŎƘǘ ŀƴȊǳǿŜƴŘŜƴΦ ώΧϐ 5ŜǊ tǊƻƧŜƪǘǿŜǊōŜǊκŘƛŜ tǊƻjektwerberin 

hat mit dem Genehmigungsantrag nach § 5 Abs. 1 die Zustimmung der Standortgemeinde/n, 

auf deren Gemeindegebiet die Fundamente der Windkraftanlagen errichtet werden sollen, 

ƴŀŎƘȊǳǿŜƛǎŜƴΦά 
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2.2.3 Oberösterreichisches Natur- und Landschaftsschutzgesetz (NSchG) 2001  

LGBl. Nr. 129/2001 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 64/2025 (OÖ NSchG 2001) 

Rechtsverbindlich zu berücksichtigende Ziele des Umweltschutzes: 

Naturschutzziele gem. §1 Abs. 1 NSchG 

Dieses Landesgesetz hat zum Ziel, die heimische Natur und Landschaft in ihren Lebens- oder 

Erscheinungsformen zu erhalten, sie zu gestalten und zu pflegen und dadurch dem Menschen 

eine ihm angemessene bestmögliche Lebensgrundlage zu sichern (öffentliches Interesse am 

Natur- und Landschaftsschutz). 

Durch dieses Landesgesetz werden insbesondere geschützt: 

1. das ungestörte Wirkungsgefüge des Naturhaushaltes (Ablauf natürlicher Entwicklungen); 

2. der Artenreichtum der heimischen Pflanzen-, Pilz- und Tierwelt (Artenschutz) sowie deren 

natürliche Lebensräume und Lebensgrundlagen (Biotopschutz); 

3. die Vielfalt, Eigenart, Schönheit und der Erholungswert der Landschaft; 

4. Mineralien und Fossilien; 

5. Naturhöhlen und deren Besucher. 

Gemäß §3 Begriffsbestimmungen wird das Landschaftsbild unter Zi. 8 als α.ƛƭŘ ŜƛƴŜǊ [ŀƴŘπ

ǎŎƘŀŦǘ Ǿƻƴ ƧŜŘŜƳ ƳǀƎƭƛŎƘŜƴ .ƭƛŎƪǇǳƴƪǘ Ȋǳ [ŀƴŘΣ Ȋǳ ²ŀǎǎŜǊ ǳƴŘ ƛƴ ŘŜǊ [ǳŦǘά definiert. 

§ 14 Oö. Natur- und Landschaftsschutzgesetz definiert, dass eine Bewilligung für ein Projekt 

dann erteilt wird, αǿŜƴƴ Řŀǎ ±ƻǊƘŀōŜƴΣ ŦǸǊ Řŀǎ ŘƛŜ .ŜǿƛƭƭƛƎǳƴƎ ōŜŀƴǘǊŀƎǘ ǿǳǊŘŜΣ ǿŜŘŜǊ ŘŜƴ 

Naturhaushalt [... ] noch den Erholungswert der Landschaft in einer Weise beeinträchtigt noch 

das Landschaftsbild in einer Weise stört, die dem öffentlichen Interesse am Natur- und Land-

ǎŎƘŀŦǘǎǎŎƘǳǘȊ ȊǳǿƛŘŜǊƭŅǳŦǘΦά 

In §34a wird auf die Interessensabwägung im Zuge der Errichtung von Erneuerbare-Energie-

Anlagen Bezug genommen. Werden Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie, bei 

dem Anschluss solcher Anlagen an das Netz, dem betreffenden Netz selbst sowie bei Speicher-

anlagen bis zum Erreichen der Klimaneutralität errichtet, wird davon ausgegangen, αdass sie 

im überragenden öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit 

dienen. Diese Annahme gilt nicht, wenn es eindeutige Belege dafür gibt, dass diese Projekte 

erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben, die nicht abgemildert oder ausge-

ƎƭƛŎƘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦά 

2.2.4 Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) 2021 

BGBl. I Nr. 150/2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 18/2025 

Rechtsverbindlich zu berücksichtigende Ziele des Umweltschutzes: 

Ein zentrales energie- und klimapolitisches Ziel der Bundesregierung ist es, die Stromversor-

gung unseres Landes bis 2030 auf 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energieträgern (nati-

onal bilanziell) umzustellen und Österreich bis 2040 klimaneutral zu machen. Mit dem Erneu-

erbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) sollen die dafür notwendigen rechtlichen und organisatorischen 

Rahmenbedingungen und ein langfristig stabiles Investitionsklima geschaffen werden. 

Das EAG setzt ambitionierte Ziele für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen: 

¶ Photovoltaik: Zubau von 11 Terawattstunden (TWh) 

¶ Windkraft: Zubau von 10 TWh 

¶ Wasserkraft: Zubau von 5 TWh 
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¶ Biomasse: Zubau von 1 TWh 

Diese Maßnahmen sollen - unter Beachtung strenger ökologischer Kriterien - dazu beitragen, 

dass Österreich bis 2030 seinen gesamten Stromverbrauch aus erneuerbaren Quellen deckt. 

Des Weiteren adressiert das EAG Förderinstrumente zur Erreichung dieser Zielsetzung, Orga-

nisation und Funktionsweise von Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften, Herkunftsnachweise 

für Energie aus erneuerbaren Energiequellen beziehungsweise deren Anerkennung, Grünzer-

tifikate für Gas aus erneuerbaren Energiequellen, ein Grüngassiegel sowie die Erstellung des 

Integrierten österreichischen Netzinfrastrukturplans (ÖNIP). 

2.2.5 Österreichisches Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (ElWOG)  

BGBl. I Nr. 110/2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 50/2025 

Rechtsverbindlich zu berücksichtigende Ziele des Umweltschutzes: 

Im Oö. Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006 (Oö. ElWOG 2006) finden sich 

je nach installierter Engpassleistung der Anlage unterschiedliche Bewilligungsvorgaben: Wind-

kraftanlagen mit einer Engpassleistung bis 5 kW benötigen keine elektrizitätsrechtliche Bewil-

ligung (§ 6 Abs. 2 Z. 2 Oö. ElWOG 2006). Anlagen mit mehr als 5 kW Engpassleistung sind be-

willigungspflichtig (§ 6 ff).  

Unabhängig von der Bewilligungspflicht müssen laut § 6 Abs. 3 Oö. ElWOG 2006 alle Wind-

kraftanlagen bestimmte Anforderungen erfüllen: 

¶ Die Anlage muss dem Stand der Technik entsprechen. Es darf keine erhebliche Gefährdung 

für Menschen (Leben, Gesundheit) oder deren Eigentum entstehen. Auch Belästigungen 

wie Lärm, Erschütterungen, Geruch oder Blendung müssen auf ein zumutbares Maß 

beschränkt bleiben. 

¶ Es muss eine effiziente Nutzung der Energieträger gewährleistet sein. 

¶ Die Sicherheit der elektrischen Anlage und ihrer Ausrüstung muss jederzeit sichergestellt 

sein. 

¶ Windkraftanlagen müssen einen gewissen Mindestabstand zu Wohngebäuden im 

Grünland, gewidmetem Bauland und Flächen, für die im Örtlichen Entwicklungskonzept 

künftiger Baulandbedarf festgelegt ist, einhalten: 

o Bis 30 kW Engpassleistung: mindestens 100 Meter 

o Über 30 kW bis 0,5 MW: mindestens 500 Meter 

o Über 0,5 MW sowie Windparks: Bei wesentlichen Änderungen am gleichen 

Standort: mindestens 800 Meter bzw. bei Neubauten: mindestens 1.000 Meter (vgl. 

Amt der Oö. Landesregierung 2025) 

2.2.6 Forstgesetz 1975 

BGBl. Nr. 440/1975 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 144/2023 

Rechtsverbindlich zu berücksichtigende Ziele des Umweltschutzes: 

Ziele des Bundes nach diesem Bundesgesetz sind gem. §142 Abs. 1 ForstG 

1. α9ǊƘŀƭǘǳƴƎ ǳƴŘ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǊ aǳƭǘƛŦǳƴƪǘƛƻƴŀƭƛǘŅǘ ŘŜǊ ²ŅƭŘŜǊ Ƴƛǘ ƛƘǊŜƴ ²ƛǊπ

kungen auf den Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen, insbesondere im Hinblick 

auf ihre wirtschaftlichen, ökologischen oder gesellschaftlichen Funktionen in einer sich 

durch den Klimawandel verändernden Umwelt, 

2. Integration der Forstwirtschaft in die Erhaltung und nachhaltige Entwicklung des 
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ländlichen Raumes, 

3. Erhaltung, Entwicklung und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder, insbesondere auch 

im Hinblick auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Forstwirtschaft und die Sicher-

ǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ IƻƭȊǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎΦά 

2.2.7 EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000 

WRRL, RL 2000/60/EG 

Nach der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) strebt Österreich an, bis 2015 allgemein und spätes-

tens bis 2027 erreicht zu haben: 

¶ guten ökologischen und chemischen Zustand für Oberflächengewässer, 

¶ gutes Potenzial und Zustand für künstliche/veränderte Gewässer, 

¶ und beim Grundwasser guten mengenmäßigen und chemischen Zustand  

Für 2025 gelten: 

¶ Monitoring und Umsetzung von Maßnahmen in Folgezyklen (alle sechs Jahre), 

¶ Berichterstattung und Anpassung der nationalen Gewässerbewirtschaftungspläne 

όϠ ррŎŦŦύΣ 

¶ stufenweise Zielerreichung, mit Zwischenbewertungen 2025, um sicherzustellen, dass die 

Endziele bis 2027 erreichbar sind. 

2.2.8 EU-Grundwasserrichtlinie 2006 

Richtlinie 2006/118/EG 

Diese Richtlinie wurde in Ergänzung zur Wasserrahmenrichtlinie zur Verhinderung und Be-

grenzung der Einträge von Schadstoffen in das Grundwasser erlassen; sie hat außerdem zum 

Ziel, der Verschlechterung des Zustandes aller Grundwasserkörper vorzubeugen. 

2.2.9 Wasserrechtsgesetz 1959 

BGBl. Nr. 215/1959 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 73/2018 

§ 30 Abs. 1, Ziele des Wasserrechtsgesetzes 

Alle Gewässer einschließlich des Grundwassers sind im Rahmen des öffentlichen Interesses und 

nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen so reinzuhalten und zu schützen, 

1. dass die Gesundheit von Mensch und Tier nicht gefährdet werden kann, 

2. dass Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und sonstige fühlbare Schädigungen 

vermieden werden können, 

3. dass eine Verschlechterung vermieden sowie der Zustand der aquatischen Ökosysteme 

und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf 

ihren Wasserhaushalt geschützt und verbessert werden, 

4. dass eine nachhaltige Wassernutzung auf der Grundlage eines langfristigen Schutzes der 

vorhandenen Ressourcen gefördert wird, 

5. dass eine Verbesserung der aquatischen Umwelt, u.a. durch spezifische Maßnahmen zur 

schrittweisen Reduzierung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von gefährlichen 

Schadstoffen gewährleistet wird. 

Insbesondere ist Grundwasser sowie Quellwasser so reinzuhalten, dass es als Trinkwasser ver-

wendet werden kann. Grundwasser ist weiters so zu schützen, dass eine schrittweise Reduzie-

rung der Verschmutzung des Grundwassers und Verhinderung der weiteren Verschmutzung 
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sichergestellt wird. Oberflächengewässer sind so reinzuhalten, dass Tagwässer zum Gemein-

gebrauch sowie zu gewerblichen Zwecken benutzt und Fischwässer erhalten werden können. 

§ 30a Abs. 1, Umweltziele für Oberflächengewässer 

Oberflächengewässer einschließlich erheblich veränderter und künstlicher Gewässer (§ 30b) 

ǎƛƴŘ ŘŜǊŀǊǘ Ȋǳ ǎŎƘǸǘȊŜƴΣ Ȋǳ ǾŜǊōŜǎǎŜǊƴ ǳƴŘ Ȋǳ ǎŀƴƛŜǊŜƴΣ Řŀǎǎ ώΧϐ ŜƛƴŜ ±ŜǊǎŎƘƭŜŎƘǘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ 

ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ ½ǳǎǘŀƴŘŜǎ ǾŜǊƘƛƴŘŜǊǘ ǳƴŘ ώΧϐ ŘŜǊ ½ƛŜƭȊǳǎǘŀƴŘ ŜǊǊŜƛŎƘǘ ǿƛǊŘΦ 5ŜǊ Zielzustand in einem 

Oberflächengewässer ist dann erreicht, wenn sich der Oberflächenwasserkörper zumindest in 

einem guten ökologischen und einem guten chemischen Zustand befindet. Der Zielzustand in 

einem erheblich veränderten oder künstlichen Gewässer ist dann erreicht, wenn sich der Ober-

flächenwasserkörper zumindest in einem guten ökologischen Potential und einem guten che-

mischen Zustand befindet. 

§ 30c Abs. 1, Umweltziele für Grundwasser 

DǊǳƴŘǿŀǎǎŜǊ ƛǎǘ ŘŜǊŀǊǘ Ȋǳ ǎŎƘǸǘȊŜƴΣ Ȋǳ ǾŜǊōŜǎǎŜǊƴ ǳƴŘ Ȋǳ ǎŀƴƛŜǊŜƴΣ Řŀǎǎ ώΧϐ ŜƛƴŜ ±ŜǊǎŎƘƭŜŎƘπ

ǘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ ½ǳǎǘŀƴŘŜǎ ǾŜǊƘƛƴŘŜǊǘ ǳƴŘ ώΧϐ ŘŜǊ ƎǳǘŜ ½ǳǎǘŀƴŘ ŜǊǊŜƛŎƘǘ ǿƛǊŘΦ 5ŜǊ ƎǳǘŜ 

Zustand im Grundwasser ist dann erreicht, wenn sich der Grundwasserkörper zumindest in ei-

nem guten mengenmäßigen und einem guten chemischen Zustand befindet. 

§ 30d Abs. 1 werden weiters Ziele für Schutzgebiete definiert. 

Für die Erreichung der Ziele ist in §30e eine stufenweise Zielerreichung festgelegt. 

2.2.10 Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan 2021 

GZ. 2022-0.270.788 gemäß § 55c Abs. 1 WRG 1959 

Maßnahmenprogramm und stufenweise Zielerreichung - Grundwasser 

§ 8 Abs. 1 

Alle in den Planungsräumen (§2) gelegenen Grundwasserkörper sind insbesondere durch die in 

den Kapiteln 6.5.1.3, 6.5.2.3, 6.5.2.5, 6.5.3.3 und 6.5.4 des NGP angeführten Maßnahmen, die 

auf der Grundlage des Wasserrechtsgesetzes und anderer Materien mit gewässerschutzrele-

vanten Regelungen gesetzt werden, so zu schützen, zu bewirtschaften und zu entwickeln, dass 

der jeweilige chemische und mengenmäßige Zustand erhalten bleibt bzw. nicht weiter ver-

schlechtert wird. 

§ 10 

Zum Schutz relevanter Grundwasservorkommen für Zwecke der Trinkwasserversorgung sowie 

zur Vermeidung einer weiteren Gefährdung der bereits stellenweise genutzten Grundwasser-

vorkommen, sind die in den Planungsräumen gelegenen Grundwasserkörper insbesondere 

durch die in den Kapiteln 6.10.1.3. und 6.10.1.4. des NGP angeführten Maßnahmen und 

Grundsätze, die auf der Grundlage des Wasserrechtsgesetzes gesetzt werden zu schützen, zu 

bewirtschaften und weiterzuentwickeln. 

2.3 Strategische Vorgaben 

2.3.1 DIE Oberösterreichische Klima- und Energiestrategie, 2023 

¶ Ziel: Oberösterreich bis 2040 klimaneutral zu machen, indem der Ausbau erneuerbarer 

Energien, Energieeffizienz und Klimaschutzmaßnahmen systematisch vorangetrieben 

wird. 
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2.3.2 Landesregierungsübereinkommen 2021-2027 

¶ Bis 2030 sollen über 90% des Stroms aus erneuerbaren Energieträgern stammen 

¶ Die Windkraft soll ausgebaut werden (Repowering und naturschutzverträgliche 

Erweiterung bestehender Windkraftanlagen) 

2.3.3 OÖ Photovoltaik-Strategie 2030, Version 2022 

¶ Ausbauziel PV bis 2030: 3,5 TWh Strom aus Photovoltaik  

¶ Definition eines Kriterienkatalogs für PV-Freiflächenanlagen 

2.3.4 Integrierter österreichischer Netzinfrastrukturplan (ÖNIP), 2024 

¶ Strategisches Planungsinstrument, das den bedarfsgerechten Ausbau der Strom-, Gas- 

und Wasserstoffnetze in Österreich zur Erreichung der Energie- und Klimaziele koordiniert 

und langfristig absichert. 

2.3.5 Netz OÖ GmbH, Netzentwicklungsplan 2024 

¶ Ausbauplan für das Stromnetz der Region bis 2034 

¶ Integration erneuerbarer sowie dezentraler Erzeugungsanlagen 

¶ Anpassung der Netzstruktur an wachsende LastȤ sowie Einspeiseanforderungen 

2.3.6 OÖ. Landesstrategie Zukunft Trinkwasser 2005 

aƛǘ ŘŜǊ [ŀƴŘŜǎǎǘǊŀǘŜƎƛŜ α½ǳƪǳƴŦǘ ¢ǊƛƴƪǿŀǎǎŜǊά ǿǳǊŘŜ ƛƳ WŀƘǊ нллр ŜƛƴŜ {ǘǊŀǘŜƎƛŜ ȊǳƳ {ŎƘǳǘȊ 

des Trinkwasser auf Landesebene beschlossen. 

Ziel der Landesstrategie "Zukunft Trinkwasser" ist es,  

¶ die Gemeinden, Genossenschaften und Verbände und so deren Selbstbestimmung und 

Leistungsfähigkeit als gemeinnützige Träger der Trinkwasserversorgung aktiv zu stärken, 

auch für die Zukunft 

¶ die Wirtschaftlichkeit und Kosteneffizienz der Trinkwasserversorgung zur 

Aufrechterhaltung sozial 

¶ verträglicher Preise zu gewährleisten und damit die Nachhaltigkeit der 

Trinkwasserversorgung sicherzustellen 

Organisationen und Unternehmen im Einflussbereich der öffentlichen Hand sollen die ihnen im 

Zusammenhang mit der Trinkwasserversorgung zukommenden Aufgaben im Rahmen der Lan-

ŘŜǎǎǘǊŀǘŜƎƛŜ α½ǳƪǳƴŦǘ ¢ǊƛƴƪǿŀǎǎŜǊά ǿŀƘǊƴŜƘƳŜƴ ǳƴŘ ŘŀōŜƛ ƎŜǎǘŅǊƪǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

Zur Erreichung der genannten Ziele verfolgt das Land Oö. eine aktive Trinkwasserstrategie. 

2.3.7 Leitlinie α±ƻǊǊŀƴƎ Grundwasserά ŘŜǊ hm. Landesregierung 2011 

Die Oö. Leitlinie "Vorrang Grundwasser" ist ein Planungsinstrument, das besondere wasser-

wirtschaftliche Interessen an bedeutenden Grundwasservorkommen in Oberösterreich be-

rücksichtigt. Sie dient als Hilfestellung für Raumplaner und Ingenieurbüros bei der Berücksich-

tigung von Grundwasservorrangflächen (GWVF) in der Raumordnung. Die Leitlinie enthält eine 

Bewertungsmatrix zur Beurteilung verschiedener Widmungskategorien innerhalb von GWVF 

und gibt Empfehlungen zu Raumansprüchen für Wassergewinnungsbereiche.  

Ziele der Leitlinie: 
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¶ Schutz bedeutender Grundwasservorkommen: Die Leitlinie soll sicherstellen, dass 

wichtige Grundwasservorkommen bei der Raumplanung und -entwicklung berücksichtigt 

werden. 

¶ Vermeidung von Fehlentwicklungen: Durch die frühzeitige Einbeziehung der Leitlinie 

sollen Fehlentwicklungen vermieden werden, die die Nutzung des Grundwassers für die 

Trinkwasserversorgung beeinträchtigen könnten. 

¶ Erhaltung der Wahlfreiheit für zukünftige Generationen: Die Leitlinie zielt darauf ab, die 

Nutzung des Grundwassers für die Trinkwasserversorgung auch für zukünftige 

Generationen zu sichern. 

2.3.8 m±D² wƛŎƘǘƭƛƴƛŜ ²тн α{ŎƘǳǘȊ- ǳƴŘ {ŎƘƻƴƎŜōƛŜǘŜάΣ нл25 

Ziel dieser Richtlinie ist es, zu gewährleisten, dass durch entsprechende Schutzmaßnahmen 

die Entnahme von Wasser aus bestehenden, geplanten und in Aussicht genommenen Fassun-

gen zum Zweck der Trink- und Nutzwasserversorgung jetzt und in Zukunft sichergestellt wird. 

Diese Sicherung bezieht sich nicht nur auf die Menge des Wassers, sondern insbesondere auf 

die Qualität des Wasservorkommens. 

2.4 Energieraumplanung Oberösterreich 

Das gegenständliche Raumordnungsprogramm zur Festlegung von Beschleunigungsgebieten 

für Windkraft- und Photovoltaikanlagen bildet den 2. Teil der oö. Energieraumplanung. Ein 

weiterer Bestandteil der Energieraumplanung ist das Sachraumordnungsprogramm der Oö. 

Landesregierung über Teil 1 der Energieraumplanung zur Errichtung von Windkraft- und frei-

stehenden Photovoltaikanlagen (Oö. Energieraumplanungsverordnung Teil 1 - Ausschlusszo-

nen). 

Durch eine gesamtheitliche Betrachtung, die sowohl das Interesse am Ausbau erneuerbarer 

Energien (Beschleunigungsgebiete) als auch das Interesse am Erhalt naturschutzfachlich und 

landschaftlich besonders sensibler Zonen (Ausschlusszonen) berücksichtigt, soll sichergestellt 

werden, dass Oberösterreich einerseits seinen Beitrag zur Umsetzung der für Österreich defi-

nierten Ziele für die Erzeugung erneuerbarer Energien leisten kann und dass andererseits die 

für Oberösterreich herausragenden Naturräume, die sich teilweise bis weit nach Deutschland, 

Tschechien, Niederösterreich und in die Steiermark hinein erstrecken, in ihrer naturschutz-

fachlichen Qualität weiterhin erhalten bleiben. 

Im Rahmen der Verordnung des Sachraumordnungsprogrammes über Ausschlusszonen für die 

Errichtung von Windkraft- und freistehenden Photovoltaikanlagen werden bereits Räume, die 

eine naturschutzfachlich aber auch landschaftlich besonders hohe Qualität aufweisen, ge-

schützt. Gemäß Motivenbericht (Amt der Oö. Landesregierung, 2025) wurde bei der Zonierung 

daher insbesondere auf folgende Räume Bedacht genommen:  

¶ Natura 2000 Gebiete  

¶ Hauptvogelzugrouten 

¶ Teilräume, die besonders sensibel im Hinblick auf Umweltauswirkungen sind 

¶ Räume, die von überragender Bedeutung für den Arten und Lebensraumschutz sind 

¶ Verbleibende von anthropogener Überprägung weitgehend freigehaltene 

Großlandschaften Mitteleuropas 

¶ National bedeutende Vernetzungskorridore für Großwildtiere 

¶ Räume mit gehäuften Vorkommen von windkraftsensiblen Arten gemäß der EU-

Vogelschutzrichtline und FFH-Richtlinie (Amt der Oö. Landesregierung, Direktion für 
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Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abteilung Raumordnung: 

Sachraumordnungsprogramm zur Festlegung von Ausschlusszonen für Windkraftanlagen 

und freistehende PV-Anlagen ς Motivenbericht, 2025) 

Im Rahmen des Sachraumordnungsprogrammes wurden vier Ausschlusszonen für Windkraft 

definiert: 

Böhmerwald 

Die Zonierung der Ausschlusszone Böhmerwald wurde nach folgenden Faktoren 

vorgenommen:  

¶ der insgesamt geringen anthropogenen Störung 

¶ dem Vorkommen zahlreicher windkraftsignifikanter, nach Artikel 1 der Vogelschutz-

Richtlinie geschützter und gefährdeter Vogelarten (z.B. Bekassine und Waldschnepfe), 

darunter zahlreiche Arten des Anhang I (z.B: Seeadler, Uhu) 

¶ dem Vorkommen streng geschützter Arten des Anhangs II sowie des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie (z.B. Mopsfledermaus, Birkenmaus, Biber, Luchs, Wolf) 

¶ seiner hohen Bedeutung als Lebensraum für Großwildtiere (z.B. Rotwild, Elch), 

¶ seiner Funktion als wesentlicher Bestandteil der transnationalen 

Lebensraumvernetzung, die über das Grüne Band Europas zum Freiwald und 

Weinsberger Wald und in weiterer Folge in den Alpenraum führt (Amt der Oö. 

Landesregierung, Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche 

Entwicklung, Abteilung Raumordnung: Sachraumordnungsprogramm zur Festlegung 

von Ausschlusszonen für Windkraftanlagen und freistehende PV-Anlagen ς 

Motivenbericht, 2025) 

 

Mühlviertel Nord-Ost 

Die Zonierung der Ausschlusszone Mühlviertel Nord-Ost wurde nach folgenden Faktoren 

vorgenommen:  

¶ der insgesamt geringen anthropogenen Störung 

¶ dem Vorkommen zahlreicher windkraftsignifikanter, nach Artikel 1 der 

Vogelschutzrichtlinie geschützter und gefährdeter Vogelarten (z.B. Bekassine und 

Waldschnepfe), darunter zahlreiche Arten des Anhang I (z.B: Seeadler, Uhu, Kranich)  

¶ dem Vorkommen streng geschützter Arten des Anhangs II sowie des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie (z.B. Biber, Luchs, Wolf) 

¶ seiner hohen Bedeutung als Lebensraum für Großwildtiere (z.B. Rotwild, Elch) 

¶ seiner Funktion als wesentlicher Bestandteil der transnationalen 

Lebensraumvernetzung, die über das Grüne Band Europas vom Böhmerwald über den 

Freiwald und Weinsberger Wald und in weiterer Folge in den Alpenraum führt (Amt 

der Oö. Landesregierung, Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche 

Entwicklung, Abteilung Raumordnung: Sachraumordnungsprogramm zur Festlegung 

von Ausschlusszonen für Windkraftanlagen und freistehende PV-Anlagen ς 

Motivenbericht, 2025) 

 

Oberösterreichische Alpen und Voralpen 

Die Zonierung der Ausschlusszone Alpen und Voralpen wurde nach folgenden Faktoren 

vorgenommen:  

¶ der landschaftlichen Schönheit und Eigenart der Alpen, insbesondere des 

Salzkammergutes und der Pyhrn-Priel-Region als Erholungs- und Tourismusregion,  
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¶ der geringen anthropogenen Überprägung großer Teile der Ausschlusszone, 

insbesondere der windkraftrelevanten Kammlagen, Höhenrücken und Hochflächen 

¶ dem Vorkommen zahlreicher windkraftsignifikanter, nach Artikel 1 der Vogelschutz-

Richtlinie streng geschützter Vogelarten, darunter zahlreiche Arten des Anhang I (z.B: 

Steinadler, Wanderfalke, Birk- und Auerhuhn, Schwarzstorch) 

¶ den großflächig vorhandenen Schutzgebieten wie dem Nationalpark OÖ. Kalkalpen, 

dem Natura 2000-Gebiet Mond- und Attersee oder dem Naturschutzgebiet Dachstein 

¶ ihrer Habitatfunktion und damit ihrer Funktion als Quell- und Zielgebiete für 

Großwildtierarten im Zusammenhang mit den auf europäischer Ebene relevanten 

Wildtierkorridoren (Amt der Oö. Landesregierung, Direktion für Landesplanung, 

wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abteilung Raumordnung: 

Sachraumordnungsprogramm zur Festlegung von Ausschlusszonen für 

Windkraftanlagen und freistehende PV-Anlagen ς Motivenbericht, 2025) 

 

Kobernaußerwald (Teilräume)  

Die Zonierung der Ausschlusszone Kobernaußerwald wurde nach folgenden Faktoren 

vorgenommen:  

¶ dem Vorkommen zahlreicher windkraftsignifikanter, nach Anhang I der Vogelschutz-

Richtlinie streng geschützter Vogelarten (z.B: Rotmilan, Schwarzstorch) 

¶ der Aufrechterhaltung der Vernetzungsfunktion für Großwildtierarten im 

Zusammenhang mit den auf europäischer Ebene relevanten Wildtierkorridoren 

¶ der Sicherstellung und Entwicklung der Hainsimsen-Buchenwälder als (potentiell) 

natürliche Waldgesellschaft zur Erhaltung und Förderung der lebensraumtypischen 

Artenzusammensetzung  

2.5 Abgeleitete erforderliche Menge an erneuerbarer Energie in OÖ 

Von Seiten der Energiewirtschaftlichen Planung des Amts der OÖ. Landesregierung wurden 

ausgehend von den übergeordneten Rahmenbedingungen und Vorgaben folgende Stromsze-

narien bis 2030 errechnet: 

I) Ausgangslage 

Elektrischer Endverbrauch in OÖ im Jahr 2023:        rund 13.900 GWh 

(Quelle: Statistik Austria, 11/2024) 

Erzeugter Strom aus Erneuerbaren in OÖ 2023:       rund 12.400 GWh 

(Quelle: Statistik Austria, 11/2024) 

II) Stromverbrauchsprognosen 2030 

ƎŜƳŅǖ {ȊŜƴŀǊƛƻ αhm ƳƻŘŜǊŀǘά όҌмΣн ҈κŀύΥ        rund 15.300 GWh 

Anmerkung: Daten unter Berücksichtigung der Wirtschaftsentwicklung 2024 und der -Progno-

sen 2025 (Annahme: Stromverbrauch in beiden Jahren gleichbleibend), der ersten Dekarboni-

sierungsschritte der Stahlerzeugung am Standort Linz (ab 2027) und ab 2026 den Wachs-

tumsszenarien +1,2% pro Jahr. 

III) Zielgrößen Strom aus Erneuerbaren Energieträgern bis 2030 

Gemäß des Landesregierungsübereinkommens wird angestrebt, bis 2030 mehr als 90% des 

Stroms aus erneuerbaren Energieträgern zu erhalten ς ǎƛŜƘŜ ŀǳŎƘ α5IE OÖ. Klima- und 
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9ƴŜǊƎƛŜǎǘǊŀǘŜƎƛŜά ό5ŜȊŜƳōŜǊ нлннύΦ 5ŀǊŀǳǎ wird folgende Zielgröße abgeleitet: 

90 %  bis 100 % gemäß Ziel-{ȊŜƴŀǊƛƻ αhm ƳƻŘŜǊŀǘάΥ     min. 13.800 GWh bis 15.300 GWh 

Die Berechnungsmethodik des OÖ Landesregierungsübereinkommensziels (>90%) entspricht 

jenem des OÖ Energieberichts und bezieht sich auf den energetischen Endverbrauch elektri-

sche Energie (ohne Verluste und ohne den Verbrauch des Sektors Energie) - also auf das Ver-

hältnis von Erzeugung erneuerbarer elektrischer Energie zu Verbrauch elektrischer Energie 

Um die Energieverluste und den Verbrauch des Sektors Energie näherungsweise zu 

berücksichtigen, wird im Folgenden mit der Zielgröße 100 % gemäß Ziel-{ȊŜƴŀǊƛƻ αhm 

ƳƻŘŜǊŀǘά ƎŜǊŜŎƘƴŜǘΦ 5ŀƳƛǘ ergibt sich ein zusätzlicher Stromerzeugungsbedarf aus 

erneuerbaren Energien von 2.900 GWh bis 2030. 

 

IV) Erzeugungsszenario 2024-2030 ohne Verordnung von Beschleunigungsgebieten (Planungs-

nullfall) 

Ohne die Verordnung von Beschleunigungsgebieten wird bis 2030 ein Ausbau von erneuerba-

ren Energien mit folgendem Stromerzeugungspotenzial abgeschätzt: 

 

PV Dächer*               rund 980 GWh/a 

PV auf Parkplätzen*              rund   30 GWh/a 

PV-Freiflächen               rund 280 GWh/a 

Ausbau Wasserkraft**                 rund 215 GWh/a 

Windkraft***                      rund 750  GWh/a 

SUMME           rund 2.255 GWh/a 

ϝΧ 5ƛŜ 9ǊǊƛŎƘǘǳƴƎ Ǿƻƴ tƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪŀƴƭŀƎŜƴ ŀǳŦ ōŜǊŜƛǘǎ ǾƻǊōŜƭŀǎǘŜǘŜƴ Flächen (wie Dachflächen 

und versiegelte Flächen wie Parkplätze) ist gemäß der RED III-Richtlinie zu den Beschleuni-

gungsgebieten für freistehende Photovoltaikanlagen prioritär zu behandeln. Nachdem in 

Oberösterreich für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Dächern eine Genehmigungs-

freistellung besteht (die Installation von Photovoltaikanlagen auf Dächern ist anzeige- und ge-

nehmigungsfrei), wird davon ausgegangen, dass der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf 

Dachflächen relativ unabhängig von der Verordnung von Beschleunigungsgebieten voran-

schreitet. 

ϝϝΧ !ǳǎōŀǳ ŘŜǊ ²ŀǎǎŜǊƪǊŀŦǘ ŀƴ ¢ǊŀǳƴΣ 5ƻƴŀǳ ǳƴŘ Lƴƴ bei laufendem Ausbau der Kleinwasser-

kraft sowie unter Berücksichtigung von Produktionsreduktionen aufgrund der Herstellung der 

Durchgängigkeit. 

ϝϝϝΧ Es handelt sich um eine Abschätzung auf Basis von bekannten und als realistisch 

umsetzbar eingeschätzten Projekten. 

Der Planungsnullfall zeigt, dass ohne die Verordnung von Beschleunigungsgebieten das 

½ƛŜƭǎȊŜƴŀǊƛƻ αhm ƳƻŘŜǊŀǘά ό100%) nicht erreicht werden kann. 

  

V) Erzeugungspotenzial Beschleunigungsgebiete Windkraft 

Mit der Realisierung von Beschleunigungsgebieten ist bis 2030 gegenüber dem 
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Planungsnullfall aufgrund des kurzen Zeithorizonts von keinem zusätzlichen 

Windkraftpotenzial auszugehen. Erst nach 2030 bringen die Beschleunigungsgebiete deutliche 

zusätzliche Windkraftpotenziale. 

Der genannte Höchstwert von ca. 750 GWh/a beschreibt die maximal zu erzielenden 

Stromerträge bis 2030 aus den in Beschleunigungsgebieten geplanten Anlagen in Munderfing, 

Lohnsburg und Vorderweißenbach (ca. 500 GWh/a) sowie aus geplanten Windkraftanlagen 

außerhalb dieser Beschleunigungsgebiete (ca. 250 GWh/a). Er ist abhängig von den 

Ergebnissen der noch abzuschließenden Genehmigungsverfahren und damit einer gewissen 

Unsicherheit unterworfen. Da diese Standorte in jeder Planungsvariante (Planungsfall, 

Planungsalternative 1 und 2) enthalten sind, ist die Erzeugung dieser maximalen Strommenge 

bis 2030 in allen Varianten möglich.  

Der weitere potentiell mögliche Ausbau in den Beschleunigungsgebieten nach 2030 bzw. bis 

zum Zeithorizont 2040/2050 ist je nach Planungsvariante unterschiedlich. Eine entsprechende 

Abschätzung des gesamten Ertragspotentials auf Basis der jeweiligen Flächengröße der 

Beschleunigungsgebiete erfolgt in den Kapiteln 4.2 und 4.3. 

 

VI) Bedarf Stromerzeugung Beschleunigungsgebiete freistehende Photovoltaikanlagen  

Zur Abschätzung des Stromerzeugungspotenzials wurde ein österreichweit durchschnittlicher 

Ertragswert herangezogen, der bei konventionellen Freiflächen-Photovoltaikanlagen etwa 

м D²Ƙ ǇǊƻ IŜƪǘŀǊ ǳƴŘ WŀƘǊ ōŜǘǊŅƎǘΦ 5ƛŜǎŜǊ ²ŜǊǘ ƪŀƴƴ ƧŜ ƴŀŎƘ {ǘŀƴŘƻǊǘōŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴ variieren. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die technologische Entwicklung in diesem Bereich 

rasch voranschreitet und künftig mit deutlich höheren Erträgen zu rechnen ist. 

Zur Erreichung der Zielausbaumenge in Abhängigkeit des Verbrauchsszenarios (OÖ moderat) 

bedarf es bis 2030 folgender Ausbaumenge an freistehenden Photovoltaikanlagen: 

Erzeugter Strom aus Erneuerbaren Energien in OÖ 2023 (Bestand)  rund 12.400 GWh/a 

Erzeugte Energiemenge abseits der Beschleunigungsgebiete    rund   1.800 GWh/a 

Erzeugte Energiemenge innerhalb Beschleunigungsgebiete Windkraft    rund      500 GWh/a 

SUMME Bestand + erzeugte Energiemenge außerhalb +  

innerhalb Beschleunigungsgebiete WK           14.700 GWh/a 
 

{ȊŜƴŀǊƛƻ ƎŜƳΦ αhm ƳƻŘŜǊŀǘά bis 2030 

Prognose Stromverbrauch ƎŜƳŅǖ {ȊŜƴŀǊƛƻ αhm ƳƻŘŜǊŀǘά όҌмΣн ҈κŀύ  rund 15.300 GWh/a 
 
Bedarf Stromerzeugung aus freistehenden Photovoltaikanlagen (Differenz Prognose gem. 
OÖ moderat ς Summe Bestand + außerhalb Beschleunigungsgebiete + BG-WK) 600 GWh/a 

 

Damit ergibt sich bis 2030 ein Bedarf 600 GWh/a und damit eine Fläche von rund 600 Hektar 

für PV-Freiflächenanlagen. Um Grundstücksspekulationen hintanzuhalten und eine strategi-

sche Reserve einzuplanen, wird von einer Zielgröße von ca. 1.450 Hektar ausgegangen. 

Mit der Umsetzung kann einerseits den Vorgaben des OÖ. Regierungsübereinkommens Rech-

nung getragen werden und andererseits auch den Vorgaben für Photovoltaikstromerzeugung 

der OÖ PV-Strategie und der integrierten OÖ Klima- und Energiestrategie.  
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VII) Vergleich der Planungsvarianten mit Zielhorizont 2030 

In der nachfolgenden Übersicht werden die verschiedenen Planungsvarianten in Beschleuni-

gungsgebieten und der Planungsnullfall vergleichend dargestellt. Dabei zeigt sich, dass der zu-

sätzliche erneuerbare Strombedarf in Höhe von 2.900 GWh/Jahr bis zum Jahr 2030 mit dem 

Planungsfall gut erreicht werden kann. 

 

Übersicht der Planungsvarianten mit Zielhorizont 2030 (zusätzliches Stromerzeugungspotential aus 

erneuerbaren Energiequellen in GWh/Jahr):  

Erneuerbare Energiequellen Planungsnullfall Planungsfall 

Planungs-

alternative 1 

Planungs-

alternative 2 

Wasserkraft 215 215 215 215 

Windkraft neutrale Zonen 250 250 250 250 

Windkraft Beschl.-Gebiete 500 500 500 500 

PV Dächer 980 980 980 980 

PV Parkplätze 30 90 90 90 

PV Freifläche außerhalb Beschl.-

Gebiete 280 280 280 280 

PV Freifläche Beschl.Gebiete 
 

1.450 1.810 2.570 

Summe 2.255 3.765 4.125 4.885 

Differenz zu Bedarf 100 % OÖ 

moderat mit 2.900 GWh/a -645 865 1.225 1.985 

 

2.6 Beziehung zu anderen relevanten Gesetzen und Pläne 

2.6.1 Windkraft 

Die Beziehung des Änderungsvorhabens (Planungsfall) zu anderen relevanten Plänen und Pro-

grammen wird in der nachstehenden Tabelle dargestellt. Aufgrund der Art des Vorhabens 

(Verordnung von Beschleunigungsgebieten auf Landesebene) werden vorwiegend Instru-

mente und Pläne der überörtlichen Raumordnung sowie des Naturschutzes als relevant erach-

tet. Zudem wird ein Bezug zu wasser- und forstrechtlichen Plänen und Programmen sowie 

energie- und klimarelevanten Programmen hergestellt. 
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Tabelle 1: Relevante Pläne und Programme - Windkraft 

 
Titel des Plans /  Programms 

Relevanz  
Ja / Nein 

 
Begründung 

Raumordnung 

Überörtliche Raumplanungsinstrumente 

Sachraumordnungsprogramm über Ausschlusszonen 
für die Errichtung von Windkraft- und freistehenden 
PV-Anlagen ς derzeit im Verordnungsverfahren 

Ja 
Ausschlusszonen und Beschleunigungsgebiete stehen 
in einem engen Zusammenhang. Es wird von einer 
rechtlich verbindlichen Ausschlusszonenverordnung 
ausgegangen.  

Naturschutz 

Vogelschutz-Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30.11.2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 

Ja 
Ausschluss der geschützten Gebiete. 

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen 

Ja 
Ausschluss der geschützten Gebiete. 

Verordnungen über Europaschutzgebiete 
Ja 

Die Beschleunigungsgebiete liegen außerhalb 
von Europaschutzgebieten. 

Verordnungen zu den Naturschutzgebieten in OÖ 
(LGBl.Nr. 35/2000 und weitere) Ja 

Die Beschleunigungsgebiete liegen außerhalb 
von nationalen Schutzgebieten. 

Verordnung über die Naturschutzgebiete LGBl. Nr. 
39/2023 

Ja 
Die Beschleunigungsgebiete liegen außerhalb von Na-
turschutzgebieten (strenges Konfliktkriterium). 

Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete LGBl. 
5500/35-10 

 
Ja 

Die Beschleunigungsgebiete liegen grundsätzlich außer-
halb von Landschaftsschutzgebieten (strenges Konflikt-
kriterium) 

Verordnung über Naturparks LGBl. 5500/50-12  
Ja 

Die Beschleunigungsgebiete liegen außerhalb von Natur-
parks (strenges Konfliktkriterium). 

Wasserrecht 

Verordnungen über wasserrechtliche Schongebiete  

 
Ja 

Grundsätzlich ist nicht von erheblichen Auswirkungen 
auf die Schongebiete auszugehen. Rechtskräftige und 
geplante Wasserschongebiete Kernzone ς Trinkwasser 
wurden im Rahmen des grundlegenden Kriteriensets 
ausgeschlossen.  

Bescheide für wasserrechtliche Schutzgebiete 
Nein 

Gegenständliche Gebiete liegen außerhalb wasserrechtli-
cher Schutzgebiete. 

Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan 2021 
Ja 

Die Beschleunigungsgebiete liegen außerhalb von poten-
ziellen Schwerpunktgewässerstrecken. 

Forstrecht 

Waldentwicklungsplan Ja Die ausgewählten Beschleunigungsgebiete überlagern 
Waldstandorte gemäß Waldentwicklungsplan. 

 

Energie und Klima 

#mission2030, die Klima- und Energiestrategie der Öster-
reichischen Bundesregierung (2018) 

 
und 

 
Integrierter österreichischer Netzinfrastruk-
turplan (ÖNIP, 2024) Ja 

Stellt den nationalen Rahmen für die Klimapolitik in 
Österreich dar. Österreich hat sich darin das Ziel ge-
setzt, den Anteil erneuerbarer Energie am Bruttoen-
denergieverbrauch bis 2030 auf einen Wert von 45-
50 % anzuheben sowie bis 2030 den Gesamtstrom-
verbrauch zu 100 % (national bilanziell) aus erneuer-
baren Energiequellen im Inland zu decken (S. 16). 
Davon abgeleitet werden im Erneuerbaren-Ausbau-
Gesetz Zielwerte für den Ausbau der Stromproduk-
tion bis 2030. Für den Bereich Windkraft wird ein 
Produktionspotenzial für Österreich von 17 TWh/a, 
für Oberösterreich im Speziellen kein Ausbauziel 
festgelegt. Als Basis für die Prüfung der Ausbauziele 
im Sinne des §4a UVP-G wird für Oberösterreich 
2030 die Erzeugung von 0,81 TWh/a beschrieben. 
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Oberösterreichisches Elektrizitätswirtschafts- und -orga-
nisationsgesetz 2006 (OÖ ElWOG)  

Ja 

Abstandsflächen wurden berücksichtigt. 

DIE Oberösterreichische Klimastrategie, 2022 

Ja 

Die Vorgaben betreffend Energieziele dienen als 
Grundlage der Berechnung der notwendigen Ausbau-
menge ς siehe Kapitel 2.3.1 

2030 climate and energy framework (2018, zuletzt aktuali-
siert 2023) 

Ja 

Hier werden die EU-weiten klima- und energiepoliti-
sche Ziele für 2021-2030 definiert. Basierend auf dem 
European Green Deal (2021) sowie dem REPowerEU-
Plan (2022) sollen die Ziele für den Ausbau der erneu-
erbaren Energie bis 2030 auf 45 % (42,5% als verbindli-
ches Mindestziel) am Bruttoendenergieverbrauch an-
gehoben werden. 

2.6.2 Photovoltaik 

Tabelle 2: Relevante Pläne und Programme - Photovoltaik 

Raumordnung 

Überörtliche Raumplanungsinstrumente 

Sachraumordnungsprogramm über Ausschlusszonen 
für die Errichtung von Windkraft- und freistehenden 
PV-Anlagen ς derzeit im Verordnungsverfahren 

Ja 
Ausschlusszonen und Beschleunigungsgebiete stehen 
in einem engen Zusammenhang. Es wird von einer 
rechtlich verbindlichen Ausschlusszonenverordnung 
ausgegangen.  

Naturschutz 

Vogelschutz-Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30.11.2009 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 

Ja 
Ausschluss der geschützten Gebiete. 

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen 

Ja 
Ausschluss der geschützten Gebiete. 

Verordnungen über Europaschutzgebiete 
Ja 

Die Beschleunigungsgebiete liegen außerhalb 
von Europaschutzgebieten. 

Verordnungen zu den Naturschutzgebieten in OÖ 
(LGBl.Nr. 35/2000 und weitere) Ja 

Die Beschleunigungsgebiete liegen außerhalb 
von nationalen Schutzgebieten. 

Verordnung über die Naturschutzgebiete (LGBl. Nr. 
39/2023) 

Ja 
Die Beschleunigungsgebiete liegen außerhalb von Na-
turschutzgebieten (strenges Konfliktkriterium). 

Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete (LGBl. 
5500/35-10) 

 
Ja 

Die Beschleunigungsgebiete liegen grundsätzlich außer-
halb von Landschaftsschutzgebieten (strenges Konflikt-
kriterium) 

Verordnung über Naturparks (LGBl. 5500/50-12)  
Ja 

Die Beschleunigungsgebiete liegen außerhalb von Natur-
parks (strenges Konfliktkriterium). 

Konvention zum Schutz für Feuchtgebiete von internati-
onaler Bedeutung (Oö. Natur- und Landschaftsschutzge-
setz 2001 sowie Verordnungen über Europaschutzge-
biete) 

Ja Ramsar-Gebiete wurden im Zuge des Abschichtungspro-
zesses von den Beschleunigungsgebieten ausgeschlos-
sen. 

Wasserrecht 

Verordnungen über wasserrechtliche Schongebiete  

 
Ja 

Grundsätzlich ist nicht von erheblichen Auswirkungen 
auf die Schongebiete auszugehen. Rechtskräftige und 
geplante Wasserschongebiete Kernzone ς Trinkwasser 
wurden im Rahmen des Abschichtungsprozesses aus-
geschlossen.  

Bescheide für wasserrechtliche Schutzgebiete 
Ja 

Wasserrechtliche Schutzgebiete wurden im Rahmen des 
Abschichtungsprozesses ausgeschlossen. 
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Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan 2021 
Ja 

Die Beschleunigungsgebiete liegen außerhalb von poten-
ziellen Schwerpunktgewässerstrecken. 

Forstrecht 

Waldentwicklungsplan 
Ja 

Waldgebiete wurden im Abschichtungsprozess ausge-
schlossen.  

Energie und Klima 

Oberösterreichisches Elektrizitätswirtschafts- und -or-
ganisationsgesetz 2006 (OÖ ElWOG) (LGBl. Nr. 1/2006 
zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 100/2024) 

Ja 

Keine Abstandsbestimmungen.  

DIE Oberösterreichische Klimastrategie, 2022 

Ja 

Die Vorgaben betreffend Energieziele dienen als 
Grundlage der Berechnung der notwendigen Ausbau-
menge ς siehe Kapitel 2.3.1 

OÖ Photovoltaik-Strategie 2030, Version 2022 

Ja 

Die Vorgaben betreffend Energieziele dienen als 
Grundlage der Berechnung der notwendigen Ausbau-
menge ς siehe Kapitel 2.3.3. 

#mission2030, die Klima- und Energiestrategie der Öster-
reichischen Bundesregierung (2018), 

 
und 

 
Integrierter österreichischer Netzinfrastruk-
turplan (ÖNIP, 2024)  

Ja 

Stellt den nationalen Rahmen für die Klimapolitik in 
Österreich dar. Österreich hat sich darin das Ziel ge-
setzt, den Anteil erneuerbarer Energie am Bruttoen-
denergieverbrauch bis 2030 auf einen Wert von 45-
50 % anzuheben sowie bis 2030 den Gesamtstrom-
verbrauch zu 100 % (national bilanziell) aus erneuer-
baren Energiequellen im Inland zu decken (S. 16). 
Davon abgeleitet werden im Erneuerbaren-Ausbau-
Gesetz Zielwerte für die Steigerung der Strompro-
duktion von 2020 bis 2030 von 11 TWh für den Be-
reich Photovoltaik festgelegt. Als Zielwerte für die 
Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in 
den einzelnen Bundesländern bezieht man sich auf 
die in den jeweiligen länderspezifischen Ausbauziele, 
wobei für Oberösterreich ein Ausbauziel von 3,8 
TWh definiert wird. 

2030 climate and energy framework (2018 
(zuletzt aktualisiert 2023) 

Ja 

Hier werden die EU-weiten klima- und energiepoliti-
sche Ziele für 2021-2030 definiert. Basierend auf dem 
European Green Deal (2021) sowie dem REPowerEU-
Plan (2022) sollen die Ziele für den Ausbau der erneu-
erbaren Energie bis 2030 auf 45 % (42,5% als verbindli-
ches Mindestziel) am Bruttoendenergieverbrauch an-
gehoben werden. 
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3 VORGEHENSWEISE ZUR BEURTEILUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

3.1 Bewertung der Umweltauswirkungen 

Die Betrachtung der Auswirkungen der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten auf die 

Schutzgüter und Schutzaspekte der SUP erfolgt im Rahmen der Alternativenprüfung getrennt 

nach Windkraftanlagen (siehe Teil A: Windkraft) und freistehenden PV-Anlagen (siehe Teil B: 

Photovoltaik). Die Schutzgüter, welche einer vertieften Betrachtung unterzogen werden, wur-

den vorweg im Rahmen des Scopings definiert. Betrachtet werden jeweils der Planungsnullfall, 

der Planungsfall, die Planungsalternative 1 und die Planungsalternative 2, die in den Kapiteln 

4.2 (Alternativen Windkraft) bzw. 6.2 (Alternativen Photovoltaik) vorgestellt werden. Als Pla-

nungsfall wird dabei die Alternative bezeichnet, die sich im Zuge einer vorangegangenen Grob-

prüfung, als die für die Zielerreichung am sinnvollsten erweisende Alternative zeigte.  

Dementsprechend wird eingangs jeweils der Beitrag zur Zielerreichung analysiert. Die Zieler-

ǊŜƛŎƘǳƴƎ ōŜȊƛŜƘǘ ǎƛŎƘ ŀǳŦ ŘƛŜ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǊ w95 LLL-Richtlinie der EU unter Berücksichtigung 

raumordnungsfachlicher Zielsetzungen, ökonomischer Rahmenbedingungen sowie weiterer 

rechtlicher und fachlicher Vorgaben. Im Rahmen der Alternativenprüfung erfolgt zudem einer-

seits eine Darstellung des derzeitigen Umweltzustands und andererseits eine Bewertung der 

Umweltauswirkungen auf der Ebene der jeweiligen Planungsfälle. Eine separate Bewertung 

einzelner Standorte erfolgt nicht, da die Umweltauswirkungen im Zusammenspiel der Teilflä-

chen zu betrachten sind. Dieses Vorgehen entspricht dem strategischen Bewertungsmaßstab 

der SUP und ermöglicht eine integrierte Gesamtbeurteilung. 

 

3.2 Auswahl der Schutzgüter und Schutzaspekte 

Jene Schutzgüter und Schutzaspekte, für die eine vertiefende Untersuchung laut Ergebnis des 

Scopings und in Abstimmung mit der Umweltbehörde (Oö. Umweltanwaltschaft) erforderlich 

sind, werden in der nachfolgenden ¢ŀōŜƭƭŜ ƘŜǊǾƻǊƎŜƘƻōŜƴ ǳƴŘ Ƴƛǘ ŘŜƳ YǸǊȊŜƭ αȄά ƛƴ ŘŜǊ ǊŜŎƘπ

ten Spalte versehen. Für jene Schutzgüter, die nicht näher betrachtet werden, sind aus fach-

spezifischer Sicht aufgrund der planerischen Abschichtung (z.B. Herausnahme Hochwasserab-

flussgebiete) sowie in Anbetracht der definierten Minderungsmaßnahmen keine wesentlichen 

Auswirkungen zu erwarten bzw. hat eine vertiefende Prüfung auf Projektebene zu erfolgen. 

Tabelle 3: Auswahl der Schutzgüter und Schutzaspekte 

Schutzgut Schutzaspekt (Bezeichnung 

lt. Scoping) 

Auswirkungen von 

BG-WK BG-PV 

Menschliche  

Nutzung 

Siedlungsraum (Wohn-

nutzung) 
X X 

Freizeit und Erholung 

(Anlagen für Freizeit und 

Erholung) 

X X 

Landwirtschaft X X 

Forstwirtschaft X Forstflächen in 
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der GIS-Analyse 

ausgeschieden 

Jagd und Fischerei X Projektebene 

Gewerbe- und Industrie-

betriebe 

keine wesent-

lichen Auswir-

kungen zu er-

warten 

keine wesentli-

chen Auswirkun-

gen zu erwarten 

Dienstleistungsbetriebe keine wesent-

lichen Auswir-

kungen zu er-

warten 

keine wesentli-

chen Auswirkun-

gen zu erwarten 

Energieerzeugung,  

-transport 

Projektebene,  

EAG, ElWOG 

Projektebene  

ElWOG 

Rohstoffe Projektebene Projektebene 

Mobilität keine wesent-

lichen Auswir-

kungen zu er-

warten 

keine wesentli-

chen Auswirkun-

gen zu erwarten 

Ver- und Entsorgung keine  

Überlagerung 

keine  

Überlagerung 

Biologische  

Vielfalt und  

Landschaft 

Tiere und Pflanzen und deren 

Lebensräume (Lebensräume, 

Fauna und Flora) 

X X 

Landschafts- und Ortsbild X X 

Luft und Klima Makroklima X X 

Mikroklima (Lokales Klima und 

Frischluftversorgung) 
X X 

Fläche und Boden Boden (Boden, Bodenfunk-

tion) 
- 

X 

Fläche (Flächeninanspruch-

nahme und Versiegelung) 

X X 

Wasser Oberflächengewässer 

und Grundwasser 

Rechtskräftige 

und geplante 

Wasserschonge-

biete Kernzone ς 

Trinkwasser als 

Standortbereiche 

Projektebene 
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ausgeschlossen; 

Projektebene 

Sach- und Kultur-

güter 

Sachgüter Projektebene X 

Archäologie Projektebene Projektebene 

Kulturgüter X X 

 

Flugsicherheit, Landesverteidigung 

Im Zuge der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten gemäß RED III ist das Thema militäri-

scher Tiefflugstrecken nicht unmittelbar als umweltrelevanter Ausschlussgrund zu werten, da 

die Auswirkungen maßgeblich von projektspezifischen Details abhängen und keine standort-

unabhängige Beurteilung möglich ist. 

Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass sich aus militärischen Tiefflugkorridoren potenzielle 

Einschränkungen für die Umsetzbarkeit konkreter Erneuerbaren-Energie-Projekte ergeben 

können. Diese sind - aufgrund der starken Abhängigkeit vom konkreten Standort, von Anla-

gentyp, -höhe und -ƪƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ǎƻǿƛŜ Ǿƻƴ ŘŜǊ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ ƳƛƭƛǘŅǊƛǎŎƘŜƴ .ŜǳǊǘŜƛƭǳƴƎ όȊΦ .Φ .ǳƴπ

desheer, BMLV) - im Zuge der Genehmigungsverfahren auf Projektebene zu klären. 

Hinzu kommt, dass es ς wie Erfahrungswerte zeigen ς keine einheitliche Einschätzung durch 

militärische Stellen gibt, sondern divergierende Stellungnahmen auftreten können. Eine 

grundsätzliche Versagung der Errichtung ist dabei nicht zwangsläufig gegeben. In Einzelfällen 

bestehen auch Optionen zur Verlegung oder Anpassung militärischer Flugkorridore, sofern si-

cherheitstechnisch vertretbar. Solche Anpassungen setzen jedoch auf Projektebene eine früh-

zeitige Abstimmung zwischen Projektwerbenden und den zuständigen militärischen Behörden 

voraus. 

3.3 Bewertungsschritte 

Im Folgenden wird die schrittweise Bewertung der Umweltauswirkungen je Planungsfall bzw. 

Planungsalternative erläutert: 

1) Beschreibung des Bestands (Ist-Zustand) 

In einem ersten Schritt wird der aktuelle Bestand (Ist-Zustand) der jeweiligen Schutzgüter er-

fasst und beschrieben.  

2) Untersuchung der Auswirkungen auf die Schutzgüter in den möglichen Beschleunigungs-

gebieten 

Innerhalb der möglichen Vorhabensflächen der Beschleunigungsgebiete werden die Auswir-

kungen der Windkraftanlagen bzw. der PV-Anlagen auf die Schutzaspekte der Schutzgüter 

untersucht, um mögliche Konfliktbereiche zu identifizieren. Sind keine räumlichen Überlage-

rungen der Schutzaspekte mit den Beschleunigungsgebieten zu erwarten, erfolgt keine ver-

tiefende Betrachtung dieses Teilaspekts im Rahmen der Alternativenprüfung.  

3) Bewertung der verbleibenden Auswirkungen 

Die Umweltauswirkungen werden verbal-argumentativ beschrieben. Dabei erfolgt eine dif-

ferenzierte Einschätzung der Veränderungen im Vergleich zum Ist-Zustand unter 
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Berücksichtigung der Minderungsmaßnahmen: 

¶ Verbesserung gegenüber dem Ist-Zustand 

Im Falle einer Verbesserung der bestehenden Situation durch die fachspezifischen Auswir-
kungen des Vorhabens werden die qualitativen und / oder quantitativen Verbesserungen 
gegenüber dem Bestand (Ist-Zustand) beschrieben.  

¶ Keine wesentlichen Auswirkungen 

Verursachen die fachspezifischen Auswirkungen weder qualitative noch quantitative Ver-
änderungen des Ist-Zustands für den jeweiligen Schutzaspekt, ist von keinen verbleiben-
den Auswirkungen auszugehen. 

¶ Geringfügig nachteilige Auswirkungen  

Die Auswirkungen des Vorhabens bedingen derart geringe nachteilige Veränderungen im 
Vergleich zum Ist-Zustand, dass diese in Bezug auf den Grad der Beeinträchtigung in qua-
litativer und quantitativer Hinsicht vernachlässigbar sind. 

¶ Erheblich nachteilige Auswirkungen 

Stellen die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich ihres Ausmaßes, ihrer Art, ihrer Dauer 
und ihrer Häufigkeit eine qualitativ nachteilige Veränderung dar ohne den Schutzaspekt 
jedoch in seinem Bestand (quantitativ) zu gefährden, ist von erheblich nachteiligen Aus-
wirkungen auszugehen. 

¶ Untragbar nachteilige Auswirkungen  

Bedingen die Auswirkungen des Vorhabens gravierende qualitativ und quantitativ nach-

teilige Beeinflussungen des Schutzaspektes, sodass dieses dadurch in seinem Bestand ge-

fährdet werden könnte, sind untragbar nachteilige Auswirkungen zu erwarten. 

Für die abschließende Alternativendiskussion wird ergänzend zur Bewertung der Umweltauswirkun-

gen die Erreichung des Erneuerbaren-Ausbauziels mitberücksichtigt, wobei primär auf die zu errei-

chende Zielgröße bis 2030 abgestellt wird. Da jedoch insbesondere die Beschleunigungsgebiete für 

Windkraft über den Planungshorizont 2030 wirken sollen, wurde auch das Ertragspotential bis 

2040/2050 als wesentlicher Faktor in die Bewertung miteinbezogen. Diese Zielerreichung fließt ς un-

abhängig vom Ergebnis der umweltbezogenen Bewertung ς als abwägungsrelevantes Kriterium in die 

Auswahl der vorzugswürdigen Alternative ein.
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TEIL A: WINDKRAFT 
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4 PLANUNGSALTERNATIVEN WINDKRAFT (BG-WK) 

4.1 Zonierung der Beschleunigungsgebiete für Windkraftanlagen 

4.1.1 Rahmenbedingungen und Zielsetzungen 

Die Zonierung (Definition von Eignungsflächen) wurde ausgehend von den Vorgaben im 

Rahmen der RED III-Richtlinie der EU, fachlichen Zielsetzungen sowie weiterer Rahmen-

bedingungen in einer Analyse in einem Geographischen Informationssystem (GIS) erar-

beitet. 

RED III-Richtlinie 

Rahmenbedingungen aufgrund der RED III-Richtlinie der EU 

¶ Natura 2000-Gebiete, Schutzgebiete, Hauptvogelzugrouten und andere sensible 

Gebiete sollen gem. RED III-Richtlinie nicht für die Ausweisung als Beschleunigungs-

gebiete vorgesehen werden.  

¶ Es sind Gebiete auszuwählen, in denen die Nutzung einer bestimmten Art von er-

neuerbarer Energie voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat. 

¶ Vorrangig ausgewählt werden sollen: Künstliche und versiegelte Flächen wie Dächer 

und Gebäudefassaden, Verkehrsinfrastrukturflächen und ihre unmittelbare Umge-

bung, Parkplätze, landwirtschaftliche Betriebe, Abfalldeponien, Industriestandorte, 

Bergwerke, künstliche Binnengewässer, Seen oder Reservoirs und unter Umständen 

kommunale Abwasserbehandlungsanlagen sowie vorbelastete Flächen, die nicht 

für die Landwirtschaft genutzt werden können. 

Ökonomische Rahmenbedingungen 

¶ Erst ab einer Wattzahl von über 150 Watt/m² in 160m Höhe ist (in Abhängigkeit vom 

Fördersystem) die Errichtung von Windkraftanlagen betriebswirtschaftlich sinnvoll. 

Es wird daher von einer allfälligen Festlegung von Teilräumen als Beschleunigungs-

gebiete abgesehen, wenn diese Teilräume die Mindestwindleistungsdichte von 150 

Watt/m² in 160 m Höhe gemäß Windatlas nicht erreichen. Es sei jedoch angemerkt, 

dass in Fachquellen und internationalen Planungsansätzen vielfach höhere Schwel-

lenwerte als wirtschaftlich tragfähig herangezogen werden. Nachfolgende Abbil-

dung zeigt die mittlere Windleistungsdichte in 160m Höhe im gesamten Bundes-

land.  
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Abbildung 2: Windleistungsdichte von über 150 Watt/m² ab einer Höhe von 160 Metern; Quelle: 
www.windatlas.at 

 

Sachraumordnungsprogramm über Ausschlusszonen für die Errichtung von Windkraft- 

und freistehenden PV-Anlagen  

Das Raumordnungsprogramm befindet sich derzeit im Verordnungsverfahren und um-

fasst die besonders sensiblen Landschaftsräume in Oberösterreich (siehe Kapitel 2.4). 

Dies sind insbesondere 

¶ repräsentative Bereiche von Großlandschaften und -lebensräumen im mitteleuro-

päischen Kontext, die von einer anthropogenen Überprägung weitgehend freigehal-

ten sind und / oder  

¶ Habitate für streng geschützte Arten gem. EU-Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richt-

linie und / oder  

¶ Räume, die für die überregionale Lebensraumvernetzung von besonderer Bedeu-

tung sind.  

OÖ Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWOG) 2006 

¶ Anlagen über 0,5 MW haben einen Abstand von 1.000 Metern zu bewohnten Ob-

jekten einzuhalten. 

Raumordnungsfachliche Zielsetzungen 

¶ Verhinderung einer dispersen Verteilung von Windkraftanlagen. Die Konzentration 

von Windkraftanlagen auf wenige große Flächen reduziert die Beeinträchtigung von 

Landschaftsbild, Naturraum und Erholungswert, da großflächige zusammenhän-

gende Freiräume erhalten bleiben. Gleichzeitig lassen sich durch die Bündelung 
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technische Infrastrukturen wie Zufahrten und Leitungen effizienter führen. Eine dis-

perse Verteilung würde hingegen zu einer stärkeren Zerschneidung des Raums und 

einer breiteren Streuung potenzieller Nutzungskonflikte führen. 

¶ Beschleunigungsgebiete sind Gebiete von landesweiter Bedeutung. Die einzelnen 

Flächen sollten daher so dimensioniert sein, dass die Errichtung einer nennenswer-

ten Anzahl von Windkraftanlagen möglich ist.  

4.1.2 Abschichtungsprozess (Methodik) 

Definition grundlegendes Kriterienset 

Die oben genannten Rahmenbedingungen und Zielsetzungen wurden mittels GIS-Analyse 

in ihrer räumlichen Auswirkung berücksichtigt. Ausgehend vom gesamten Landesgebiet 

wurden so all jene Gebiete ermittelt, die aus fachlicher Sicht einen hohen Raum- oder 

Verfahrenswiderstand in Bezug auf Windkraftanlagen aufweisen und damit nicht als mög-

liche Beschleunigungsgebiete zur Verfügung stehen. Aus den verbleibenden Flächen las-

sen sich jene Bereiche ableiten, in denen eine Windkraftnutzung potenziell möglich 

scheint. 

Folgende Datenschichten wurden bei der Analyse für alle Planungsalternativen als Be-

schleunigungsgebiet ausgeschlossen und bilden damit ein grundlegendes Kriterienset: 

¶ Natura 2000-Gebiete und andere sensible Gebiete gemäß den Vorgaben der EU  

¶ Rechtskräftige und geplante Wasserschongebiete Kernzone ς Trinkwasser 

¶ Wasserschutzgebiete 

¶ Hochwasserflächen 

¶ Gefahrenzonen 

¶ Hydromorphologisch sehr gute Gewässerstrecken 

¶ Ornithologisch besonders sensible Gebiete gem. Birdlife-Studie 2023 (Birdlife Öster-

reich, 2023)1 

¶ Ausschlusszonen gem. Sachraumordnungsprogramm über Ausschlusszonen für die 

Errichtung von Windkraft- und freistehenden PV-Anlagen, Gebietskulisse Wind-

kraftausschlusszonen 

¶ AGWR-Daten (Haupt- und Nebenwohnsitze; Stand 2024), Puffer von 1.000m lt. 

ElWOG2 

 

 

 

 

1 * Im ggst. Fall wurde für den Bereich Ornithologie die Zonierungsstudie 2023 verwendet, da diese präzise, planungsrelevant und 
standortkonkret ist. Die ornithologische Sensibilitätsstudie (Birdlife Österreich, 2025) hingegen ist vergleichend, überblicksartig und 
bundesweit nutzbar. Die Unterschiede der beiden Studien speziell in den Hochlagen des Mühlviertels resultieren aus 
unterschiedlichen Methoden. Es wurden mehrere windkraftrelevante Vogelarten mit besonderer Bedeutung im Mühl- und 
Waldviertel, die aufwändig und schwierig zu erheben sind, in der Sensibilitätskarte Österreich nicht berücksichtigt, beispielsweise 
das Haselhuhn und die Waldschnepfe. Die Zonierungsstudie Oberösterreich berücksichtigt die Vorkommen dieser Arten. BirdLife 
Österreich bestätigt daher ausdrücklich, dass die Studie "Das Konfliktpotenzial zwischen Windkraftnutzung und Vogelschutz in 
hōŜǊǀǎǘŜǊǊŜƛŎƘ нлноά ό½ƻƴƛŜǊǳƴƎǎǎǘǳŘƛŜ hōŜǊǀǎǘŜǊǊŜƛŎƘύ Řŀǎ ƳŀǖƎŜōƭƛŎƘŜ ŦŀŎƘƭƛŎƘŜ tƭŀƴǳƴƎǎƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ŦǸǊ hōŜǊǀǎǘŜǊǊŜƛŎƘ ŘŀǊǎǘŜllt 
und nicht die Sensibilitätskarte. 
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¶ Gewidmete Baulandflächen ausgenommen Industriegebiete analog zu AGWR-Daten 

mit 1000 m gepuffert2 

Teile der Beschleunigungsgebiete liegen in Schongebieten nach §34 Wasserrechtsgesetz 

1959 (WRG), die zum Schutz der beiden Grundwasservorkommen für die Trinkwasserver-

sorgung festgelegt und flächenhaft ausgewiesen wurden: Einerseits im verordneten 

Schongebiet Weilhartsforst und andererseits im geplanten Schongebiet Kobernaußer-

wald. Zum Schutz dieser Wasserschongebiete wurden entsprechende gebietsbezogene 

Minderungsmaßnahmen definiert ς siehe Kapitel 5.1/Anhang.  

Neben den vorhandenen räumlich eindeutig definierten Ausschlussgebieten, die mittels 

GIS-Analyse in den Planungsprozess eingegangen sind, wurde auf diesen Ergebnissen auf-

bauend ein weiterer fachlicher Bearbeitungsschritt durchgeführt. 

In einem interdisziplinären Abstimmungsprozess wurden drei weitere Teilräume (Ge-

meinde St. Stefan-Afiesl, Teile des Hinterwalds; Gemeinde Schenkenfelden, Teile des Mie-

senwalds, Gemeinde Waldhausen im Strudengau, Teile des Waldgebiets Schwarzenberg) 

ausgeschieden, deren besondere Sensibilität durch das Vorliegen entsprechender Fachin-

formationen belegt ist und die daher den Anforderungen für Beschleunigungsgebiete 

gem. RED III grundsätzlich nicht entsprechen. 

Diese besondere Sensibilität ist ornithologisch (herausragende Bedeutung für den Vogel-

zug, unmittelbare Nachbarschaft zum in Tschechien gelegenen, gem. Vogelschutzrichtli-

nie ausgewiesenen Natura 2000-DŜōƛŜǘ ~ǳƳŀǾŀΣ bŀŎƘǿŜƛǎŜ Ǿƻƴ .ƛǊƪ- und Auerwild) 

und/oder durch eine Kumulation von artenschutzrechtlichen Aspekten (unmittelbare 

Nachbarschaft des gem. FFH-Richtlinie ausgewiesenen Natura 2000-Gebiets ~ǳƳŀǾŀΣ 

Nachweise von besonders geschützten Arten wie Luchs oder Wolf) und/oder der Bedeu-

tung der Teilräume als Lebensraum für Großwildtiere und deren Bedeutung für die trans-

nationale Wildtier-Lebensraumvernetzung begründet. 

Eine Ausweisung als Beschleunigungsgebiet wäre daher nicht mit den Anforderungen der 

w95 LLL ǾŜǊŜƛƴōŀǊΣ ǿƻƴŀŎƘ ǎƻƭŎƘŜ DŜōƛŜǘŜ ƴǳǊ ŘƻǊǘ ȊǳƭŅǎǎƛƎ ǎƛƴŘΣ αǿƻ ǾƻǊŀǳǎǎƛŎƘǘƭƛŎƘ ƪŜƛƴŜ 

ŜǊƘŜōƭƛŎƘŜƴ ¦ƳǿŜƭǘŀǳǎǿƛǊƪǳƴƎŜƴ ŀǳŦǘǊŜǘŜƴάΦ  

Fachgebietsübergreifende Abstimmungen 

Die Ermittlung der Beschleunigungsgebiete und insbesondere die Formulierung des Ent-

wurfs der Minderungsmaßnahmen gem. Renewable Energy Directive Artikel 15 c erfolgte 

in enger Abstimmung mit folgenden Fachabteilungen und Akteur*innen des Landes im 

Rahmen mehrerer Termine: 

o Abteilung Umweltschutz ς Energiewirtschaftliche Planung 

o Abteilung Naturschutz 

 

 

 

 

2 Um zu verhindern, dass durch etwaige Datenunschärfen bei der Analyse auf regionaler Ebene zu große Flächen als 

mögliche Beschleunigungsgebiete ausgeschlossen werden, wurde die tatsächliche Pufferung mit 900 m durchgeführt. Die 

Frage des Siedlungsschutzes (Mindestabstände) ist im Detail projektbezogen zu prüfen. 
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o Abteilung Wasserwirtschaft 

o Abteilung Land- und Forstwirtschaft 

o OÖ-Umweltanwaltschaft 

4.2 Beschreibung der Planungsalternativen 

Im Folgenden werden der Planungsnullfall und die Planungsalternativen beschrieben, für 

welche die möglichen Umweltauswirkungen - auf die im Scoping zur näheren Prüfung 

festgelegten Bereiche und Schutzgüter - untersucht werden. 

¶ Der Planungsfall (SUP) stellt die Variante mit 8 Beschleunigungsgebieten dar, die 

im geplanten Verordnungsentwurf enthalten sind.  

¶ 5ŜǊ tƭŀƴǳƴƎǎƴǳƭƭŦŀƭƭ ǎǘŜƭƭǘ ŘƛŜ αbǳƭƭǾŀǊƛŀƴǘŜά ōȊǿΦ ŜƛƴŜ ¢ǊŜƴŘŦƻǊǘǎŎƘǊŜƛōǳƴƎ ŘŀǊΦ 

Es wird daher erläutert, wie sich die Windkraft in Oberösterreich ohne die Ver-

ordnung der gegenständlichen Beschleunigungsgebiete entwickeln kann und 

welche Umweltauswirkungen dabei zu erwarten sind. 

¶ Planungsalternative 1 betrachtet alle geeigneten Flächen ab einer Größe von 30 

Hektar.  

¶ Planungsalternative 2 baut auf Planungsalternative 1 auf und geht zudem von ei-

ner Windleistungsdichte von 220 Watt/m2 in 160 m Höhe aus. 

Neben der räumlichen Abgrenzung der potenziellen Beschleunigungsgebiete ist die Ab-

schätzung des damit einhergehenden Ertragspotenzials unabhängig von einer zeitlichen 

Realisierbarkeit bzw. bis zum Zeithorizont 2040/2050  (siehe Übersicht der erforderlichen 

Energie in den Kapiteln 4.2 und 4.3) der in den jeweiligen Gebieten erreichbaren Strom-

menge ein wesentlicher Faktor zur Auswahl der zur Erreichung der Planungsziele auszu-

weisenden Beschleunigungsgebiete. Nachfolgend werden die Ertragsmengen beschrie-

ben und gegenübergestellt. Ausgangsbasis für die Abschätzung sind konkrete Planungen 

bzw. Projektanfragen sowie die Errichtung von modernen, leistungsstarken Windkraftan-

lagen mit einem Ertrag von je 15 GWh/a.  

Hinweis zur Zuordnung der Beschleunigungsgebiete (ID): Die einzelnen Beschleunigungs-

gebiete sind zum Teil in mehreren Planungsalternativen bzw. dem Planungsfall enthalten. 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird immer dieselbe ID für die jeweiligen Beschleuni-

gungsgebiete verwendet. Aus diesem Grund ist die Nummerierung der IDs bei den Pla-

nungsalternativen bzw. dem Planungsfall zum Teil nicht vollständig. Die Standorte aller 

Beschleunigungsgebiete sind in Abbildung 3 dargestellt. Bei der Karte handelt es sich so-

mit nicht um eine Darstellung einer Planungsalternative, sondern lediglich um einen La-

geplan zur Übersicht der IDs. 
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Abbildung 3: Lageplan Planungsalternativen 

4.2.1 Planungsfall: Verordnungsentwurf 

Im Planungsfall des Verordnungsentwurfs werden zusätzlich zur Verordnung der Aus-

schlusszonen für Windkraftanlagen und freistehende PV-Anlagen jeweils Beschleuni-

gungsgebiete definiert. Ausgehend von einem, auf den Abstandsbestimmungen des OÖ 

ElWOG 2006 basierenden Kriterienset, wird aus ökonomischen Überlegungen von einer 

geeigneten Windleistungsdichte ab 150 Watt/m² in 160m Höhe ausgegangen. Als Flächen 

von landesweiter Bedeutung werden jene zusammenhängenden Gebiete mit einer Fläche 

von mindestens 100 Hektar definiert. 

Zusammenfassende Rahmenbedingungen  

¶ OÖ. Ausschlusszonen - Verordnung (derzeit im Verordnungsverfahren) 

¶ Auswahl der geeigneten Flächen anhand des grundlegenden Kriteriensets (siehe 

Kapitel 4.1.2) ausgehend von den Abstandsbestimmungen des OÖ. ElWOG 2006 

¶ Windleistungsdichte 150 Watt/m² in 160m Höhe 

¶ Zusammenhängende Flächen über 100 Hektar als Flächen mit landesweiter 

Bedeutung 

¶ Minderungsmaßnahmen als Teil der Verordnung der Beschleunigungsgebiete 

Mit der Festlegung von Beschleunigungsgebieten können künftig für Projekte innerhalb 

dieser Gebiete in den Genehmigungsverfahren bestimmte projektspezifische Prüfpflich-

ten (Umwelt- und FFH-Verträglichkeitsprüfungen sowie die Arten- und Gewässerschutz-

prüfungen) aus dem europäischen Umweltrecht sowie eine Änderung des Flächenwid-

mungsplans entfallen. Die formulierten Minderungsmaßnahmen (siehe Kapitel 5.1) kön-

nen zusätzlich verfahrensbeschleunigend wirken und eine etwaige Nachprüfung obsolet 

machen. 
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Der vorliegende Zonierungsvorschlag umfasst 8 Beschleunigungsgebiete mit einem Ge-

samtausmaß von rund 8.870 Hektar, was einen Anteil von 0,74 % an der Gesamtfläche 

von Oberösterreich ausmacht. Die Beschleunigungsgebiete gliedern sich in folgende Teil-

gebiete: 

¶ Kobernaußerwald (2 Teilgebiete) 

¶ Weilhartsforst (4 Teilgebiete) 

¶ Sternwald (2 Teilgebiete) 

 

Abbildung 4: Beschleunigungsgebiete im Planungsfall 

Ertragspotential 

Ausgehend von den bereits konkret geplanten Projekten und Wirtschaftlichkeitsüberle-

gungen, die die unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten wie etwa die Lage der Höhen-

rücken und Talsituationen im Kobernaußerwald berücksichtigen, wird für den Planungs-

fall ein Ertragspotenzial aus Windkraftanlagen bis zum Zeithorizont 2040/2050 im Aus-

maß von rund 1.735 GWh/a abgeschätzt (1.485 GWh/a innerhalb Beschleunigungsge-

biete + 250 GWh/a außerhalb). 
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Tabelle 4: Ertragspotential Beschleunigungsgebiete im Planungsfall, Wind 

ID Bezeichnung Fläche in ha 
Potenzial WKA 

(Anzahl)*  

Strom in 
GWh/a bis 
2040/2050 

2.1 Weilhartsforst 2.1 249 7 105 

2.2 Weilhartsforst 2.2 141 5 75 

3 Weilhartsforst 3 1 990 22 330 

4 Weilhartsforst 4 271 7 105 

5 Kobernaußerwald Ost 1 753 25 375 

6 Kobernaußerwald West 4 146 24 360 

9 Sternwald Ost 151 4 60 

10 Sternwald West 169 5 75 

Summe   8 870 99 1 485 

ϝΧAbschätzung Energiewirtschaftliche Planung des Amts der Oö. Landesregierung auch 

anhand konkreter Projektüberlegungen sowie eigener Abschätzungen anhand von Pro-

jekten, Gelände sowie Flächenkennwerten. 

4.2.2 Planungsnullfall 

Gemäß Anhang I b) der SUP-Richtlinie (2001/42/EG) ist im Umweltbericht die voraussicht-

liche Entwicklung bei Nichtdurchführung des Plans oder Programms - die sogenannte 

αbǳƭƭǾŀǊƛŀƴǘŜά - darzustellen. Die Beschreibung der Nullvariante beinhaltet neben einer 

Fortschreibung des IST-Standes auch eine Erläuterung von zu erwartenden Entwicklungen 

bei Nichtrealisierung der Verordnungen der Beschleunigungsgebiete für Windkraftanla-

gen sowie für freistehende Photovoltaikanlagen. 

Die mögliche Entwicklung des Umweltzustandes, der von den gegenständlichen Beschleu-

nigungsgebieten für Windkraftanlagen betroffenen Bereiche entspricht bei Nichtrealisie-

rung der Verordnung der Beschleunigungsgebiete für Windkraftanlagen größtenteils dem 

derzeitigen Umweltzustand, welcher in Kapitel 5.2 näher erläutert wird. 

Insgesamt entspricht der Planungsnullfall einer Trendfortschreibung unter den derzeit 

geltenden allgemeinen und gesetzlichen Rahmenbedingungen (siehe Kapitel 5.3). Für die 

Errichtung von Windkraftanlagen gelten die Materienrechte, wie Raumordnungsrecht, 

Baurecht, Elektrizitätsrecht, Naturschutzrecht, Luftfahrtrecht bzw. Umweltverträglich-

keitsprüfungsrecht etc.  

Mit der Verordnung von Ausschlusszonen auf der einen Seite und Beschleunigungsgebie-

ten auf der anderen Seite wurde u.a. das Ziel einer landesweiten, überörtlichen Konflikt-

bereinigung zwischen den oft gegenläufigen Ansprüchen der Energieerzeugung aus er-

neuerbaren Energieträgern und Aspekten des Natur- und Landschaftsschutzes verfolgt. 

Durch eine Beibehaltung des Status Quo im Fall der Nullvariante würde eine landesweit 

abgestimmte strategische Planung (wie im vorliegenden Fall durch die Verordnung der 

Beschleunigungsgebiete für Windkraft- und freistehende PV-Anlagen) fehlen, und damit 

der Interessensausgleich zwischen der Erreichung der energietechnischen Ausbauziele 

für erneuerbare Energieträger in Oberösterreich einerseits und den Zielen und Grundsät-

zen des Natur- und Landschaftsschutzes andererseits erschwert werden. 
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Eine genauere Prüfung allfälliger Auswirkungen des Planungsnullfalls bezogen auf be-

troffene Schutzgüter auf Landesebene erfolgt in Kapitel 5.3 

Ertragspotential 

Im Planungsnullfall ist bis zum Zeithorizont 2040/2050 von einem jährlich zu erwartenden 

Stromertrag aus Windkraftanlagen im Ausmaß von rund 1.090 GWh/a auszugehen. Un-

wägbarkeiten ergeben sich unter Berücksichtigung unterschiedlicher Standortqualitäten, 

windklimatischer Bedingungen sowie technischer Auslegungsparameter der Anlagen so-

wie einer noch ungeklärten politischen Zustimmung der Standortgemeinden. Für die im 

vorliegenden Entwurf geplanten Beschleunigungsgebiete für Windkraftanlagen ist im Pla-

nungsnullfall insbesondere aufgrund der unklaren Unterstützung der Standortgemeinden 

von einer reduzierten Umsetzung von Windkraftanlagen auszugehen. 

Tabelle 5: Ertragspotential im Planungsnullfall, Wind 

ID Bezeichnung 
Strom* in 
GWh/a bis 
2040/2050 

 
Ergänzung außerhalb Be-
schleunigungsgebiete** 

250 

5 Kobernaußerwald Ost 229 

6 Kobernaußerwald West 345 

9, 10 Sternwald 119 

2.1, 2.2, 
3,4 

Weilhartsforst 150 

Summe  1 093 

ϝΧAbschätzung Energiewirtschaftliche Planung des Amts der Oö. Landesregierung an-

hand konkreter Projektüberlegungen sowie eigener Abschätzungen anhand von Projek-

ten, Gelände sowie Flächenkennwerten. 

**Χmögliche Windkraftprojekte außerhalb der im vorliegenden Bericht geprüften Be-

schleunigungsgebiete  
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4.2.3 Planungsalternative 1 ς Reduzierte Mindestfläche 

In Planungsalternative 1 wird die für Beschleunigungsgebiete relevante Mindestgröße der 

einzelnen Gebiete auf 30 Hektar reduziert. Damit soll geprüft werden, ob sich durch eine 

Reduktion dieser Mindestgröße der Flächen mit landesweiter Bedeutung mehr geeignete 

Flächen für Beschleunigungsgebiete ergeben würden.  

Zusammenfassende Rahmenbedingungen: 

¶ OÖ Ausschlusszonen-Verordnung (derzeit im Verordnungsverfahren) 

¶ Grundlegendes Kriterienset (siehe Kapitel 4.1.2) 

¶ Windleistungsdichte 150 Watt/m² in 160m Höhe 

¶ Zusammenhängende Flächen über 30 Hektar als Flächen mit landesweiter Bedeutung 

¶ Minderungsmaßnahmen als Teil der Verordnung der Beschleunigungsgebiete 

Es zeigt sich, dass durch die disperse Siedlungsstruktur und die Mindestabstände zu 

Wohnnutzung gem. OÖ ElWOG 2006 eine Vielzahl an Flächen vorweg ausgeschieden wer-

den muss und ein reduziertes Flächenausmaß für die einzelnen Beschleunigungsgebiete 

nur geringfügige Veränderungen in der Zonierung mit sich bringt.  

Das Ergebnis der Prüfung allfälliger Auswirkungen der Planungsalternative bezogen auf 

betroffene Schutzgüter ist in Kapitel 5.4 dargestellt. 

In Planungsalternative 1 wird die Mindestfläche für die Ausweisung eines Beschleuni-

gungsgebietes mit 30 Hektar definiert. Es zeigt sich, dass sich die Anzahl bzw. das Flächen-

ausmaß der zusätzlich geeigneten Flächen nur um rund 10 % erhöht. Bei dieser Alterna-

tive würden rund 9.115 Hektar als potenzielle Beschleunigungsgebiete ausgewiesen, was 

einen Ertrag von rund 1.825 GWh/a (1.725 GWh/a in den Beschleunigungsgebieten + 100 

GWh/a außerhalb) ergeben würde. 
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Abbildung 5: Beschleunigungsgebiete in der Planungsalternative 1 

Ertragspotential 

Tabelle 6: Ertragspotential Beschleunigungsgebiete in der Planungsalternative 1, Wind 

ID Bezeichnung Fläche in ha 
Potenzial WKA 
(Anzahl)* 

Strom in 
GWh/a bis 
2040/2050 

2.1 Weilhartsforst 2.1 249 7 105 

2.2 Weilhartsforst 2.2 141 5 75 

3 Weilhartsforst 3 1 990 22 330 

4 Weilhartsforst 4 271 7 105 

5 Kobernaußerwald Ost 1753 25 375 

6 Kobernaußerwald West 4 146 24 360 

7 Kobernaußerwald Nord 43 3 45 

8 Bad Leonfelden 49 5 75 

9 Sternwald Ost 151 4 60 

10 Sternwald West 169 5 75 

11 Windhaag 47 4 60 

12 Mitterberg 37 2 30 

13 Mondseer Flyschberge 65 2 30 

Summe   9115 115 1725 

ϝΧ !ōǎŎƘŅǘȊǳƴƎ Energiewirtschaftliche Planung des Amts der Oö. Landesregierung auch 

anhand konkreter Projektüberlegungen sowie eigene Abschätzung anhand von Projekten, 

Gelände sowie Flächenkennwerten 

4.2.4 Planungsalternative 2 ς Reduzierte Mindestfläche und erhöhte Windleistungsdichte 

In Planungsalternative 2 wird, wie bei der Planungsalternative 1, die für Beschleunigungs-

gebiete relevante Mindestgröße der einzelnen Gebiete auf 30 Hektar reduziert. Gleich-

zeitig soll überprüft werden, wie sich eine Änderung der relevanten Windleistungsdichte 

auf die Zonierung der Beschleunigungsgebiete auswirkt. Grundsätzlich ist die Errichtung 

von Windkraftanlagen stets mit Umwelteingriffen verbunden. Daher ist eine entspre-

chende Effizienz der Anlagen durch eine bestmögliche Winddichte anzustreben. Für die 

Variantenbildung bietet sich die Bezugsgröße aus dem NÖ Raumordnungsgesetz 2014 

(NÖ ROG) an. Gemäß NÖ ROG ist für die Widmung von Windkraftanlagen eine mittlere 

Leistungsdichte des Windes von 220 Watt/m² in 130m Höhe als Grenzwert definiert, was 

einer Windleistungsdichte von rund 240 Watt/m² in 160m Höhe entspricht. Da die Wind-

leistung in Oberösterreich generell niedriger ist als in Niederösterreich, wird für die Pla-

nungsalternative ein Wert von 220 W/m² in 160 m Höhe herangezogen. 

Zusammenfassende Rahmenbedingungen 

¶ OÖ Ausschlusszonen-Verordnung (derzeit im Verordnungsverfahren) 

¶ Grundlegendes Kriterienset (siehe Kapitel 4.1.2) 

¶ Windleistungsdichte 220 Watt/m² in 160m Höhe  
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¶ Zusammenhängende Flächen über 30 Hektar als Flächen mit landesweiter Bedeutung 

¶ Minderungsmaßnahmen als Teil der Verordnung der Beschleunigungsgebiete 

Es zeigt sich, dass durch den geänderten Grenzwert der mittleren Windleistung die geeig-

neten Flächen und damit auch der potenzielle Stromertrag deutlich reduziert werden.  

Das Ergebnis der Prüfung allfälliger Auswirkungen der Planungsalternative 2 bezogen auf 

betroffene Schutzgüter auf Landesebene ist in Kapitel 5.5 dargestellt. 

 

Abbildung 6: Beschleunigungsgebiet der Planungsalternative 2 

Ertragspotential 

In Planungsalternative 2 wird die Mindestfläche für die Ausweisung eines Beschleuni-

gungsgebietes mit 30 Hektar und die geeignete Windleistungsdichte mit 220 Watt/m² in 

160 Meter Höhe definiert. Durch die Veränderung der Windleistungsdichte entfallen die 

Gebiete 2.1, 2.2, 3 und 4 des Planungsfalls sowie 7 und 11 im Vergleich zur Planungsalter-

native 1.  

Bei dieser Alternative würden rund 5.257 Hektar als potenzielle Beschleunigungsgebiete 

ausgewiesen, was einen Ertrag von rund 1.225 GWh/a (975 GWh/a innerhalb Beschleuni-

gungsgebiete + 250 außerhalb) ergeben würde. Damit zeigt sich, dass eine Annäherung 

an die Vorgaben betreffend der Windleistungsdichte in Niederösterreich für Oberöster-

reich zu einem deutlich geringeren potenziellen Stromertrag führen würde. 

Tabelle 7: Ertragspotential Beschleunigungsgebiete der Planungsalternative 2, Wind 

ID Bezeichnung 
Fläche in 

ha 
Potenzial WKA 

(Anzahl)* 

Strom in 
GWh/a bis 
2040/2050 

5 Kobernaußerwald Ost 1753 25 375 
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6 Kobernaußerwald West 3178 24 360 

8 Bad Leonfelden 49 5 75 

9 Sternwald Ost 151 4 60 

10 Sternwald West 86 3 45 

12 Mitterberg 37 2 30 

13 Mondseer Flyschberge 65 2 30 

Summe   5247 65 975 

ϝΧ !ōǎŎƘŅǘȊǳƴƎ Energiewirtschaftliche Planung des Amts der Oö. Landesregierung auch an-

hand konkreter Projektüberlegungen sowie eigene Abschätzung anhand von Projekten, Ge-

lände sowie Flächenkennwerten 

 

4.3 Vergleich des Ertragspotentials der Planungsalternativen bis 2040/2050 

 

 

Tabelle 8: Vergleich des Ertragspotentials, Wind bis 2040/2050 

 

* *Χ ²ŜǊǘ ǾŜǊǊƛƴƎŜǊǘΣ Řŀ ²ƛƴŘƘŀŀƎ όL5 ммύ ŀǳŎƘ ¢Ŝƛƭ ŘŜǊ !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ м ƛǎǘ 

4.4 Schwierigkeiten bei den Erhebungen / bei der Durchführung 

Bei den Erhebungen sind keine erheblichen Schwierigkeiten aufgetreten.
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5 ALTERNATIVENPRÜFUNG UND UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Wie bereits in Kapitel 2.1 beschrieben, hat die RED III-Richtlinie zum Ziel, den Anteil an erneu-

erbaren Energien am Endverbrauch innerhalb der EU bis zum Jahr 2030 auf 42,5 Prozent zu 

erhöhen.  

In der Alternativenprüfung werden jene Schutzaspekte, die im Rahmen des Scopings definiert 

wurden, für die jeweiligen Planungsalternativen untersucht und bewertet. Schutzaspekte, für 

die keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten sind, wie Oberflächengewässer und Grund-

wasser, Archäologie sowie Aspekte der menschlichen Nutzung (betriebliche Nutzung, Energie-

erzeugung, Rohstoffe, Mobilität, Ver- und Entsorgung) werden nicht behandelt. 

Planungsalternativen, die sich anbieten würden, aber aufgrund der oben dargestellten Rah-

menbedingungen nicht realisieren lassen, weil sie beispielsweise sensible Gebiete berühren 

würden, werden in der Alternativenprüfung nicht behandelt. Alternativen, die von vornherein 

als nicht realistisch bzw. fiktiv erscheinen, wie etwa ein vollständiger Entfall der Abstandsre-

gelungen zu menschlichen Wohnnutzungen werden ebenso nicht in Betracht gezogen. 

Im Folgenden werden die Minderungsmaßnahmen, der Planungsnullfall und jene Planungsal-

ternativen beschrieben, die hinsichtlich ihrer abschätzbaren Umweltauswirkungen untersucht 

werden.  

5.1 Minderungsmaßnahmen für Beschleunigungsgebiete für Windkraftanlagen 

Im Zuge der Auswahl geeigneter Beschleunigungsgebiete fand amtsintern eine fachliche Ab-

stimmung betreffend die Definition von Minderungsmaßnahmen gemäß der RED III-Richtlinie 

der EU statt. Diese Umweltmaßnahmen dienen bei der Errichtung von Windkraftanlagen zur 

Schadensbegrenzung eines Eingriffs und zur Kompensation nachteiliger Auswirkungen auf die 

Umwelt. Sie gelten als verbindliche Planungsvorgaben. 

Die Formulierung der Minderungsmaßnahmen ist dem Anhang zu entnehmen. 

Die Minderungsmaßnahmen gelten für den Planungsfall und alle Planungsalternativen. 
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5.2 Planungsfall Verordnungsentwurf (Zonierungsvorschlag SUP) 

Im Planungsfall des Verordnungsentwurfs werden zusätzlich zur Verordnung der Ausschluss-

zonen für Windkraftanlagen und freistehende PV-Anlagen jeweils Beschleunigungsgebiete de-

finiert. Ausgehend von einem, auf den Abstandsbestimmungen des OÖ ElWOG 2006 basieren-

den Kriterienset, wird aus ökonomischen Überlegungen von einer geeigneten Windleistungs-

dichte ab 150 Watt/m² in 160m Höhe ausgegangen. Als Flächen von landesweiter Bedeutung 

werden jene zusammenhängenden Gebiete mit einer Fläche von mindestens 100 Hektar defi-

niert. 

 

Abbildung 7: Überblick über die Beschleunigungsgebiete für Windkraftanlagen - Planungsfall 

Mit der Verordnung von Ausschlusszonen auf der einen Seite und Beschleunigungsgebieten 

für Windkraft- und freistehende Photovoltaikanlagen auf der anderen Seite wurde u.a. das Ziel 

einer landesweiten, überörtlichen Konfliktbereinigung zwischen den oft gegenläufigen An-

sprüchen der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern und Aspekten des Natur- 

und Landschaftsschutzes verfolgt. Dies kann im Planungsfall umgesetzt werden. 

Die formulierten Minderungsmaßnahmen (siehe Anhang, Kapitel 9.3) können zusätzlich ver-

fahrensbeschleunigend wirken und eine etwaige Nachprüfung obsolet machen. 

5.2.1 Beitrag zur Zielerreichung 

Im Planungsfall kommt es zu einer Umsetzung der RED III-Richtlinie der EU und damit zur Ver-

ordnung von Beschleunigungsgebieten für Windkraftanlagen und freistehende Photovoltaik-

Anlagen. 

Durch die Umsetzung der Beschleunigungsgebiete für Windkraft wird eine gezielte, landesweit 

koordinierte und auf wenige Gebiete konzentrierte räumliche Entwicklung angestoßen, die 
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sowohl energiewirtschaftliche Potenziale als auch raumplanerische und ökologische Rahmen-

bedingungen in Einklang bringt. Dies schafft eine verlässliche Planungsgrundlage für Gemein-

den, Projektträger und Genehmigungsbehörden und fördert eine strukturierte, konfliktarme 

Integration von Windkraftanlagen in den Landschaftsraum.  

Mit der Verordnung von Ausschlusszonen auf der einen Seite und Beschleunigungsgebieten 

auf der anderen Seite wurde u.a. das Ziel einer landesweiten, überörtlichen Konfliktbereini-

gung zwischen den oft gegenläufigen Ansprüchen der Energieerzeugung aus erneuerbaren 

Energieträgern und Aspekten des Natur- und Landschaftsschutzes verfolgt. Die Festlegung von 

Beschleunigungsgebieten ermöglicht dabei einen gezielten Interessenausgleich zwischen 

Klima- und Naturschutz. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass langfristig 

auch der Klimaschutz einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundla-

gen leistet. 

Durch die Umsetzung der Verordnung von Beschleunigungsgebieten kann zudem eine Be-

schleunigung der Verfahrensdauer erreicht werden und gleichzeitig erhöht sich damit die 

Wahrscheinlichkeit, die Ausbauziele gem. RED III /OÖ Klimastrategie / Nationaler Infrastruk-

ǘǳǊǇƭŀƴ ŘǳǊŎƘ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴǎŜǊƭŜƛŎƘǘŜǊǳƴƎŜƴ ōƛǎ нлол Ȋǳ ŜǊǊŜƛŎƘŜƴΦ LƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǊ α.ŜǎŎƘƭŜǳƴƛπ

ƎǳƴƎǎƎŜōƛŜǘŜ ŦǸǊ ŜǊƴŜǳŜǊōŀǊŜ 9ƴŜǊƎƛŜά ŜƴǘŦŀƭƭŜƴ ƛƴ ŘŜƴ DŜƴŜƘƳƛƎǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ōŜǎǘƛƳƳǘŜ 

projektspezifische Prüfpflichten aus dem europäischen Umweltrecht.  

Weiters ergibt sich durch die landesweiten Vorgaben zum Ausbau der Infrastruktur sowohl für 

die Projektentwicklung als auch die Errichtung der Infrastruktur die Möglichkeit der Hebung 

von Synergieeffekten. Komplexität und Kosten der Verfahren können damit reduziert werden. 

(Ausbau von Kapazitäten der Leitungen und Umspannwerke an zentralen Standorten im Nah-

bereich der ausgewiesenen Beschleunigungsgebiete). 

Das Ertragspotenzial im Jahr 2030 wird in Kapitel 2.5. VII) mit 750 GWh/a abgeschätzt. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Planungsfall den übergeordneten Zielset-

zungen entspricht und die Voraussetzungen für die Erzeugung der erforderlichen Energie-

mengen durch Windkraft bis 2030 geschaffen werden. Für den weiteren Zielhorizont 

2040/2050 kann von einer potentiellen Energiemenge von rund 1.700 GWh/a ausgegangen 

werden 

5.2.2 Schutzaspekt Siedlungsraum (Menschliche Nutzung) 

Für das Schutzgut Menschliche Nutzung ist der Schutzaspekt Siedlungsraum von zentraler Be-

deutung. Flächen, die für den Siedlungsraum relevant sind, sowie Mindestabstandsflächen 

wurden gemäß § 12 Abs. 2 OÖ ElWOG im Rahmen des Abschichtungsprozesses ausgeschlos-

sen. Eine direkte Beanspruchung von Siedlungsflächen (Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme) 

durch das Beschleunigungsgebiet im Planungsfall kann somit ausgeschlossen werden. Auswir-

kungen durch die Wirkfaktoren Schall, Schattenwurf und Veränderung des Erscheinungsbilds 

sind ebenfalls nicht zu erwarten. 

  

5ƛŜ ƛƴ Ϡ мн !ōǎΦ н hm 9ƭ²hD ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ αCƭŅŎƘŜƴΣ ŘƛŜ ƎŜƳŅǖ ŘŜƳ Örtlichen Entwicklungskon-

ȊŜǇǘ ŀƭǎ ƪǸƴŦǘƛƎŜǊ .ŀǳƭŀƴŘōŜŘŀǊŦ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘ ǎƛƴŘέ ǿǳǊŘŜƴ ƛƳ Abschichtungsprozess indirekt 

berücksichtigt, da die möglichen Beschleunigungsgebiete für Windkraftanlagen abseits von 

Siedlungsgebieten in Waldflächen zu liegen kommen und damit konkrete Absichten der Ge-

meinden hinsichtlich der Siedlungsentwicklung weitestgehend ausgeschlossen werden kön-

nen. 

Im Planungsfall liegen die Beschleunigungsgebiete aufgrund der genannten Abstandsvorgaben 
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inmitten von Waldflächen mit deutlichem Abstand von Siedlungsgebieten. 

 

Im Planungsfall liegen keine Flächen, die für den Siedlungsraum relevant sind, innerhalb der 

möglichen Beschleunigungsgebiete. Die Mindestabstandsflächen zu Wohnnutzungen werden 

eingehalten. 

Auf den Schutzaspekt Siedlungsraum ergeben sich somit im Planungsfall Windkraftanlagen 

keine verbleibenden Auswirkungen. 

5.2.3 Schutzaspekt Freizeit und Erholung (Menschliche Nutzung) 

Naturschutzgebiete sowie alpine Gebiete gem. Alpenkonvention sind durch die Ausschlusszo-

nen-Verordnung von Windkraftanlagen freigehalten und wurden im Rahmen der GIS-Analyse 

berücksichtigt. Weite Teile von für Freizeit- und Erholungsnutzung relevante Gebiete mit ho-

hem landschaftsgebundenem Erholungswert sind somit bereits für Beschleunigungsgebiete 

ausgeschlossen. Im Abschichtungsprozess nicht berücksichtigt sind lineare und z.T. punktuelle 

Freizeit- und Erholungseinrichtungen. 

Folgende lineare Freizeit- und Erholungseinrichtungen werden deshalb näher betrachtet: 

¶ Wanderwege 

¶ Radwege 

¶ Reitwege 

¶ Wintersportanlagen  

Weiters wird auf punktuelle Freizeit- und Erholungseinrichtungen eingegangen: 

¶ Kurgebiete 

Die Beschleunigungsgebiete kommen innerhalb von Waldflächen zu liegen, z.T. weisen die 

Wälder Erholungsfunktion gemäß Waldentwicklungsplan auf. Die Beschreibung der Erholungs-

wirkung und die Auswirkungen auf die Erholungswirkung erfolgt in Bezug auf die linearen und 

punktuellen Freizeit- und Erholungseinrichtungen unter Berücksichtigung deren Lage inner-

halb von Wäldern. Auf die Erholungsfunktion des Waldes wird deshalb nicht gesondert einge-

gangen. 
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Abbildung 8: Freizeit- und Erholungsinfrastruktur in Oberösterreich im Planungsfall 

Wanderwege 

Im Folgenden werden europäische und nationale Wanderrouten näher betrachtet. Die Über-

schneidung regionaler und lokaler Routen mit den Beschleunigungsgebieten sind auf Projekt-

ebene zu überprüfen. 

Der europäische Fernwanderweg E10 (Ostsee - Böhmerwald - Alpen ς Mittelmeer) verläuft 

südlich des Beschleunigungsgebietes Weilhartsforst 3. Er durchquert die Beschleunigungsge-

biete Sternwald Ost und West sowie den Norden des Beschleunigungsgebiets Kobernaußer-

wald West.  

Der europäische Fernwanderweg E6 (Kilpisjärvi - Ostsee ς Wachau ς Adria - Ägäis) verläuft in 

den Gebieten Sternwald Ost und West deckungsgleich mit dem Weg E10. 

Der europäische Pilgerweg Via Nova (Bogen ς St- Wolfgang & Erweiterung Bayerischer Wald / 

Böhmerwald) verläuft durch den nördlichen Bereich des Beschleunigungsgebiets Kobernauß-

erwald West sowie durch den Norden des Gebiets Weilhartsforst 2.1.  

Der Verlauf der nationalen Wanderroute Rupertiweg 10 (Bärenstein - Salzburg ς Mallnitz ς 

Nassfeld) ist im Bereich der Beschleunigungsgebiete im Kobernaußerwald und Weilhartsforst 

3 deckungsgleich mit dem Weg E10. Der Rupertiweg 10A (Inn-Salzach-Variante) verläuft nörd-

lich des Gebiets Weilhartsforst 2.1 sowie durch den westlichen Teil des Gebiets Weilharts-

forst 4. 

Die nationale Route Wolfgangweg (Regensburg ς St. Wolfgang) verläuft zwischen den Gebie-

ten Weilhartsforst 2.2 und 3. Ihr weiterer Verlauf führt am westlichen Rand des Gebiets Ko-

bernaußerwald West entlang. 

Die nationale Route Salzsteigweg 09A verläuft im Gebiet Sternwald deckungsgleich mit den 
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Wegen E10 und E6. Der Salzsteigweg 09 schließt südlich an den Verlauf des Salzsteigwegs 09A 

an. 

Die nationale Route Nordwaldkammweg verläuft im Gebiet Sternwald z.T. deckungsgleich mit 

den Wegen E10/E6, wird durch nördlich der Gebiete verlaufende Wege ergänzt  

Nationale Routen im angrenzenden Tschechien befinden sich nicht in unmittelbarer Nähe zu 

den Beschleunigungsgebieten. Routen in Deutschland wurden im Rahmen der europäischen 

Routen genannt. 

Radwege 

Im Folgenden wird auf die europäischen Fernradrouten (EuroVelo) und die Landesradrouten 

eingegangen. Die Überschneidung regionaler und lokaler Routen mit den Beschleunigungsge-

bieten sind auf Projektebene zu überprüfen. 

Die Routen EuroVelo 6 (Atlantik ς Schwarzes Meer), 7 (Sonnen-Route) und 13 (Gewässer von 

Mitteleuropa) verlaufen im Bundesland Oberösterreich, wobei sich die Routen 6 und 13 nicht 

in räumlicher Nähe zu den Beschleunigungsgebieten befinden. Der EuroVelo 7 verläuft entlang 

des westlichen Randes des Gebiets Weilhartsforst 4 und quert den süd-westlichsten Teil des 

Gebiets. 

Die Landesradroute Tauernweg R3a verläuft im Bereich des Weilhartsforstes deckungsgleich 

mit dem EuroVelo 7. Sie quert somit ebenfalls das Gebiet Weilhartsforst 4. 

Der Ibmer Moorweg R25 durchquert das Gebiet Weilhartsforst 3 von Nord-Westen nach Süd-

Osten. 

Die folgenden Landesrouten befinden sich in räumlicher Nähe der Beschleunigungsgebiete, 

überlagern sich allerdings nicht mit diesen: Der Mattigtalweg R24 verläuft westlich vom Gebiet 

Kobernaußerwald West, der Römerweg R6 verläuft östlich des Gebiets Kobernaußerwald Ost 

und der Mühlviertlerweg R5 verläuft südlich der Gebiete Sternwald Ost und West. 

Reitwege 

In räumlicher Nähe zu den Beschleunigungsgebieten des Planungsfalls kommen keine offiziel-

len Reitwege zu liegen. 

Wintersport 

Im Beschleunigungsgebiet Sternwald West kommt das Skigebiet Sternstein Lifte zu liegen. Es 

umfasst eine Seilbahn und vier Abfahrten. Weiters kommt die Sternsteinloipe in diesem Gebiet 

zu liegen. 

Die Loipen in St. Johann am Walde und in Waldzell liegen nördlich der Beschleunigungsgebiete 

Kobernaußerwald West bzw. Ost und somit außerhalb der Gebiete. 

Zusammenfassung linearer Freizeit- und Erholungseinrichtungen 

Die Zusammenfassung der Überlagerung von linearen Freizeit- und Erholungseinrichtungen 

mit Beschleunigungsgebieten befindet sich in der untenstehenden Tabelle. Wege, die in einer 

Zeile genannt werden, überlagern sich im Bereich der Beschleunigungsgebiete und weisen 

deshalb dieselbe Überlagerung in Metern auf. 
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Tabelle 9: Lineare Freizeit- und Erholungseinrichtungen im Planungsfall 

Beschleunigungsgebiet Lineare Freizeit- und 

Erholungseinrichtung 

Überlagerung  

[m] 

Sternwald West E6 (Wanderweg) 

E10 (Wanderweg) 

Nordwaldkammweg (Wanderweg) 

17 

Sternwald Ost E6 (Wanderweg) 

E10 (Wanderweg) 

Nordwaldkammweg (Wanderweg) 

Salzsteigweg 09A (Wanderweg) 

1.952 

Kobernaußerwald West E10 (Wanderweg) 

Rupertiweg 10A (Wanderweg) 

1.556 

Kobernaußerwald West Via Nova Pilgerweg (Wanderweg) 4.819 

Weilhartsforst 2.1 Via Nova Pilgerweg (Wanderweg) 1.532 

Weilhartsforst 3 Ibmer Moorweg R25 (Radweg) 3.963 

Weilhartsforst 4 Rupertiweg 10A (Wanderweg) 

EuroVelo 7 (Radweg) 

Tauernradweg 3a (Radweg) 

109 

Die vorhandenen linearen Freizeit- und Erholungseinrichtungen sind auf Projektebene zu be-

rücksichtigen und in ihrem Bestand zu sichern. Weiters ist das Vorhandensein von Wegen mit 

lokaler Bedeutung zu überprüfen. Sicherheitsabstände von Wegen zu Windkraftanlagen (rund 

300 ς 500 m) sind einzuhalten, um Auswirkungen durch Eisfall zu verhindern. 

Kurgebiete 

Im Nahbereich von Kurgebieten (inkl. Puffer 1.000 Meter) gem. den Flächenwidmungsplänen 

der Gemeinden befinden sich, wie in Abbildung 8 ersichtlich, keine Beschleunigungsgebiete 

des Planungsfalls.  

Bei der Freizeit- und Erholungsnutzung auf linearen Einrichtungen ist von einer zeitlich be-

grenzten Aufenthaltsdauer im Nahbereich von Windkraftanlagen auszugehen. Auswirkungen 

durch die Wirkfaktoren Schall, Schattenwurf und Veränderung des Erscheinungsbilds sind des-

halb geringfügig einzuschätzen. 

Demzufolge sind durch Windkraftanlagen keine wesentlichen Auswirkungen auf die Erho-

lungswirkungen von linearen Freizeit- und Erholungseinrichtungen zu erwarten. 

Bei punktuellen Freizeit- und Erholungseinrichtungen ist von einer längeren Aufenthaltsdauer 

auszugehen. Im Planungsfall kommen die betrachteten punktuellen Freizeit- und Erholungs-

einrichtungen jedoch nicht innerhalb von Beschleunigungsgebieten zu liegen. 
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Die Beschleunigungsgebiete im Planungsfall Windkraftanlagen überlagern sich mit Wander-

wegen und Radwegen mit europäischer oder nationaler Bedeutung sowie mit Wintersportan-

lagen. Die Funktionalität dieser linearen Freizeit- und Erholungseinrichtungen wird durch die 

Errichtung von Windkraftanlagen aufgrund der kurzen Aufenthaltsdauer nicht erheblich ein-

geschränkt. 

Die verbleibenden Auswirkungen auf den Schutzaspekt Freizeit- und Erholung werden als 

geringfügig nachteilig eingestuft. 

5.2.4 Schutzaspekt Landwirtschaft (Menschliche Nutzung) 

Ein Nebeneinander von Windkraft und landwirtschaftlicher Nutzung schließt sich 

grundsätzlich nicht aus. Der Großteil der Flächen bleibt aufgrund der vergleichsweise geringen 

Flächeninanspruchnahme einer Windkraftanlage von rund 0,5 bis 1,6 Hektar je 

Windkraftanlage landwirtschaftlich nutzbar (vgl. FA Wind 2025). Durch den Wirkfaktor 

Flächeninanspruchnahme sind daher keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten. Der 

Einfluss von Windrädern auf pflanzliche Kulturen ist größtenteils vernachlässigbar.  

Die Beschleunigungsgebiete kommen im Planungsfall in folgenden Raumeinheiten 

Oberösterreichs zu liegen (vgl. NaLa, Bände 3, 9 und 25):  

¶ Weilharts- und Lachforst (Beschleunigungsgebiete Weilhartsforst) 

¶ Hausruck und Kobernaußerwald (Beschleunigungsgebiete Kobernaußerwald) 

¶ Böhmerwald (Beschleunigungsgebiet Sternwald) 

Im Folgenden wird die Charakteristik der Teilräume in Bezug auf die Landwirtschaft kurz 

umrissen. 

Weilhartsforst   

In der Raumeinheit Weilharts- und Lachforst gem. NaLa Leitbilder für Oberösterreich sind nur 

kleinräumige Wirtschaftswiesen innerhalb des Lachforsts vorhanden (ca. 1% der Fläche). 

Außerhalb dieser Flächen findet keine landwirtschaftliche Nutzung innerhalb der Raumeinheit 

statt. 

Das Wiesengebiet im südwestlichen Teil des Lachforsts dient als Hochwasserabfluss der 

Enknach. Wiesen, insbesondere im Oberen Weilhartsforst dienen vornehmlich als 

Wildäsungsflächen. Die Bewirtschaftung sämtlicher Wiesen wird in Form 1-2 schüriger Mahd 

von Bauern ausgeführt, bei 60-70% dieser Flächen wird auf Dünger verzichtet. Ackernutzung 

ist in der Raumeinheit nicht vorhanden.  

Da keine landwirtschaftliche Nutzung im Bereich der Beschleunigungsgebiete im 

Weilhartsforst stattfindet, wird keine Aussage hinsichtlich der Auswirkungen auf die 

Landwirtschaft für diese Raumeinheit getroffen. 

Kobernaußerwald  

Die landwirtschaftliche Nutzung beschränkt sich in der Raumeinheit Hausruck und 

Kobernaußerwald gemäß NaLa Leitbilder für Oberösterreich auf die Untereinheit 

α{ƛŜŘƭǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘŜ ǳƴŘ [ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘέΦ Lƴ ƧŜƴŜƳ DŜōƛŜǘ Ƴƛǘ ǿŜƛǘƎŜƘŜƴŘ ƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴŜƴ 

²ŅƭŘŜǊƴ ǳƴŘ CƻǊǎǘŜƴ ό¦ƴǘŜǊŜƛƴƘŜƛǘ αDǊƻǖǿŀƭŘάύ ƭƛŜƎŜƴ ƪŀǳƳ ƭŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ 

Ertragsflächen. Kleine Freiflächen in Lichtungen der Wälder werden jagdlich genutzt (z.B. als 

Wildäcker), kleinflächige Mähwiesen bzw. Weideflächen befinden sich ausschließlich entlang 

von Straßen. 
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Landwirtschaft ist in der Raumeinheit von abnehmender Bedeutung, einerseits aufgrund z.T. 

ungünstiger Bodenvoraussetzungen und des ungünstigen Geländes, andererseits aufgrund der 

allgemein erschwerenden Bedingungen für klein- und mittelbäuerliche Betriebe 

(Konkurrenzdruck in der EU, Bewirtschaftung im Nebenerwerb, sinkendes Interesse an 

landwirtschaftlicher Bewirtschaftung). 

Der Rückgang der Landwirtschaft gefährdet ökologisch wertvolle (Mager-) Wiesenflächen. Sie 

werden häufig aufgeforstet.  

Grundsätzlich finden folgende landwirtschaftliche Nutzungen statt: Die wichtigste Rolle in der 

Landwirtschaft nimmt die Milchviehwirtschaft ein, wobei auch hier ein rückläufiger Trend 

erkennbar ist. Ackerbau nimmt eine marginale Rolle ein: Angebaut werden hauptsächlich 

Getreide, Leguminosen, Kleegras, Raps und Senf. Weitere Erwerbszweige spielen nur eine 

untergeordnete Rolle (Haltung von Schafen, Ziegen, Zuchtwild, Pferden, Most- und 

Schnapsherstellung auf Basis von Streuobstbeständen). 

Landwirtschaftliche Nutzungen sind aufgrund allgemeiner Trends und Entwicklungen 

rückläufig. Da sich die landwirtschaftlich genutzten Flächen außerhalb der Untereinheit 

αDǊƻǖǿŀƭŘά ōŜŦƛƴŘŜƴ, weist dieser Rückgang keine Relevanz für die Beschleunigungsgebiete 

im Kobernaußerwald auf. Kleinflächige Freiflächen, Weideflächen oder Mähwiesen innerhalb 

der Wälder sind zu sichern, da sie ökologisch wertvoll sind. 

Sternwald  

Der Sternwald liegt gemäß NaLa Leitbilder für Oberösterreich in der Raumeinheit 

Böhmerwald. Die Landwirtschaft hatte in der Raumeinheit nie eine wesentliche Bedeutung. 

Aktuell werden rund 10 % der gesamten Raumeinheit Böhmerwald landwirtschaftlich genutzt. 

Allgemeine Trends (unwirtschaftliche Betriebsgrößen, fehlende Betriebsnachfolge etc.) 

verstärken den Bedeutungsverlust der Landwirtschaft. Massive Aufforstungen und damit 

einhergehend eine Verringerung der naturschutzfachlichen Wertigkeit der Flächen sind die 

Folge.  

Bestehende Wiesenflächen sind deshalb naturschutzfachlich relevant (ca. 180 Hektar 

Pflegeausgleichsflächen sind im Böhmerwald vorhanden). Kleine Waldwiesen werden, 

insbesondere aus Gründen des Naturschutzes und der jagdlichen Nutzung, erhalten und 

dienen landschaftlich auch der Bereicherung des Tourismus. 

Die durch landwirtschaftliche Nutzung entstandenen, verbleibenden Wiesen sind aus 

naturschutzfachlicher Sicht zu sichern. Aufgrund deren untergeordneter Rolle innerhalb der 

Waldflächen im Sternwald, ist mit keinen Auswirkungen für die landwirtschaftlichen Flächen 

zu rechnen. 

Landwirtschaftliche Nutzung liegt in den Beschleunigungsgebieten des Planungsfalls nur in 

marginalem Ausmaß vor. Sie beschränkt sich insbesondere auf kleinflächige Wiesen- oder 

Weideflächen innerhalb der Wälder und entlang der Wege bzw. Straßen. Diese verbleibenden 

Wiesen sind aus naturschutzfachlicher Sicht zu sichern. 

Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Landwirtschaft ist aufgrund allgemeiner Trends 

insgesamt eine rückläufige Tendenz zu erkennen. 

Windkraftanlagen stehen einer landwirtschaftlichen Nutzung grundsätzlich nicht entgegen. 

Die Landwirtschaft nimmt in den betrachteten Gebieten eine untergeordnete Rolle ein. Auf 

vorhandene Wiesen- oder Weideflächen ist auf Projektebene Rücksicht zu nehmen. 

Für den Schutzaspekt Landwirtschaft sind keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten. 
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5.2.5 Schutzaspekt Forstwirtschaft (Menschliche Nutzung) 

Oberösterreichs Waldfläche beträgt laut der österreichischen Waldinventur 2016/21 

501.000 Hektar. Im Planungsfall liegt der überwiegende Teil der Fläche der Beschleunigungs-

gebiete innerhalb von Waldflächen. Insgesamt werden 8.870 Hektar von Beschleunigungsge-

bieten überlagert. 

Die Wälder werden gemäß Waldentwicklungsplan mit einer Leitfunktion (Nutz-, Schutz-, 

Wohlfahrts- und Erholungsfunktion) versehen, wobei zu beachten ist, dass Leitfunktionen im 

Waldentwicklungsplan auch für Flächen ausgewiesen werden, bei denen es sich nicht um Wäl-

der handelt. 

Bei Wäldern mit der Leitfunktion Nutzfunktion steht die nachhaltige Hervorbringung des Roh-

stoffes Holz im Vordergrund. Wälder mit der Leitfunktion Schutzfunktion schützen den Wald-

boden sowie Menschen und Siedlungen vor Naturgefahren. Die Leitfunktion Wohlfahrtsfunk-

tion berücksichtigt die ausgleichende Wirkung des Waldes auf das Klima und den Wasserhaus-

halt sowie auf die Reinigung und Erneuerung von Luft und Wasser. Bei der Leitfunktion Erho-

lungsfunktion stehen die Wirkungen des Waldes als Erholungsraum im Vordergrund. Da sich 

die Beschleunigungsgebiete innerhalb von Waldflächen befinden, erfolgt die Beurteilung der 

Auswirkungen auf die Erholungsfunktion des Waldes im Rahmen des Schutzaspekts Freizeit 

und Erholung in Kapitel 5.2.3. 

Die gesamte Fläche der Beschleunigungsgebiete teilt sich folgendermaßen auf:  

Tabelle 10: Überlagerung von Waldflächen mit Beschleunigungsgebieten im Planungsfall 

ID Beschleunigungsgebiet Überlagerte 

Fläche [ha] 

Leitfunktion 

2.1 Weilhartsforst 2.1 249 Wohlfahrtsfunktion 

2.2 Weilhartsforst 2.2 141 Wohlfahrtsfunktion 

3 Weilhartsforst 3 1.990 Wohlfahrtsfunktion 

4 Weilhartsforst 4 271 Nutzfunktion 

5 Kobernaußerwald Ost 1.753 Nutzfunktion / Wohlfahrtsfunktion 

6 Kobernaußerwald West 4.146 Nutzfunktion 

9 Sternwald Ost 151 Nutzfunktion / Wohlfahrtsfunktion 

10 Sternwald West 169 Nutzfunktion 

 Summe 8.870  

Im Folgenden wird die Charakteristik der Raumeinheiten anhand der NaLa Leitbilder für 

Oberösterreich kurz umrissen. 

Weilhartsforst 

Der Weilhartsforst liegt zur Gänze im Bezirk Braunau. Er ist gemäß Natur- und Landschaftsleit-

ōƛƭŘ ¢ŜƛƭǊŀǳƳ ŘŜǎ DŜōƛŜǘŜǎ α²ŜƛƭƘŀǊǘǎŦƻǊǎǘ ǳƴŘ [ŀŎƘŦƻǊǎǘάΣ ǿƻōŜƛ ŘƛŜ ōŜƛŘŜƴ CƻǊǎǘŜ ǊŅǳƳƭƛŎƘ 

getrennt voneinander sind. 

Die forstwirtschaftliche Nutzung wird intensiv verfolgt und bildet den bestimmenden Wirt-

schaftsfaktor in der Raumeinheit. Der gesamte Untere Weilhartsforst weist infolge der Na-

himmission der chemischen Schwerindustrie in Burghausen eine hohe Wohlfahrtsfunktion 

auf. 
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Hinsichtlich der Baumarten überwiegen auch hier Fichtenforste mit schwankenden Anteilen 

an Kiefern und Lärchen. In den bäuerlichen Waldanteilen treten auch naturnahe Rotbuchen- 

und Eichen-Hainbuchenwälder auf. Die Aufforstungen erfolgen vermehrt mit verschiedenen 

Laubholzarten, wobei an der Fichte als maßgeblichem Forstbaum festgehalten wird (vgl. Amt 

der Oö. Landesregierung / Strauch 2007) 

Gemäß dem aktuellen Waldentwicklungsplan weisen die überwiegenden Teile des Waldes 

eine hohe Wohlfahrtsfunktion auf (Wertziffer 131 und 132). Im westlichsten Teil des Weilhart-

sforsts überwiegt die Nutzfunktion (Wertziffer 111), entlang der Salzach (Grenze zu Deutsch-

land) die Schutzfunktion (Wertziffer 311). 

Vom Beschleunigungsgebiet im Planungsfall werden innerhalb des Weilhartsforsts gemäß 

Waldentwicklungsplan keine Flächen mit Schutzfunktion überlagert. Im überwiegenden Teil 

dominiert die hohe Wohlfahrtsfunktion (2.215 Hektar), kleine Teile mit hoher Erholungsfunk-

tion (855 Hektar) werden ebenfalls überlagert. Die restlichen Flächen weisen lediglich geringe 

oder mittlere Erholungs- oder Wohlfahrtsfunktion auf. 

Durch die Windkraftanlagen wird jedoch nicht die gesamte Fläche des Beschleunigungsgebiets 

beansprucht werden. Da die Flächeninanspruchnahme einer Windkraftanlage mit rund 0,5 bis 

1,6 Hektar je Windkraftanlage je nach Geländeform vergleichsweise gering ist, wird die Beein-

trächtigung der Waldfunktionen grundsätzlich geringfügig eingestuft (vgl. FA Wind 2025). 

Auswirkungen auf die Wohlfahrtsfunktion sind durch Beeinträchtigungen der Ökosystemleis-

tungen nicht auszuschließen, jedoch ermöglicht die Festlegung von Beschleunigungsgebieten 

einen gezielten Interessenausgleich zwischen Klima- und Naturschutz. Langfristig leistet der 

Klimaschutz einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und 

kann somit auch die Vitalität der Wälder unterstützen. 

Die Erholungsfunktion ist für die forstwirtschaftliche Nutzung durch den Menschen indirekt 

relevant. Nähere Ausführungen zu den Auswirkungen auf die Erholungsfunktion des Waldes 

sind Kapitel 5.2.3 zu entnehmen.  

Kobernaußerwald 

Der Kobernaußerwald befindet sich in den Bezirken Braunau, Vöcklabruck und Ried. Er teilt 

sich gemäß Natur- ǳƴŘ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎƭŜƛǘōƛƭŘ ƛƴ ŘƛŜ ¦ƴǘŜǊŜƛƴƘŜƛǘŜƴ α{ƛŜŘƭǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘŜ ǳƴŘ [ŀƴŘπ

ǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘά ǳƴŘ αDǊƻǖǿŀƭŘά ŀǳŦΦ 5ƛŜ .ŜǎŎƘƭŜǳƴƛƎǳƴƎǎƎŜōƛŜǘŜ ŘŜǎ tƭŀƴǳƴƎǎŦŀƭƭǎ ƭƛŜƎŜƴ ƛƴƴŜǊπ

halb der Untereinheit Großwald, bei dem es sich um eines der größten zusammenhängenden 

Waldgebiete Mitteleuropas handelt. 

Der größte Teil des Waldes im Kobernaußerwald ist in Privatbesitz (Kleinprivatwald), ebenfalls 

große Anteile sind in Besitz der Österreichischen Bundesforste.  

Die folgende Aufzählung der Baumarten bezieht sich auf den gesamten Raum Kobernaußer-

wald-Hausruck. Mit etwa 80% dominieren Nadelbaumarten (insbesondere die Fichte). In den 

Mischwäldern (Fichten-Tannen-Buchen-Wäldern) kommt neben der Fichte die Buche als Leit-

baumart vor, u.a. sind im Kobernaußerwald Flächen des Flora-Fauna-Habitat Lebensraumtyps 

(FFH-LRT) Hainsimsen-Buchenwald (Kennziffer 9110) in beachtlichem Ausmaß vorhanden. Na-

turnahe Wälder, wie Moorwälder oder Eichen-Hainbuchenwälder, treten nur sehr kleinflächig 

auf. Forstwirtschaftlich kann durch die Naturverjüngung von Buche und Tanne eine Tendenz 

zu standortgerechten Mischwaldbaumarten festgestellt werden (vgl. Amt der Oö. Landesre-

gierung / Gamerith 2007). 

Im Kobernaußerwald überwiegt gemäß Waldentwicklungsplan eindeutig die Nutzfunktion 

(Flächen mit den Wertziffern 111, 121 und 122). Kleinflächige Bereiche, insbesondere die 
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nördlichen Randbereiche zu Siedlungsgebieten (Wertziffer 133) sowie ein Bereich inmitten des 

Waldes (Wertziffer 131) weisen eine hohe Wohlfahrtsfunktion auf. 

Vom Beschleunigungsgebiet im Planungsfall wird innerhalb des Kobernaußerwalds gemäß 

Waldentwicklungsplan nur ein geringes Ausmaß von Flächen mit hoher Wohlfahrtsfunktion 

überlagert (296 Hektar). Die restlichen Flächen weisen lediglich geringe oder mittlere Erho-

lungs- oder Wohlfahrtsfunktion auf. Die Schutzfunktion ist bei allen Flächen gering 

Durch die Windkraftanlagen wird jedoch nicht die gesamte Fläche des Beschleunigungsgebiets 

beansprucht werden. Da die Flächeninanspruchnahme einer Windkraftanlage mit rund 0,5 bis 

1,6 Hektar je Windkraftanlage vergleichsweise gering ist, wird die Beeinträchtigung auf die 

Waldfunktionen grundsätzlich geringfügig eingestuft (vgl. FA Wind 2025). 

Jedoch ermöglicht die Festlegung von Beschleunigungsgebieten einen gezielten Interessens-

ausglich zwischen Klima- und Naturschutz. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewie-

sen, dass langfristig auch der Klimaschutz einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der natürli-

chen Lebensgrundlagen leistet und somit auch die Vitalität der Wälder unterstützen kann. Die 

Erholungsfunktion ist für die forstwirtschaftliche Nutzung durch den Menschen indirekt rele-

vant. Nähere Ausführungen zu den Auswirkungen auf die Erholungsfunktion des Waldes sind 

Kapitel 5.2.3 zu entnehmen.  

Sternwald (Teilraum des Böhmerwalds) 

Der Sternwald kommt in den Gemeinden Vorderweißenbach und Bad Leonfelden zu liegen. Er 

ist ein Ausläufer des Böhmerwaldes Richtung Osten. Der Teilraum misst gemäß Natur- und 

Landschaftsleitbild eine Fläche von 2.380 Hektar. 

Im Böhmerwald ist die Forstwirtschaft der bedeutendste Wirtschaftszweig. Rund die Hälfte 

des Böhmerwaldes befindet sich in privatem Besitz, bei den restlichen Flächen handelt es sich 

um Bauernwaldflächen.  

Die folgende Aufzählung der Baumarten bezieht sich auf den gesamten Böhmerwald, die Mi-

schungsverhältnisse können zwischen den Beständen variieren, denn geologische Verhältnisse 

spielen bei den Baumartenzusammensetzung eine große Rolle. Die Fichte ist die natürliche 

und forstliche Hauptbaumart mit einem Anteil von rund 70-75%. Darauf folgen die Buche mit 

20%, die Tanne mit 3-5% und sonstige Nadel- und Laubbaumarten. Im Sternwald werden die 

Fichtenwälder als Altersklassenwald bewirtschaftet.  

Waldschäden gehen im Böhmerwald u.a. auf Nährstoffimbalancen im Boden zurück. Sie ent-

stehen durch das Zusammenwirken von ausgeprägter Basenarmut bei gleichzeitigem Stick-

stoffeintrag. Die Basenarmut ist einerseits zurückzuführen auf nährstoffarme Gesteine, ande-

rerseits wird sie durch menschliche Einflüsse induziert (z.B. lange intensive Streunutzung, Fich-

tenbestände, saure Niederschläge) (vgl. Amt der Oö. Landesregierung / Fuchs 2007). 

Gemäß Waldentwicklungsplan überwiegt im Sternwald die Nutzfunktion (Wertziffer 111 und 

112). Im Bereich des Skigebietes Sternstein und südlich davon befindet sich ein Forst mit hoher 

Wohlfahrtsfunktion (Wertziffer 133). 

Vom Beschleunigungsgebiet im Planungsfall wird innerhalb des Sternwalds gemäß Waldent-

wicklungsplan eine Fläche mit hoher Erholungs- und Wohlfahrtsfunktion (26 Hektar) überla-

gert. Die restlichen Flächen weisen lediglich geringe oder mittlere Erholungs- oder Wohlfahrts-

funktion auf. Die Schutzfunktion ist bei allen Flächen gering. 

Durch die Windkraftanlagen wird jedoch nicht die gesamte Fläche des Beschleunigungsgebiets 

beansprucht werden. Da die Flächeninanspruchnahme einer Windkraftanlage mit rund 0,5 bis 

1,6 Hektar je Windkraftanlage vergleichsweise gering ist, wird die Beeinträchtigung der 
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Waldfunktionen grundsätzlich geringfügig eingestuft (vgl. FA Wind 2025). 

Jedoch ermöglicht die Festlegung von Beschleunigungsgebieten einen gezielten Interessens-

ausglich zwischen Klima- und Naturschutz. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewie-

sen, dass langfristig auch der Klimaschutz einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der natürli-

chen Lebensgrundlagen leistet und somit auch die Vitalität der Wälder unterstützen kann. Die 

Erholungsfunktion ist für die forstwirtschaftliche Nutzung durch den Menschen indirekt rele-

vant. Nähere Ausführungen zu den Auswirkungen auf die Erholungsfunktion des Waldes sind 

Kapitel 5.2.3 zu entnehmen.  

Insbesondere in Nutzwäldern geht die Errichtung von Windkraftanlagen nur mit geringfügigen 

Auswirkungen auf den Schutzaspekt Forstwirtschaft einher. Für eine Windkraft-Anlage muss 

eine vergleichsweise geringe Fläche (rund 0,5 bis 1,6 Hektar je Windkraftanlage, vgl. FA Wind 

2025) dauerhaft unbewaldet bleiben. In der Bauphase ist eine zusätzliche temporäre Rodung 

von rund 0,4 bis 2 ha erforderlich. Die forstwirtschaftliche Nutzung des Waldes wird daher 

durch eine Windkraftanlage kaum beeinträchtigt. Des Weiteren können bestehende Forststra-

ßen für die Errichtung und Instandhaltung der Windkraftanlagen genutzt werden. 

Auswirkungen auf die Wohlfahrtsfunktion sind standortabhängig auf Projektebene zu prüfen.  

Naturnahe Wälder, insofern sie innerhalb von Europaschutzgebieten, Nationalparks oder na-

tionalen Schutzgebieten zu liegen kommen, wurden im Rahmen des Abschichtungsprozesses 

berücksichtigt. Auswirkungen auf den FFH-LRT Hainsimsen-Buchenwald im Kobernaußerwald 

sind nicht auszuschließen. Auf Projektebene ist der FFH-LRT zu berücksichtigen. 

Bauphase 

Während der Bauphase ist aufgrund notwendiger Rodungen für die Errichtung der Anlagen 

mit einer erhöhten Flächeninanspruchnahme zu rechnen. Temporäre Einschränkungen der 

Funktionszusammenhänge (Zugänglichkeit von Forstwegen o.ä.) sind nicht auszuschließen. 

Betriebsphase 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in den Wäldern, die von Beschleunigungsgebie-

ten überlagert sind, die Nutzfunktion überwiegt. Die Wälder sind daher für die forstliche Nut-

zung durch den Menschen von Relevanz. Auch Wälder mit Wohlfahrts- und Erholungsfunktion 

sind von Beschleunigungsgebieten überlagert. Die forstwirtschaftliche Nutzbarkeit bleibt auf-

grund der geringfügigen Flächenbeanspruchung durch Windkraftanlagen erhalten.  

Minderungsmaßnahmen 

Betreffend die Auswirkungen der Beschleunigungsgebiete auf den Wald, u.a. den FFH-LRT 

Hainsimsen-Buchenwald, sind Minderungsmaßnahmen zur Minimierung der Auswirkungen 

auf Waldflächen, etwa Maßnahmen zur Wiederbewaldung nach temporärer Flächenbean-

spruchung, sowie den Wald als Lebensraum während der Bau- und Betriebsphase bestmöglich 

zu erhalten, formuliert.  

Unter Berücksichtigung der Minderungsmaßnahmen ergeben sich geringfügig nachteilige ver-

bleibende Auswirkungen, da die Wälder auch bei Vorhandensein von Windkraftanlagen in 

überwiegendem Ausmaß forstwirtschaftlich nutzbar bleiben und temporär beanspruchte 

Waldflächen wiederbewaldet sind. 

Auf den Schutzaspekt Forstwirtschaft ergeben sich somit im Planungsfall Windkraftanlagen 

geringfügig nachteilige Auswirkungen. 
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5.2.6 Schutzaspekt Jagd und Fischerei (Menschliche Nutzung) 

Die Beschleunigungsgebiete kommen im Planungsfall folgenden Raumeinheiten gemäß NaLa 

Leitbilder für Oberösterreich zu liegen (vgl. NaLa, Bände 3, 9 und 25):  

¶ Weilharts- und Lachforst (Beschleunigungsgebiete Weilhartsforst) 

¶ Hausruck und Kobernaußerwald (Beschleunigungsgebiete Kobernaußerwald) 

¶ Böhmerwald (Beschleunigungsgebiet Sternwald) 

Im Folgenden wird die Charakteristik der Teilräume in Bezug auf die Jagd und Fischerei kurz 

umrissen. 

Weilhartsforst   

Gemäß NaLa Leitbilder für Oberösterreich waren Ende 19. Jhd. Hirsch, Adler, Auer-, Birk- und 

Haselhuhn in der Raumeinheit Weilharts- und Lachforst vorhanden. Aktuell sind fast aus-

schließlich Rehwild und wenige Stück Rotwild vorhanden.  

5ŀǎ DŜōƛŜǘ ŘŜǊ /ŀǎǘŜƭƭΩǎŎƘŜƴ CƻǊǎǘǾŜǊǿŀƭǘǳƴƎ ǿƛǊŘ ƛƴ 9ƛƎŜƴƧŀƎŘ ōŜƧŀƎǘΦ 5ƛŜ WŀƎŘ ƛǎǘ ŘƻǊǘ Ŝƛƴ 

Waldbauinstrument, d.h. Rehwild wird kurzgehalten. Weiters sind in der Raumeinheit drei Ei-

genjagden vorhanden: Eine ist in Besitz der Stadt Braunau, eine in Besitz der Austria Metall AG 

(AMAG) sowie eine in Privatbesitz. Bäuerliche Wälder werden genossenschaftlich bejagt. 

Die Raumeinheit ist aus fischereilicher Sicht völlig unbedeutend. Einzig die Huckinger Seen 

weisen bescheidenen Fischbestand auf (Hecht, Rotfedern und Karpfenartige), der allenfalls 

privater Hobbyfischerei dient. Weiters wird ein Teich südöstlich von Hochburg fischereilich 

genutzt.  

Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Jagd und Fischerei wird angenommen, dass sie 

voraussichtlich qualitativ und quantitativ unverändert bleibt. 

Einer der Huckinger Seen kommt mit 5.403 m² Fläche (rd. 90 % der Gesamtfläche) im Beschleu-

nigungsgebiet Weilhartsforst 3 zu liegen. 

Kobernaußerwald  

Bis zur zweiten Hälfte des 18. Jhd. waren Bär und Wolf in der Raumeinheit gemäß NaLa Leit-

bilder für Oberösterreich heimisch, Auerwild war dort bis 1970 heimisch. Aktuell kommt Reh-

wild flächendeckend vor, der Bestand an Schwarzwild ist zunehmend, Rotwild kommt verein-

zelt vor. Niederwild (z.B. Feldhase, Fasan, Rebhuhn) kommt aufgrund der dichten Bewaldung 

ŘŜǊ ¦ƴǘŜǊŜƛƴƘŜƛǘ αDǊƻǖǿŀƭŘά ƪŀǳƳ ǾƻǊΦ CǳŎƘǎΣ 5ŀŎƘǎΣ LƭǘƛǎΣ aŀǳǎǿƛŜǎŜƭΣ IŜǊƳŜƭƛƴ ǎƻǿƛŜ 9ŘŜƭπ

marder und Steinmarder sind im Gebiet ebenfalls vorhanden. Unter den vorkommenden Vo-

gelarten sind der Habicht, der Sperber und der Mäusebussard ganzjährig geschont. 

Zahlreiche Jagdgebiete kommen in der Raumeinheit zu liegen: Genossenschaftliche Jagdre-

viere, Reviere der Österreichischen Bundesforste (ÖBF AG) und sonstige Eigenjagden. Wald-

schäden durch Wildbestände werden durch Abschusspläne gem. Abschussplanverordnung re-

guliert. Die Abschüsse zeigen hinsichtlich der Verjüngung von Laubholzarten und Tannen be-

reits Wirkung, 

Fließgewässer in der Raumeinheit sind fischereilich relevant, insbesondere betrifft dies Bäche 

im Einzugsgebiet der Mühlheimer Ache. Der Sauerstoffgehalt und die Sättigung sind hoch, der 

pH-Wert liegt im Idealbereich für die Fischfauna. Dadurch werden die Gewässer durchwegs als 

produktive Gewässer eingestuft (Biomasse der Bachforelle bis zu 400 kg/ Hektar). Das Fehlen 

intensiver Landwirtschaft in der Raumeinheit wirkt sich grundsätzlich positiv auf die Wasser-

qualität aus. 
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Bachforelle und Koppe kommen nahezu in allen Fließgewässern vor. Aufgrund fischereilicher 

Bewirtschaftung kommen lokal auch Regenbogenforelle und Bachsaibling vor. In Bereichen 

mit geringem Gefälle sind außerdem als Begleitarten Aitel, Elritze, Gründling und Schneider 

vorzufinden. 

Die Raumeinheit teilt sich in mehrere Fischereireviere auf: Das Revier Ache-Altheim nimmt 

den größten Teil ein. Die Reviere Antiesen-Gurten, Inn-Pram-Kösslbach, Innbach, Vöckla-Ager 

und Mattig nehmen einen jeweils kleinen Anteil ein. 

Der Schwemmbach kommt im Beschleunigungsgebiet Kobernaußerwald Ost zu liegen und 

überlagert sich auf 2.596 m Länge mit dem Beschleunigungsgebiet, das entspricht rund 7 % 

der Gesamtlänge des Gewässers. Der Bruckwiesenbach überlagert ebenfalls das Gebiet Kober-

naußerwald Ost auf 167 m Länge (ca. 2 % der Gesamtlänge). Der Weißenbach, ein Seitenarm 

des Schwemmbachs, verläuft an der östlichen Grenze des Beschleunigungsgebiets Kobernau-

ßerwald West. Der Holzwiesenbach überlagert sich auf 2.085 m Länge (ca. 29 % der Gesamt-

länge) mit dem Beschleunigungsgebiet Kobernaußerwald West. 

Sternwald  

Innerhalb der Raumeinheit gemäß NaLa Leitbilder für Oberösterreich kommen Rehwild, Wild-

schweine und Rotwild als Wechselwild vor. Auch Haselwild ist vorhanden. Auer- und Birkwild 

gelten als ausgestorben. Hingegen treten die jagdbaren Arten wie zum Beispiel der Luchs wie-

der vermehrt auf. Sie sind jedoch ganzjährig geschont. Folgende Raubvögel sind innerhalb der 

Raumeinheit vorhanden: Habicht, Bussard, Sperber und Falke. Der Uhu kommt am Rande der 

Raumeinheit vor, Waldkauz, Rauhfußkauz und Sperlingskauz sind ebenfalls vorhanden. 

Die Jagd ist der Forstwirtschaft innerhalb dieser Raumeinheit größtenteils untergeordnet. Der 

Abschuss wird über das Ausmaß der Verbissschäden bestimmt. Durch Fütterungen wird das 

Wild zum Schutz des Forstes gelenkt.  

Fischereilich hat der Böhmerwald eine marginale Bedeutung, die auf die geringen Dimensio-

nen der Fließgewässer zurück geht. Lediglich der Klafferbach (im Norden des Böhmerwalds, 

außerhalb der Beschleunigungsgebiete gelegen) wird fischereilich verpachtet. 

Der Dürnauer Bach kommt auf 264 m Länge (ca. 3 % der Gesamtlänge) im Beschleunigungsge-

biet Sternwald West zu liegen. 

Auswirkungen Jagd 

Zu den Auswirkungen von Windkraftanlagen auf das Verhalten von Wild, insbesondere auf-

grund des Wirkfaktors Schall, ist die Informationslage begrenzt bzw. nicht eindeutig. Auswir-

kungen auf Wildtiere sind arten- und lebensraumspezifisch unterschiedlich, sowohl Gewöh-

nungs- als auch Vergrämungseffekte können festgestellt werden. Zur Sicherung von Wild-

wechseln (Wirkfaktor Veränderung von Funktionszusammenhängen) ist deshalb auf Wildtier-

korridore Rücksicht zu nehmen. 

Die Beschleunigungsgebiete befinden sich grundsätzlich in bejagten Gebieten. Die Jagd dient 

jedoch vorwiegend der Vorbeugung von Waldschäden und ist somit der Forstwirtschaft unter-

geordnet.  

Die Beschleunigungsgebiete sind gem. Oö. Umweltanwaltschaft et.al. (2012) als Habitate aus-

gewiesen. Wildtierkorridore auf internationaler und nationaler Ebene kommen nicht inner-

halb der Beschleunigungsgebiete zu liegen.  

Auswirkungen Fischerei 

Vier Gewässer kommen innerhalb der Beschleunigungsgebiete zu liegen. Da die Errichtung von 
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Windkraftanlagen unmittelbar in bzw. bei Gewässern aus baulicher Sicht nicht sinnvoll er-

scheint, ist eine direkte Beeinflussung der Fischerei daher nicht zu erwarten.  

Grundsätzlich können Windkraftanlagen jedoch Einfluss auf Habitate im Umfeld von Gewäs-

sern haben, was sich wiederum indirekt auf Fischbestände auswirken kann.  

Innerhalb der Beschleunigungsgebiete im Planungsfall kommen Gebiete mit jagdlicher Rele-

vanz zu liegen. Die fischereiliche Relevanz ist marginal, aber z.T. vorhanden. Auswirkungen auf 

die Jagd und Fischerei sind von den lokalen Gegebenheiten abhängig und daher auf Projekt-

ebene zu prüfen. Geringfügige Auswirkungen sind zu erwarten. 

Minderungsmaßnahmen 

Habitat- und artspezifische Maßnahmen, wie wald- oder lebensraumverbessernde Maßnah-

men, sind im Rahmen der Minderungsmaßnahmen formuliert. Sie können die Auswirkungen 

auf den Schutzaspekt Jagd und Fischerei vermindern. 

Für den Schutzaspekt Jagd und Fischerei ist im Planungsfall mit geringfügig nachteiligen Aus-

wirkungen zu rechnen. 

5.2.7 Schutzaspekt Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume (Biologische Vielfalt und 
Landschaft) 

Im Rahmen der Verordnung des Sachraumordnungsprogrammes über Ausschlusszonen für die 

Errichtung von Windkraft- und freistehenden Photovoltaikanlagen werden bereits Räume, die 

eine naturschutzfachlich aber auch landschaftlich besonders hohe Qualität aufweisen, ge-

schützt. Gemäß Motivenbericht (Amt der Oö. Landesregierung, 2025) wurde bei der Zonierung 

daher insbesondere auf folgende Räume Bedacht genommen:  

¶ Natura 2000 Gebiete  

¶ Hauptvogelzugrouten 

¶ Teilräume, die besonders sensibel im Hinblick auf Umweltauswirkungen sind 

¶ Räume, die von überragender Bedeutung für den Arten und Lebensraumschutz sind 

¶ Verbleibende von anthropogener Überprägung weitgehend freigehaltenen 

Großlandschaften Mitteleuropas 

¶ National bedeutende Vernetzungskorridore für Großwildtiere 

¶ Räume mit gehäuften Vorkommen von windkraftsensiblen Arten gemäß der EU-

Vogelschutzrichtline und FFH-Richtlinie (Amt der Oö. Landesregierung, Direktion für 

Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abteilung Raumordnung: 

Sachraumordnungsprogramm zur Festlegung von Ausschlusszonen für Windkraftanlagen 

und freistehende PV-Anlagen ς Motivenbericht, 2025) 

Folgende kartographische Darstellung zeigt, welche Flächen in Oberösterreich und Umgebung 

in der weiterführenden GIS-Analyse aus der Zonierung der Beschleunigungsgebiete ausge-

schlossen wurden:  



Umsetzung der RED III-Richtlinie der EU                     UMWELTAUSWIRKUNGEN WINDKRAFT 

Umweltbericht                                                                                                                                            Verordnungsentwurf 

65 

 

 

 

Abbildung 9: Übersicht der bei der Zonierung Wind berücksichtigten schützenswerten Bereiche 

Windkraftanlagen können im Hinblick auf den Artenschutz besonders auf Vögel und Fleder-

mäuse negative Auswirkungen aufweisen. Wie eingangs beschrieben wurde auf deren Schutz 

so weit als möglich im Rahmen des Abschichtungsprozesses Rücksicht genommen. Aufgrund 

deren Sonderstellung in Bezug auf Windkraftanlagen wird nachfolgend näher auf die regiona-

len Besonderheiten (Darstellung der Raumeinheiten gemäß NaLa Leitbilder für Oberöster-

reich) sowie die Ornithologie eingegangen.  

Zu den Auswirkungen von Windkraftanlagen auf das Verhalten von Tieren aufgrund der Wirk-

faktoren Schall, Schattenwurf, Veränderung der Funktionszusammenhänge und Veränderung 

des Erscheinungsbilds der Lebensräume wild lebender Tiere und Pflanzen ist die Informations-

lage begrenzt bzw. nicht eindeutig. Auswirkungen auf Wildtiere sind art- und lebensraumspe-

zifisch unterschiedlich, sowohl Gewöhnungs- als auch Vergrämungseffekte können festgestellt 

werden. Zur Sicherung von Wildwechseln (Wirkfaktor Veränderung von Funktionszusammen-

hängen) ist deshalb auf Wildtierkorridore Rücksicht zu nehmen. 

Windenergieanlagen in Waldgebieten sind aus fledermauskundlicher Sicht für jene Arten kri-

tisch, die über den Baumkronen jagen. Bei sogenannten Wandertieren (betroffene Arten) kön-

nen Schutzmaßnahmen in Form von Abschaltungen getroffen werden. Zum Vorkommen von 

Fledermäusen lässt die Datenlage keine Berücksichtigung in Folge des Abschichtungsprozesses 

zu. In den jeweiligen Kapiteln werden dokumentierte Vorkommen in den jeweiligen Raumein-

heiten näher erläutert.  

Die Beschleunigungsgebiete sind gem. Oö. Umweltanwaltschaft et.al. (2012) als Habitate aus-

gewiesen. Wildtierkorridore auf internationaler und nationaler Ebene kommen nicht inner-

halb der Beschleunigungsgebiete zu liegen. Lokale Wildtierkorridore sind auf Projektebene zu 

berücksichtigen. 
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Im Jahr 2023 wurde von BirdLife Österreich eine Studie zum Konfliktpotenzial zwischen Wind-

kraftnutzung und Vogelschutz in Oberösterreich durchgeführt. Dabei wurden verschiedene 

Vogelarten, die in Oberösterreich vorkommen, hinsichtlich ihrer Risikoanfälligkeit gegenüber 

Windkraft anlagen geprüft. Anschließend wurde eine Analyse zur Relevanz Oberösterreichs 

für den Erhalt jener Vogelarten im nationalen und internationalen Kontext durchgeführt. In 

Folge wurden Verbreitungsgebiete besonders risikoanfälliger, schutzbedürftiger und sensibler 

Arten als Tabuzonen ς also als Ausschlusszonen für die Errichtung von Windkraftanlagen ς 

definiert. Diese Tabuzonen beinhalten weiters auch EU-Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete, Na-

tionalpark und Naturschutzgebiete, Teilgebiete von IBAs Oberösterreich (Important Bird 

Areas), Wasservogelgebiete mit nationaler Bedeutung sowie Pufferzonen von Europa-Vogel-

schutzgebieten und Wasservogelgebieten.  

 

Abbildung 10. Tabu- und Vorbehaltszonen im Sinne des Vogelschutzes; Quelle: BirdLife Österreich 2023 

Weiters wurden Vorbehaltszonen für Verbreitungsgebiete von Brutvögeln mit fallweise hoher 

Risikoanfälligkeit und Sensibilität als auch Rast- und Überwinterungsbereiche mit belegten und 

gebietstypischen Häufungen an besonders risikoanfälligen bzw. sensiblen Vogelarten beinhal-

ten, definiert. Neben diesen beiden herangezogenen Parametern wurde der Kobernaußer 

Wald ausgehend von der bestehenden Datenlage (gewisse Vogelarten wie der Wanderfalke 

und der Uhu weisen schwer aufzusuchende Brutstandorte auf) als Vorbehaltszone festgelegt. 

Betreffend Vermeidungs-, Verminderungs- und Kompensationsmaßnahmen sowie Monitoring 

und Erfolgskontrolle wird auf die im Anhang beigefügten Minderungsmaßnahmen verwiesen. 
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Beschleunigungsgebiete 2.1, 2.2, 3 und 4 - Raumeinheit Weilharts- und Lachforst 

Die Raumeinheit Weilharts- und Lachforst ist durch eine fast durchgängige Bewaldung zwi-

schen Ostermiething bzw. Franking bis Braunau geprägt. Weiterführend verbinden Waldbrü-

cken bis zum Mattigtal den Lebensraum. Dadurch sind für ς vorwiegend anspruchslose ς Wald- 

und Waldrandarten weite Wanderstrecken und damit die Möglichkeit genetischen Austauschs 

gegeben. Im Weilhartsforst weisen die Waldränder eine wenig diverse Ausprägung an Arten 

bedingt durch die kaum gegliederten und nur teilweise von Laubbäumen geprägten Ränder 

auf. Die westliche Grenze des Oberen Weilhartsforstes steht in direkter Verbindung zur natur-

nah bewaldeten Salzachleiten, die ihrerseits nahtlos in die Salzachaue übergeht.  

Hinsichtlich der Baumarten überwiegen auch hier Fichtenforste mit schwankenden Anteilen 

an Kiefern und Lärchen. In den bäuerlichen Waldanteilen treten auch naturnahe Rotbuchen- 

und Eichen-Hainbuchenwälder auf. Die Aufforstungen erfolgen vermehrt mit verschiedenen 

Laubholzarten, wobei an der Fichte als maßgeblichem Forstbaum festgehalten wird (vgl. Amt 

der Oö. Landesregierung / Strauch 2007) 

Vögel 

Die Vogelwelt im Weilhartsforst wird in hohem Maß durch das angrenzende Salzachtal ge-

prägt. Charakteristische Arten der Auwälder nutzen insbesondere die westlichen Randzonen 

des Forstgebiets als Nahrungsraum oder treten zeitweise an den Huckinger Seen auf ς darun-

ter etwa die Reiherente. Darüber hinaus liegen Brutnachweise für eine Vielzahl an Arten vor, 

darunter Habicht, Sperber, Waldohreule, Sperlingskauz, Raufußkauz, Hohltaube, Waldkauz, 

Feldschwirl, Singdrossel, Misteldrossel sowie Mönchsgrasmücke. Auch der Wiedehopf konnte 

als Durchzügler im Gebiet beobachtet werden. Insgesamt wird der Weilhartsforst jedoch als 

vergleichsweise strukturarmer und artenmäßig begrenzter Lebensraum für Vögel eingestuft. 

(vgl. Amt der Oö. Landesregierung / Strauch 2007)  

Ein Rückgang der Artenvielfalt ς insbesondere der Raufußhühner wie Auer-, Birk- und Hasel-

ƘǳƘƴ ǎƻǿƛŜ ŘŜǎ α!ŘƭŜǊǎά ς im frühen 20. Jahrhundert ist vor allem auf zunehmende Störungen 

und den Verlust wichtiger Nahrungsgrundlagen zurückzuführen. Gleichzeitig ist auf zwei pri-

vate Versuche des Brutvogelschutzes hinzuweisen. (vgl. Amt der Oö. Landesregierung / 

Strauch 2007)  

Wie bereits am Anfang des Kapitels beschrieben, wurden im Rahmen der Studie zum Konflikt-

potenzial zwischen Windkraftnutzung und Vogelschutz in Oberösterreich 2023 Tabuzonen so-

wie Vorbehaltszonen definiert. In folgender Abbildung wird ersichtlich, dass sich Teile der ge-

planten Beschleunigungsgebiete in der Raumeinheit Weilharts- und Lachforst im Nahbereich 

von Vorbehaltszonen befinden. Diese liegen in erster Linie in den Salzachauen bzw. den Hang-

wäldern zur Salzach. Aktuell sind keine Brutplätze von windkraftsensiblen Brutvogelarten 

wie Schwarzstorch und Uhu im Beschleunigungsgebiet bekannt. Mögliche Wechselwirkun-

gen bzw. etwaige Überlappungen und deren Implikationen sind auf Projektebene zu überprü-

fen.  
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Abbildung 11 Tabu- und Vorbehaltszonen im Sinne des Vogelschutzes inkl. Verortung BGs, Quelle: BirdLife 
Österreich 2023 

Säugetiere 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden im Weilhartsforst noch Hirsche dokumentiert, wel-

che aufgrund ihrer verursachten Schäden im Forstbetrieb ausgerottet wurden. Im Jahr 1738 

wurde der zuletzt gesichtete Wolf erlegt, seitdem konnte kein Vorkommen mehr dokumen-

tiert werden. Nach wie vor sind folgende Arten in der Raumeinheit heimisch: Feldhase, Fuchs, 

Dachs, Edelmarder, Steinmarder, Iltis, Hermelin, Mauswiesel, Eichhörnchen und Siebenschlä-

fer. (vgl. Amt der Oö. Landesregierung / Strauch 2007) 

Fledermäuse 

Im Atlas der Säugetiere Oberösterreichs werden unter anderem Sichtungen von Fleder-

mäusen dokumentiert. Nachstehende Tabelle zeigt, welche Fledermäuse in Oberösterreich 

heimisch sind und in welchem räumlichen Bezug ihre Verbreitung zu den geplanten Be-

schleunigungsgebieten in der Raumeinheit Weilharts- und Lachforst steht. Dabei ist hervor-

zuheben, dass folgende Arten einer drohenden Gefährdung unterliegen oder bereits ge-

fährdet sind und im erweiterten Umgebungsbereich bzw. im Nahbereich oder sogar inner-

halb der Beschleunigungsgebiete anzutreffen sind: Kleine Hufeisennase, Mausohr, Wim-

perfledermaus, Bartfledermaus, Brandtfledermaus, Zwergfledermaus, Breitflügelfleder-

maus sowie die Mopsfledermaus.  
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Abbildung 12: Vorkommen von Fledermäusen, Raumeinheit Weilharts- und Lachforst; Quelle: Weidinger et. al. 

Amphibien 

Beobachtungen lassen auf Population von Grünfröschen (Teich- und Seefrösche) im Bereich 

der Huckinger Seen als auch bei kleineren naturnahen Weihern im Inneren des Forstes 

schließen. Darüber hinaus konnten in einem Weiher nördlich der Huckinger Seen mehrere 

adulte Kammmolche nachgewiesen werden. Ebenso wurden Sichtungen von Gelbbauchun-

ken und Bergmolchen dokumentiert. (vgl. Amt der Oö. Landesregierung / Strauch 2007)  

Libellen 

Sichtungen von bisher 25 Libellenarten im Oberen Weilhartsforst wurden mündlich über-

liefert. Besonders hervorzuheben sind dabei die stark gefährdete Fledermaus-Azurjungfer 

sowie die Gefleckte Smaragdlibelle, zwei in Oberösterreich insgesamt seltene Arten.  

Tagfalter 

Für das Gebiet liegen über 50 Jahre alte Nachweise des Tagfalters Hipparchia semele (Rost-

binde) vor. Dabei handelt es sich um eine Art, die in Oberösterreich nur im westlichsten 

Innviertel vorkam und inzwischen als wahrscheinlich ausgestorben gilt. (vgl. Amt der Oö. 

Landesregierung / Strauch 2007)  

Andere Tiergruppen 

Die Huckinger Seen im Weilharter Forst dürften Heimat für Krebse unbestimmter Art sein. 

Für die Enknach im Bereich des Lachforstes gibt es Nachweise des Edelkrebses. Dieses Vor-

kommen deutet auf eine zumindest teilweise naturnahe und strukturreiche Gewässerum-

gebung hin. Aufgrund der Krebspest ist der Edelkrebs in Österreich stark gefährdet. (vgl. 

Amt der Oö. Landesregierung / Strauch 2007)  

 

Beschleunigungsgebiete 5 und 6 - Raumeinheit Hausruck und Kobernaußerwald 

Der Hausruck- und Kobernaußerwald zählt zu den größten geschlossenen Waldgebieten Mit-

teleuropas. Die Waldflächen in dieser Raumeinheit stellen eine prägende landschaftliche 

Struktur dar. Die Beschleunigungsgebiete des Planungsfalls liegen innerhalb der Untereinheit 

Großwald, welche von großflächigen Fichtenforsten und wenig Besiedelung geprägt ist. 

Die folgende Aufzählung der Baumarten bezieht sich auf den gesamten Raum Kobernaußer-

wald-Hausruck. Mit etwa 80% dominieren Nadelbaumarten (insbesondere die Fichte). In den 

Art
Vorkommen in Bezug zu 

Beschleunigungsgebieten
RLOÖ RLÖ NaturschutzgesetzFFH-RLBerner KonventionBonner Konvention

Große Hufeisennase Keine nahen VorkommnisseNicht eingestuft vom Aussterben bedroht Besonderer Schutz II, IV II II

Kleine Hufeisennase Erweiterte Umgebung Gefährdung droht Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Mausohr Erweiterte Umgebung Gefährdung droht Nicht gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Bechsteinfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Fransenfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdung droht Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Wimperfledermaus Erweiterte Umgebung Stark gefähret Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Bartfledermaus Nahbereich/Betroffenheit Nicht gefährdet Gefährdung droht Besonderer Schutz IV II II

Brandtfledermaus Nahbereich/Betroffenheit Gefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Wasserfledermaus Erweiterte Umgebung Nicht gefährdet Nicht gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Zwergfledermaus Nahbereich/Betroffenheit Nicht gefährdet Gefährdung droht Besonderer Schutz IV II II

Mückenfledermaus Erweiterte Umgebung Nicht gefährdet Datenlage ungenügend Besonderer Schutz IV II II

RauchhautfledermausErweiterte Umgebung Nicht gefährdet Nicht eingestuft Besonderer Schutz IV II II

Weißrandfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Kleinabendsegler Keine nahen VorkommnisseNicht eingestuft Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Abendsegler Nahbereich/Betroffenheit Nicht gefährdet Nicht eingestuft Besonderer Schutz IV II II

Nordfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Nicht gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Breitflügelfledermaus Erweiterte Umgebung Gefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Zweifarbfledermaus Erweiterte Umgebung Nicht gefährdet Nicht eingestuft Besonderer Schutz IV II II

Mopsfledermaus Erweiterte Umgebung Gefährdung droht Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Braunes Langohr Erweiterte Umgebung Nicht gefährdet Nicht gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Graues Langohr Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Vorkommen von Fledermäusen 

Raumeinheit: Weilharts- und Lachforst, Beschleunigungsgebiete: 2.1, 2.2, 3, 4
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Mischwäldern (Fichten-Tannen-Buchen-Wäldern) kommt neben der Fichte die Buche als Leit-

baumart vor, u.a. sind im Kobernaußerwald Flächen des Flora-Fauna-Habitat Lebensraumtyps 

(FFH-LRT) Hainsimsen-Buchenwald (Kennziffer 9110) in beachtlichem Ausmaß vorhanden. Na-

turnahe Wälder, wie Moorwälder oder Eichen-Hainbuchenwälder, treten nur sehr kleinflächig 

auf. (vgl. Amt der Oö. Landesregierung / Gamerith 2007). 

Aus ökologischer Perspektive ist die Region Teil eines überregionalen Korridors, der den Böh-

merwald über die südlichen Böhmerwaldausläufer und den Sauwald mit den Alpen und auch 

den nördlich der Alpen gelegenen Flyschbergen verbindet. Hier gibt es Bestrebungen, Barrie-

ren wie zum Beispiel die A8 wilddurchlässig zu gestalten. Darüber hinaus wird dem Gebiet eine 

verbindende Rolle für präalpine Pflanzenarten und spezielle Feuchtbiotop-Floren zwischen Al-

penraum und Böhmischer Masse zugeschrieben. (vgl. Amt der Oö. Landesregierung / Gamerith 

et al 2007) 

Fledermäuse 

Bisher wurden Vorkommen an gefährdeten als auch seltenen Fledermausarten in Form einer 

Wochenstube des Mausohrs belegt. (vgl. Amt der Oö. Landesregierung / Gamerith et al 2007) 

Auch im Atlas der Säugetiere Oberösterreichs werden unter anderem Sichtungen von Fleder-

mäusen dokumentiert. Nachstehende Tabelle zeigt, welche Fledermäuse in Oberösterreich 

heimisch sind und in welchem räumlichen Bezug ihre Verbreitung zu den geplanten Beschleu-

nigungsgebieten in der Raumeinheit Hausruck und Kobernaußer Wald steht. Dabei ist hervor-

zuheben, dass folgende Arten einer drohenden Gefährdung unterliegen oder bereits gefähr-

det sind und im erweiterten Umgebungsbereich bzw. im Nahbereich oder sogar innerhalb der 

Beschleunigungsgebiete anzutreffen sind: Mausohr, Fransenfledermaus, Wimperfledermaus, 

Bartfledermaus, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus. 

 

Abbildung 13: Vorkommen von Fledermäusen, Raumeinheit Hausruck und Kobernaußer Wald, Quelle: Weidinger 
et. al. 

Weitere Säugetiere 

Auch Vorkommen an Fischottern wurden im Kobernaußerwald vor allem in den Bereichen 

Waldzeller und Mettmacher Ache, Schwemmbach und Antiesen als auch im Redltal belegt. 

(vgl. Amt der Oö. Landesregierung / Gamerith et al 2007) 

Vögel  

Bei den Vögeln weisen die abgeschiedenen Waldgebiete eine der höchsten Schwarzstorch-

Dichten in Oberösterreich auf. Brutstandorte des Uhus sind aktuell in vier Revieren bekannt. 

Art
Vorkommen in Bezug zu 

Beschleunigungsgebieten
RLOÖ RLÖ NaturschutzgesetzFFH-RLBerner KonventionBonner Konvention

Große Hufeisennase Keine nahen VorkommnisseNicht eingestuft vom Aussterben bedroht Besonderer Schutz II, IV II II

Kleine Hufeisennase Keine nahen VorkommnisseGefährdung droht Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Mausohr Erweiterte Umgebung Gefährdung droht Nicht gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Bechsteinfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Fransenfledermaus Erweiterte Umgebung Gefährdung droht Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Wimperfledermaus Erweiterte Umgebung Stark gefähret Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Bartfledermaus Erweiterte Umgebung Nicht gefährdet Gefährdung droht Besonderer Schutz IV II II

Brandtfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Wasserfledermaus Erweiterte Umgebung Nicht gefährdet Nicht gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Zwergfledermaus Nahbereich/Betroffenheit Nicht gefährdet Gefährdung droht Besonderer Schutz IV II II

Mückenfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Datenlage ungenügend Besonderer Schutz IV II II

RauchhautfledermausKeine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Nicht eingestuft Besonderer Schutz IV II II

Weißrandfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Kleinabendsegler Keine nahen VorkommnisseNicht eingestuft Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Abendsegler Erweiterte Umgebung Nicht gefährdet Nicht eingestuft Besonderer Schutz IV II II

Nordfledermaus Erweiterte Umgebung Nicht gefährdet Nicht gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Breitflügelfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Zweifarbfledermaus Nahbereich/Betroffenheit Nicht gefährdet Nicht eingestuft Besonderer Schutz IV II II

Mopsfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdung droht Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Braunes Langohr Nahbereich/Betroffenheit Nicht gefährdet Nicht gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Graues Langohr Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Vorkommen von Fledermäusen 

Raumeinheit: Hausruck und Kobernaußer Wald, Beschleunigungsgebiete: 5, 6
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Früher war in der Raumeinheit auch das Auerhuhn weit verbreitet. Davon sind nur mehr kleine 

Restvorkommen bekannt. Deren Lebensraumeignung ist noch in manchen Teilbereichen ge-

geben. Grundsätzlich herrschen im Hausruck und Kobernaußer Wald durch die Nähe zu den 

Wäldern der Alpen gute Voraussetzungen für Wiederbesiedlungen. Dadurch profitieren auch 

Arten wie der Sperlingskauz oder Raufußkauz. Eine Brutvogelart, die in der extensiv bewirt-

schafteten Kulturlandschaft des nördlichen Kobernaußerwaldes vorkommt, ist der Neuntöter. 

(vgl. Amt der Oö. Landesregierung / Gamerith et al 2007) 

Wie bereits am Anfang des Kapitels beschrieben, wurden im Rahmen der Studie zum Konflikt-

potenzial zwischen Windkraftnutzung und Vogelschutz in Oberösterreich 2023 Tabuzonen als 

auch Vorbehaltszonen definiert. In folgender Abbildung wird ersichtlich, dass sich Teile der 

geplanten Beschleunigungsgebiete in der Raumeinheit Hausruck und Kobernaußerwald im 

Nahbereich von Vorbehaltszonen befinden und diese auch großflächig überlappen. In den Be-

schleunigungsgebieten sind aktuell keine Brutvorkommen von windkraftsensiblen Brutvo-

gelarten wie Schwarzstorch und Uhu bekannt. Mögliche Wechselwirkungen und deren Impli-

kationen sind auf Projektebene zu überprüfen.  

 

Abbildung 14 Tabu- und Vorbehaltszonen im Sinne des Vogelschutzes inkl. Verortung BGs; Quelle: BirdLife 
Österreich 2023 

Amphibien 

Bei Amphibien dominiert der Grasfrosch, während der Springfrosch als Aubewohner nur ver-

einzelt z.B. im Schwemmbachtal vorkommt. Die Gelbbauchunke weist in geeigneten Kleinge-

wässern teils größere Vorkommen auf, auch wenn erhebliche Rückgänge in den letzten 25 
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Jahren festgestellt wurden. Der Feuersalamander kommt punktuell noch häufig in Bereichen 

der durch Laub- und Mischwald führenden Bäche vor. Teich- und Bergmolch gelten als weit 

verbreitet, wohingegen der Kammmolch nur durch einen älteren Nachweis im Schwemmbach-

tal belegt ist. In der Raumeinheit gelten ebenso der Wasserfrosch und der Seefrosch als selten. 

Der Laubfrosch dürfte keine Vorkommen mehr aufweisen. (vgl. Amt der Oö. Landesregierung 

/ Gamerith et al 2007) 

Unter den Reptilien gelten Blindschleiche, Zaun- und Waldeidechse als häufig. Von Ringel- so-

wie Schlingnatter existieren nur vereinzelte Beobachtungen z.B. in den Bereichen Oberlauf 

Schwemmbach, wobei von einer weiteren Verbreitung ausgegangen wird. (vgl. Amt der Oö. 

Landesregierung / Gamerith et al 2007) 

Fische und Flusskrebse 

Von der stark gefährdeten Fischart des Steinbeißers gibt es nur eine dokumentierte Sichtung 

im Jahr 1928. Das Bachneunauge dürfte in den Oberläufen der unbeeinträchtigten Gewässer 

zu finden sein, jedoch ohne aktuellen Hinweis. Weit verbreitet in Oberösterreich ist derzeit 

noch der Steinkrebs trotz festgestellter Rückgänge. Eine wesentlich seltenere und stark ge-

fährdete Krebsart ist der Edelkrebs. Dieser wurde zuletzt im Jahr 2000 im Schwemmbach bei 

Munderfing belegt. Darüber hinaus existierende Vorkommen werden vermutet. (vgl. Amt der 

Oö. Landesregierung / Gamerith et al 2007) 

Schmetterlinge 

Im Hausruck und Kobernaußer Wald liegen wenige ältere Funde seltener Arten wie des Rand-

ring-Perlmutterfalters oder des Großen Heufalters vor. Auch für den Baumweißling wurde ein 

Fund aus dem Kobernaußerwald dokumentiert. Durch die vereinzelten Funde wird davon aus-

gegangen, dass vor allem Biotoptypen wie die Feuchtwiese oder Moorreste einen Lebensraum 

für interessante Arten bieten, aktuelle Vorkommen sind allerdings nicht dokumentiert. (vgl. 

Amt der Oö. Landesregierung / Gamerith et al 2007) 

Köcherfliegen und Steinfliegen 

Bei den Köcherfliegen wurden 18 vom Aussterben bedrohte Arten nachgewiesen, vorwiegend 

in den 1980er Jahren und in ökologisch wertvollen Fließgewässern. (vgl. Amt der Oö. Landes-

regierung / Gamerith et al 2007) 

Heuschrecken 

Die Heuschreckenfauna zeigt in den bachnahen Feuchtwiesenkomplexen im Moosbachtal mit 

der Sumpfschrecke ein landesweit bedeutendes Vorkommen, während der Norden des Kober-

naußerwalds mit seinen wertvollen Naturräumen wie z.B. den Magerwiesen, den mageren 

Waldrändern oder den Bachtälern als wichtiger Rückzugsraum für spezialisierte Arten wie den 

Warzenbeißer gilt. Letzterer fehlt in den tiefer gelegenen Voralpenzonen aufgrund mangeln-

der Lebensräume. Die Gefleckte Keulenschrecke wurde an einem sonnenexponierten Wald-

rand nachgewiesen und gilt als bemerkenswerter Fund. (vgl. Amt der Oö. Landesregierung / 

Gamerith et al 2007) 

Beschleunigungsgebiete 9 und 10 - Raumeinheit Böhmerwald 

Die geplanten Beschleunigungsgebiete liegen im Sternwald und somit im äußersten Ausläufer 

des Böhmerwaldkomplexes. Der Sternwald stellt ein typisches mitteleuropäisches Mittelge-

birgs-Waldgebiet mit intensiver forstlicher Nutzung, naturnaher Buchen-Tannen-Fichtenmi-

schung und kleinteiliger Struktur dar. Die Beschleunigungsgebiete liegen mit dem Sternwald 

in den äußersten Ausläufern des Böhmerwaldkomplexes und liegen abseits des für Vogel- und 

Fledermausarten großflächig bedeutenden Kerngebiets des Böhmerwalds in Oberösterreich.  
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Im Böhmerwald wird der Baumbestand als prägende Leitstruktur angesehen, da er das Land-

schaftsbild dominiert. Eingestreut finden sich kleinere Wiesen, größere teils bewohnte Flächen 

und Quellbereiche zahlreicher Bäche. Der Waldrand markiert den Übergang zur offenen Kul-

turlandschaft und stellt einen wichtigen Verzahnungsbereich dar. (vgl. Amt der Oö. Landesre-

gierung / Fuchs et al 2007) 

Die folgende Aufzählung der Baumarten bezieht sich auf den gesamten Böhmerwald, die Mi-

schungsverhältnisse können zwischen den Beständen variieren, denn geologische Verhältnisse 

spielen bei den Baumartenzusammensetzung eine große Rolle. Die Fichte ist die natürliche 

und forstliche Hauptbaumart mit einem Anteil von rund 70-75%. Darauf folgen die Buche mit 

20%, die Tanne mit 3-5% und sonstige Nadel- und Laubbaumarten. Im Sternwald werden die 

Fichtenwälder als Altersklassenwald bewirtschaftet.  

Waldschäden gehen im Böhmerwald u.a. auf Nährstoffimbalancen im Boden zurück. Sie ent-

stehen durch das Zusammenwirken von ausgeprägter Basenarmut bei gleichzeitigem Stick-

stoffeintrag. Die Basenarmut ist einerseits zurückzuführen auf nährstoffarme Gesteine, ande-

rerseits wird sie durch menschliche Einflüsse induziert (z.B. lange intensive Streunutzung, Fich-

tenbestände, saure Niederschläge) (vgl. Amt der Oö. Landesregierung / Fuchs 2007). 

Säugetiere 

Eine Besonderheit der Raumeinheit Böhmerwald ist das Vorkommen einer kleinen Elch-Popu-

lation im Bereich des Moldaustausees. Von dieser wird der Böhmerwald auch als Wanderkor-

ridor genutzt. Auch Luchse stehen in Verbindung mit benachbarten Vorkommen in Südböh-

men und Bayern. Nachweise für Fischottervorkommen werden regelmäßig dokumentiert. Die 

Waldbirkenmaus, bisher vor allem aus den Zentralalpen bekannt, wurde erstmals in den 

1970er-Jahren im Böhmerwald für Oberösterreich nachgewiesen, mit weiteren Funden in an-

grenzenden Regionen. (vgl. Amt der Oö. Landesregierung / Fuchs et al 2007) 

Fledermäuse 

Bei den Fledermäusen sind insbesondere Zwerg- und Mopsfledermaus laut Beschreibung der 

Raumeinheit von Bedeutung. (vgl. Amt der Oö. Landesregierung / Fuchs et al 2007) Auch im 

Atlas der Säugetiere Oberösterreichs werden unter anderem Sichtungen von Fledermäusen 

dokumentiert. Nachstehende Tabelle zeigt, welche Fledermäuse in Oberösterreich heimisch 

sind und in welchem räumlichen Bezug ihre Verbreitung zu den geplanten Beschleunigungs-

gebieten in der Raumeinheit Böhmerwald steht. Dabei ist hervorzuheben, dass folgende Arten 

einer drohenden Gefährdung unterliegen oder bereits gefährdet sind und im erweiterten Um-

gebungsbereich bzw. im Nahbereich oder sogar innerhalb der Beschleunigungsgebiete anzu-

treffen sind: Mausohr, Bartfledermaus und Zwergfledermaus. 
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Abbildung 15: Vorkommen von Fledermäusen, Raumeinheit Böhmerwald; Quelle: Weidinger et. al. 

Vögel 

Aus vogelkundlicher Sicht wird der Böhmerwald als artenreich beschrieben, wobei das Neben-

einander großer Waldflächen und aufgelockerter Rodungsinseln besondere Arten begünstigt. 

Neben typischen Waldvögeln wie Schwarzstorch, Sperlings- und Rauhfußkauz, Dreizehen- und 

Weißrückenspecht, Haselhuhn wurden auch wiesenbewohnende Arten wie Wachtelkönig, Be-

kassine, Braunkehlchen, Neuntöter und früher auch das Birkhuhn festgestellt. Der Habichts-

kauz rückt zunehmend ins Blickfeld des Naturschutzes, obwohl ein Wiederansiedelungsver-

such bisher keinen nachhaltigen Erfolg zeigte. (vgl. Amt der Oö. Landesregierung / Fuchs et al 

2007) Der Böhmerwald wurde vor etwa 15 Jahren von Auerhuhn und Seeadler (wieder) besie-

delt. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass es sich beim Sternwald um einen Ausläufer des 

Böhmerwalds handelt, der von intensiver forstlicher Nutzung geprägt ist.  

Wie bereits am Anfang des Kapitels beschrieben, wurden im Rahmen der Studie zum Konflikt-

potenzial zwischen Windkraftnutzung und Vogelschutz in Oberösterreich 2023 Tabuzonen als 

auch Vorbehaltszonen definiert. In folgender Abbildung wird ersichtlich, dass in der Nähe der 

geplanten Beschleunigungsgebiete keine Vorbehaltszonen zu finden sind. Es befindet sich eine 

Tabuzone im erweiterten Nahbereich, jedoch ist keine Überlappung festzustellen. 

Art
Vorkommen in Bezug zu 

Beschleunigungsgebieten
RLOÖ RLÖ NaturschutzgesetzFFH-RLBerner KonventionBonner Konvention

Große Hufeisennase Keine nahen VorkommnisseNicht eingestuft vom Aussterben bedroht Besonderer Schutz II, IV II II

Kleine Hufeisennase Keine nahen VorkommnisseGefährdung droht Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Mausohr Erweiterte Umgebung Gefährdung droht Nicht gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Bechsteinfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Fransenfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdung droht Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Wimperfledermaus Keine nahen VorkommnisseStark gefähret Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Bartfledermaus Erweiterte Umgebung Nicht gefährdet Gefährdung droht Besonderer Schutz IV II II

Brandtfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Wasserfledermaus Erweiterte Umgebung Nicht gefährdet Nicht gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Zwergfledermaus Erweiterte Umgebung Nicht gefährdet Gefährdung droht Besonderer Schutz IV II II

Mückenfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Datenlage ungenügend Besonderer Schutz IV II II

RauchhautfledermausKeine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Nicht eingestuft Besonderer Schutz IV II II

Weißrandfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Kleinabendsegler Keine nahen VorkommnisseNicht eingestuft Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Abendsegler Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Nicht eingestuft Besonderer Schutz IV II II

Nordfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Nicht gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Breitflügelfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Zweifarbfledermaus Erweiterte Umgebung Nicht gefährdet Nicht eingestuft Besonderer Schutz IV II II

Mopsfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdung droht Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Braunes Langohr Nahbereich/Betroffenheit Nicht gefährdet Nicht gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Graues Langohr Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Vorkommen von Fledermäusen 

Raumeinheit: Böhmerwald, Beschleunigungsgebiete: 9, 10
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Abbildung 16 Tabu- und Vorbehaltszonen im Sinne des Vogelschutzes inkl. Verortung BGs, Quelle: BirdLife 
Österreich 2023 

Amphibien/Reptilien 

Auch bei Reptilien und Amphibien ist insbesondere der westliche Bereich der Raumeinheit 

vielfältig, mit Vorkommen von Kreuzotter, Bergeidechse, Gelbbauchunke und Bergmolch. Für 

die geplanten Beschleunigungsgebiete liegen keine Nachweise vor. (vgl. Amt der Oö. Landes-

regierung / Fuchs et al 2007) 

Krebse 

Reste der Edelkrebsbestände finden sich in Ober- und Mittellauf der Großen Mühl und Kleinen 

Mühl, während Steinkrebse sporadisch in deren Zuflüssen auftreten. Für die geplanten Be-

schleunigungsgebiete liegen keine Nachweise vor. (vgl. Amt der Oö. Landesregierung / Fuchs 

et al 2007) 

Schmetterlinge 

Auch bei Schmetterlingen ist insbesondere der westliche Bereich der Raumeinheit vielfältig, 

mit Vorkommen von gefährdeten Nachtfaltern oder Waldameisen. Für die geplanten Be-

schleunigungsgebiete liegen keine Nachweise vor. (vgl. Amt der Oö. Landesregierung / Fuchs 

et al 2007) 

Zusammenfassung und Schlussfolgerung  

Windkraftanlagen greifen durch die Inanspruchnahme von Grundfläche, aufgrund ihrer Höhe, 
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aber auch durch Schall, Schattenwurf, Veränderung der Funktionszusammenhänge und Ver-

änderung des Erscheinungsbilds in die Lebensräume wildlebender Tiere und Pflanzen ein. Zum 

Schutz der Lebensräume und Arten wurden sensible Gebiete wie Schutzgebiete, Hauptvogel-

zugrouten und andere von der Zonierung der Beschleunigungsgebiete ausgeschlossen. Da Aus-

wirkungen auf wildlebende Tiere und Pflanzen nicht ausgeschlossen werden können, werden 

in den Minderungsmaßnahmen zahlreiche Vorgaben zur Reduktion und Ausgleich von etwai-

gen negativen Auswirkungen auf die Natur getroffen (siehe Anhang, Kapitel 9.3): Bspw. wer-

den detaillierte Maßnahmen für einen umfassenden Vogel- und Fledermausschutz wie biotop- 

und habitatverbessernde Kompensationsmaßnahmen im selben Naturraum , die Vermeidung 

der Inanspruchnahme naturschutzfachlich wertvoller Bereiche (z.B. hochsensible Biotopflä-

chen) sowie der Schutz und die Aufrechterhaltung der Funktionalität von Lebensräumen ge-

troffen. 

Im Planungsfall kommt es im Vergleich zum Planungsnullfall bzw. den Planungsalternativen zu 

einer Konzentration der Anlagen und damit auch zu einer Konzentration der Beeinträchtigun-

gen der Habitate und Arten auf wenige, aber größere Flächen.  

Geringfügig nachteilige Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume ς ins-

besondere für Vögel und Fledermäuse können durch die Errichtung von Windkraftanlagen in 

den Beschleunigungsgebieten nicht ausgeschlossen werden. In der Zonierung der Beschleuni-

gungsgebiete wurden großräumig bedeutende Gebiete für windkraftsensible Waldvogelar-

ten und Hauptvogelzugrouten ausgeschlossen. 

Sensible und geschützte Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume werden durch die Vorgabe 

von Vermeidungsmaßnahmen wie eine entsprechende Standortauswahl oder eine Absiche-

rung der engeren Lebensräume geschützt. 

Durch die gezielte räumliche Konzentration der Anlagen ist zudem mit einer Bündelung poten-

zieller Beeinträchtigungen auf wenige, dafür größere Flächen zu rechnen, wodurch das Ge-

samtausmaß der Eingriffe reduziert, und die ökologische Belastung minimiert wird. 

In der Bauphase sind Auswirkungen auf den Schutzaspekt Tiere und Pflanzen und deren Le-

bensräume durch die Wirkfaktoren Schall, Schattenwurf und Veränderung des Erscheinungs-

bilds zu erwarten.  

Minderungsmaßnahmen ς Bauphase  

Für die Bauphase werden Minderungsmaßnahmen wie eine ökologische Bauaufsicht, ein öko-

logisch orientierter Bauzeitplanung etc. formuliert. Unter Berücksichtigung der definierten 

Minderungsmaßnahmen sind nur geringfügig nachteilige Auswirkungen auf den Schutzas-

pekt Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume in der Bauphase zu erwarten. 

Minderungsmaßnahmen ς Betriebsphase 

Auch für die Betriebsphase wurden konkrete Maßnahmen ς bspw. ein Konzept zur Störfallver-

meidung, der Einsatz von technischen Systemen zur Kollissionsvermeidung ς definiert. Kom-

pensationsmaßnahmen wie waldverbessernde Maßnahmen betreffen einerseits Arten, aber 

auch deren Habitate. Entsprechende Monitoringsysteme sind einzurichten.  

Zudem ist durch die Konzentration der Anlagen die Beeinträchtigungen von Habitaten und Ar-

ten auf wenige, relativ kleine Flächen beschränkt. 

Unter Berücksichtigung der definierten Minderungsmaßnahmen sind nur geringfügig nach-

teilige Auswirkungen auf den Schutzaspekt Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume zu 

erwarten.  
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5.2.8 Schutzaspekt Landschafts- und Ortsbild (Biologische Vielfalt und Landschaft) 

Da konkrete Standorte noch nicht festgelegt sind, erfolgt eine allgemeine Bewertung möglicher 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Die Beschleunigungsgebiete für Windkraft im 

Planungsfall befinden sich ausschließlich innerhalb von Waldflächen. Windkraftanlagen sind 

aufgrund ihrer Höhe (250 m inklusive Rotorblattspitze) großräumig sichtbar und wirken sich 

insbesondere in offenen und höhergelegenen Landschaften auf das Landschaftsbild aus. Der 

Ausbau von Windkraftanlagen stellt generell einen Eingriff in das Landschaftsbild dar: Die 

Sichtbarkeit von Windkraftanlagen bestimmt durch die visuelle Präsenz die Raumwirkung, 

wobei die Empfindlichkeit der jeweiligen Landschaftstypen je nach Landschaftscharakter 

variiert. Die Größe der Anlagen steht im Kontrast zur Umgebung, die Bewegung der Rotorblätter 

sowie der Schattenwurf erhöhen zudem die visuelle Aufmerksamkeit. Bei der Errichtung von 

Windparks sind kumulative Effekte zu erwarten. 

Die Beschleunigungsgebiete kommen im Planungsfall in folgenden Teilräumen gemäß NaLa 

Leitbilder für Oberösterreich zu liegen: 

¶ Weilharts- und Lachforst (Beschleunigungsgebiete Weilhartsforst) 

¶ Hausruck und Kobernaußerwald (Beschleunigungsgebiete Kobernaußerwald) 

¶ Böhmerwald (Beschleunigungsgebiet Sternwald) 

Im Folgenden wird die Charakteristik der Teilräume in Bezug auf die Landschaft kurz umrissen. 

Weilhartsforst 

Die Beschleunigungsgebiete Weilhartsforst 2.1, 2.2, 3 und 4 liegen in der Raumeinheit Weil-

hart- und Lachforst gem. NaLa Leitbilder für Oberösterreich. 

Es überwiegt eine intensive forstwirtschaftliche Nutzung. Kleinräumig treten in den randlich 

gelegenen bäuerlichen Wäldern Rotbuchen- und Eichen-Hainbuchenwälder auf. Es besteht ein 

dichtes Netz an Durchzugsstraßen, Forststraßen und Forstwegen. Im oberen Weilhartsforst 

gibt es mehrere kleine Stillgewässern, Vernässungen und sehr kleinräumig Feuchtwälder. Ver-

einzelt treten kleine, meist schon stillgelegte, Schottergruben auf.  

Schutzgebiete 

Innerhalb der Grenzen des Weilhart- und Lachforsts befinden sich keine Schutzgebiete oder 

Naturdenkmäler nach dem Oö. Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001, 

9ƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ ²ŜǎǘƎǊŜƴȊŜ ŘŜǊ wŀǳƳŜƛƴƘŜƛǘ αhōŜǊŜǊ ²ŜƛƭƘŀǊǘǎŦƻǊǎǘά ǾŜǊƭŅǳŦǘ ŘŜǊ ƴǀǊŘƭƛŎƘŜ ¢Ŝƛƭ 

der als Natura 2000-DŜōƛŜǘ ƴƻƳƛƴƛŜǊǘŜƴ α9ǘǘŜƴŀǳά ό9ǳǊƻǇŀǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ 9ǘǘŜƴŀǳ ό±ƻƎŜƭǎŎƘǳǘȊπ

gebiet und FFH-DŜōƛŜǘΣ !¢оммллллύΣ ǿŜƭŎƘŜǎ ƧŜŘƻŎƘ ƴƛŎƘǘ ƛƴ ŘƛŜ wŀǳƳŜƛƴƘŜƛǘ αWeilharts- und 

[ŀŎƘŦƻǊǎǘά ƘƛƴŜƛƴ ǊŜƛŎƘǘΦ LƳ {ǸŘƻǎǘŜƴ ƎǊŜƴȊǘ Řŀǎ bŀǘǳǊŀ нллл-DŜōƛŜǘ α²ƛŜǎŜƴƎŜōƛŜǘŜ ǳƴŘ 

{ŜŜƴ ƛƳ !ƭǇŜƴǾƻǊƭŀƴŘά ŀƴΦ 

Landschaftsbild 

Die Waldkulisse prägt deutlich die Randbereiche des Weilhart- und Lachforstes, besonders im 

Kontrast zu den waldarmen angrenzenden Raumeinheiten ς mit Ausnahme des Salzachtales 

im Westen. Die geringe Gliederung der Waldrandlinie sowie die vielfach bis an den Rand des 

Forstes reichende Fichte bzw. der vielfach fehlende Laubholzmantel mindern jedoch die äs-

thetische Wirkung. Die weitgehend einheitlichen Nadelholzbestände prägen den Wald. Durch 

die wenigen auftretenden Stillgewässer, insbesondere durch die südlich gelegenen Huckinger 

Seen, erfährt das Landschaftsbild im Oberen Weilhartsforst ästhetische Auflockerungen. 
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Kobernaußerwald 

Die Beschleunigungsgebiete Kobernaußerwald Ost (5) und West (6) liegen in der Raumeinheit 

Hausruck und Kobernaußerwald gem. NaLa Leitbilder für Oberösterreich.  

Der Hausruck ist zusammen mit dem Kobernaußerwald eines der größten zusammenhängen-

den Waldgebiete Mitteleuropas. Die Raumeinheit stellt ein von seichten, meist unverbauten 

Bachtälern gegliedertes Hügelland dar, wobei der Kobernaußerwald im Westen, der Hausruck 

im Osten des Gebietes liegt. In kleinen Resten liegen auch naturnahe Waldtypen (z.B. Buchen-

wälder und im Hausruck auch Eichen-Hainbuchenwälder, an Bächen Feucht- und Galeriewäl-

der) vor. Die Raumeinheit verfügt nur über wenige Ortschaften. 

Schutzgebiete 

aƛǘ ŘŜƳ α{ǇƛŀǖƳƻƛŀά ƛƴ {ǘΦ WƻƘŀƴƴ ƛƳ ²ŀƭŘŜ όvǳŜƭƭƳƻƻǊύ ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ Ŝƛƴ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ 

in der Raumeinheit. 

Insgesamt wurden 6 Einzelbäume und 2 Baumreihen sowie eine Feuchtwiese im Redltal als 

Naturdenkmal ausgewiesen. 

Landschaftsbild 

Der gesamte bewaldete Höhenrücken des Kobernaußerwaldes stellt einen naturnahen, groß-

flächig geschlossen Waldraum mit forstwirtschaftlicher, von großflächigen Fichten-Monokul-

turen geprägten Bereichen und geringer Besiedlung dar. Durch seine auf Hügeln bzw. Rücken 

gegenüber dem Umland etwas emporgehobene Lage ist der Waldbestand weithin sichtbar. 

Durch die bestehenden Windkraftanlagen (Munderfing, Steiglberg) wird das Landschaftsbild 

in Teilbereichen bereits erheblich technisch überformt. 

Sternwald 

Die Beschleunigungsgebiete 9 und 10 liegen im Sternwald, einem der äußersten Ausläufer des 

Böhmerwaldkomplexes. Weitere, räumlich getrennte Teile der Raumeinheit sind die Bereiche 

αIƻƘŜǊ .ǀƘƳŜǊǿŀƭŘά sowie αIƛƴǘŜǊǿŀƭŘά ǳƴŘ α{ǘŜǊƴǿŀƭŘά. 

Die Raumeinheit umfasst den österreichischen Anteil des größten zusammenhängenden 

Waldgebiets Mitteleuropas, das sich in Bayern und Böhmen fortsetzt. Das Europaschutzgebiet 

Böhmerwald und Mühltäler (FFH-Gebiet, AT3121000) wurde bereits im Rahmen des Abschich-

tungsprozesses berücksichtigt.  

Folgende Schutzgebiete liegen in der Raumeinheit Böhmerwald - Sternwald: 

Naturschutzgebiet: 

¶ Moor bei Vorderweißenbach 

Naturdenkmäler: 

¶ Pilzstein in Silberhartschlag, Gem. Bad Leonfelden/Bez. UU 

Europaschutzgebiet ς Natura 2000: 

¶ Böhmerwald und Mühltäler 

Pflegeausgleich: 

¶ Gesamtfläche der Wiesen im Pflegeausgleich ca. 180 Hektar 

Landschaftsbild 

Im Sternwald besteht ein kleinerer Gipfel, der Sternstein, der sich der Gesamtheit unterord-

net. Großflächig angewandte Plenterwaldbewirtschaftung von Stift Schlägl führt zu 
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strukturreichen Waldbeständen. Durch die bestehenden Windkraftanlagen (Sternwind) ist das 

Landschaftsbild im westlichen Abschnitt bereits erheblich technisch überformt. 

 

Allgemein wurden im Zuge des Abschichtungsprozesses gemäß den Vorgaben der RED III-

Richtlinie der EU, wonach Natura 2000-Gebiete, Schutzgebiete, Hauptvogelzugrouten und an-

dere sensible Gebiete nicht als Beschleunigungsgebiete ausgewiesen werden dürfen, folgende 

Landschaftsteilräume mit Bezug zum Landschaftsbild von den Eignungsflächen ausgenommen: 

¶ Europaschutzgebiete 

¶ Nationalparks 

¶ Nationale Schutzgebiete wie geschützte Landschaftsteile, Landschaftsschutzgebiete, Na-

turschutzgebiete sowie Naturdenkmäler 

¶ Ramsar-Gebiete 

¶ Hauptvogelzugrouten (soweit hinreichend bekannt) 

Der Landschaftsschutz im Bereich der Windenergie wird auf landesweiter Betrachtungsebene 

indirekt durch die Ausschlusszonenverordnung abgedeckt. Für die Zonierung der Beschleuni-

gungsgebiete wurden im Rahmen des grundlegenden Kriteriensets (siehe Kapitel 4.1.2) Land-

schaftsteilräume identifiziert, die hinsichtlich potenzieller Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes als besonders sensibel einzustufen sind. Sie wurden bewusst von der Ausweisung 

als Beschleunigungsgebiete für Windkraftanlagen ausgenommen. 

Erheblich nachteilige Auswirkungen auf den Schutzaspekt Landschafts- und Ortsbilds durch die 

Errichtung von Windkraftanlagen in den Beschleunigungsgebieten liegen vor. Da bereits im 

Rahmen der Ausschlusszonenverordnung bzw. des grundlegenden Kriteriensets sensible Land-

schaftsschutzgebiete ausgeschlossen wurden, wird dieser negative Einfluss zumindest auf be-

grenzte Gebiete beschränkt, die zum Teil bereits vorbelastet sind und deutlich sensiblere Land-

schaftsräume ausgespart.  

Es verbleiben erheblich nachteilige Auswirkungen auf den Schutzaspekt Landschafts- und 

Ortsbild. 

5.2.9 Schutzaspekt Makroklima (Luft und Klima) 

Im Planungsfall kann der Ersatz der fossilen Energieträger wie geplant voranschreiten. Eine 

Beschreibung der notwendigen bzw. geplanten Energiemengen ist den Kapiteln 4.2.1 bzw. 4.3 

zu entnehmen. Damit werden die Weichen in Richtung Energieunabhängigkeit gestellt, die 

Treibhausgasemissionen und weitere negative Effekte des Klimawandels werden weiter redu-

ziert ς es ist damit von positiven Effekten auf das Klima auszugehen. 

Vergleicht man die Treibhausgasemissionen der in den Beschleunigungsgebieten zu lukrie-

rende Menge an Energie von 1.900 GWh nach der Art der Energieerzeugung, zeigt sich ein 

theoretisches Einsparungspotenzial von rund 483.000 Tonnen Treibhausgasemissionen. Dabei 

wird der Einsatz von zertifiziertem Ökostrom (UZ 46) mit der fossilen Erzeugung durch Erdgas 

verglichen. 

Im Planungsfall kann der Ersatz von fossilen Energieträgern und damit die Reduktion von Treib-

hausgasen wie geplant voranschreiten.  

Die verbleibenden Auswirkungen auf den Schutzaspekt Makroklima werden im Planungsfall 

als Verbesserung gegenüber dem Ist-Zustand beurteilt. 
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5.2.10 Schutzaspekt Mikroklima (Luft und Klima) 

Windenergieanlagen können das Mikroklima in ihrer direkten Umgebung durch eine ver-

stärkte Durchmischung der bodennahen Luftschichten beeinflussen. Dieser Effekt entsteht 

durch die Reduktion der Windgeschwindigkeit hinter den Rotoren, was Turbulenzen verur-

sacht. Studien (vgl. Wissenschaftliche Dienste, 2020) zeigen, dass dies tagsüber keinen Tem-

peratureffekt hat, da die Sonneneinstrahlung die Luft gleichmäßig erwärmt. Nachts hingegen 

kann es zu einem geringfügigen Anstieg der Bodentemperatur kommen, da wärmere Luft aus 

höheren Schichten nach unten transportiert wird. Dieser Effekt ist jedoch lokal begrenzt und 

vorrangig in offenen Landschaften zu beobachten und grundsätzlich sehr schwach ausgeprägt  

Die Errichtung von Windkraftanlagen erfordert Eingriffe in die Vegetationsdecke, insbeson-

dere durch Rodungen für Fundamente, Kranstellflächen und Zuwegungen. Diese Maßnahmen 

führen zu einer reduzierten Verschattung, veränderter Bodenfeuchte sowie potenziellen Än-

derungen der Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Nahbereich. Vor allem die temporäre Ent-

fernung der Waldbedeckung kann lokal zu einer erhöhten Aufheizung des Bodens sowie zur 

Beeinträchtigung mikroklimatischer Ausgleichsfunktionen führen. 

Es werden daher ergänzend Minderungsmaßnahmen definiert, die zum Ziel haben, die Beein-

trächtigungen der Errichtung von Windkraftanlagen in Folge von Rodung, Bodenverdichtung, 

Erosion und Mikroklimaveränderungen so gering wie möglich zu halten. 

Minderungsmaßnahmen 

Minderungsmaßnahmen, wie die Vermeidung von Bodenverdichtung und Erosion und die 

ehestmögliche Wiederbewaldung temporär in Anspruch genommener Flächen, können die 

Auswirkungen auf das Mikroklima verringern. 

Unter Einhaltung der Minderungsmaßnahmen werden die verbleibenden Auswirkungen auf 

den Schutzaspekt Mikroklima im Planungsfall als geringfügig nachteilig beurteilt. 

5.2.11 Schutzaspekt Fläche (Fläche und Boden) 

Im Planungsfall werden insgesamt 8.870 Hektar Fläche als Beschleunigungsgebiete ausgewie-

sen, die folgende Gebiete beinhalten: 

¶ Weilhartforst 2.1, 2.2, 3 und 4 

¶ Kobernaußerwald Ost und West 

¶ Sternwald Ost und West 

Dabei handelt es sich um Potenzialflächen, die den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren 

Energien, insbesondere der Windenergie, ermöglichen sollen. Die tatsächliche Flächeninan-

spruchnahme innerhalb dieser Gebiete hängt von der konkreten Standortwahl der Windparks 

bzw. der einzelnen Windkraft-Anlagen ab. 

Für eine Windkraft-Anlage wird eine vergleichsweise geringe Fläche (rund 0,5 bis 1,6 Hektar je 

Windkraftanlage, vgl. FA Wind 2025) dauerhaft in Anspruch genommen. Für Fundamente des 

Turms, die Zufahrt, Kran-Aufstellflächen und für die Errichtung notwendiger Flächen ist in der 

Bauphase eine zusätzliche temporäre Flächeninanspruchnahme von rund 0,4 bis 2 ha erfor-

derlich (vgl. FA Wind 2025). Des Weiteren können bestehende Infrastrukturen für die Errich-

tung und Instandhaltung der Windkraftanlagen genutzt werden. Die Auswirkungen auf den 

Schutzaspekt Fläche werden daher als geringfügig eingeschätzt. 

Während der Bauphase ist aufgrund notwendiger Rodungen für die Errichtung der Anlagen 

mit einer erhöhten Flächeninanspruchnahme zu rechnen (rund 0,4 bis 2 Hektar temporäre 
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Flächeninanspruchnahme). In der Betriebsphase werden je Windkraftanlage Flächen im Aus-

maß von rund 0,5 bis 1,6 Hektar in Anspruch genommen. Mit erheblich nachteiligen Auswir-

kungen ist zu rechnen. 

Minderungsmaßnahmen 

Betreffend die Auswirkungen der Beschleunigungsgebiete auf den Schutzaspekt Fläche sind 

Minderungsmaßnahmen zur Minimierung der Flächeninanspruchnahme und Versiegelung, 

etwa Maßnahmen zur flächenschonenden Planung, und Maßnahmen zur Wiederherstellung 

nach temporärer Flächenbeanspruchung, formuliert.  

Unter Berücksichtigung der Minderungsmaßnahmen ergeben sich somit für den Schutzas-

pekt Fläche geringfügig nachteilige verbleibende Auswirkungen. 

5.2.12 Schutzaspekt Kulturgüter (Sach- und Kulturgüter) 

Die Windkraft-Beschleunigungsgebiete Sternwald Ost bzw. West, Weilhartsforst und Kober-

naußerwald West bzw. Ost liegen nicht in der Nähe zu UNESCO-Weltkulturerbegebieten. So-

mit haben diese Beschleunigungsgebiete keine wesentlichen Auswirkungen auf die UNESCO-

Weltkulturerbegebiete. Die Flächen des UNESCO-Weltkulturerbes wurden bereits im Ab-

schichtungsprozess von vornherein ausgeschlossen. 

Da sich in den Beschleunigungsgebieten keine denkmalgeschützten Objekte befinden, sind 

keine wesentlichen Auswirkungen auf Kulturgüter zu erwarten. 

Im Nahbereich des Beschleunigungsgebietes Weilhartsforst 3 befindet sich ein denkmalge-

schütztes Objekt: 

¶ Viper- oder Fieberkapelle (Kapelle in Geretsberg) 

Im Beschleunigungsgebiet Kobernaußerwald Ost befindet sich ein Kleindenkmal, das Grafen-

steindenkmal (profanes Kleindenkmal). 

Die Flächen des UNESCO-Weltkulturerbes wurden bereits im Zuge des Abschichtungsprozes-

ses ausgeschlossen, womit im Planungsfall keine Überlagerung der Beschleunigungsgebiete 

mit UNESCO-Weltkulturerbegebieten vorliegt. Auf Landesebene werden daher Auswirkungen 

auf den Schutzaspekt Kulturgüter weitgehend ausgeschlossen. 

Im Planungsfall sind keine verbleibenden Auswirkungen auf den Schutzaspekt Kulturgüter 

zu erwarten.
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5.3 Planungsnullfall 

Gemäß Anhang I b) der SUP-Richtlinie (2001/42/EG) ist im Umweltbericht die voraussichtliche 

Entwicklung bei Nichtdurchführung des Plans oder Programms - ŘƛŜ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ αbǳƭƭǾŀǊƛŀƴǘŜά 

- darzustellen. Die Beschreibung der Nullvariante beinhaltet neben einer Fortschreibung des 

IST-Standes auch eine Erläuterung von zu erwartenden Entwicklungen bei Nichtrealisierung 

der Verordnungen der Beschleunigungsgebiete für Windkraftanlagen sowie für freistehende 

Photovoltaikanlagen. 

Insgesamt entspricht der Planungsnullfall einer Trendfortschreibung unter den derzeit gelten-

den allgemeinen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, wo weder Beschleunigungsgebiete 

für Windkraft- noch für freistehende Photovoltaikanlagen verordnet werden. Es wird davon 

ausgegangen, dass das Sachraumordnungsprogramm über Ausschlusszonen für die Errichtung 

von Windkraft- und freistehenden PV-Anlagen unabhängig von der weiteren Entwicklung der 

ggst. Verordnungen zu den Beschleunigungsgebieten Rechtskraft erlangt.  

Es ist anzunehmen, dass die Standortwahl der Anlagen in hohem Maß durch die wirtschaftli-

chen Interessen der Projektentwickler bestimmt wird ς in Abstimmung mit den jeweiligen Ge-

meinden. Dabei wird es sich vorrangig um Einzelvorhaben sowie um Repowering bestehender 

Windkraftstandorte handeln. 

In diesem Fall greifen ausschließlich die einschlägigen Fachgesetze (Materienrechte), die zu-

gleich die Umsetzung des einschlägigen EU-Rechts (u. a. FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie, 

Wasserrahmenrichtlinie, UVP-Richtlinie) sicherstellen. Ergänzende Minderungsmaßnahmen 

oder Verfahrenserleichterungen auf Grundlage der Beschleunigungsgebietsverordnungen 

kommen nicht zur Anwendung. 

5.3.1 Beitrag zur Zielerreichung 

Durch die fehlende Umsetzung der RED III-Richtlinie der EU in Form der Unterlassung der Aus-

weisung von Beschleunigungsgebieten bis zum 21.2.2026 droht ein Vertragsverletzungsver-

fahren der Europäischen Union.  

Mit der Verordnung von Ausschlusszonen auf der einen Seite und Beschleunigungsgebieten 

auf der anderen Seite, wurde u.a. das Ziel einer landesweiten, überörtlichen Konfliktbereini-

gung zwischen den oft gegenläufigen Ansprüchen der Energieerzeugung aus erneuerbaren 

Energieträgern und Aspekten des Natur- und Landschaftsschutzes verfolgt. Im Falle einer Un-

terlassung der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten würde die landesweite, überörtliche 

Konfliktbereinigung zwischen den oft gegenläufigen Ansprüchen der Energieerzeugung aus er-

neuerbaren Energieträgern und Aspekten des Natur- und Landschaftsschutzes nur einseitig 

erfolgen und die Schutzinteressen dominieren. Ohne den entsprechenden Beitrag zum Klima-

schutz kann aber langfristig auch der Naturschutz nicht garantiert werden, da langfristig auch 

der Klimaschutz einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen leis-

tet. 

Durch eine Beibehaltung des Status-Quo im Fall der Nullvariante würde eine landesweit abge-

stimmte strategische Planung (wie im vorliegenden Fall durch die Verordnung der Beschleuni-

gungsgebiete für Windkraft- und freistehende PV-Anlagen) und damit eine Konzentration der 

Windkraftanlagen auf wenige Standorte fehlen. Damit besteht die Möglichkeit einer dispersen 

Verteilung der Windkraftanlagen über das Landesgebiet und damit eine entsprechend erhöhte 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Gleichzeitig wird damit der Interessensausgleich zwi-

schen der Erreichung der energietechnischen Ausbauziele für erneuerbare Energieträger in 

Oberösterreich einerseits und den Zielen und Grundsätzen des Natur- und 
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Landschaftsschutzes andererseits erschwert. 

Ohne landesweite Vorgaben zum Ausbau der Infrastruktur wird die Nutzung von Synergieef-

fekten erschwert, was komplexere Verfahren und damit eine längere Verfahrensdauer und 

höhere Kosten für Betreiber aber auch die öffentliche Hand mit sich bringen kann.  

Vor dem Hintergrund der Novelle des UVP-Gesetzes 2023 ist eine Umsetzung von Windkraft-

projekten mit der Zustimmung der Standortgemeinde/n, auf deren Gemeindegebiet die Wind-

kraftanlagen errichtet werden sollen, möglich.  

Es ist davon auszugehen, dass die Erreichung der Ausbauziele gemäß RED III /OÖ Klimastrate-

gie / Nationaler Infrastrukturplan bis 2030 weniger leicht erreicht werden. Fehlende Vorgaben 

auf Landesebene führen zu fehlendem Vertrauen der Entwickler und damit zu einer geringe-

ren Anzahl an Windkraft-Anlagen bzw. zu längeren Entwicklungszeiten.  

Gleichzeitig ist innerhalb des kurzen Planungshorizonts bis 2030 mit der Umsetzung der glei-

chen Anzahl an Windkraftanlagen zu rechnen wie in den Planungsalternativen und Planungs-

fall (vgl. Kapitel 2.5 V). Das Ertragspotenzial im Jahr 2030 wird somit mit 750 GWh/a abge-

schätzt. Bei Umsetzung von Beschleunigungsgebieten für Photovoltaikanlagen wird - unab-

hängig von der Planungsvariante für Windkraft - die Zielmenge erreicht. Bis zum Zielhorizont 

2040/2050 ist hingegen nur mit einem zusätzlichen jährlichen Stromertrag aus Windkraft von 

rund 1.090 GWh/a zu rechnen. Ohne Beschleunigungsgebiete (Planungsnullfall) werden damit 

lediglich etwa 64 % des langfristigen Stromerzeugungspotenzials des Planungsfalls erreicht.  

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bei Verordnung von Beschleunigungsgebieten 

für Photovoltaikanlagen die erforderliche Energiemenge im kurzfristigen Zielhorizont gem. 

RED III bis 2030 gesichert wird und damit die primäre übergeordnete Zielsetzung erreicht 

wird.  

Gleichzeitig würde eine landesweite Konfliktbereinigung zwischen Energie- und Naturschutz 

nur unvollständig erfolgen, die Ausbauziele wären langfristig schwerer erreichbar und die 

Verfahren blieben komplexer und kostenintensiver. 

5.3.2 Schutzaspekte Siedlungsraum, Freizeit und Erholung, Land- und Forstwirtschaft, Jagd- und 

Fischerei (Menschliche Nutzung) 

Mindestabstände von Windkraftanlagen zu Wohnnutzungen gelten unabhängig davon, ob Be-

schleunigungsgebiete ausgewiesen sind oder nicht (Planungsnullfall). Im Planungsnullfall sind 

deshalb keine Konflikte mit dem Siedlungsraum hinsichtlich der Wirkfaktoren Flächeninan-

spruchnahme, Schall und Schattenwurf zu erwarten.  

Durch das Fehlen einer strategischen, übergeordneten Planung ist jedoch mit einer stärkeren 

Verteilung der Flächen auf Einzel- bzw. Kleinanlagen zu rechnen, wodurch die Schutzaspekte 

Siedlungsraum sowie die Freizeit und Erholung gegenüber dem Planungsfall bzw. den Pla-

nungsalternativen stärker durch optische Beeinträchtigungen (Wirkfaktor Veränderung des 

Erscheinungsbilds) beeinflusst werden könnten. Gleichzeitig könnten aufgrund einer mögli-

chen disperseren Verteilung der Anlagen im Vergleich zum Planungsfall mehr verschiedene 

Flächen von Entwicklungen betroffen sein als im Planungsfall bzw. den Planungsalternativen. 

Die Auswirkungen auf Freizeit und Erholung erhöhen sich möglicherweise im Vergleich zum 

Planungsfall, sind aber insgesamt als geringfügig einzuschätzen. 

Im Planungsnullfall sind aufgrund der Mindestabstandsflächen gemäß § 12 Abs. 2 OÖ ElWOG 

ebenfalls überwiegend Entwicklungen innerhalb von Wäldern zu erwarten. Die 
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Flächeninanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen ist daher in 

vernachlässigbarem Ausmaß zu erwarten. 

Auswirkungen auf Jagd und Fischerei sind stark von lokalen Gegebenheiten abhängig (z.B. dem 

Vorhandensein fischereilich relevanter Gewässer und jagdlich relevantem Wild). Im 

Planungsnullfall ist davon auszugehen, dass mehrere, aber dafür kleinräumigere 

Beeinträchtigungen von Jagd- und Fischereirevieren stattfinden. Eine Beeinträchtigung ist 

nicht auszuschließen. 

In Summe könnten weniger Flächen betroffen sein, weil insgesamt aufgrund der fehlenden 

Rechtssicherheit und einer längeren Verfahrensdauer in der Entwicklung weniger Windkraft-

anlagen entwickelt werden könnten. Dafür ist mit einer stärkeren Verteilung der Flächen auf 

Einzel- bzw. Kleinanlagen zu rechnen. 

Durch eine fehlende räumliche Bündelung der Anlagen ist mit einer stärkeren räumlichen Ver-

teilung der Eingriffe zu rechnen, wodurch sich das Gesamtausmaß der Eingriffe erhöhen 

könnte. 

Auf die Schutzaspekte Siedlungsraum und Landwirtschaft ergeben sich im Planungsnullfall 

keine wesentlichen Auswirkungen. 

Auf die Schutzaspekte Freizeit und Erholung, Forstwirtschaft sowie Jagd- und Fischerei erge-

ben sich im Planungsnullfall geringfügig nachteilige Auswirkungen. 

5.3.3 Schutzaspekt Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume (Biologische Vielfalt und 

Landschaft) 

Im Planungsnullfall ist von einer weniger koordinierten, dezentralen Projektumsetzung auszu-

gehen. Einzelvorhaben könnten dabei Lebensräume und Arten stärker und flächiger beein-

trächtigen als eine strategisch gebündelte Standortwahl im Planungsfall. In der Folge ist eine 

insgesamt größere, potenziell stärker fragmentierte Inanspruchnahme von Flächen und damit 

ein höherer Eingriff in tier- und pflanzenökologische Lebensräume zu erwarten. 

Durch eine fehlende räumliche Bündelung der Anlagen ist mit einer stärkeren räumlichen Ver-

teilung der Eingriffe zu rechnen, wodurch sich das Gesamtausmaß der Eingriffe und somit die 

ökologische Belastung erhöhen könnte.  

Insgesamt werden die Auswirkungen auf den Schutzaspekt Tiere und Pflanzen und deren 

Lebensräume im Planungsnullfall als erheblich nachteilig eingestuft. 

5.3.4 Schutzaspekt Landschafts- und Ortsbild (Biologische Vielfalt und Landschaft) 

Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Höhe (250m inklusive Rotorblattspitze) großräumig 

sichtbar und beeinflussen insbesondere in offenen und höhergelegenen Landschaftsräumen 

das Landschaftsbild. Im Planungsnullfall fehlt eine landesweit abgestimmte strategische Pla-

nung, es ist daher verstärkt mit einer Entwicklung von dezentralen, dispers über das Landes-

gebiet verteilten Einzelanlagen zu rechnen, wobei die grundlegende Abstandsregelung gem. 

OÖ ElWOG 2006 die Errichtung von Windkraftanlagen weitgehend einschränkt. Diese könnten 

das Landschaftsbild intensiver und flächiger verändern als eine gebündelte, strategische 

Standortwahl im Planungsfall. 

Im Planungsnullfall wird von einer rechtlich verbindlichen Ausschlusszonenverordnung ausge-

gangen, wodurch die negativen Auswirkungen auf den vorliegenden Schutzaspekt Land-

schafts- und Ortsbild reduziert werden können. 

Eine Beeinträchtigung des Schutzaspektes Landschafts- und Ortsbild durch die Errichtung 
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von Windkraftanlagen liegt vor. Die Auswirkungen auf den Schutzaspekt Landschaftsbild 

werden im Planungsnullfall als erheblich nachteilig eingestuft. 

5.3.5 Schutzaspekt Makroklima (Luft und Klima) 

Durch den geringen Ausbau an erneuerbaren Energien kann der Ersatz der fossilen Energieträ-

ger über 2030 hinaus nicht wie geplant voranschreiten. Dies würde einerseits dazu führen, 

dass die Energieunabhängigkeit und damit die Reduktion von Treibhausgasemissionen nicht 

im notwendigen Tempo erfolgen kann, wodurch der Klimawandel und sämtliche negative Ef-

fekte wie Zunahme von Hitzetagen und Tropennächten, Schrumpfende Gletscher, Wasser-

knappheit in alpinen Regionen, Hochwasser, Muren und Waldbrände etc. weiter voranschrei-

ten kann. 

Im Planungsnullfall kann der Ersatz von fossilen Energieträgern und damit die Reduktion von 

Treibhausgasen im Hinblick auf den Zielhorizont 2040/2050 nicht wie geplant voranschreiten. 

Die Auswirkungen auf den Schutzaspekt Makroklima werden im Planungsnullfall als erheb-

lich nachteilig eingestuft. 

5.3.6 Schutzaspekt Mikroklima (Luft und Klima) 

Windenergieanlagen können das Mikroklima in ihrer direkten Umgebung durch eine ver-

stärkte Durchmischung der bodennahen Luftschichten beeinflussen ς vgl. Kapitel 5.2.10. Nach-

dem es sich um eine sehr kleinräumige Beeinflussung handelt, werden die Auswirkungen auf 

das Mikroklima im Planungsnullfall als geringfügig beurteilt. 

Für den Schutzaspekt Mikroklima sind im Planungsnullfall geringfügig nachteilige Auswir-

kungen zu erwarten. 

5.3.7 Schutzaspekt Fläche (Fläche und Boden) 

Für eine Windkraft-Anlage wird eine vergleichsweise geringe Fläche (rund 0,5 bis 1,6 Hektar je 

Windkraftanlage) dauerhaft in Anspruch genommen. In der Bauphase ist eine zusätzliche tem-

poräre Flächeninanspruchnahme von rund 0,4 bis 2 ha erforderlich. Des Weiteren können be-

stehende Infrastrukturen für die Errichtung und Instandhaltung der Windkraftanlagen genutzt 

werden. 

Die Auswirkungen auf den Schutzaspekt Fläche im Planungsnullfall werden daher als ge-

ringfügig nachteilig eingeschätzt. 

5.3.8 Schutzaspekt Kulturgüter (Sach- und Kulturgüter) 

UNESCO-Welterbestätten und sonstige Kulturgüter 

Das UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturbestandes der Welt ist in Ös-

terreich mit 18. März 1993 in Kraft getreten. Mit dieser Unterzeichnung ist die internationale 

Verpflichtung verbunden, die innerhalb seiner Grenzen gelegenen Welterbestätten zu schüt-

zen und zu erhalten.  

In Oberösterreich gibt es folgende UNESCO-Weltkulturerbestätten: Die Region Hallstatt Dach-

stein Salzkammergut (Kulturlandschaft), die Pfahlbauten an Attersee und Mondsee und der 

ehemalige römische Donaulimes. Die Buchenwälder im Nationalpark Kalkalpen zählen zum 

Weltnaturerbe. Der Nationalpark Kalkalpen im Südosten von Oberösterreich erstreckt sich 

über die waldreichen Gebirgszüge des Reichraminger Hintergebirges und des Sengsengebir-

ges. Mit 208 m² Fläche ist er der größte Waldnationalpark Österreichs, drei Viertel dieser 
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Fläche sind Wildnis. Mehr als 5.000 Hektar alte Buchenwälder im Nationalpark wurden auf die 

Liste des Weltnaturerbes der UNESCO gesetzt. 

Die Welterbestätten in Niederösterreich, Salzburg (Altstadt Salzburg) und der Steiermark lie-

gen nicht in der Nähe von Oberösterreich. 

Neben den ausgewiesenen UNESCO Welterbestätten stellen auch lokale Kleindenkmäler ge-

mäß DORIS wichtige Kulturgüter dar, die z.T. denkmalgeschützt sind (Quelle: DORIS und Bun-

desdenkmalamt). 

Im Planungsnullfall ist von einer weniger koordinierten, dezentralen Projektumsetzung auszu-

gehen. Einzelvorhaben könnten dabei Lebensräume und Arten stärker und flächiger beein-

trächtigen als eine strategisch gebündelte Standortwahl im Planungsfall. In der Folge ist eine 

insgesamt größere, potenziell stärker fragmentierte Inanspruchnahme von Flächen und damit 

einer potenziell erhöhten Nähe zu UNESCO-Welterbestätten und denkmalgeschützten Objek-

ten und Kleindenkmälern möglich. Im Planungsnullfall ist zudem eher von einer weniger koor-

dinierten Planung mit einer Vielzahl an dezentralen Einzelprojekten auszugehen. 

Von einer direkten Beeinträchtigung von lokalen Kleindenkmälern wird nicht ausgegangen. 

Konflikte mit landschaftlich begründeten Weltkulturerbestätten, wie die Region Hallstatt-

Dachstein, sind nicht auszuschließen. Diese sind jedoch projektbezogen zu behandeln. .  

Die Auswirkungen auf den Schutzaspekt Kulturgüter werden im Planungsnullfall als gering-

fügig nachteilig eingestuft. 
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5.4 Planungsalternative 1: Reduzierte Mindestfläche 

In der Planungsalternative 1 wird die für Beschleunigungsgebiete relevante Mindestgröße der 

einzelnen Gebiete auf eine zusammenhängende Fläche von größer 100 Hektar auf größer 

30 Hektar reduziert. Alle übrigen Kriterien bleiben unverändert. Mit dieser Planungsalterna-

tive soll unter Einschränkung der Vorgabe, möglichst große zusammenhängende Flächen als 

Beschleunigungsgebiete auszuweisen geprüft werden, ob ggf. landesweit signifikant mehr ge-

eignete Flächen für Beschleunigungsgebiete ermöglicht werden können.  

 

Abbildung 17: Überblick über die Beschleunigungsgebiete für Windkraftanlagen - Planungsalternative 1 

5.4.1 Beitrag zur Zielerreichung 

Im Planungsfall kommt es zu einer Umsetzung der RED III-Richtlinie der EU und damit zur Ver-

ordnung von Beschleunigungsgebieten für Windkraftanlagen und freistehende Photovoltaik-

Anlagen 

Die Umsetzung von Planungsalternative 1 leistet einen wesentlichen Beitrag zu einer landes-

weit koordinierten und geordneten räumlichen Entwicklung. Die in Kapitel 5.2.1 zum Pla-

nungsfall angeführten Argumente gelten auch für diese Alternative uneingeschränkt. Darüber 

hinaus führt die Ausweitung der als Beschleunigungsgebiete geeigneten Flächen zu einer er-

höhten Wahrscheinlichkeit, die angestrebten Ausbauziele bis 2040/2050 zu erreichen. Gleich-

zeitig geht diese Flächenvergrößerung jedoch mit einer Zunahme potenziell betroffener Flä-

chen hinsichtlich weiterer Umweltauswirkungen, wie etwa einer erweiterten Beeinträchtigung 

des Landschaftsbildes einher. 

Die Analyse der für die Planung herangezogenen Parameter zeigt, dass insbesondere der Min-

destabstand zu Wohnnutzungen sowie der Schutz der Alpen und der Vogelarten gemäß 
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BirdLife zentrale Einschränkungen für potenzielle Windkraftflächen darstellen. Zusätzlich ist zu 

berücksichtigen, dass die Windleistungsdichte im Vergleich zu Bundesländern wie Niederös-

terreich deutlich geringer ausfällt, was generell zu einem reduzierten Stromertrag führt. 

Das Ertragspotenzial bis 2030 wird in Kapitel 2.5 VII mit einem Ausmaß von rund 750 GWh/a 

abgeschätzt. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Planungsalternative 1 den übergeordneten 

Zielsetzungen entspricht, und die Voraussetzungen für die Erzeugung der erforderlichen 

Energiemengen durch Windkraft bis 2030 geschaffen werden. Für den weiteren Zielhorizont 

2040/2050 kann von einer potentiellen Energiemenge von rund 1.825 GWh/a ausgegangen 

werden 

5.4.2 Schutzaspekt Siedlungsraum (Menschliche Nutzung) 

Für das Schutzgut Menschliche Nutzung ist der Schutzaspekt Siedlungsraum von zentraler Be-

deutung. Flächen, die für den Siedlungsraum relevant sind, sowie Mindestabstandsflächen 

wurden gemäß § 12 Abs. 2 OÖ ElWOG im Rahmen des Abschichtungsprozesses ausgeschlos-

sen. Eine direkte Beanspruchung von Siedlungsflächen (Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme) 

durch das Beschleunigungsgebiet in der Planungsalternative 1 kann somit ausgeschlossen wer-

den. Auswirkungen durch die Wirkfaktoren Schall, Schattenwurf und Veränderung des Erschei-

nungsbilds sind ebenfalls nicht zu erwarten. 

5ƛŜ ƛƴ Ϡ мн !ōǎΦ н hm 9ƭ²hD ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ αCƭŅŎƘŜƴΣ ŘƛŜ ƎŜƳŅǖ ŘŜƳ mǊǘƭƛŎƘŜƴ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƪƻƴπ

ȊŜǇǘ ŀƭǎ ƪǸƴŦǘƛƎŜǊ .ŀǳƭŀƴŘōŜŘŀǊŦ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘ ǎƛƴŘέ ǿǳǊŘŜƴ ƛƳ !ōǎŎƘƛŎƘǘǳƴƎǎǇǊƻȊŜǎǎ ƛƴŘƛǊŜƪǘ 

berücksichtigt, da die möglichen Beschleunigungsgebiete für Windkraftanlagen abseits von 

Siedlungsgebieten in Waldflächen zu liegen kommen und damit konkrete Absichten der Ge-

meinden hinsichtlich der Siedlungsentwicklung weitestgehend ausgeschlossen werden kön-

nen. 

In der Planungsalternative 1 kommen die Flächen aufgrund der Mindestgröße von 30 Hektar 

z.T. innerhalb von kleineren Waldflächen zu liegen und weisen im Vergleich zum Planungsfall 

einen geringeren Abstand zu Siedlungsflächen in Oberösterreich auf.  

Eine Betrachtung der Abstände zu den Siedlungsflächen in den angrenzenden Bundesländern 

Niederösterreich und Salzburg, wo jeweils andere Abstandsbestimmungen gelten (nicht Ge-

genstand des Abschichtungsprozesses), zeigt, dass die potenziellen Beschleunigungsgebiete 

L5 мн όaƛǘǘŜǊōŜǊƎύ ǳƴŘ L5 мо όaƻƴŘǎŜŜǊ CƭȅǎŎƘōŜǊƎŜύ ƧŜǿŜƛƭǎ ŜƛƴŜƴ ŘŜǳǘƭƛŎƘ ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ !ōπ

ǎǘŀƴŘ ŀƭǎ мΦллл Ƴ Ȋǳ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎǎǘǊǳƪǘǳǊŜƴ ǳƴŘ DŜōŅǳŘŜƴ in den benachbarten 

Bundesländern aufweisen. 

In der Planungsalternative 1 liegen keine Flächen, die für den Siedlungsraum relevant sind, 

innerhalb der möglichen Beschleunigungsgebiete. Die Mindestabstandsflächen zu Wohnnut-

zungen in Oberösterreich werden eingehalten. Für die potenziellen Beschleunigungsgebiete 

ID 12 und ID 13 befinden sich jedoch Siedlungsbereiche in den benachbarten Bundesländern 

im Nahbereich. 

Auf den Schutzaspekt Siedlungsraum ergeben sich somit in der Planungsalternative 1 

untragbar nachteilige Auswirkungen. Bei Reduzierung der Planungsalternative 1 um die 

potenziellen Beschleunigungsgebiete ID 12 und ID 13 würden sich keine wesentlichen 

Auswirkungen ergeben. 

5.4.3 Schutzaspekt Freizeit und Erholung (Menschliche Nutzung) 

Naturschutzgebiete sowie alpine Gebiete gem. Alpenkonvention sind durch die 
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Ausschlusszonen-Verordnung von Windkraftanlagen freigehalten und wurden im Rahmen der 

GIS-Analyse berücksichtigt. Weite Teile von für Freizeit- und Erholungsnutzung relevanten Ge-

bieten mit hohem landschaftsgebundenem Erholungswert sind somit bereits für Beschleuni-

gungsgebiete ausgeschlossen.  

Im Abschichtungsprozess nicht ausgeschlossen sind lineare und z.T. punktuelle Freizeit- und 

Erholungseinrichtungen.  

Die in der Planungsalternative 1 überlagerten linearen Freizeit- und Erholungseinrichtungen 

entsprechen überwiegend den im Planungsfall (siehe Kapitel 5.2.3) genannten Einrichtungen. 

Die Beschleunigungsgebiete kommen innerhalb von Waldflächen zu liegen, z.T. weisen die 

Wälder Erholungsfunktion gemäß Waldentwicklungsplan auf. Die Beschreibung der Erholungs-

wirkung und die Auswirkungen auf die Erholungswirkung erfolgt in Bezug auf die linearen und 

punktuellen Freizeit- und Erholungseinrichtungen unter Berücksichtigung deren Lage inner-

halb von Wäldern. Auf die Erholungsfunktion des Waldes wird deshalb nicht gesondert einge-

gangen. 

Da bei der Freizeit- und Erholungsnutzung auf linearen Einrichtungen von einer zeitlich be-

grenzten Aufenthaltsdauer im Nahbereich von Windkraftanlagen auszugehen ist und keine 

wesentlichen Auswirkungen auf die Erholungswirkung zu erwarten ist, werden die Auswirkun-

gen durch die Wirkfaktoren Schall, Schattenwurf und Veränderung des Erscheinungsbilds ge-

ringfügig bewertet.  

Bei punktuellen Freizeit- und Erholungseinrichtungen ist von einer längeren Aufenthaltsdauer 

auszugehen. Im Planungsfall kommen die betrachteten punktuellen Freizeit- und Erholungs-

einrichtungen jedoch nicht innerhalb von Beschleunigungsgebieten zu liegen. 

Am nordöstlichen Rand des Beschleunigungsgebiets Bad Leonfelden befindet das Bad Leonfel-

der Hochmoor. Das Moorgebiet ist durch Torfabbau stark gestört, stellt jedoch mit seinen 

landschaftlichen und infrastrukturellen Besonderheiten ς darunter zwei Stege mit Aussichts-

kanzelς einen sensiblen und landschaftlich besonders reizvollen Naturraum dar. Diese Einrich-

tungen sind explizit auf das Betrachten und Erleben der offenen, weitgehend unverbauten 

Landschaft ausgerichtet. Das Moor dient somit nicht nur als ökologisch wertvoller Lebens-

raum, sondern auch als ein Ort der Landschaftswahrnehmung. 

Die Errichtung von Windkraftanlagen in unmittelbarer oder auch visueller Nähe dieses Moor-

gebietes hätte je nach konkreter Lage der einzelnen Anlagen Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild. Eine Windkraftanlage ist im Waldstandort aufgrund der abschirmenden Wirkung 

des Baumbestands nur zum Teil sichtbar, tritt jedoch durch Rotorbewegungen und Geräusche 

auch aus größerer Entfernung wahrnehmbar in Erscheinung. Die Wirkung auf Erholungssu-

chende und Besucher ist standort- und wahrnehmungsabhängig, kann jedoch in naturnahen 

Waldgebieten als Beeinträchtigung des landschaftlichen Erlebens empfunden werden und 

steht im Widerspruch zum Schutz- und Erholungscharakter des Moores.  

 

Die Beschleunigungsgebiete in der Planungsalternative 1 überlagern sich mit Wanderwegen 

und Radwegen von europäischer oder nationaler Bedeutung sowie mit Wintersportanlagen. 

Die Funktionalität dieser linearen Freizeit- und Erholungseinrichtungen wird durch die Errich-

tung von Windkraftanlagen aufgrund der kurzen Aufenthaltsdauer nicht erheblich einge-

schränkt.   

Beim möglichen Beschleunigungsgebiet Bad Leonfelden im Nahbereich des Hochmoores sind 

im Falle einer Umsetzung punktuell erheblich nachteilige Auswirkungen nicht auszuschließen.  
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Die Auswirkungen auf den Schutzaspekt Freizeit- und Erholung durch den Menschen werden 

jedoch insgesamt als geringfügig nachteilig eingestuft. 

5.4.4 Schutzaspekt Landwirtschaft (Menschliche Nutzung) 

Ein Nebeneinander von Windkraft und landwirtschaftlicher Nutzung schließt sich 

grundsätzlich nicht aus. Der Großteil der Flächen bleibt landwirtschaftlich nutzbar aufgrund 

der vergleichsweise geringen Flächeninanspruchnahme einer Windkraftanlage von rund 0,5 

bis 1,6 Hektar je Windkraftanlage. Durch den Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme sind daher 

keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten. Der Einfluss von Windrädern auf pflanzliche 

Kulturen ist größtenteils vernachlässigbar.  

Die Beschleunigungsgebiete kommen in der Planungsalternative 1 in folgenden Teilräumen 

gemäß NaLa Leitbilder für Oberösterreich zu liegen:  

¶ Weilharts- und Lachforst (Beschleunigungsgebiete Weilhartsforst) 

¶ Hausruck und Kobernaußerwald (Beschleunigungsgebiete Kobernaußerwald) 

¶ Böhmerwald (Beschleunigungsgebiete Sternwald) 

¶ Südliche Böhmerwaldausläufer (Beschleunigungsgebiet Bad Leonfelden)  

¶ Leonfeldner Hochland (Beschleunigungsgebiet Windhaag)  

¶ Aist-Naarn-Kuppenland / Freiwald und Weinsberger Wald (Beschleunigungsgebiet 

Mitterberg) 

¶ Mondseer Flyschberge (Beschleunigungsgebiet Mondseer Flyschberge) 

Die Beschreibungen der landwirtschaftlichen Nutzungen in den Raumeinheiten Sternwald 

(Böhmerwald), Kobernaußerwald/Hausruck und Weilhartsforst/Lachforst gemäß der NaLa 

Leitbilder für Oberösterreich sind Kapitel 5.2.4 zu entnehmen.  

Landwirtschaftliche Nutzung liegt in den Beschleunigungsgebieten der Planungsalternative 1 

nur in marginalem Ausmaß vor, da die Beschleunigungsgebiete vorwiegend innerhalb von 

Waldflächen zu liegen kommen. Sie beschränkt sich insbesondere auf kleinflächige Wiesen- 

oder Weideflächen innerhalb der Wälder und entlang der Wege bzw. Straßen. Diese 

verbleibenden Wiesen sind aus naturschutzfachlicher Sicht zu sichern.  

Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Landwirtschaft ist aufgrund allgemeiner Trends 

insgesamt eine rückläufige Tendenz zu erkennen. 

Windkraftanlagen stehen einer landwirtschaftlichen Nutzung grundsätzlich wenig entgegen.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass aufgrund der untergeordneten Rolle der 

Landwirtschaft in der Planungsalternative 1 keine wesentlichen Auswirkungen auf den 

Schutzaspekt Landwirtschaft zu erwarten sind. 

5.4.5 Schutzaspekt Forstwirtschaft (Menschliche Nutzung) 

Oberösterreichs Waldfläche beträgt laut der österreichischen Waldinventur 2016/21 501.000 

Hektar. In der Planungsalternative 1 liegt der überwiegende Teil der Fläche der Beschleuni-

gungsgebiete innerhalb von Waldflächen. Insgesamt werden 9.111Hektar Fläche von Be-

schleunigungsgebieten überlagert.  

Die Wälder werden gemäß Waldentwicklungsplan mit einer Leitfunktion (Nutz-, Schutz-, 

Wohlfahrts- und Erholungsfunktion) versehen, wobei zu beachten ist, dass Leitfunktionen im 

Waldentwicklungsplan auch für Flächen ausgewiesen werden, bei denen es sich nicht um Wäl-

der handelt. 

Bei Wäldern mit der Leitfunktion Nutzfunktion steht die nachhaltige Hervorbringung des 
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Rohstoffes Holz im Vordergrund. Wälder mit der Leitfunktion Schutzfunktion schützen den 

Waldboden sowie Menschen und Siedlungen vor Naturgefahren. Die Leitfunktion Wohlfahrts-

funktion berücksichtigt die ausgleichende Wirkung des Waldes auf das Klima und den Wasser-

haushalt sowie auf die Reinigung und Erneuerung von Luft und Wasser. Bei der Leitfunktion 

Erholungsfunktion stehen die Wirkungen des Waldes als Erholungsraum im Vordergrund. Da 

sich die Beschleunigungsgebiete innerhalb von Waldflächen befinden, erfolgt die Beurteilung 

der Auswirkungen auf die Erholungsfunktion des Waldes im Rahmen des Schutzaspekts Frei-

zeit und Erholung in Kapitel 5.4.3. 

Die gesamte Fläche der Beschleunigungsgebiete teilt sich folgendermaßen auf:  

Tabelle 11: Überlagerung von Waldflächen mit Beschleunigungsgebieten in der Planungsalternative 1 

ID Beschleunigungsgebiet Überlagerte 

Fläche [ha] 

Leitfunktion 

2.1 Weilhartsforst 2.1 249 Wohlfahrtsfunktion 

2.2 Weilhartsforst 2.2 141 Wohlfahrtsfunktion 

3 Weilhartsforst 3 1.990 Wohlfahrtsfunktion 

4 Weilhartsforst 4 271 Nutzfunktion 

5 Kobernaußerwald Ost 1.753 Nutzfunktion / Wohlfahrtsfunktion 

6 Kobernaußerwald West 4.146 Nutzfunktion 

7 Kobernaußerwald Nord 43 Nutzfunktion 

8 Bad Leonfelden 49 Nutzfunktion 

9 Sternwald Ost 151 Nutzfunktion / Wohlfahrtsfunktion 

10 Sternwald West 169 Nutzfunktion 

11 Windhaag 47 Nutzfunktion 

12 Mitterberg 37 Nutzfunktion  

13 Mondseer Flyschberge 65 Nutzfunktion 

 Summe 9111  

Die Beschleunigungsgebiete kommen in der Planungsalternative 1 in folgenden Teilräumen 

gemäß NaLa Leitbildern für Oberösterreich zu liegen:  

¶ Weilharts- und Lachforst (Beschleunigungsgebiete Weilhartsforst) 

¶ Hausruck und Kobernaußerwald (Beschleunigungsgebiete Kobernaußerwald) 

¶ Böhmerwald (Beschleunigungsgebiete Sternwald) 

¶ Südliche Böhmerwaldausläufer (Beschleunigungsgebiet Bad Leonfelden)  

¶ Leonfeldner Hochland (Beschleunigungsgebiet Windhaag)  

¶ Aist-Naarn-Kuppenland / Freiwald und Weinsberger Wald (Beschleunigungsgebiet 

Mitterberg) 

¶ Mondseer Flyschberge (Beschleunigungsgebiet Mondseer Flyschberge) 

Von Beschleunigungsgebieten überlagert sind Wälder mit den Leitfunktionen Wohlfahrtsfunk-

tion und Nutzfunktion. Durch Windkraftanlagen wird nicht die gesamte Fläche der Beschleu-

nigungsgebiete beansprucht werden: Da die dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch 

Windkraftanlagen (rund 0,5 bis 1,6 Hektar je Windkraftanlage; vgl. FA Wind 2025) 
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verhältnismäßig gering ist, wird die Beeinträchtigung der Waldfunktionen grundsätzlich ge-

ringfügig eingestuft. Des Weiteren können in Nutzwäldern bestehende Forststraßen für die 

Errichtung und Instandhaltung der Windkraftanlagen genutzt werden. Die forstwirtschaftliche 

Nutzung des Waldes wird daher durch eine Windkraftanlage in geringem Ausmaß beeinträch-

tigt. Insbesondere in Nutzwäldern geht die Errichtung von Windkraftanlagen nur mit geringfü-

gigen Auswirkungen auf den Schutzaspekt Forstwirtschaft einher. 

Auswirkungen auf die Wohlfahrtsfunktion sind durch Beeinträchtigungen der Ökosystemleis-

tungen nicht auszuschließen. Jedoch ermöglicht die Festlegung von Beschleunigungsgebieten 

einen gezielten Interessensausgleich zwischen Klima- und Naturschutz. In diesem Zusammen-

hang wird darauf hingewiesen, dass langfristig auch der Klimaschutz einen wesentlichen Bei-

trag zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen leistet und somit auch die Vitalität der Wäl-

der unterstützen kann.  

Naturnahe Wälder, insofern sie innerhalb von Europaschutzgebieten, Nationalparks oder na-

tionalen Schutzgebieten zu liegen kommen, wurden im Rahmen des Abschichtungsprozesses 

berücksichtigt.  

Bauphase 

Während der Bauphase ist aufgrund notwendiger Rodungen für die Errichtung der Anlagen 

mit einer erhöhten Flächeninanspruchnahme zu rechnen. Temporäre Einschränkungen der 

Funktionszusammenhänge (Zugänglichkeit von Forstwegen o.ä.) sind nicht auszuschließen. 

Betriebsphase 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in den Wäldern, die von Beschleunigungsgebie-

ten überlagert sind, die Nutzfunktion überwiegt. Die Wälder sind daher für die forstliche Nut-

zung durch den Menschen von Relevanz. Die forstwirtschaftliche Nutzbarkeit bleibt aufgrund 

der geringfügigen Flächenbeanspruchung durch Windkraftanlagen erhalten. Auch Wälder mit 

Wohlfahrtsfunktion sind von Beschleunigungsgebieten überlagert. 

Minderungsmaßnahmen 

Betreffend die Auswirkungen der Beschleunigungsgebiete auf den Wald sind Minderungsmaß-

nahmen zur Minimierung der Auswirkungen auf Waldflächen, etwa Maßnahmen zur Wider-

bewaldung nach temporärer Flächenbeanspruchung, sowie den Wald als Lebensraum wäh-

rend der Bau- und Betriebsphase bestmöglich zu erhalten, formuliert.  

Unter Berücksichtigung der Minderungsmaßnahmen ergeben sich geringfügige verbleibende 

Auswirkungen, da die Wälder auch bei Vorhandensein von Windkraftanlagen in überwiegen-

dem Ausmaß forstwirtschaftlich nutzbar bleiben und temporär beanspruchte Waldflächen 

wiederbewaldet sind. 

Auf den Schutzaspekt Forstwirtschaft ergeben sich somit in der Planungsalternative 1 ge-

ringfügig nachteilige Auswirkungen. 

5.4.6 Schutzaspekt Jagd und Fischerei (Menschliche Nutzung) 

Die Beschleunigungsgebiete kommen in der Planungsalternative 1 in folgenden Teilräumen 

gemäß NaLa Leitbildern für Oberösterreich zu liegen:  

¶ Weilharts- und Lachforst (Beschleunigungsgebiete Weilhartsforst) 

¶ Hausruck und Kobernaußerwald (Beschleunigungsgebiete Kobernaußerwald) 

¶ Böhmerwald (Beschleunigungsgebiete Sternwald) 

¶ Südliche Böhmerwaldausläufer (Beschleunigungsgebiet Bad Leonfelden)  
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¶ Leonfeldner Hochland (Beschleunigungsgebiet Windhaag)  

¶ Aist-Naarn-Kuppenland / Freiwald und Weinsberger Wald (Beschleunigungsgebiet 

Mitterberg) 

¶ Mondseer Flyschberge (Beschleunigungsgebiet Mondseer Flyschberge) 

Jagd 

Zu den Auswirkungen von Windkraftanlagen auf das Verhalten von Wild, insbesondere auf-

grund des Wirkfaktors Schall, ist die Informationslage begrenzt bzw. nicht eindeutig. Auswir-

kungen auf Wildtiere sind art- und lebensraumspezifisch unterschiedlich, sowohl Gewöh-

nungs- als auch Vergrämungseffekte können festgestellt werden. Zur Sicherung von Wild-

wechseln (Wirkfaktor Veränderung von Funktionszusammenhängen) ist deshalb auf Wildtier-

korridore Rücksicht zu nehmen. 

Die Beschleunigungsgebiete befinden sich grundsätzlich in bejagten Gebieten. Die Jagd dient 

jedoch vorwiegend der Vorbeugung von Waldschäden und ist somit der Forstwirtschaft unter-

geordnet.  

Die Beschleunigungsgebiete sind, mit Ausnahme der Gebiete Windhaag (ID 11) und Mondseer 

Flyschberge (ID 13), gem. Oö. Umweltanwaltschaft et.al. (2012) als Habitate ausgewiesen. Das 

Beschleunigungsgebiet Windhaag kommt außerdem fast gänzlich innerhalb eines Wildtierkor-

ridors der Kategorie A (internationale Ebene mit der Korridorbreite 1.000 m) zu liegen. Der 

betroffene Bereich liegt in einer Korridor-Grünzone, d.h. der Ist-Zustand des Korridors wird 

gut eingeschätzt. Mit Errichtung der S10 Mühlviertler Schnellstraße kommt es jedoch zu einer 

Landschaftszäsur und die Barrierewirkung wird durch die Errichtung von Wildquerungshilfen 

reduziert. Insgesamt kommt es aber trotzdem zu einer gewissen Entwertung der Korridorfunk-

tion und damit zu einer Verschlechterung der Ist-Situation, die im Falle der Errichtung eines 

Windparks in diesem Korridorabschnitt zu beachten ist. Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die 

Nutzung der Flächen für Windkraftanlagen innerhalb des Korridors grundsätzlich abzulehnen. 

Auch auf jagdliche Interessen sind daher Auswirkungen zu erwarten.  

Alle weiteren Beschleunigungsgebiete überlagern sich nicht mit Wildtierkorridoren auf inter-

nationaler und nationaler Ebene. Lokale Wildtierkorridore sind auf Projektebene zu berück-

sichtigen. 

Fischerei 

Abgesehen von den im Planungsfall genannten Gewässern (Huckinger See (Weilhartsforst 3), 

Schwemmbach (Kobernaußerwald Ost), Holzwiesenbach (Kobernaußerwald West), Dürnauer 

Bach (Sternwald West)) werden keine zusätzlichen Gewässer von den Beschleunigungsgebie-

ten überlagert. Da die Errichtung von Windkraftanlagen unmittelbar in bzw. bei Gewässern 

aus baulicher Sicht nicht sinnvoll erscheint, ist eine direkte Beeinflussung der Fischerei daher 

nicht zu erwarten.  

Grundsätzlich können Windkraftanlagen jedoch Einfluss auf Habitate im Umfeld von Gewäs-

sern haben, was sich wiederum indirekt auf Fischbestände auswirken kann. Durch die lokal 

sehr unterschiedliche Relevanz der Fischerei, ist die Fischerei auf Projektebene zu berücksich-

tigen. 

Innerhalb der Beschleunigungsgebiete in der Planungsalternative 1 kommen Gebiete mit jagd-

licher Relevanz zu liegen. Die fischereiliche Relevanz ist untergeordnet. Drei Beschleunigungs-

gebiete überlagern sich mit einem Wildtierkorridor der Kategorie A, weshalb in diesem Bereich 

mit Auswirkungen auf die Jagd zu rechnen ist. 

Für den Schutzaspekt Jagd und Fischerei ist in der Planungsalternative 1 mit erheblichen 
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nachteiligen Auswirkungen zu rechnen. 

5.4.7 Schutzaspekt Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume (Biologische Vielfalt und 

Landschaft) 

In Planungsalternative 1 wird das grundlegende Kriterienset der Zonierung der geeigneten 

Beschleunigungsgebiete beibehalten, wodurch die Beschleunigungsgebiete für Windkraftan-

lagen ς ähnlich dem Planungsfall - überwiegend in Waldgebieten zu liegen kommen, sich je-

doch durch die Verringerung der Mindestfläche der einzelnen Eignungszonen eine Erhöhung 

der betroffenen Flächen ergibt (Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme). Zusätzlich bestehen 

Auswirkungen durch Schall, Schattenwurf, Veränderung der Funktionszusammenhänge und 

Veränderung des Erscheinungsbilds der Lebensräume wildlebender Tiere und Pflanzen. Insge-

samt ergibt sich auch ein Anstieg der potenziell betroffenen Flächen bzw. Habitate.  

Zu den Auswirkungen von Windkraftanlagen auf das Verhalten von Tieren, insbesondere auf-

grund des Wirkfaktors Schall, ist die Informationslage begrenzt bzw. nicht eindeutig. Auswir-

kungen auf Wildtiere sind art- und lebensraumspezifisch unterschiedlich, sowohl Gewöh-

nungs- als auch Vergrämungseffekte können festgestellt werden. Zur Sicherung von Wild-

wechseln (Wirkfaktor Veränderung von Funktionszusammenhängen) ist deshalb auf Wildtier-

korridore Rücksicht zu nehmen. 

Im Vergleich zur Nullvariante kommt es zu einer Bündelung und damit Reduktion der potenzi-

ell beeinträchtigten Gebiete, verglichen mit dem Planungsfall jedoch zu einer Erhöhung der-

selben. In Summe wird damit mehr Lebensraum von Tieren und Pflanzen beansprucht. Fol-

gende Raumeinheiten sind von der Planungsalternative 1 betroffen: 

¶ Weilharts- und Lachforst (Beschleunigungsgebiete Weilhartsforst) 

¶ Hausruck und Kobernaußerwald (Beschleunigungsgebiete Kobernaußerwald) 

¶ Böhmerwald (Beschleunigungsgebiete Sternwald) 

¶ Südliche Böhmerwaldausläufer (Beschleunigungsgebiet Bad Leonfelden)  
¶ Leonfeldner Hochland (Beschleunigungsgebiet Windhaag)  

¶ Aist-Naarn-Kuppenland / Freiwald und Weinsberger Wald (Beschleunigungsgebiet 

Mitterberg) 

¶ Mondseer Flyschberge (Beschleunigungsgebiet Mondseer Flyschberge) 

Nachdem die Beschleunigungsgebiete 2.1, 2.2, 3 und 4 bereits Ergebnis des Planungsfalls 

waren, wird betreffend die Beschreibung der Auswirkungen auf den Schutzaspekt Tiere, 

Pflanzen und deren Lebensräume auf Kap. 5.2.7 verwiesen. 

Das Beschleunigungsgebiet Kobernaußerwald Nord (ID 7) liegt wie die 

Beschleunigungsgebiete Kobernaußerwald Ost (ID 5) und Kobernaußerwald West (ID 6) in 

der Raumeinheit Hausruck und Kobernaußerwald. Die Beschreibung ist Kap. 5.2.7 zu 

entnehmen. 

Potenzielles Beschleunigungsgebiet Bad Leonfelden (ID 8) ς Raumeinheit Südliche Böhmer-

waldausläufer 

Das potenzielle Beschleunigungsgebiet Bad Leonfelden liegt im Osten der Raumeinheit Südli-

che Böhmerwaldausläufer, allerdings nahe an der Raumeinheit Leonfeldner Hochland. In den 

Südlichen Böhmerwaldausläufern ist die Tier- und Pflanzenwelt durch naturnahe Wälder, 

strukturreiche Feuchtlebensräume und extensive Wiesen geprägt.  

Vögel 

Gemäß Birdlife Österreich, 2023 wird festgestellt, dass sich in etwa 7 Kilometer vom 
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Beschleunigungsgebiet ID 8 ein herausragendes Gebiet für den Vogelzug in Österreich befin-

det. Bei einem Bau von Windkraftanlagen sind hier und an vergleichbaren Standorten negative 

Auswirkungen zu erwarten. Etwaige Wechselwirkungen beziehungsweise die genaue Ausdeh-

nung des Vogelzugkorridors und eine mögliche Überlagerung mit dem potenziellen Beschleu-

nigungsgebiet sind im Detailfall zu prüfen. In der genannten Studie von Birdlife werden jedoch 

keine Überschneidungen von Tabu- oder auch Vorbehaltszonen mit dem potenziellen Be-

schleunigungsgebiet ID 8 festgestellt.  

Bezüglich ornithologischer Vorkommen werden für die Raumeinheit Südliche Böhmerwald-

ausläufer Reviere des Uhus und Sperlingskauz als auch Sichtungen vom Auerhahn und Braun-

kehlchen genannt, jedoch keine spezifische räumliche Verortung getätigt. Zwei Brutplätze von 

Weißstörchen wurden in Vorderanger bei Klaffer als auch in Haslach an der Mühl dokumen-

tiert. Aufgrund der weitreichenden Entfernung ist keine Beeinträchtigung durch das potenzi-

elle Beschleunigungsgebiet ID 8 zu erwarten. Ebenso finden sich Nachweise von Wachtelkönig, 

Bekassine, Braunkehlchen, Wiesenpieper, Neuntöter, Feldschwirl, Grauammer und Wiesen-

pieper in ausreichender Entfernung, so dass keine Störwirkung durch das potenzielle Beschleu-

nigungsgebiet angenommen werden kann. Zu berücksichtigen sind Bestände des Haselhuhnes 

in der Umgebung von Bad Leonfelden. Eine direkte Betroffenheit durch das potenzielle Be-

schleunigungsgebiet ID 8 ist zu überprüfen. (vgl. Amt der Oö. Landesregierung / Engleder et al 

2007) 

Fledermäuse 

Im Atlas der Säugetiere Oberösterreichs werden unter anderem Sichtungen von Fledermäusen 

dokumentiert. Nachstehende Tabelle zeigt, welche Fledermäuse in Oberösterreich heimisch 

sind und in welchem räumlichen Bezug ihre Verbreitung zu dem potenziellen Beschleunigungs-

gebiet ID 8 steht. Dabei ist hervorzuheben, dass folgende Arten einer drohenden Gefährdung 

unterliegen oder bereits gefährdet sind und im erweiterten Umgebungsbereich anzutreffen 

sind: Zwergfledermaus und Breitflügelfledermaus. 

 

Abbildung 18: Vorkommen von Fledermäusen, Raumeinheit Südliche Böhmerwaldausläufer; Quelle: Weidinger et. 
al. 

 

 

Art
Vorkommen in Bezug zu 

Beschleunigungsgebieten
RLOÖ RLÖ NaturschutzgesetzFFH-RLBerner KonventionBonner Konvention

Große Hufeisennase Keine nahen VorkommnisseNicht eingestuft vom Aussterben bedroht Besonderer Schutz II, IV II II

Kleine Hufeisennase Keine nahen VorkommnisseGefährdung droht Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Mausohr Keine nahen VorkommnisseGefährdung droht Nicht gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Bechsteinfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Fransenfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdung droht Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Wimperfledermaus Keine nahen VorkommnisseStark gefähret Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Bartfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Gefährdung droht Besonderer Schutz IV II II

Brandtfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Wasserfledermaus Erweiterte Umgebung Nicht gefährdet Nicht gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Zwergfledermaus Erweiterte Umgebung Nicht gefährdet Gefährdung droht Besonderer Schutz IV II II

Mückenfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Datenlage ungenügend Besonderer Schutz IV II II

RauchhautfledermausKeine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Nicht eingestuft Besonderer Schutz IV II II

Weißrandfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Kleinabendsegler Keine nahen VorkommnisseNicht eingestuft Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Abendsegler Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Nicht eingestuft Besonderer Schutz IV II II

Nordfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Nicht gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Breitflügelfledermaus Erweiterte Umgebung Gefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Zweifarbfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Nicht eingestuft Besonderer Schutz IV II II

Mopsfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdung droht Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Braunes Langohr Erweiterte Umgebung Nicht gefährdet Nicht gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Graues Langohr Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Vorkommen von Fledermäusen 

Raumeinheit: Südliche Böhmerwaldausläufer, Beschleunigungsgebiet: 8
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Potenzielles Beschleunigungsgebiet Mondseer Flyschberge (ID 13) 

 ς Raumeinheit Mondseer Flysch 

Vögel 

Laut BirdLife Österreich (2023) liegt das Beschleunigungsgebiet Mondseer Flyschberge außer-

halb ausgewiesener Tabu- oder Vorbehaltszonen. Zudem sind keine bedeutenden Brutvor-

kommen oder konzentrierten Vogelansammlungen in diesem Bereich bekannt. Zwar wird laut 

Beschreibung der Raumeinheit ein guter Dokumentationsstand attestiert, jedoch nur für Ge-

biete östlich des Irrsee. Damit werden keine schützenswerten Vorkommen genannt, die durch 

das potenzielle Beschleunigungsgebiet ID 13 betroffen sein könnten. (vgl. Amt der Oö. Landes-

regierung / Gamerith et al 2007) 

Fledermäuse 

In der Beschreibung der Raumeinheit Mondseer Flyschberge wurden diverse Vorkommen an 

selteneren und gefährdeten Fledermausarten an der Grenze der Raumeinheit identifiziert. 

Eine genauere Lokalisation wurde jedoch nicht vorgenommen, eine Detailprüfung bleibt somit 

offen. Folgende Arten wurden genannt: Kleine Hufeisennase, Mausohr, Wimperfledermaus (lt. 

Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich, Fledermauskundliche 

Arbeitsgemeinschaft Wien, Spitzenberger 2001). (vgl. Amt der Oö. Landesregierung / Game-

rith et al 2007) 

Laut Atlas der Säugetiere Oberösterreichs kommt in der erweiterten Umgebung des potenzi-

ellen Beschleunigungsgebiet ID 13 lediglich das Mausohr an Arten einer drohenden Gefähr-

dung bzw. bereits bestehenden Gefährdung vor.  

 

Abbildung 19: Vorkommen von Fledermäusen, Raumeinheit Modseer Flysch; Quelle: Wiedinger et. al. 

Potenzielles Beschleunigungsgebiet Windhaag (ID 11) ς Raumeinheit Leonfeldner Hochland 

Vögel 

Das potenzielle Beschleunigungsgebiet ID 11 liegt nahe der Tabuzone 2 ς Freiwald und Malt-

schtal gemäß Birdlife Österreich, 2023 mit etwa einem Kilometer Entfernung. Eine direkte 

Überschneidung mit einer Tabu- bzw. einer Vorbehaltszone wird nicht festgestellt, eine mög-

liche Beeinträchtigung durch das Naheverhältnis kann nicht ausgeschlossen werden. Der Be-

schreibung der Raumeinheit ist ebenso keine unmittelbare Betroffenheit von Vogelbeständen 

zu entnehmen. Räumliche Überschneidungen mit dem potenziellen Beschleunigungsgebiet 

Art
Vorkommen in Bezug zu 

Beschleunigungsgebieten
RLOÖ RLÖ NaturschutzgesetzFFH-RLBerner KonventionBonner Konvention

Große Hufeisennase Keine nahen VorkommnisseNicht eingestuft vom Aussterben bedroht Besonderer Schutz II, IV II II

Kleine Hufeisennase Keine nahen VorkommnisseGefährdung droht Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Mausohr Erweiterte Umgebung Gefährdung droht Nicht gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Bechsteinfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Fransenfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdung droht Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Wimperfledermaus Keine nahen VorkommnisseStark gefähret Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Bartfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Gefährdung droht Besonderer Schutz IV II II

Brandtfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Wasserfledermaus Erweiterte Umgebung Nicht gefährdet Nicht gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Zwergfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Gefährdung droht Besonderer Schutz IV II II

Mückenfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Datenlage ungenügend Besonderer Schutz IV II II

RauchhautfledermausKeine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Nicht eingestuft Besonderer Schutz IV II II

Weißrandfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Kleinabendsegler Keine nahen VorkommnisseNicht eingestuft Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Abendsegler Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Nicht eingestuft Besonderer Schutz IV II II

Nordfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Nicht gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Breitflügelfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Zweifarbfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Nicht eingestuft Besonderer Schutz IV II II

Mopsfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdung droht Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Braunes Langohr Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Nicht gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Graues Langohr Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Vorkommen von Fledermäusen 

Raumeinheit: Mondseer Flysch, Beschleunigungsgebiet: 13
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könnten aufgrund folgender Dokumentationen gegeben sein und sind aufgrund des weit ge-

fassten Ausbreitungsgebietes zu überprüfen: Birkhuhn und Raubwürger im Umland des unte-

ren Matschtals, Heidelerche im Nordosten der Raumeinheit Leonfeldner Hochland, Bachpie-

per an lichtgrasigen Säumen sowie der Schwarzstorch an Waldbächen. (vgl. Amt der Oö. Lan-

desregierung / Gamerith et al 2007) 

Fledermäuse 

Im Atlas der Säugetiere Oberösterreichs werden unter anderem Sichtungen von Fledermäusen 

dokumentiert. Nachstehende Tabelle zeigt, welche Fledermäuse in Oberösterreich heimisch 

sind und in welchem räumlichen Bezug ihre Verbreitung zu dem potenziellen Beschleunigungs-

gebiet ID 11 steht. Dabei ist hervorzuheben, dass keine Arten einer drohenden Gefährdung 

unterliegen oder bereits gefährdet sind und im erweiterten Umgebungs- oder Nahbereich an-

zutreffen sind. 

 

Abbildung 20: Vorkommen von Fledermäusen, Raumeinheit Leonfelder Hochland; Quelle: Weidinger et. al. 

Das Beschleunigungsgebiet Windhaag kommt außerdem fast gänzlich innerhalb eines Wild-

tierkorridors der Kategorie A (internationale Ebene mit der Korridorbreite 1.000 m) zu liegen. 

Der betroffene Bereich liegt in einer Korridor-Grünzone, d.h. der Ist-Zustand des Korridors 

wird gut eingeschätzt. Mit Errichtung der S10 Mühlviertler Schnellstraße kommt es jedoch zu 

einer Landschaftszäsur und die Barrierewirkung wird durch die Errichtung von Wildquerungs-

hilfen reduziert. Insgesamt kommt es aber trotzdem zu einer gewissen Entwertung der Korri-

dorfunktion und damit zu einer Verschlechterung der Ist-Situation, die im Falle der Errichtung 

eines Windparks in diesem Korridorabschnitt zu beachten ist. Von Seiten der Umweltanwalt-

schaft ist eine Ausweitung der Ausschlusszone unter anderem auf jenen Teilraum, auf dem das 

potenzielle Beschleunigungsgebiet ID11 zu liegen kommt, empfohlen. Damit kann von erheb-

lich nachteiligen Auswirkungen einer Nutzung dieser Fläche für Windkraftanlagen ausgegan-

gen werden (Stellungnahme der Oö. Umweltanwaltschaft 2025).  

Potenzielles Beschleunigungsgebiet Mitterberg (ID 12) ς Raumeinheit Aist-Naarn-Kuppenland / 

Freiwald und Weinsberger Wald 

Vögel 

Laut BirdLife Österreich (2023) liegt das potenzielle Beschleunigungsgebiet Mitterberg außer-

halb ausgewiesener Tabu- oder Vorbehaltszonen.  

Für das Beschleunigungsgebiet Mitterberg liegen keine Erhebungen vor. Vogelkundliche 

Art
Vorkommen in Bezug zu 

Beschleunigungsgebieten
RLOÖ RLÖ NaturschutzgesetzFFH-RLBerner KonventionBonner Konvention

Große Hufeisennase Keine nahen VorkommnisseNicht eingestuft vom Aussterben bedroht Besonderer Schutz II, IV II II

Kleine Hufeisennase Keine nahen VorkommnisseGefährdung droht Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Mausohr Keine nahen VorkommnisseGefährdung droht Nicht gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Bechsteinfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Fransenfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdung droht Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Wimperfledermaus Keine nahen VorkommnisseStark gefähret Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Bartfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Gefährdung droht Besonderer Schutz IV II II

Brandtfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Wasserfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Nicht gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Zwergfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Gefährdung droht Besonderer Schutz IV II II

Mückenfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Datenlage ungenügend Besonderer Schutz IV II II

RauchhautfledermausKeine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Nicht eingestuft Besonderer Schutz IV II II

Weißrandfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Kleinabendsegler Keine nahen VorkommnisseNicht eingestuft Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Abendsegler Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Nicht eingestuft Besonderer Schutz IV II II

Nordfledermaus Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Nicht gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Breitflügelfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Zweifarbfledermaus Erweiterte Umgebung Nicht gefährdet Nicht eingestuft Besonderer Schutz IV II II

Mopsfledermaus Keine nahen VorkommnisseGefährdung droht Gefährdet Besonderer Schutz II, IV II II

Braunes Langohr Keine nahen VorkommnisseNicht gefährdet Nicht gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Graues Langohr Keine nahen VorkommnisseGefährdet Gefährdet Besonderer Schutz IV II II

Vorkommen von Fledermäusen 

Raumeinheit: Leonfelder Hochland, Beschleunigungsgebiet: 11
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Erhebungen im nordwestlich gelegenen Stiftinger Forst (Raumeinheit Freiwald und Weinsbe-

rer Wald) konnten eine überregional bemerkenswerte Bestandsdichte des Haselhuhns und 

großflächige Vorkommen von Sperlingskauz, Raufußkauz und Waldschnepfe nachweisen. 

Auch ist von einem Seeadler-Revier auszugehen. Ebenfalls dokumentiert wurden neben dem 

Schwarzstorch auch windkraftrelevante Greifvogelarten wie Wespenbussard, Habicht und 

Rotmilan. (vgl. Ornithologische Erhebung im Stiftinger Forst bei Königswiesen 2024 / Steiner 

& Schmalzer 2024) 

Fledermäuse 

In der Beschreibung der Raumeinheit Aist-Naarn-Kuppenland / Freiwald und Weinsberger 

Wald werden die Fransen- und Mopsfledermaus als seltenere und gefährdete als auch heimi-

sche Fledermausarten gelistet. Eine nähere Lokalisation wird nicht vorgenommen und ist im 

Detailfall zu prüfen (Spitzenberger 2001). (vgl. Amt der Oö. Landesregierung / Fuchs et al 2007) 

Laut Atlas der Säugetiere Oberösterreichs kommt in der erweiterten Umgebung oder im Nah-

bereich des potenziellen Beschleunigungsgebiet ID 12 keine einzige in Oberösterreich heimi-

sche Fledermausart vor.  

Weitere Säugetiere 

Das nordwestlich gelegene Gebiet Stiftinger Forst befindet sich in einem größeren Waldbe-

reich, in dem Luchse vorkommen und auch bereits Reproduktion stattgefunden hat. Dieser 

Naturraum ist wesentlich für die natürliche Ausbreitung des Luchses vom Böhmerwald über 

den Freiwald in den Weinsbergerwald und weiter Richtung Süden. Damit kann ein Konflikt mit 

dem ggst. Schutzaspekt nicht ausgeschlossen werden (vgl. Karte Luchsnachweise 2020-2022 / 

ÖZ Bär Wolf Luchs). 

Von Seiten der Umweltanwaltschaft wird festgestellt, dass die sich im Verordnungsverfahren 

befindliche Ausschlusszone Mühlviertel Nord-Ost um den Bereich Stiftinger Forst erweitert 

werden sollte, auch das potenzielle Beschleunigungsgebiet ID 12 wird bildlich angesprochen. 

(Stellungnahme der Oö. Umweltanwaltschaft 2025). Somit kann von erheblich nachteiligen 

Auswirkungen einer Nutzung dieser Fläche für Windkraftanlagen ausgegangen werden. 

Insgesamt ist in Planungsalternative 1 von einer stärkeren Beeinträchtigung der biologischen 

Vielfalt auszugehen.   

Sensible und geschützte Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume werden durch die Vorgabe 

von Vermeidungsmaßnahmen wie eine entsprechende Standortauswahl oder eine Absiche-

rung der engeren Lebensräume geschützt. Die Beschleunigungsgebiete Windhaag sowie Mit-

terberg befinden sich in wildtierökologisch besonders sensiblen Landschaftsräumen. 

In der Bauphase sind Auswirkungen auf den Schutzaspekt Tiere und Pflanzen und deren Le-

bensräume durch die Wirkfaktoren Schall, Schattenwurf und Veränderung des Erscheinungs-

bilds sind zu erwarten. 

Bauphase  

Für die Bauphase werden Minderungsmaßnahmen wie eine ökologische Bauaufsicht, ein öko-

logisch orientierter Bauzeitplanung etc. formuliert.  

Betriebsphase 

Auch für die Betriebsphase wurden konkrete Maßnahmen ς bspw. ein Konzept zur Störfallver-

meidung, der Einsatz von technischen Systemen zur Kollissionsvermeidung ς definiert. Kom-

pensationsmaßnahmen wie waldverbessernde Maßnahmen betreffen einerseits Arten, aber 

auch deren Habitate. Entsprechende Monitoringsystem sind einzurichten.  
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Die definierten Minderungsmaßnahmen reduzieren zwar die Auswirkungen auf den Schutz-

aspekt Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume, durch die Erhöhung der potenziell be-

einträchtigten Flächen sind jedoch schützenswerte Tiere und Lebensräume betroffen. Insge-

samt ist in der Planungsalternative 1 eine stärkere disperse Verteilung und damit erhebliche 

nachteilige verbleibende Auswirkungen auf den Schutzaspekt Tiere und Pflanzen und deren 

Lebensräume zu erwarten. 

5.4.8 Schutzaspekt Landschafts- und Ortsbild (Biologische Vielfalt, Landschaft) 

Da konkrete Standorte noch nicht festgelegt sind, erfolgt eine allgemeine Bewertung mögli-

cher Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Die Beschleunigungsgebiete für Windkraft im Pla-

nungsfall befinden sich ausschließlich innerhalb von Waldflächen. Windkraftanlagen sind auf-

grund ihrer Höhe (250m inklusive Rotorblattspitze) großräumig sichtbar und wirken sich ins-

besondere in offenen und höhergelegenen Landschaften auf das Landschaftsbild aus. Der Aus-

bau von Windkraftanlagen stellt generell einen Eingriff in das Landschaftsbild dar: Die Sicht-

barkeit von Windkraftanlagen bestimmt durch die visuelle Präsenz die Raumwirkung, wobei 

die Empfindlichkeit der jeweiligen Landschaftstypen je nach Landschaftscharakter variiert. Die 

Größe der Anlagen steht im Kontrast zur Umgebung, die Bewegung der Rotorblätter sowie der 

Schattenwurf erhöhen zudem die visuelle Aufmerksamkeit. Bei der Errichtung von Mehrfach-

anlagen sind kumulative Effekte zu erwarten. 

In Planungsalternative 1 kommt es zu einer Ausweitung der betroffenen Gebiete, was mit ei-

ner Zunahme potenziell betroffener Flächen hinsichtlich weiterer Umweltauswirkungen, wie 

etwa einer erweiterten Beeinträchtigung des Landschaftsbildes einhergeht. 

Die Beschleunigungsgebiete kommen in der Planungsalternative 1 in folgenden Teilräumen 

gemäß NaLa Leitbildern für Österreich zu liegen:  

¶ Weilharts- und Lachforst (Beschleunigungsgebiete Weilhartsforst) 

¶ Hausruck und Kobernaußerwald (Beschleunigungsgebiete Kobernaußerwald) 

¶ Böhmerwald (Beschleunigungsgebiete Sternwald) 

¶ Südliche Böhmerwaldausläufer (Beschleunigungsgebiet Bad Leonfelden) 

¶ Leonfeldner Hochland (Beschleunigungsgebiet Windhaag)  

¶ Aist-Naarn-Kuppenland / Freiwald und Weinsberger Wald (Beschleunigungsgebiet 

Mitterberg) 

¶ Mondseer Flyschberge (Beschleunigungsgebiet Mondseer Flyschberge) 

Die Beschreibungen des Landschaftsbildes für die Raumeinheiten Sternwald (Böhmerwald), 

Kobernaußerwald/Hausruck und Weilhartsforst/Lachforst gemäß der NaLa Leitbilder für 

Oberösterreich sind Kapitel 5.2.8 zu entnehmen, die weiteren Raumeinheiten werden in Folge 

erläutert. 

Südliche Böhmerwaldausläufer (Beschleunigungsgebiet Bad Leonfelden)  

Das potenzielle Beschleunigungsgebiet Bad Leonfelden liegt im Osten der Raumeinheit Südli-

che Böhmerwaldausläufer, allerdings nahe an der Raumeinheit Leonfeldner Hochland.  

Das Beschleunigungsgebiet Bad Leonfelden liegt im Brunnwald, dem größten zusammenhän-

genden Waldbestand der Raumeinheit. Es handelt sich größtenteils um Fichtenforste sowie 

laubbaumbestandene Waldränder. Am nordöstlichen Rande des Beschleunigungsgebiet be-

findet sich zudem das Bad Leonfelder Hochmoor. Das Moorgebiet ist durch Torfabbau stark 

gestört, stellt jedoch mit seinen landschaftlichen und infrastrukturellen Besonderheiten ς da-

runter zwei Stege mit Aussichtskanzelς einen sensiblen und landschaftlich besonders 
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reizvollen Naturraum dar. Diese Einrichtungen sind explizit auf das Betrachten und Erleben der 

offenen, weitgehend unverbauten Landschaft ausgerichtet. Das Moor dient somit nicht nur als 

ökologisch wertvoller Lebensraum, sondern auch als ein Ort der Landschaftswahrnehmung. 

Die Errichtung von Windkraftanlagen in unmittelbarer oder auch visueller Nähe dieses Moor-

gebietes hätte je nach konkreter Lage der einzelnen Anlagen Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild. Eine Windkraftanlage ist im Waldstandort aufgrund der abschirmenden Wirkung 

des Baumbestands nur zum Teil sichtbar, tritt jedoch durch die derzeit geplante Anlagenhöhe, 

die Rotorbewegungen und Geräusche auch aus größerer Entfernung wahrnehmbar in Erschei-

nung. Die Wirkung auf Erholungssuchende und Besucher ist standort- und wahrnehmungsab-

hängig, kann jedoch in naturnahen Waldgebieten als Beeinträchtigung des landschaftlichen 

Erlebens empfunden werden und steht im Widerspruch zum Schutz- und Erholungscharakter 

des Moores.  

Leonfeldner Hochland (Beschleunigungsgebiet Windhaag) 

Das Beschleunigungsgebiet Windhaag bei Freistadt liegt in der Raumeinheit Leonfeldner Hoch-

land. Im Beschleunigungsgebiet befindet sich der Leopoldschläger Berg, welcher sich als ab-

wechslungsreiche Landschaft mit markanten Fels- und Granitformationen darstellt. Im Norden 

der Gemeinden Windhaag bei Freistadt und Leopoldschlag befindet sich das Europaschutzge-

ōƛŜǘ αaŀƭǘǎŎƘάΣ ǿŜƭŎƘŜǎ Ǿƻƴ YǳƭǘǳǊƭŀƴŘ- und Flusstalbereichen geprägt ist. Im Nordosten der 

DŜƳŜƛƴŘŜ ²ƛƴŘƘŀŀƎ ƪƻƳƳǘ Řŀǎ 9ǳǊƻǇŀǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ α²ƛŜǎŜƴƎŜōƛŜǘŜ ƛƳ CǊŜƛǿŀƭŘά όYǳƭǘǳǊπ

landbereiche) zu liegen. Die Europaschutzgebiete wurden durch die Ausschlusszonenverord-

nung als Beschleunigungsgebiete ausgeschlossen. 

Aist-Naarn-Kuppenland / Freiwald und Weinsberger Wald (Beschleunigungsgebiet Mitterberg) 

Das Beschleunigungsgebiet Mitterberg ist Teil einer größeren, zusammenhängenden Waldflä-

che und befindet sich südöstlich des Stiftinger Forstes im Grenzbereich der beiden Raumein-

heit Aist-Naarn-Kuppenland im Westen sowie im östlichen Bereich in der Raumeinheit Frei-

wald und Weinsberger Wald. Das Landschaftsbild des Beschleunigungsgebietes ist geprägt von 

einem monotonen Fichtenwald. 

Die Errichtung von Windkraftanlagen in der Raumeinheit Freiwald und Weinsberger Wald wird 

gem. NaLa Leitbilder für Österreich als Zielgefährdung für die Sicherung und Entwicklung des 

charakteristischen Landschaftsbildes angeführt (vgl. NaLa Leitbilder für Österreich Raumein-

heit Freiwald und Weinsberger Wald, Bd. 20). 

Mondseer Flyschberge (Beschleunigungsgebiet Mondseer Flyschberge) 

Das Beschleunigungsgebiet Mondseer Flyschberge befindet sich in der gleichnamigen Raum-

einheit. Das Landschaftsbild ist geprägt durch runde, sanfte Formen der Flyschlandschaft, das 

sich durch den Kontrast zwischen ausgedehnten Wäldern und offener Kulturlandschaft ab-

wechslungsreich darstellt. 

In der Planungsalternative 1 wird von einer rechtlich verbindlichen Ausschlusszonenverord-

nung ausgegangen, wodurch die negativen Auswirkungen auf den vorliegenden Schutzaspekt 

Landschafts- und Ortsbild deutlich reduziert werden können. Wie auch beim Planungsfall wur-

den bei der Planungsalternative 1 im Zuge der GIS-gestützten Analyse Landschaftsteilräume 

identifiziert, die hinsichtlich potenzieller Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes als beson-

ders sensibel einzustufen sind. Das potenzielle Beschleunigungsgebiet Bad Leonfelden liegt 

südwestlich des Hochmoors Bad Leonfelden, hier können Beeinträchtigungen nicht ausge-

schlossen werden.  

Eine Beeinträchtigung des Schutzaspektes Landschafts- und Ortsbild durch die Errichtung von 
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Windkraftanlagen in den Beschleunigungsgebieten liegt vor. Da bereits im Rahmen Aus-

schlusszonenverordnung bzw. des grundlegenden Kriteriensets sensible Landschaftsschutzge-

biete ausgeschlossen wurden, wird dieser negative Einfluss zumindest auf begrenzte Gebiete 

beschränkt, die zum Teil bereits vorbelastet sind und deutlich sensiblere Landschaftsräume 

ausgespart. 

Erheblich nachteilige Auswirkungen auf den Schutzaspekt Landschafts- und Ortsbild können 

dadurch jedoch nicht verhindert werden. 

5.4.9 Schutzaspekt Makroklima (Luft und Klima) 

In der Planungsalternative 1 kann der Ersatz der fossilen Energieträger wie geplant voran-

schreiten. Eine Beschreibung der notwendigen bzw. geplanten Energiemengen ist den Kapi-

teln 4.2.3 sowie 4.3 zu entnehmen. Damit werden die Weichen in Richtung Energieunabhän-

gigkeit gestellt, die Treibhausgasemissionen und weitere negative Effekte des Klimawandels 

werden weiter reduziert.  

In der Planungsalternative 1 kann der Ersatz von fossilen Energieträgern und damit die Reduk-

tion von Treibhausgasen wie geplant voranschreiten.  

Die Auswirkungen auf den Schutzaspekt Makroklima werden in der Planungsalternative 1 

als positiv beurteilt. 

5.4.10 Schutzaspekt Mikroklima (Luft und Klima) 

Windenergieanlagen können das Mikroklima in ihrer direkten Umgebung durch eine ver-

stärkte Durchmischung der bodennahen Luftschichten beeinflussen ς vgl. Kapitel 5.2.10.  

Es werden daher ergänzend Minderungsmaßnahmen definiert, die zum Ziel haben, die Beein-

trächtigungen der Errichtung von Windkraftanlagen in Folge von Rodung, Bodenverdichtung, 

Erosion und Mikroklimaveränderungen so gering wie möglich zu halten. 

Nachdem es sich um eine sehr kleinräumige Beeinflussung handelt, werden die unter Einhal-

tung der Minderungsmaßnahmen verbleibenden Auswirkungen auf den Schutzaspekt Mikro-

klima als geringfügig nachteilig beurteilt. 

5.4.11 Schutzaspekt Fläche (Fläche und Boden) 

In der Planungsalternative 1 werden insgesamt 9.111Hektar Fläche als Beschleunigungsge-

biete ausgewiesen. Im Vergleich zum Planungsfall sind es 241 Hektar mehr und fünf weitere 

Gebiete, die als Beschleunigungsgebiete ausgewiesen werden. Die Flächen der Planungsalter-

native 1 befinden sich in folgenden Gebieten: 

¶ Weilhartsforst 2.1, 2.2, 3 und 4 

¶ Kobernaußerwald Ost, West und Nord 

¶ Bad Leonfelden 

¶ Sternwald Ost und West 

¶ Windhaag 

¶ Mitterberg 

¶ Mondseer Flysch 

Dabei handelt es sich um Potenzialflächen, die den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren 

Energien, insbesondere der Windenergie, ermöglichen sollen. Die tatsächliche 
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Flächeninanspruchnahme innerhalb dieser Gebiete hängt von der konkreten Standortwahl der 

Windparks bzw. der einzelnen Windkraft-Anlagen ab. 

Für eine Windkraft-Anlage wird eine vergleichsweise geringe Fläche von rund 0,5 bis 1,6 Hek-

tar je Windkraftanlage, vgl. FA Wind 2025) dauerhaft in Anspruch genommen. In der Bauphase 

ist eine zusätzliche temporäre Flächeninanspruchnahme von rund 0,4 bis 2 ha erforderlich. 

Des Weiteren können bestehende Infrastrukturen für die Errichtung und Instandhaltung der 

Windkraftanlagen genutzt werden. Die Auswirkungen auf den Schutzaspekt Fläche werden da-

her als geringfügig eingeschätzt. 

Bauphase 

Während der Bauphase ist aufgrund erforderlicher Flächen für die Errichtung der Anlagen mit 

einer erhöhten Flächeninanspruchnahme zu rechnen. 

Betriebsphase 

In der Betriebsphase werden je Windkraft-Anlage geringe Flächen (rund 0,5 bis 1,6 Hektar) in 

Anspruch genommen. 

Minderungsmaßnahmen 

Betreffend die Auswirkungen der Beschleunigungsgebiete auf die Fläche sind Minderungs-

maßnahmen zur Minimierung der Flächeninanspruchnahme und Versiegelung, etwa Maßnah-

men zur flächenschonenden Planung, und Maßnahmen zur Wiederherstellung nach temporä-

rer Flächenbeanspruchung formuliert.  

Auf den Schutzaspekt Fläche ergeben sich somit unter Berücksichtigung der Minderungs-

maßnahmen geringfügig nachteilige verbleibende Auswirkungen. 

5.4.12 Schutzaspekt Kulturgüter (Sach- und Kulturgüter)  

Die Beschleunigungsgebiete für Windkraft liegen nicht in UNESCO-Weltkulturerbegebieten. 

Die Flächen des UNESCO-Weltkulturerbes wurden bereits im Abschichtungsprozess von vorn-

herein ausgeschlossen. Etwaige Kleindenkmäler sind im Bestand zu sichern. Etwaige Klein-

denkmäler sind im Bestand zu sichern auf Projektebene zu berücksichtigen. 

Auf Landesebene werden erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturgüter weitgehend 

ausgeschlossen, da die Flächen des UNESCO-Weltkulturerbegebiets bereits im Abschichtungs-

prozess ausgeschlossen wurden. 

Es ist mit keinen Auswirkungen auf den Schutzaspekt Kulturgüter zu rechnen. 
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5.5 Planungsalternative 2: Reduzierte Mindestfläche und erhöhte Windleistungsdichte 

Planungsalternative 2 baut auf Planungsalternative 1 auf: Die Mindestfläche für Beschleuni-

gungsgebiete wird mit 30 Hektar festgelegt. Weiters wird die für Beschleunigungsgebiete re-

levante mittlere Windleistungsdichte auf 220 Watt/m² in 160m Höhe erhöht.  

 

Abbildung 21: Überblick über die Beschleunigungsgebiete für Windkraftanlagen für die Planungsalternative 2 

5.5.1 Beitrag zur Zielerreichung 

In Planungsalternative 2 kommt es zu einer Umsetzung der RED III-Richtlinie der EU und damit 

zur Verordnung von Beschleunigungsgebieten für Windkraftanlagen und freistehende Photo-

voltaik-Anlagen. 

Auch die Umsetzung der Planungsalternative 2 setzt Impulse für eine landesweit geordnete 

räumliche Entwicklung. Des Weiteren gelten sämtliche Argumente aus Kapitel 5.2.1 zum Pla-

nungsfall auch hier, allerdings kommt es durch eine Erhöhung der erforderlichen mittleren 

Windleistungsdichte zu einer Reduktion der potenziellen Eignungsflächen und damit zu einer 

verstärkten Konzentration auf wenige Beschleunigungsgebiete, deren Nutzung weiters durch 

die vorliegende Topografie eingeschränkt wird. 

Das Ertragspotenzial im Jahr 2030 wird in Kapitel 2.5 VII mit rund 750 GWh/a abgeschätzt. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in Planungsalternative 2 den übergeordneten 

Zielsetzungen entspricht und die Voraussetzungen für die Erzeugung der erforderlichen 

Energiemengen durch Windkraft bis 2030 geschaffen werden. Für den weiteren Zeithorizont  

2040/2050 kann von einer potentiellen Energiemenge von rund 1.225 GWh/a ausgegangen 

werden.  
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5.5.2 Schutzaspekt Siedlungsraum (Menschliche Nutzung) 

Für das Schutzgut Menschliche Nutzung ist der Schutzaspekt Siedlungsraum von zentraler Be-

deutung. Flächen, die für den Siedlungsraum relevant sind, sowie Mindestabstandsflächen 

wurden gemäß § 12 Abs. 2 OÖ ElWOG im Rahmen des Abschichtungsprozesses ausgeschlos-

sen. Eine direkte Beanspruchung von Siedlungsflächen (Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme) 

durch das Beschleunigungsgebiet in der Planungsalternative 2 kann somit ausgeschlossen wer-

den. Auswirkungen durch die Wirkfaktoren Schall, Schattenwurf und Veränderung des Erschei-

nungsbilds sind ebenfalls nicht zu erwarten. 

5ƛŜ ƛƴ Ϡ мн !ōǎΦ н hm 9ƭ²hD ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ αCƭŅŎƘŜƴΣ ŘƛŜ ƎŜƳŅǖ ŘŜƳ mǊǘƭƛŎƘŜƴ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƪƻƴπ

ȊŜǇǘ ŀƭǎ ƪǸƴŦǘƛƎŜǊ .ŀǳƭŀƴŘōŜŘŀǊŦ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘ ǎƛƴŘέ ǿǳǊŘŜƴ ƛƳ !ōǎŎƘƛŎƘǘǳƴƎǎǇǊƻȊŜǎǎ ƛƴŘƛǊŜƪǘ 

berücksichtigt, da die möglichen Beschleunigungsgebiete für Windkraftanlagen abseits von 

Siedlungsgebieten in Waldflächen zu liegen kommen und damit konkrete Absichten der Ge-

meinden hinsichtlich der Siedlungsentwicklung weitestgehend ausgeschlossen werden kön-

nen. 

In der Planungsalternative 2 kommen die Flächen aufgrund der Mindestgröße von 30 Hektar 

z.T. innerhalb von kleineren Waldflächen zu liegen und weisen im Vergleich zum Planungsfall 

einen geringeren Abstand zu Siedlungsflächen auf.  

Wie bereits bei der Planungsalternative 1 zeigt eine Betrachtung der Abstände zu den 

Siedlungsflächen in den angrenzenden Bundesländern Niederösterreich und Salzburg, wo 

jeweils andere Abstandsbestimmungen gelten (nicht Gegenstand des 

!ōǎŎƘƛŎƘǘǳƴƎǎǇǊƻȊŜǎǎŜǎύΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ ǇƻǘŜƴȊƛŜƭƭŜƴ .ŜǎŎƘƭŜǳƴƛƎǳƴƎǎƎŜōƛŜǘŜ L5 мн όaƛǘǘŜǊōŜǊƎύ 

ǳƴŘ L5 мо όaƻƴŘǎŜŜǊ CƭȅǎŎƘōŜǊƎŜύ ƧŜǿŜƛƭǎ ŜƛƴŜƴ ŘŜǳǘƭƛŎƘ ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƴ !ōǎǘŀƴŘ ŀƭǎ мΦллл Ƴ Ȋǳ 

bestehenden Siedlungsstrukturen und Gebäuden in den benachbarten Bundesländern 

aufweisen. 

In der Planungsalternative 2 liegen keine Flächen, die für den Siedlungsraum relevant sind, 

innerhalb der möglichen Beschleunigungsgebiete. Die Mindestabstandsflächen zu Wohnnut-

zungen in Oberösterreich werden eingehalten. Für die potenziellen Beschleunigungsgebiete 

ID 12 und ID 13 befinden sich jedoch Siedlungsbereiche in den benachbarten Bundesländern 

im Nahbereich. 

Auf den Schutzaspekt Siedlungsraum ergeben sich somit in der Planungsalternative 2 

untragbar nachteilige Auswirkungen. Bei Reduzierung der Planungsalternative 2 um die 

potenziellen Beschleunigungsgebiete ID 12 und ID 13 würden sich keine wesentlichen 

Auswirkungen ergeben. 

5.5.3 Schutzaspekt Freizeit und Erholung (Menschliche Nutzung) 

Naturschutzgebiete sowie alpine Gebiete gem. Alpenkonvention sind durch die Ausschlusszo-

nen-Verordnung von Windkraftanlagen freigehalten und wurden im Rahmen des Abschich-

tungsprozesses berücksichtigt. Weite Teile von für die Freizeit- und Erholungsnutzung relevan-

ten Gebieten mit hohem landschaftsgebundenem Erholungswert sind somit bereits für Be-

schleunigungsgebiete ausgeschlossen.  

Im Abschichtungsprozess nicht ausgeschlossen sind lineare und z.T. punktuelle Freizeit- und 

Erholungseinrichtungen.  

Die in der Planungsalternative 2 überlagerten linearen Freizeit- und Erholungseinrichtungen 

entsprechen überwiegend den im Planungsfall (siehe Kapitel 5.2.3) genannten Einrichtungen.  

Die Beschleunigungsgebiete kommen innerhalb von Waldflächen zu liegen, z.T. weisen die 

Wälder Erholungsfunktion gemäß Waldentwicklungsplan auf. Die Beschreibung der 
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Erholungswirkung und die Auswirkungen auf die Erholungswirkung erfolgt in Bezug auf die 

linearen und punktuellen Freizeit- und Erholungseinrichtungen unter Berücksichtigung deren 

Lage innerhalb von Wäldern. Auf die Erholungsfunktion des Waldes wird deshalb nicht geson-

dert eingegangen. 

Da bei der Freizeit- und Erholungsnutzung auf linearen Einrichtungen von einer zeitlich be-

grenzten Aufenthaltsdauer im Nahbereich von Windkraftanlagen auszugehen ist und keine 

wesentlichen Auswirkungen auf die Erholungswirkungen zu erwarten sind, werden die Aus-

wirkungen durch die Wirkfaktoren Schall, Schattenwurf und Veränderung des Erscheinungs-

bilds geringfügig bewertet. Bei punktuellen Freizeit- und Erholungseinrichtungen ist von einer 

längeren Aufenthaltsdauer auszugehen. In Planungsalternative 2 kommen die betrachteten 

punktuellen Freizeit- und Erholungseinrichtungen jedoch nicht innerhalb von Beschleuni-

gungsgebieten zu liegen. 

Die Beschleunigungsgebiete in der Planungsalternative 2 Windkraftanlagen überlagern sich 

mit Wanderwegen und Radwegen mit europäischer oder nationaler Bedeutung sowie mit 

Wintersportanlagen. Die Funktionalität dieser linearen Freizeit- und Erholungseinrichtungen 

wird durch die Errichtung von Windkraftanlagen aufgrund der kurzen Aufenthaltsdauer nicht 

erheblich eingeschränkt.  

Die Auswirkungen auf den Schutzaspekt Freizeit- und Erholung durch den Menschen werden 

geringfügig nachteilig eingestuft. 

 

5.5.4 Schutzaspekt Landwirtschaft (Menschliche Nutzung) 

Windkraft und landwirtschaftliche Nutzung schließen sich grundsätzlich nicht aus. Der Großteil 

der Flächen bleibt landwirtschaftlich nutzbar aufgrund der vergleichsweise geringen 

Flächeninanspruchnahme einer Windkraftanlage von rund 0,5 bis 1,6 Hektar je 

Windkraftanlage (vgl. FA Wind 2025). Durch den Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme sind 

daher keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten. Der Einfluss von Windrädern auf 

pflanzliche Kulturen ist größtenteils vernachlässigbar.  

Die Beschleunigungsgebiete kommen in der Planungsalternative 2 in folgenden Teilräumen 

gemäß NaLa Leitbildern für Oberösterreich zu liegen:  

¶ Hausruck und Kobernaußerwald (Beschleunigungsgebiete Kobernaußerwald) 

¶ Böhmerwald (Beschleunigungsgebiete Sternwald) 

¶ Aist-Naarn-Kuppenland / Freiwald und Weinsberger Wald (Beschleunigungsgebiet 

Mitterberg) 

¶ Südliche Böhmerwaldausläufer (Beschleunigungsgebiet Bad Leonfelden)  

¶ Mondseer Flyschberge (Beschleunigungsgebiet Mondseer Flyschberge) 

Landwirtschaftliche Nutzung liegt in den Beschleunigungsgebieten der Planungsalternative 2 

nur in marginalem Ausmaß vor. Sie beschränkt sich insbesondere auf kleinflächige Wiesen- 

oder Weideflächen innerhalb der Wälder und entlang der Wege bzw. Straßen. Diese 

verbleibenden Wiesen sind aus naturschutzfachlicher Sicht zu sichern. 

Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Landwirtschaft ist aufgrund allgemeiner Trends 

insgesamt eine rückläufige Tendenz zu erkennen. Grundsätzlich stehen Windkraftanlagen 

einer landwirtschaftlichen Nutzung wenig entgegen. Auf vorhandene Wiesen- oder 

Weideflächen ist auf Projektebene Rücksicht zu nehmen 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass aufgrund der untergeordneten Rolle der 

Landwirtschaft keine wesentlichen Auswirkungen auf den Schutzaspekt Landwirtschaft zu 

erwarten sind. 

5.5.5 Schutzaspekt Forstwirtschaft (Menschliche Nutzung) 

Oberösterreichs Waldfläche beträgt laut der österreichischen Waldinventur 2016/21 501.000 

Hektar. In der Planungsalternative 2 liegt der überwiegende Teil der Fläche der Beschleuni-

gungsgebiete innerhalb von Waldflächen. Insgesamt werden 5.319 Hektar Fläche von Be-

schleunigungsgebieten überlagert.  

Die Wälder werden gemäß Waldentwicklungsplan mit einer Leitfunktion (Nutz-, Schutz-, 

Wohlfahrts- und Erholungsfunktion) versehen, wobei zu beachten ist, dass Leitfunktionen im 

Waldentwicklungsplan auch für Flächen ausgewiesen werden, bei denen es sich nicht um Wäl-

der handelt. 

Bei Wäldern mit der Leitfunktion Nutzfunktion steht die nachhaltige Hervorbringung des Roh-

stoffes Holz im Vordergrund. Wälder mit der Leitfunktion Schutzfunktion schützen den Wald-

boden sowie Menschen und Siedlungen vor Naturgefahren. Die Leitfunktion Wohlfahrtsfunk-

tion berücksichtigt die ausgleichende Wirkung des Waldes auf das Klima und den Wasserhaus-

halt sowie auf die Reinigung und Erneuerung von Luft und Wasser. Bei der Leitfunktion Erho-

lungsfunktion stehen die Wirkungen des Waldes als Erholungsraum im Vordergrund. Da sich 

die Beschleunigungsgebiete innerhalb von Waldflächen befinden, erfolgt die Beurteilung der 

Auswirkungen auf die Erholungsfunktion des Waldes im Rahmen des Schutzaspekts Freizeit 

und Erholung in Kapitel5.5.3. 

Die gesamte Fläche der Beschleunigungsgebiete teilt sich folgendermaßen auf:  

Tabelle 12: Überlagerung von Waldflächen mit Beschleunigungsgebieten in der Planungsalternative 2 

ID Beschleunigungsgebiet Überlagerte 

Fläche [ha] 

Leitfunktion 

5 Kobernaußerwald Ost 1.753 Nutzfunktion / Wohlfahrtsfunktion 

6 Kobernaußerwald West 3.178 Nutzfunktion 

8 Bad Leonfelden 49 Nutzfunktion 

9 Sternwald Ost 151 Nutzfunktion / Wohlfahrtsfunktion 

10 Sternwald West 86 Nutzfunktion 

12 Mitterberg 37 Nutzfunktion  

13 Mondseer Flyschberge 65 Nutzfunktion 

 Summe 5.319  

Die Beschleunigungsgebiete kommen in der Planungsalternative 2 in folgenden Teilräumen 

gemäß NaLa Leitbildern für Oberösterreich zu liegen:  

¶ Hausruck und Kobernaußerwald (Beschleunigungsgebiete Kobernaußerwald) 

¶ Böhmerwald (Beschleunigungsgebiete Sternwald) 

¶ Aist-Naarn-Kuppenland / Freiwald und Weinsberger Wald (Beschleunigungsgebiet 

Mitterberg) 

¶ Südliche Böhmerwaldausläufer (Beschleunigungsgebiet Bad Leonfelden)  

¶ Mondseer Flyschberge (Beschleunigungsgebiet Mondseer Flyschberge) 
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Von Beschleunigungsgebieten überlagert sind Wälder mit den Leitfunktionen Wohlfahrtsfunk-

tion und Nutzfunktion. Durch Windkraftanlagen wird nicht die gesamte Fläche der Beschleu-

nigungsgebiete beansprucht werden: Da die dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch 

Windkraftanlagen (rund 0,5 bis 1,6 Hektar je Windkraftanlage) verhältnismäßig gering ist, wird 

die Beeinträchtigung der Waldfunktionen grundsätzlich geringfügig eingestuft. Des Weiteren 

können in Nutzwäldern bestehende Forststraßen für die Errichtung und Instandhaltung der 

Windkraftanlagen genutzt werden. Die forstwirtschaftliche Nutzung des Waldes wird daher 

durch eine Windkraftanlage in geringem Ausmaß beeinträchtigt. Insbesondere in Nutzwäldern 

geht die Errichtung von Windkraftanlagen nur mit geringfügigen Auswirkungen auf den 

Schutzaspekt Forstwirtschaft einher. 

Auswirkungen auf die Wohlfahrtsfunktion sind durch Beeinträchtigungen der Ökosystemleis-

tungen nicht auszuschließen. Jedoch ermöglicht die Festlegung von Beschleunigungsgebieten 

einen gezielten Interessensausglich zwischen Klima- und Naturschutz. In diesem Zusammen-

hang wird darauf hingewiesen, dass langfristig auch der Klimaschutz einen wesentlichen Bei-

trag zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen leistet und somit auch die Vitalität der Wäl-

der unterstützen kann. 

Naturnahe Wälder, insofern sie innerhalb von Europaschutzgebieten, Nationalparks oder 

nationalen Schutzgebieten zu liegen kommen, wurden im Rahmen des 

Abschichtungsprozesses berücksichtigt. 

Bauphase 

Während der Bauphase ist aufgrund notwendiger Rodungen für die Errichtung der Anlagen 

mit einer erhöhten Flächeninanspruchnahme zu rechnen. Temporäre Einschränkungen der 

Funktionszusammenhänge (Zugänglichkeit von Forstwegen o.ä.) sind nicht auszuschließen. 

Betriebsphase 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in den Wäldern, die von Beschleunigungsgebie-

ten überlagert sind, die Nutzfunktion überwiegt. Die Wälder sind daher für die forstliche Nut-

zung durch den Menschen von Relevanz. Die forstwirtschaftliche Nutzbarkeit bleibt aufgrund 

der geringfügigen Flächenbeanspruchung durch Windkraftanlagen erhalten. Auch Wälder mit 

Wohlfahrtsfunktion sind von Beschleunigungsgebieten überlagert. 

Minderungsmaßnahmen 

Betreffend die Auswirkungen der Beschleunigungsgebiete auf den Wald sind Minderungsmaß-

nahmen zur Minimierung der Auswirkungen auf Waldflächen, etwa Maßnahmen zur Wider-

bewaldung nach temporärer Flächenbeanspruchung, sowie den Wald als Lebensraum wäh-

rend der Bau- und Betriebsphase bestmöglich zu erhalten, formuliert.  

Unter Berücksichtigung der Minderungsmaßnahmen ergeben sich geringfügige verbleibende 

Auswirkungen, da die Wälder auch bei Vorhandensein von Windkraftanlagen in überwiegen-

dem Ausmaß forstwirtschaftlich nutzbar bleiben und temporär beanspruchte Waldflächen 

wiederbewaldet sind. 

Auf den Schutzaspekt Forstwirtschaft ergeben sich somit in der Planungsalternative 2 

geringfügig nachteilig Auswirkungen. 

5.5.6 Schutzaspekt Jagd und Fischerei (Menschliche Nutzung) 

Die Beschleunigungsgebiete kommen in der Planungsalternative 2 in folgenden Teilräumen 

gemäß NaLa Leitbildern für Oberösterreich zu liegen:  
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¶ Hausruck und Kobernaußerwald (Beschleunigungsgebiete Kobernaußerwald) 

¶ Böhmerwald (Beschleunigungsgebiete Sternwald) 

¶ Aist-Naarn-Kuppenland / Freiwald und Weinsberger Wald (Beschleunigungsgebiet 

Mitterberg) 

¶ Südliche Böhmerwaldausläufer (Beschleunigungsgebiet Bad Leonfelden)  

¶ Mondseer Flyschberge (Beschleunigungsgebiet Mondseer Flyschberge) 

Jagd 

Zu den Auswirkungen von Windkraftanlagen auf das Verhalten von Wild, insbesondere auf-

grund des Wirkfaktors Schall, ist die Informationslage begrenzt bzw. nicht eindeutig. Auswir-

kungen auf Wildtiere sind art- und lebensraumspezifisch unterschiedlich, sowohl Gewöh-

nungs- als auch Vergrämungseffekte können festgestellt werden. Zur Sicherung von Wild-

wechseln (Wirkfaktor Veränderung von Funktionszusammenhängen) ist deshalb auf Wildtier-

korridore Rücksicht zu nehmen. 

Die Beschleunigungsgebiete befinden sich grundsätzlich in bejagten Gebieten. Die Jagd dient 

jedoch vorwiegend der Vorbeugung von Waldschäden und ist somit der Forstwirtschaft unter-

geordnet.  

Die Beschleunigungsgebiete sind, mit Ausnahme des Gebiets Mondseer Flyschberge (ID 13), 

gem. Oö. Umweltanwaltschaft et.al. (2012) als Habitate ausgewiesen. Wildtierkorridore auf 

internationaler und nationaler Ebene kommen nicht innerhalb der Beschleunigungsgebiete zu 

liegen. Lokale Wildtierkorridore sind auf Projektebene zu berücksichtigen. 

Fischerei 

Abgesehen von den im Planungsfall genannten Gewässern Schwemmbach (Kobernaußerwald 

Ost), Holzwiesenbach (Kobernaußerwald West), Dürnauer Bach (Sternwald West)) werden 

keine zusätzlichen Gewässer von den Beschleunigungsgebieten überlagert. Da die Errichtung 

von Windkraftanlagen unmittelbar in bzw. bei Gewässern aus baulicher Sicht nicht sinnvoll 

erscheint, ist eine direkte Beeinflussung der Fischerei daher nicht zu erwarten.  

Grundsätzlich können Windkraftanlagen jedoch Einfluss auf Habitate im Umfeld von Gewäs-

sern haben, was sich wiederum indirekt auf Fischbestände auswirken kann. Durch die lokal 

sehr unterschiedliche Relevanz der Fischerei, ist die Fischerei auf Projektebene zu berücksich-

tigen. 

Innerhalb der Beschleunigungsgebiete in der Planungsalternative 2 kommen Gebiete mit jagd-

licher Relevanz zu liegen. Die fischereiliche Relevanz ist marginal, aber z.T. vorhanden. Auswir-

kungen auf die Jagd und Fischerei sind von den lokalen Gegebenheiten abhängig und daher 

auf Projektebene zu prüfen. 

Für den Schutzaspekt Jagd und Fischerei ist in der Planungsalternative 2 mit geringfügig 

nachteiligen Auswirkungen zu rechnen. 

5.5.7 Schutzaspekt Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume (Biologische Vielfalt und 

Landschaft) 

Zu den Auswirkungen von Windkraftanlagen auf das Verhalten von Tieren, insbesondere auf-

grund des Wirkfaktors Schall, ist die Informationslage begrenzt bzw. nicht eindeutig. Auswir-

kungen auf Wildtiere sind art- und lebensraumspezifisch unterschiedlich, sowohl Gewöh-

nungs- als auch Vergrämungseffekte können festgestellt werden. Zur Sicherung von Wild-

wechseln (Wirkfaktor Veränderung von Funktionszusammenhängen) ist deshalb auf Wildtier-

korridore Rücksicht zu nehmen. 
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In Planungsalternative 2 wird das grundlegende Kriterienset der Zonierung der geeigneten Be-

schleunigungsgebiete beibehalten. Durch die geänderte Windleistungsdichte verändern sich 

die betroffenen Gebiete geringfügig bzw. reduziert sie sich (Wirkfaktor Flächeninanspruch-

nahme). Im Vergleich zur Nullvariante, dem Planungsfall sowie zur Planungsalternative kommt 

es zu einer Bündelung und damit Reduktion der potenziell beeinträchtigten Gebiete.  

Zusätzlich bestehen Auswirkungen durch Schall, Schattenwurf, Veränderung der Funktionszu-

sammenhänge und Veränderung des Erscheinungsbilds der Lebensräume wildlebender Tiere 

und Pflanzen. Insgesamt ergibt sich auch ein Anstieg der potenziell betroffenen Flächen bzw. 

Habitate. 

Folgende Raumeinheiten gemäß NaLa Leitbilder für Österreich sind von der Planungsalterna-

tive 2 betroffen: 

¶ Hausruck und Kobernaußerwald (Beschleunigungsgebiete Kobernaußerwald) 

¶ Böhmerwald (Beschleunigungsgebiete Sternwald) 

¶ Aist-Naarn-Kuppenland / Freiwald und Weinsberger Wald (Beschleunigungsgebiet 

Mitterberg) 

¶ Südliche Böhmerwaldausläufer (Beschleunigungsgebiet Bad Leonfelden)  

¶ Mondseer Flyschberge (Beschleunigungsgebiet Mondseer Flyschberge) 

Nachdem die Beschleunigungsgebiete bereits Ergebnis der Planungsalternative 1 waren, wird 

betreffend die Beschreibung der Auswirkungen der Planungsalternative 2 auf den 

Schutzaspekt Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume auf Kap. 5.4.7 verwiesen. 

Lokale Wildtierkorridore sind auf Projektebene zu berücksichtigen. 

Insgesamt ist in Planungsalternative 2 aufgrund der geringeren Flächenzahl von einer geringe-

ren Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt auszugehen. Sensible und geschützte Tiere, 

Pflanzen und deren Lebensräume werden durch die Vorgabe von Vermeidungsmaßnahmen 

wie eine entsprechende Standortauswahl oder eine Absicherung der engeren Lebensräume 

geschützt. Das Beschleunigungsgebiet Mitterberg wird als sensibel eingestuft. 

Durch die gezielte räumliche Konzentration der Anlagen ist mit einer Bündelung potenzieller 

Beeinträchtigungen auf wenige, dafür größere Flächen zu rechnen, wodurch das Gesamtaus-

maß der Eingriffe reduziert, und die ökologische Belastung minimiert wird. 

In der Bauphase sind Auswirkungen auf den Schutzaspekt Tiere und Pflanzen und deren Le-

bensräume durch die Wirkfaktoren Schall, Schattenwurf und Veränderung des Erscheinungs-

bilds zu erwarten. 

Bauphase  

Für die Bauphase werden Minderungsmaßnahmen wie eine ökologische Bauaufsicht, ein öko-

logisch orientierter Bauzeitplanung etc. formuliert. Unter Berücksichtigung der definierten 

Minderungsmaßnahmen sind geringe negativen Auswirkungen auf den Schutzaspekt Tiere 

und Pflanzen und deren Lebensräume in der Bauphase zu erwarten. 

Betriebsphase 

Auch für die Betriebsphase wurden konkrete Maßnahmen ς bspw. ein Konzept zur Störfallver-

meidung, der Einsatz von technischen Systemen zur Kollissionsvermeidung ς definiert. Kom-

pensationsmaßnahmen wie waldverbessernde Maßnahmen betreffen einerseits Arten, aber 

auch deren Habitate. Entsprechende Monitoringsysteme sind einzurichten.  

Auf den Schutzaspekt Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume ergeben sich im Bereich 

des Mitterbergs erheblich nachteilige Auswirkungen. Bei Reduzierung der 
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Planungsalternative 2 um das potenzielle Beschleunigungsgebiet Mitterberg würden sich 

geringfügig nachteilige Auswirkungen ergeben. 

5.5.8 Schutzaspekt Landschafts- und Ortsbild (Biologische Vielfalt, Landschaft) 

Da konkrete Standorte noch nicht festgelegt sind, erfolgt eine allgemeine Bewertung mögli-

cher Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Die Beschleunigungsgebiete für Windkraft im Pla-

nungsfall befinden sich ausschließlich innerhalb von Waldflächen. Windkraftanlagen sind auf-

grund ihrer Höhe (250m inklusive Rotorblattspitze) großräumig sichtbar und wirken sich ins-

besondere in offenen und höhergelegenen Landschaften auf das Landschaftsbild aus. Der Aus-

bau von Windkraftanlagen stellt generell einen Eingriff in das Landschaftsbild dar: Die Sicht-

barkeit von Windkraftanlagen bestimmt durch die visuelle Präsenz die Raumwirkung, wobei 

die Empfindlichkeit der jeweiligen Landschaftstypen je nach Landschaftscharakter variiert. Die 

Größe der Anlagen steht im Kontrast zur Umgebung, die Bewegung der Rotorblätter sowie der 

Schattenwurf erhöhen zudem die visuelle Aufmerksamkeit. Bei der Errichtung von Mehrfach-

anlagen sind kumulative Effekte zu erwarten. 

Die Beschleunigungsgebiete kommen in der Planungsalternative 2 in folgenden 

Raumeinheiten gemäß NaLa Leitbilder für Oberösterreich zu liegen:  

¶ Hausruck und Kobernaußerwald (Beschleunigungsgebiete Kobernaußerwald) 

¶ Böhmerwald (Beschleunigungsgebiete Sternwald) 

¶ Aist-Naarn-Kuppenland / Freiwald und Weinsberger Wald (Beschleunigungsgebiet 

Mitterberg) 

¶ Südliche Böhmerwaldausläufer (Beschleunigungsgebiet Bad Leonfelden)  

¶ Mondseer Flyschberge (Beschleunigungsgebiet Mondseer Flyschberge) 

Nachdem die Beschleunigungsgebiete bereits Ergebnis der Planungsalternative 1 waren, wird 

betreffend die Beschreibung der Auswirkungen der Planungsalternative 2 auf den 

Schutzaspekt Landschafts- und Ortsbild auf Kap. 5.4.8 verwiesen. 

Wie auch beim Planungsfall wurden bei der Planungsalternative 2 im Zuge des 

Abschichtungsprozesses sensible Landschaftsschutzgebiete von den Eignungsflächen 

ausgenommen. Durch die Berücksichtigung von Landschaftsschutzgebieten und Gebieten mit 

besonderem Schutzstatus, wie UNESCO-Weltkultur- und Naturerbe-Gebieten werden Gebiete 

mit erhöhtem Schutzanspruch von Beschleunigungsgebieten für Windkraftanlagen 

freigehalten. In der Planungsalternative 2 wird von einer rechtlich verbindlichen 

Ausschlusszonenverordnung ausgegangen, wodurch die negativen Auswirkungen auf den 

vorliegenden Schutzaspekt Landschafts- und Ortsbild deutlich reduziert werden können. 

Im Zuge des Abschichtungsprozesses wurden gemäß den Vorgaben der RED III-Richtlinie der 

EU, wonach Natura 2000-Gebiete, Schutzgebiete, Hauptvogelzugrouten und andere sensible 

Gebiete nicht als Beschleunigungsgebiete ausgewiesen werden dürfen, folgende Landschafts-

teilräume mit Bezug zum Landschaftsbild von den Eignungsflächen ausgenommen: 

¶ Europaschutzgebiete 

¶ Nationalparks 

¶ Nationale Schutzgebiete wie geschützter Landschaftsteil, Landschaftsschutzgebiete, Na-

turschutzgebiete sowie Naturdenkmäler 

¶ Ramsar-Gebiete 

¶ Hauptvogelzugrouten (soweit hinreichend bekannt) 
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Durch die gezielte Berücksichtigung von Landschaftsschutzgebieten sowie von Flächen mit be-

sonderem Schutzstatus ς wie etwa UNESCO-Weltkultur- und Naturerbestätten ς werden diese 

Bereiche bewusst von der Ausweisung als Beschleunigungsgebiete für Windkraftanlagen aus-

genommen, um die potenzielle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu minimieren. 

Eine Beeinträchtigung des Schutzaspektes Landschafts- und Ortsbild durch die Errichtung von 

Windkraftanlagen in den Beschleunigungsgebieten liegt vor. Da bereits im Rahmen der Aus-

schlusszonenverordnung bzw. des grundlegenden Kriteriensets sensible Landschaftsschutzge-

biete ausgeschlossen wurden, wird dieser negative Einfluss zumindest auf begrenzte Gebiete 

beschränkt und deutlich sensiblere Landschaftsräume ausgespart.  

Erheblich nachteilige Auswirkungen auf den Schutzaspekt Landschafts- und Ortsbild können 

dadurch jedoch nicht verhindert werden. 

5.5.9 Schutzaspekt Makroklima (Luft und Klima) 

In der Planungsalternative 2 kann der Ersatz der fossilen Energieträger eingeschränkt voran-

schreiten. Eine Beschreibung der notwendigen bzw. geplanten Energiemengen ist den Kapi-

teln 2.5 bzw. 4.2.4 sowie 4.3 zu entnehmen. Allerdings wird in dieser Planungsalternative das 

Ertragspotenzial mit rund 1.240 GWh/a aufgrund der insgesamt reduzierten Fläche geringer 

In der Planungsalternative 2 kann der Ersatz von fossilen Energieträgern aufgrund der gerin-

gen zur Verfügung stehenden Fläche nur eingeschränkt und damit die Reduktion von Treib-

hausgasen im Hinblick auf den Zielhorizont 2040/2050 nicht wie geplant voranschreiten.  

Die Auswirkungen auf den Schutzaspekt Makroklima werden in der Planungsalternative als 

erheblich nachteilig beurteilt. 

5.5.10 Schutzaspekt Mikroklima (Luft und Klima) 

Windenergieanlagen können das Mikroklima in ihrer direkten Umgebung durch eine ver-

stärkte Durchmischung der bodennahen Luftschichten beeinflussen ς vgl. Kapitel 5.2.10. 

Es werden daher ergänzend Minderungsmaßnahmen definiert, die zum Ziel haben, die Beein-

trächtigungen der Errichtung von Windkraftanlagen in Folge von Rodung, Bodenverdichtung, 

Erosion und Mikroklimaveränderungen so gering wie möglich zu halten. 

Nachdem es sich um eine sehr kleinräumige Beeinflussung handelt, werden die Auswirkungen 

auf das Mikroklima werden in Planungsalternative 2 unter Einhaltung der Minderungsmaß-

nahmen als geringfügig nachteilig beurteilt. 

5.5.11 Schutzaspekt Fläche (Fläche und Boden) 

In der Planungsalternative 2 werden insgesamt 5.319 Hektar Fläche als Beschleunigungsge-

biete ausgewiesen. Im Vergleich zum Planungsfall sind es 3.551 Hektar weniger Fläche und 

auch weniger Gebiete. Die Flächen der Planungsalternative 2 befinden sich in folgenden Ge-

bieten: 

¶ Kobernaußerwald Ost und West 

¶ Bad Leonfelden 

¶ Sternwald Ost und West 

¶ Mitterberg 

¶ Mondseer Flysch 
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Dabei handelt es sich um Potenzialflächen, die den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren 

Energien, insbesondere der Windenergie, ermöglichen sollen. Die tatsächliche Flächeninan-

spruchnahme innerhalb dieser Gebiete hängt von der konkreten Standortwahl der Windparks 

bzw. der einzelnen Windkraft-Anlagen ab. 

Für eine Windkraft-Anlage wird eine vergleichsweise geringe Fläche (rund 0,5 bis 1,6 Hektar je 

Windkraftanlage; vgl. FA Wind 2025) dauerhaft in Anspruch genommen. In der Bauphase ist 

eine zusätzliche temporäre Flächeninanspruchnahme von rund 0,4 bis 2 ha erforderlich. Des 

Weiteren können bestehende Infrastrukturen für die Errichtung und Instandhaltung der Wind-

kraftanlagen genutzt werden. Die Auswirkungen auf den Schutzaspekt Fläche werden daher 

als geringfügig eingeschätzt. 

Bauphase 

Während der Bauphase ist aufgrund erforderlicher Flächen für die Errichtung der Anlagen mit 

einer erhöhten Flächeninanspruchnahme zu rechnen. 

Betriebsphase 

In der Betriebsphase werden je Windkraft-Anlage geringe Flächen (rund 0,5 bis 1,6 Hektar) in 

Anspruch genommen. 

Minderungsmaßnahmen 

Betreffend die Auswirkungen der Beschleunigungsgebiete auf die Fläche sind Minderungs-

maßnahmen zur Minimierung der Flächeninanspruchnahme und Versiegelung, etwa Maßnah-

men zur flächenschonenden Planung, und Maßnahmen zur Wiederherstellung nach temporä-

rer Flächenbeanspruchung formuliert.  

Unter Berücksichtigung der Minderungsmaßnahmen ergeben sich geringfügig verbleibende 

Auswirkungen. 

Auf den Schutzaspekt Fläche ergeben sich somit im Planungsfall Windkraftanlagen geringfü-

gig nachteilig Auswirkungen. 

5.5.12 Schutzaspekt Kulturgüter (Sach- und Kulturgüter)  

Die Beschleunigungsgebiete für Windkraft liegen nicht in UNESCO-Weltkulturerbegebieten. 

Die Flächen des UNESCO-Weltkulturerbes wurden bereits im Abschichtungsprozess von vorn-

herein ausgeschlossen. Etwaige Kleindenkmäler sind im Bestand zu sichern und auf Projekt-

ebene zu berücksichtigen. 

Auf Landesebene werden erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturgüter weitgehend 

ausgeschlossen, da die Flächen des UNESCO-Weltkulturerbegebiets bereits im Abschichtungs-

prozess ausgeschlossen wurden. 

Es ist mit keinen Auswirkungen auf den Schutzaspekt Kulturgüter zu rechnen. 
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5.6 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Die Errichtung von Windkraftanlagen steht in vielfacher Wechselwirkung mit anderen Schutz-

gütern ς etwa dem Landschaftsbild oder dem Vogelschutz ς, wodurch sich ein grundsätzliches 

Konfliktpotenzial ergibt, insbesondere im Hinblick auf Kumulationswirkungen. Ziel der Verord-

nung eines landesweiten Sachraumordnungsprogramms ist es daher unter anderem, solche 

Wechsel- und Kumulationswirkungen zu minimieren. Dies wird unter anderem dadurch er-

reicht, dass großräumige Landschaftseinheiten gezielt von Windkraftzonen freigehalten wer-

den. Zudem flossen fachliche Einschätzungen verschiedener Abteilungen des Landes Oberös-

terreich in den Planungsprozess ein. ς siehe Kapitel 4.1.2. 
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5.7 Zusammenfassung Alternativenprüfung Windkraft - Alternativendiskussion 

In die zusammenfassende Bewertung sind neben den direkten Umweltauswirkungen die Um-

setzung der Minderungsmaßnahmen mitbetrachtet. Sie gelten für den Planungsfall und alle 

Planungsalternativen. Die Bewertung der einzelnen Schutzaspekte wird in der nachfolgenden 

Matrix gegenübergestellt: 

Schutzgut-Indikatoren Planungsalternativen 

Schutzgüter Schutzaspekt 

P
la

n
u
n
g
s
fa

ll 

P
la

n
u
n
g
s
n

u
llf

a
ll 

P
la

n
u
n
g
s
a

lt
e

rn
a
tiv

e
 1 

P
la

n
u
n
g
s
a

lt
e

rn
a
tiv

e
 2 

Menschliche 

Nutzung 

Siedlungsraum   X X 

Freizeit und Erholung     

Landwirtschaft     

Forstwirtschaft     

Jagd und Fischerei     

Biologische 

Vielfalt und 

Landschaft 

Tiere und Pflanzen und 

deren Lebensräume 
      X 

Landschafts- und Ortsbild 

9ǎ ǿƛǊŘ Ǿƻƴ ²ƛƴŘƪǊŀŦǘŀƴƭŀƎŜƴ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ IǀƘŜ Ǿƻƴ ǊǳƴŘ нрл Ƴ ŀǳǎƎŜƎŀƴƎŜƴΣ 
wodurch jedenfalls erhebliche Auswirkungen auf das Landschafts- und Ortsbild zu 
erwarten sind. Im Sinne der RED-III-Richtlinie sind diese Auswirkungen im 
Rahmen der Gesamtbewertung jedoch nachrangig zu gewichten 

Luft und Klima 

Makroklima     

Mikroklima     

Fläche und 

Boden 
Fläche 

    

Sach- und 

Kulturgüter 
Kulturgüter         

Zielerreichung gemäß strategischen 

Vorgaben und erforderliche Energiemenge 

2030 

Ja teilweise Ja  Ja 

· Χ In den mit X gekennzeichneten Varianten sind Teilbereiche enthalten, die in ökologischer oder 

raumstruktureller Hinsicht als sensibel einzustufen sind. Bei Herausnahme dieser Teilbereiche aus der 

Planung ς also ohne deren Ausweisung als Beschleunigungsgebiet ς ergibt sich eine reduzierte Umwelt-

auswirkung im jeweiligen Schutzaspekt. Die Farbe des X bildet die jeweils geltende Bewertung ab. 
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Dabei wurde die Bewertung der Veränderungen im Vergleich zum Ist-Zustand wie folgt farblich 

zusammengefasst: 

Verbesserung gegenüber dem Ist-Zustand  

Keine wesentlichen Auswirkungen  

Geringfügig nachteilige Auswirkungen  

Erheblich nachteilige Auswirkungen  

Untragbar nachteilige Auswirkungen  

Die Bewertung der Planungsalternativen ist immer auch im Konnex mit den ebenfalls geplan-

ten Beschleunigungsgebieten für freistehende Photovoltaikanlagen zu sehen. 

Im Zusammenhang mit dem Landschaftsbild ist allgemein festzuhalten, dass sich bei der Er-

richtung von Windkraftanlagen ein Eingriff in das Landschafts- und Ortsbild ς bedingt durch 

die Höhe der geplanten ²ƛƴŘƪǊŀŦǘŀƴƭŀƎŜƴ Ǿƻƴ ǊǳƴŘ нрл Ƴ ς grundsätzlich nicht vermeiden 

lässt. Diese Auswirkungen können durch eine gezielte Konzentration auf wenige großflächige 

Standorte jedoch gebündelt und im Vergleich zu einer verstreuten Entwicklung deutlich abge-

schwächt werden. Im Sinne der RED-III-Richtlinie, die die Nutzung erneuerbarer Energien als 

übergeordnetes öffentliches Interesse definiert, sind solche Auswirkungen zudem im Rahmen 

der Gesamtbewertung nachrangig zu gewichten. 

 

Für die jeweiligen Planungsalternativen ergibt sich folgende zusammenfassende Beurteilung: 

Windkraftanlagen Planungsnullfall 

Insgesamt ist festzuhalten, dass im Planungsnullfall die übergeordneten Zielsetzungen, wie  

z.B. die Vermeidung einer dispersen Verteilung von Windkraftanlagen über das Landesgebiet 

nicht erreicht werden. Die für den Zielhorizont 2030 erforderlichen Energiemengen aus Wind-

kraft können zwar erreicht werden, für 2040/2050 ist jedoch von einer Verfehlung der Ziele 

auszugehen. Der geplanten Reduktion an Treibhausgasemissionen kann nicht entsprochen 

werden, da in dieser Variante mit einer Verlangsamung des Ausbaus erneuerbarer Energieträ-

ger zu rechnen ist, da bestehende Windkraftzonen vermehrt auf lokale Verfahrenswider-

stände stoßen könnten. Vor diesem Hintergrund entspricht der Planungsnullfall nicht den über 

2030 hinausgehenden Intentionen der RED III ς Richtlinie und stellt daher keine zielführende 

Alternative zur Erreichung der Klima- und Energieziele des Landes Oberösterreich dar. 

Windkraftanlagen Planungsfall Verordnungsentwurf 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch den vorliegenden Planungsfall die 

übergeordneten Zielsetzungen ebenso erreicht werden wie die für den Zielhorizont 2030 er-

forderlichen Energiemengen aus Windkraft.  Der mittelfristig (Zielhorizont 2040/2050) geplan-

ten Reduktion an Treibhausgasemissionen kann entsprochen werden, da auf Landesebene ein 

beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien durch die Festlegungen von Beschleuni-

gungsgebieten in erheblichem Ausmaß unterstützt wird. Gleichzeitig werden erhebliche Um-

weltauswirkungen für alle Schutzgüter vermieden und verbleibende Konfliktbereiche durch 

gezielte Minderungsmaßnahmen entschärft.  

Grenzüberschreitende Auswirkungen: Für das Schutzgut Landschafts- und Ortsbild ist für 
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Deutschland aufgrund der zumindest teilweise absehbaren deutlichen Sichtbarkeit der Anla-

gen lokal von erheblich nachteiligen grenzüberschreitenden Auswirkungen auszugehen, auf 

das in der REDIII ς Richtlinie definierte übergeordnete öffentliche Interesse an der Gewinnung 

erneuerbarer Energien und der nachrangigen Bedeutung des Landschafts- und Ortsbildes 

wurde bereits weiter oben hingewiesen. 

Hinsichtlich der übrigen grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen kann zusammenfas-

send festgestellt werden, dass im Zusammenhang mit den geplanten Beschleunigungsgebie-

ten nur mit geringfügig nachteiligen Auswirkungen auf die Nachbarstaaten Deutschland und 

Tschechien zu rechnen ist (Details siehe Anhang Betrachtung der grenzüberschreitenden Aus-

wirkungen). 

 

Windkraftanlagen Planungsalternative 1 

Durch die Umsetzung der Planungsalternative 1 können Impulse für eine landesweit geord-

nete räumliche Entwicklung gesetzt werden. Es ergibt sich durch die Änderung der Mindest-

größe der potenziellen Beschleunigungsgebiete eine Vergrößerung der potenziell beeinträch-

tigten Flächen und damit einer Vergrößerung der potenziellen Beeinträchtigungen insbeson-

dere auf die biologische Vielfalt und das Landschaftsbild. Insbesondere ergibt sich hier ein 

Konflikt mit einem Beschleunigungsgebiet im Bereich der Gemeinde Windhaag, das fast gänz-

lich innerhalb eines Wildtierkorridors der Kategorie A (internationale Ebene mit der Korridor-

breite 1.000 m) liegt. Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die Nutzung der Flächen für Wind-

kraftanlagen innerhalb des Korridors äußerst kritisch zu sehen. Darüber hinaus führt die Lage 

der potenziellen Beschleunigungsgebiete Mitterberg und Mondseer Flyschberge an der 

Grenze zu den benachbarten Bundesländern Niederösterreich und Salzburg zu einer unmittel-

baren Nähe zu deren Siedlungsbereichen.  

Grenzüberschreitende Auswirkungen: Für das Schutzgut Landschafts- und Ortsbild ist für 

Deutschland aufgrund der zumindest teilweise absehbaren deutlichen Sichtbarkeit der Anla-

gen lokal von erheblich nachteiligen grenzüberschreitenden Auswirkungen auszugehen, auf 

das in der REDIII ς Richtlinie definierte übergeordnete öffentliche Interesse an der Gewinnung 

erneuerbarer Energien und der nachrangigen Bedeutung des Landschafts- und Ortsbildes 

wurde bereits weiter oben hingewiesen. 

Hinsichtlich der übrigen grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen auf Deutschland kann 

zusammenfassend festgestellt werden, dass im Zusammenhang mit den geplanten Beschleu-

nigungsgebieten nur mit geringfügig nachteiligen Auswirkungen zu rechnen ist.  

Hinsichtlich der grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen auf Tschechien ist aufgrund des 

Beschleunigungsgebietes Windhaag bei den Schutzaspekten Jagd und Fischerei sowie Tiere, 

Pflanzen und deren Lebensräume mit erheblichen nachteiligen grenzüberschreitenden Aus-

wirkungen zu rechnen (Details siehe Anhang Betrachtung der grenzüberschreitenden Auswir-

kungen). 

Damit ergeben sich für die Planungsalternative 1 insgesamt erhebliche negative Auswirkun-

gen, womit diese Planungsalternative ausgeschieden wird. 

 

Windkraftanlagen Planungsalternative 2 

Planungsalternative 2 ergänzt die Planungsalternative 1, wobei die relevante mittlere Wind-

leistungsdichte in Annäherung an das Niederösterreichische Raumordnungsgesetz auf 220 

Watt/m² in 160m Höhe erhöht wird. Auch die Umsetzung der Planungsalternative 2 setzt 
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Impulse für eine landesweit geordnete räumliche Entwicklung. Allerdings führt die Lage der 

potenziellen Beschleunigungsgebiete Mitterberg und Mondseer Flyschberge an der Grenze zu 

den benachbarten Bundesländern Niederösterreich und Salzburg zu einer unmittelbaren Nähe 

zu deren Siedlungsbereichen. Weiters kommt es durch eine Erhöhung der erforderlichen mitt-

leren Windleistungsdichte zu einer Reduktion der potenziellen Eignungsflächen und damit zu 

einer verstärkten Konzentration auf wenige Beschleunigungsgebiete, deren Nutzung weiters 

durch die vorliegende Topografie eingeschränkt wird.   

Grenzüberschreitende Auswirkungen: Da bei der Planungsalternative 2 die Beschleunigungs-

gebiet im Weilhartsforst entfallen, ist im Wesentlichen mit keinen Umweltauswirkungen auf 

Deutschland zu rechnen.  

Hinsichtlich der grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen auf Tschechien ist festzustellen, 

dass bei der Planungsalternative 2 das Beschleunigungsgebiet Windhaag entfällt, so dass nur 

mit geringfügig nachteiligen grenzüberschreitenden Auswirkungen zu rechnen ist (Details 

siehe Anhang Betrachtung der grenzüberschreitenden Auswirkungen). 

Die für den Zielhorizont 2030 erforderlichen Energiemengen aus Windkraft können zwar er-

reicht werden, für 2040/2050 ist jedoch aufgrund der geringen Fläche der Beschleunigungsge-

biete von einer Verfehlung der Ziele auszugehen. Diese Variante wurde daher ausgeschieden.  

 

 

Zusammenfassend zeigt sich, dass im Planungsfall die übergeordneten Zielsetzungen, insbe-

sondere die Umsetzung der RED III-Richtlinie und die Vermeidung einer dispersen Verteilung 

von Windkraftanlagen über das Landesgebiet erreicht werden können. Gleichzeitig sind im 

Vergleich die geringsten negativen Umweltauswirkungen zu erwarten. Eine Beschleunigung 

des Ausbaus von erneuerbaren Energieträgern wird in einem dem Bedarf entsprechenden 

Ausbauszenario ermöglicht.  
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TEIL B: PHOTOVOLTAIK
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6 PLANUNGSALTERNATIVEN FREISTEHENDE PHOTOVOLTAIKANLAGEN (BG-
PV) 

Die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten für freistehende Photovoltaikanlagen gemäß 

Artikel 15c der RED III-Richtlinie stützt sich auf zwei grundlegende Elemente: 

¶ Flächen auf bereits vorbelasteten Gebieten (Schwerpunkt, siehe nachfolgendes Kapitel 

6.1) 

¶ Freiflächenanlagen mit Vorbelastungen in unmittelbarer Umgebung (siehe Kapitel 6.2 f.) 

6.1 Textlich definierte Beschleunigungsgebiete: vorbelastete Gebiete 

Wie eingangs beschrieben, soll die notwendige Beschleunigung erneuerbarer Energien in Um-

etzung des Artikels 15c der RED III-Richtlinie in erster Linie auf Flächen auf bereits vorbelaste-

ten Gebieten stattfinden. Als besonders geeignet erweisen sich dabei Dachflächen sowie Flä-

chen von bestehenden Parkplätzen. 

Neben den Vorgaben, die sich aus der RED III-Richtlinie ergeben, wurde bereits in der OÖ-

Photovoltaik-Strategie der Vorrang auf den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf vorbelaste-

ten Gebieten (Flächen, die bereits durch menschliche Aktivitäten beeinflusst wurden und da-

her für die Installation von PV-Anlagen besonders geeignet sind) gelegt. Hier wurde festgelegt, 

dass αȊǳǊ 9ǊǊŜƛŎƘǳƴƎ ŘŜǊ YƭƛƳŀ- und Energieziele grundsätzlich im Sinne der Prioritätenreihung 

vorzugehen sei (d.h. Dachflächen, versiegelte Flächen und bereits vorbelastete Flächen sind 

ǇǊƛƻǊƛǘŅǊ Ȋǳ ōŜƘŀƴŘŜƭƴύάΦ  

Im Rahmen der Verordnung zu den Beschleunigungsgebieten von freistehenden Photovolta-

ikanlagen (PV-FFA) werden folgende Elemente als (textlich definierte) Beschleunigungsgebiete 

festgelegt: 

¶ Gebäudeflächen (Dächer) 

¶ Parkplätze  

Im Land Oberösterreich bestehen gemäß den Daten der Österreichischen Raumordnungskon-

ferenz ÖROK rund 58.000 Hektar versiegelte Flächen. Betrachtet man die Flächen der Ge-

bäude, zeigt sich ein theoretisches Potenzial von rund 19.000 Hektar Gebäudeflächen, bei dem 

es zu beachten gilt, dass nur ein gewisser Anteil für Photovoltaik nutzbar ist bzw. gleichzeitig 

nicht alle Liegenschaftseigentümer auch PV-Anlagen errichten möchten. Eine Studie der Uni-

versität für Bodenkultur (BOKU) Wien aus dem Jahr 2024 ergab ein Potenzial von rund 

8.800 Hektar (8,8 TWh) für Photovoltaikanlagen auf Dachflächen. Weiters zeigt eine Analyse 

der Parkplätze auf Basis der OpenStreetMap ein Potenzial von rund 930 Hektar auf Parkplät-

zen über 600m². Damit ergibt sich in Summe eine Bandbreite eines Potenzials zwischen 9.700 

und 19.900 Hektar an nutzbaren vorbelasteten Flächen. Zu beachten ist dabei allerdings, dass 

sich diese Flächen großteils im Privateigentum befinden und eine Realisierung des Potenzials 

nur über Bewusstseinsbildung, Förderangebote etc. angesprochen werden kann.  

6.2 Räumlich definierte Beschleunigungsgebiete für freistehende Photovoltaikanlagen 

Zur Erfüllung der EU-±ƻǊƎŀōŜƴ ŘŜǊ {ŎƘŀŦŦǳƴƎ ŜƛƴŜǎ αŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘŜƴ aŀǖŜǎά ŀƴ CƭŅŎƘŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ 

Beschleunigung des Erneuerbaren-Ausbaus sowie der Energieziele Oberösterreichs müssen 

somit weitere Flächen vorgesehen werden. Hier bietet sich die Ausweisung von Flächen im 

Nahbereich von Autobahnen, die für den Landschaftsraum bereits eine gewisse Vorbelastung 

ŘŀǊǎǘŜƭƭŜƴΣ ŀƭǎ .ŜǎŎƘƭŜǳƴƛƎǳƴƎǎƎŜōƛŜǘŜ ŀƴ όα±ŜǊƪŜƘǊǎƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŦƭŅŎƘŜƴ ǳƴŘ ƛƘǊŜ 
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ǳƴƳƛǘǘŜƭōŀǊŜ ¦ƳƎŜōǳƴƎά ƎŜƳΦ w95 LLL-Richtlinie). 

6.2.1 Rahmenbedingungen und Zielsetzungen 

Die Zonierung der Beschleunigungsgebiete wurde ausgehend von den Vorgaben der RED III-

Richtlinie der EU, energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen, fachlichen Zielsetzungen so-

wie weiteren Rahmenbedingungen in einer Analyse mit einem Geographischen Informations-

system (GIS) erarbeitet. 

Vorgaben im Rahmen der RED III-Richtlinie der EU 

Gemäß der RED III-Richtlinie sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten: 

¶ Keine Beschleunigungsgebiete in Natura 2000-Gebieten, Schutzgebieten und anderen 

sensiblen Gebieten.  

¶ Gemäß Art. 15c Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) EE-RL 2023 sind ausreichend homogene Land-, Bin-

nengewässer- und Meeresgebiete auszuweisen, in denen in Anbetracht der Besonder-

heiten des ausgewählten Gebiets die Nutzung einer bestimmten Art oder bestimmter 

Arten erneuerbarer Energie voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat. 

¶ Vorrangig auszuwählen sind künstliche und versiegelte Flächen, wie Dächer und Gebäu-

defassaden, Verkehrsinfrastrukturflächen und ihre unmittelbare Umgebung, Parkplätze, 

landwirtschaftliche Betriebe, Abfalldeponien, Industriestandorte, Bergwerke, künstliche 

Binnengewässer, Seen oder Reservoirs und unter Umständen kommunale Abwasserbe-

handlungsanlagen sowie vorbelastete Flächen, die nicht für die Landwirtschaft genutzt 

werden können. (Art. 15c Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) EE-RL 2023) 

Sachraumordnungsprogramm über Ausschlusszonen für die Errichtung von Windkraft- und 

freistehenden PV-Anlagen  

Das Sachraumordnungsprogramm über Ausschlusszonen für die Errichtung von Windkraft- 

und freistehenden PV-Anlagen (siehe Kapitel 2.4) befindet sich derzeit im Verordnungsverfah-

ren und legt ein Verbot der Errichtung freistehender Photovoltaikanlagen in Höhenlagen über 

1.200 m fest. 

Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen und Zielsetzungen 

¶ Potenzielle Beschleunigungsgebiete sollen sich in einem maximalen Umkreis von 10 km 

um bestehende Umspannwerke befinden (aus Gründen des optimierten Stromertrags 

fand im Vergleich zum Scoping eine Vergrößerung dieses Umkreises statt). Gleichzeitig 

werden die Entwicklungsmöglichkeiten bestehender Umspannwerke mit einem Puffer 

von 100m um diese gesichert. 

Energieziele des Landes Oberösterreich 

¶ Mindestens 90% des im Land verbrauchten Stroms sollen aus erneuerbaren Energieträ-

gern stammen. (OÖ Regierungsprogramm 2021-2027) 

¶ Ausbauziel PV bis 2030: 3,5 TWh Strom aus Photovoltaik (OÖ Photovoltaik-Strategie 

2030, Version 2022) 

Raumordnungsfachliche Zielsetzungen 

¶ Vermeidung einer dispersen Verteilung der Beschleunigungsgebieten über ganz Oberös-

terreich, da freistehenden PV-Anlagen zu einer deutlichen Beeinträchtigung des 
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Landschaftsbildes führen können. 

¶ Die Entwicklung von freistehenden PV-Anlagen soll vorrangig im Nahbereich von Auto-

bahnen erfolgen, da für den Landschaftsraum bereits eine gewisse Vorbelastung auf-

ƎǊǳƴŘ ŘŜǊ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴŜƴ ±ŜǊƪŜƘǊǎƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊ ƎŜƎŜōŜƴ ƛǎǘ όα±ŜǊƪŜƘǊǎƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŦƭŅπ

chen und ihǊŜ ǳƴƳƛǘǘŜƭōŀǊŜ ¦ƳƎŜōǳƴƎά ƎŜƳΦ w95 LLL-Richtlinie). Entgegen dem im Sco-

ping festgelegten Puffer von 200m beiderseits der Autobahntrasse wird aus Gründen des 

Stromertrags ein Puffer von 300m weiter untersucht.  

¶ Berücksichtigung des Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur in Oberösterreich: Die geplante 

Verlängerung der S10 Mühlviertel Schnellstraße bis Rainbach wird in die Planung der 

Beschleunigungsgebiete aufgenommen. 

¶ Beschleunigungsgebiete sind Gebiete von landesweiter Bedeutung. Die einzelnen Flächen 

sollen daher so dimensioniert sein, dass sie einen nennenswerten Beitrag an erneuerbarer 

Energie liefern können.   

¶ Der unmittelbare Nahbereich von Autobahn-Zu- und Abfahrten soll als potenzieller 

Standort für betriebliche Entwicklungen erhalten werden. 

6.2.2 Abschichtungsprozess (Methodik) 

GIS-Analyse (Definition grundlegendes Kriterienset) 

Die oben genannten Rahmenbedingungen und Zielsetzungen wurden ausgehend von den Räu-

men, die aufgrund der Autobahnen bereits eine deutliche Überprägung der Landschaft auf-

weisen, mittels Abschichtungsprozess in ihrer räumlichen Auswirkung berücksichtigt. 

Aus den verbleibenden Flächen lassen sich jene Bereiche ableiten, in denen die Errichtung von 

freistehenden Photovoltaikanlagen potenziell möglich scheint. 

Folgende Datenschichten wurden bei der Analyse für alle Planungsalternativen als Beschleu-

nigungsgebiet ausgeschlossen und bilden damit ein grundlegendes Kriterienset: 

¶ Waldflächen 

¶ Schutzgebiete: Europaschutzgebiete, Nationalparks, nationale Schutzgebiete (geschützter 

Landschaftsteil, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete), Naturdenkmäler, Ramsar 

Gebiete 

¶ Wildtierkorridore und Lebensraumkorridor Antiesenhofen 

¶ Gewässerflächen mit 15m beidseitigem Puffer und damit gleichzeitig hydromorphologisch 

sehr gute Gewässerstrecken 

¶ Gefahrenzonen und Hochwasserflächen gemäß Flächenwidmungsplan und 

Gefahrenzonenplan 

¶ Wasserschongebiete 

o Kernzone der rechtskräftigen und geplanten Wasserschongebiete ς Trinkwasser 

o ²ŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘŜ ŘŜǊ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜƴ LΣ LLΣ LLL ǳƴŘ αƴƛŎƘǘ ȊǳƎŜƻǊŘƴŜǘά 

¶ Flächeninanspruchnahme 

o Flächeninanspruchnahme in und außerhalb des Baulandes, Flächen der Ver- und 

Entsorgung, der Freizeit und Erholung sowie des Verkehrs - Datensatz 

αCƭŅŎƘŜƴƛƴŀƴǎǇǊǳŎƘƴŀƘƳŜά ƎŜƳŅǖ mwhY-Baseline 2022 

o Bestehendes Siedlungsgebiet samt Verkehrsflächen gem. ÖROK-Baseline 

o Verkehrsflächen gem. Digitaler Katastralmappe 
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¶ 100m-Puffer um bestehende Umspannwerke als Entwicklungsflächen für die 

Umspannwerke  

¶ Radien von 1km um bestehende Auf- und Abfahrten von Autobahnen zur Erhaltung von 

Potenzialräumen für die betriebliche Standortentwicklung 

¶ Ökologische Ausgleichsflächen und waldverbessernde Maßnahmen im Zuge der S10-

Erweiterung  

Im Zuge der GIS-Analyse wurden zudem gemäß den Vorgaben der RED III-Richtlinie der EU, 

wonach Natura 2000-Gebiete, Schutzgebiete, Hauptvogelzugrouten und andere sensible Ge-

biete nicht als Beschleunigungsgebiete ausgewiesen werden dürfen, folgende Landschaftsteil-

räume mit Bezug zum Landschaftsbild von den Eignungsflächen ausgenommen:  

¶ Europaschutzgebiete  

¶ Nationalparks  

¶ Nationale Schutzgebiete wie geschützter Landschaftsteil, Landschaftsschutzgebiete, 

Naturschutzgebiete sowie Naturdenkmäler  

¶ Ramsar-Gebiete  

¶ Hauptvogelzugrouten  

Eignung Landschaftsbild 

Im Anschluss an die GIS-gestützte Vorauswahl wurden die verbleibenden Flächen einer vertie-

fenden landschaftsbildbezogenen Analyse unterzogen. Auf Grundlage dieser Bewertung er-

folgte eine Einstufung in potenziell geeignete bzw. nicht geeignete Bereiche.  

Kriterien Ausschlussflächen 

Übergeordnete Planungen (Raumordnungsprogramme, Schutzgebiete, Ausgleichsflächen 

etc.) 

¶ Regional bedeutsame Grünzüge oder Grünzonen (inkl. Zwangspunkte der Grünvernetzung 

oder Leitkorridore = auch Wildtierkorridore)  

¶ Zwangspunkte bedeutet Querungsmöglichkeiten für Wildtiere Ą Wildbrücken, i.d.R. aber 

Unterführungen und Bachdurchlässe, auch Bahnquerungen und große Brücken 

(Talquerungen)  

¶ ausreichender Abstand zu bedeutsamen Wildtierquerungen, um Funktionalität nicht zu 

beeinträchtigen  

¶ Aufforstungs-, Ausgleichs- oder Ökoflächen  

¶ Nähe zu Schutzgebieten (Naturschutzgebiet, Europaschutzgebiet, Nationalpark), wenn 

Beeinträchtigung nicht auszuschließen  

Topographische und strukturelle Kriterien  

¶ Steile Hänge, Böschungen, Geländekanten  

¶ Moränenlandschaft, stark geneigte oder komplexe Topographie  

¶ Stark exponierte Hang- und Wiesenflächen (landschaftlich zu auffällig oder offen 

einsehbar) 

Landschaftsästhetische Kriterien  

¶ Landschaftlich sensibles Siedlungsumfeld (z.B. direkt angrenzend an landschaftlich 

wertvolle Ortsränder)  

¶ Kleinteilige, stark strukturierte Landschaft  
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¶ {ƛŎƘǘŀŎƘǎŜƴ όȊΦ .Φ YƛǊŎƘŜ YŜƳŀǘƛƴƎύ ōŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǘ  

¶ Lage ohne Bezug zur Autobahn ς visuelle Isolation  

¶ Gebiete mit hoher Naherholungs- oder Landschaftsbedeutung  

¶ sonstige kulturlandschaftlich wertvolle Flächen  

Ökologische Kriterien  

¶ Feuchtgebiete, Bachläufe, Teiche, Moorflächen  

¶ generell feuchte, ökologisch sensible Flächen (evtl. auch drainagiert - 

Wiederherstellungspotential!)  

¶ Nähe zu (ökologisch bedeutenden) Gewässern  

¶ Gehölzstrukturen, Streuobstwiesen oder sonstige bestockte Flächen  

¶ Waldrandbereiche  

¶ sonstige naturschutzfachlich wertvolle Flächen (z.B. artenreiche Wiesen oder Brachen, ...)  

Kriterien für geeignete Flächen 

Ebenes Gelände oder leichte Senken  

¶ Flächen in Senken Lage, nur lokal exponiert  

¶ Mehr oder weniger ebene Wiesen zwischen Autobahn und begleitender Straße 

¶ Nicht einsehbare Ackerflächen  

¶ Gelände nahe Umspannwerk, nicht zu stark geneigt  

¶ Senke neben Autobahn  

Geneigte Flächen, aber nur lokal exponiert  

¶ Intensivacker, zur Autobahn geneigt  

¶ Stark geneigt, jedoch nur lokal exponiert  

¶ Hang oberhalb der Hangkante, daher kaum exponiert  

¶ Vorbelastete Hänge mit lokaler Exponierung  

¶ Autobahnzugewandte Kuppe  

Landwirtschaftlich genutzte / vorbelastete Flächen 

¶ Agrarflächen, Intensivacker, Ackerflächen 

¶ Miscanthusfläche 

¶ Siedlungsnahes, ebenes Feld 

¶ Technisch vorbelastete Flächen  

¶ bereits als PV-Anlage gewidmete Flächen  

¶ angrenzende Gewerbeflächen  

¶ Umgebung von Infrastrukturbauwerken (Pumpstation, Umspannwerk, Kläranlage, BAV-

Bezirksabfallverband, ...)  

¶ Restfläche zwischen derartigen Nutzungen und Autobahn  

Bereinigung der Kleinstflächen 

¶ Reduktion aller Flächen unter 1000 m² 

¶ Reduktion aller Flächen, die an keiner Stelle breiter als 40 m sind 

¶ Reduktion um Flächen, die unter 1 Hektar sind, wobei Flächen im Abstand von 40 m 

zusammengezählt werden 
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¶ Reduktion um Flächen die mehr als 90 % außerhalb eines 150 m Puffers von der Autobahn 

liegen (Hinweis: fehlender optischer Zusammenhang) 

Nach der GIS-basierten Vorauswahl unter Berücksichtigung der Bewertung des Landschaftsbil-

des erfolgte in einem letzten Schritt eine manuelle Nachbearbeitung der verbleibenden Eig-

nungsflächen, um verbleibende Unschärfen infolge begrenzter Datenqualität zu bereinigen 

und fachlich begründete Anpassungen vorzunehmen. Im Zuge dieses Bearbeitungsschritts 

wurden insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt: 

¶ Entfernung von Splitterpolygonen  

¶ Ergänzung fehlender oder unvollständig erfasster Verkehrsflächen (aufgrund von In-

konsistenzen zwischen DKM und GIP); qualitative Prüfung anhand von Orthofotos 

¶ Nachbearbeitung von Flächen, die gemäß dem Örtlichen Entwicklungskonzept als 

künftiger Baulandbedarf festgelegt sind lt. § 12 Abs. 2 OÖ ElWOG und Einbindung 

raumordnungsfachlicher Einschätzungen 

¶ In Bereichen ohne absehbare Siedlungsentwicklung wurde der 1-km-Puffer um Auto-

bahnauffahrten im Rahmen der manuellen Nachbearbeitung gezielt in die Beschleuni-

gungsgebiete einbezogen.  

¶ Punktuelle Erweiterung von Beschleunigungsgebieten 

o außerhalb des 10-km-Puffers um Umspannwerke (in geringfügigem Umfang) 

o außerhalb des 300-m-Korridors entlang von Autobahnen, sofern technisch nicht 

sinnvoll abtrennbare Restflächen verbleiben 

Fachgebietsübergreifende Abstimmungen 

¶ Die Ermittlung der Beschleunigungsgebiete und insbesondere die Formulierung des 

Entwurfs der Minderungsmaßnahmen gem. Erneuerbare Energie-Richtlinie, Artikel 15c 

erfolgte insbesondere in enger Abstimmung mit folgenden Fachabteilungen und 

Akteur*innen des Landes im Rahmen mehrerer Termine: 

o Abteilung Umweltschutz ς Energiewirtschaftliches Planungsorgan 

o Abteilung Naturschutz 

o Abteilung Wasserwirtschaft 

o Abteilung Land- und Forstwirtschaft 

o OÖ-Umweltanwaltschaft 

6.3 Beschreibung der Planungsalternativen 

Im Folgenden werden der Planungsnullfall und die Planungsalternativen beschrieben, für wel-

che die möglichen Umweltauswirkungen - auf die im Scoping zur näheren Prüfung festgelegten 

Schutzaspekte und Schutzgüter - untersucht werden. 

¶ Der Planungsfall (SUP) stellt die Variante dar, die im Verordnungsentwurf erlassen 

werden soll.  

¶ Der Planungsnullfall ǎǘŜƭƭǘ ŘƛŜ αbǳƭƭǾŀǊƛŀƴǘŜά ōȊǿΦ ŜƛƴŜ ¢ǊŜƴŘŦƻǊǘǎŎƘǊŜƛōǳƴƎ ŘŀǊΦ 5ŀǎ 

heißt, es wird erläutert, wie sich freistehende PV-Anlagen in Oberösterreich ohne die 

Verordnung der gegenständlichen Beschleunigungsgebiete entwickeln können und 

welche Umweltauswirkungen dabei zu erwarten sind. 
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¶ Planungsalternative 1 baut auf dem Planungsfall auf und betrachtet zusätzlich die Flä-

chen entlang der Westbahnstrecke.  

¶ Planungsalternative 2 baut ebenfalls auf dem Planungsfall auf und betrachtet zusätz-

lich die Flächen der hochwertigen Böden entlang der Autobahnen. 

Neben der räumlichen Abgrenzung der potenziellen Beschleunigungsgebiete ist die Abschät-

zung des damit einhergehenden Ertragspotenzials der in den jeweiligen Gebieten erreichba-

ren Strommenge ein wesentlicher Faktor zur Auswahl der zur Erreichung der Planungsziele 

auszuweisenden Beschleunigungsgebiete. Zur Abschätzung des Flächenertrags von freistehen-

den Photovoltaikanlagen wird von einem Potenzial von 1 MW Leistung auf einer Fläche von 

1 Hektar und einem Ertrag von 1.000 MWh/Jahr ausgegangen.  

6.3.1 Planungsfall: Verordnungsentwurf 

Im Planungsfall des Verordnungsentwurfs werden zusätzlich zum Sachraumordnungspro-

gramm über Ausschlusszonen für die Errichtung von Windkraft- und freistehenden Photovol-

taikanlagen jeweils Beschleunigungsgebiete definiert. Für Photovoltaikanlagen liegen ausge-

hend vom Kriterienkatalog der OÖ PV-Strategie 2030 einerseits textlich definierte Beschleuni-

gungsgebiete (Dachflächen und Parkplätze), andererseits flächig ausgewiesene Beschleuni-

gungsgebiete vor. Dabei wird ein Kriterienset festgelegt, das auch die Beurteilung des Land-

schaftsbilds inkludiert. Als geeignete Flächen werden Flächen in einem Abstand von 300m bei-

derseits der Autobahntrasse (Mittelachse je Fahrtrichtung) definiert.  

Zusammenfassend bestehen folgende Rahmenbedingungen: 

¶ OÖ Ausschlusszonen-Verordnung (derzeit im Verordnungsverfahren) 

¶ Auswahl der geeigneten Flächen anhand eines Kriteriensets (siehe Kapitel 6.2.2) 

ausgehend vom Kriterienkatalog der OÖ PV-Strategie 2030 inkl. Beurteilung des 

Landschaftsbildes 

¶ Definition eines Puffers von 300 Metern beiderseits der Autobahnen 

¶ Bereinigung der Flächen um Kleinflächen lt. GIS-Methodik 

¶ Ausschluss von Böden der höchsten Bonitätsstufe (natürliche Bodenfruchtbarkeit - 

Funktionserfüllungsgrad FEG 5) aus Gründen der Ernährungssicherheit.  

¶ Minderungsmaßnahmen als Teil der Verordnung der Beschleunigungsgebiete 

¶ Kleinflächen-Bereinigung: Kleinräumige Berücksichtigung von Böden der Kategorie 5, um 

bewirtschaftbare Flächen und entwicklungsfähige Beschleunigungsgebiete zu sichern  

Mit der Festlegung von Beschleunigungsgebieten können künftig für Projekte innerhalb dieser 

Gebiete in den Genehmigungsverfahren bestimmte projektspezifische Prüfpflichten (Umwelt- 

und FFH-Verträglichkeitsprüfungen sowie die Arten- und Gewässerschutzprüfungen) aus dem 

europäischen Umweltrecht entfallen. Die formulierten Minderungsmaßnahmen (siehe An-

hang, Kapitel 9.3) können zusätzlich verfahrensbeschleunigend wirken und eine etwaige Nach-

prüfung obsolet machen. 
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Tabelle 13: Ertragspotential im Planungsfall, PV 

Planungsfall   

Potenzieller Stromertrag        GWh/a 

PV Dächer 980 

PV auf Parkplätzen 90 

PV außerhalb BG                            
Beschleunigungsgebiete 

280 
1 450 

Summe 2.800 

Im Planungsfall ergibt sich durch die Nutzung von Dachflächen und Parkplätzen ein ähnliches 

Ertragspotenzial zum Planungsnullfall. Durch die Errichtung freistehender Photovoltaikanla-

ƎŜƴ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŜƛƴŜǎ олл Ƴ ōǊŜƛǘŜƴ YƻǊǊƛŘƻǊǎ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ !ǳǘƻōŀƘƴŜƴ !м ό²ŜǎǘŀǳǘƻōŀƘƴύΣ !т 

(Mühlkreis-Autobahn), A8 (Innkreis-Autobahn), A9 (Pyhrn-Autobahn), A25 (Welser Autobahn) 

sowie der Schnellstraße S10 (Mühlviertler Schnellstraße) bis Rainbach Nord ergibt sich eine 

potenziell nutzbare Fläche von etwa 1.450 Hektar. Daraus lässt sich gemeinsam mit den Po-

tenzialen auf den Dach- und Parkplatzflächen in Summe ein Stromertragspotenzial von etwa 

2.800 GWh pro Jahr ableiten. 

6.3.2 Planungsnullfall 

Gemäß Anhang I b) der SUP-Richtlinie (2001/42/EG) ist im Umweltbericht die voraussichtliche 

Entwicklung bei Nichtdurchführung des Plans oder Programms - ŘƛŜ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ αbǳƭƭǾŀǊƛŀƴǘŜά 

- darzustellen. Die Beschreibung der Nullvariante beinhaltet neben einer Fortschreibung des 

IST-Zustandes auch eine Erläuterung von zu erwartenden Entwicklungen bei Nichtrealisierung 

der Verordnungen der Beschleunigungsgebiete für Windkraftanlagen sowie für freistehende 

Photovoltaikanlagen. 

Die mögliche Entwicklung des Umweltzustands der von den gegenständlichen Beschleuni-

gungsgebieten für freistehende Photovoltaikanlagen betroffenen Bereichen entspricht bei 

Nichtrealisierung der Verordnung der Beschleunigungsgebiete für freistehende Photovoltaik-

anlagen größtenteils dem derzeitigen Umweltzustand, welcher in Kapitel 7.2 näher erläutert 

wird. 

Insgesamt entspricht der Planungsnullfall einer Trendfortschreibung unter den derzeit gelten-

den allgemeinen und gesetzlichen Rahmenbedingungen (siehe Kapitel 7.3). Für die Errichtung 

von freistehenden Photovoltaikanlagen gelten die Materienrechte, wie Raumordnungsrecht, 

Baurecht, Elektrizitätsrecht, Naturschutzrecht bzw. Gewerberecht etc. Nachdem für die Errich-

tung von Photovoltaikanlagen auf Dächern in Oberösterreich eine Genehmigungsfreistellung 

besteht (die Installation von Photovoltaikanlagen auf Dächern ist anzeige- und genehmigungs-

frei), wird davon ausgegangen, dass der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen re-

lativ unabhängig von der Verordnung von Beschleunigungsgebieten voranschreiten wird. 

Mit der Verordnung von Ausschlusszonen auf der einen Seite und Beschleunigungsgebieten 

auf der anderen Seite wurde u.a. das Ziel einer landesweiten, überörtlichen Konfliktbereini-

gung zwischen den oft gegenläufigen Ansprüchen der Energieerzeugung aus erneuerbaren 

Energieträgern und Aspekten des Natur- und Landschaftsschutzes verfolgt. Durch eine Beibe-

haltung des Status Quo im Fall der Nullvariante würde eine landesweit abgestimmte strategi-

sche Planung (wie im vorliegenden Fall durch die Verordnung von Beschleunigungsgebieten 

für Windkraft- und freistehende PV-Anlagen) und damit der angestrebte Lenkungseffekt 
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fehlen. Der Interessensausgleich zwischen der Erreichung der energietechnischen Ausbauzie-

len für erneuerbare Energieträger in Oberösterreich einerseits und den Zielen und Grundsät-

zen des Natur- und Landschaftsschutzes andererseits kann nicht vorweggenommen werden, 

die mit der Festlegung der Beschleunigungsgebiete angestrebte Verwaltungsvereinfachung 

für Flächen innerhalb der Beschleunigungsgebiete entfällt. Die gesetzlichen Vorgaben und Re-

gelungen für Flächen außerhalb der Beschleunigungsgebiete bleiben unverändert. 

Eine genauere Prüfung allfälliger Auswirkungen des Planungsnullfalls bezogen auf betroffene 

Schutzgüter auf Landesebene erfolgt in Kapitel 7.3. Eine gebietsbezogene Gegenüberstellung 

des Planungsnullfalls mit dem Planungsfall ist auf der Prüfebene der gegenständlichen SUP 

nicht möglich, da die Umsetzung einzelner Kleinanlagen von zahlreichen Faktoren (z.B. wirt-

schaftliche Erschließbarkeit, Widmungsentscheidungen der Gemeinden, Grundverfügbarkeit 

etc.) abhängig ist. 

Tabelle 14: Ertragspotential im Planungsnullfall, PV 

 

 

 

 

 

 

 

Im Planungsnullfall ist von einer Fortsetzung des gegenwärtigen Trends und damit einem wei-

teren Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen, über Parkplätzen bzw. auf Freiflächen 

entsprechend der OÖ Photovoltaik-Strategie 2030 auszugehen. Bis 2030 würden ς ausgehend 

vom PV-Zubau im Jahr 2023 ς demnach ein Stromertrag aus Photovoltaikanlagen von 

1.290 GWh/a ermöglicht.  

6.3.3 Planungsalternative 1 ς Zusätzliche Flächen entlang der Westbahn 

In Planungsalternative 1 sollen zusätzlich zu den Flächen entlang der Autobahnen auch die 

Flächen entlang der Westbahnstrecke nach demselben Kriterienset beurteilt und als Eignungs-

flächen herangezogen werden. Demgemäß werden zusätzlich zu den Flächen entlang der Au-

tobahnen die Flächen in einem Puffer von 300m beidseits der Trasse der Westbahn als Be-

schleunigungsgebiete für freistehende PV-Anlagen ausgewiesen.  

Zusammenfassend bestehen folgende Rahmenbedingungen: 

¶ OÖ Ausschlusszonen-Verordnung (derzeit im Verordnungsverfahren) 

¶ Auswahl der geeigneten Flächen anhand eines Kriteriensets (siehe Kapitel 6.2.2) 

ausgehend vom Kriterienkatalog der OÖ PV-Strategie 2030 inkl. Beurteilung des 

Landschaftsbildes 

¶ Zusätzlicher Puffer von 300 Metern entlang der Westbahnstrecke 

¶ Ausschluss von Böden der höchsten Bonitätsstufe (natürliche Bodenfruchtbarkeit - 

Funktionserfüllungsgrad FEG 5) aus Gründen der Ernährungssicherheit. 

¶ Bereinigung der Flächen um Kleinflächen lt. GIS-Methodik 

¶ Minderungsmaßnahmen als Teil der Verordnung der Beschleunigungsgebiete 

Planungsnullfall     

Potenzieller Stromertrag GWh/a 

PV Dächer 980 

PV auf Parkplätzen 30 

PV-Freiflächen 280 

Summe 1 290 
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In Summe ergibt sich durch die Ausweitung der berücksichtigten Infrastrukturlinien eine Ver-

größerung der potenziell betroffenen Flächen.  

Die für den Planungsfall formulierten Minderungsmaßnahmen (siehe Anhang, Kapitel 9.3) kön-

nen auch in dieser Planungsalternative angewendet werden.  

Das Ergebnis der Prüfung allfälliger Auswirkungen der Planungsalternative 1 bezogen auf be-

troffene Schutzgüter auf Landesebene ist in Kapitel 7.4 dargestellt.  

Dies ergibt ein zusätzliches Flächenpotenzial von rund 360 Hektar. Auf dieser Fläche könnten 

maximal 360 GWh Stromertrag generiert werden. In Summe könnten in Planungsalternative 1 

3.160  GWh Stromertrag pro Jahr generiert werden. 

Tabelle 15: Ertragspotential in der Planungsalternative 1, PV 

Planungsalternative 1   

Potenzieller Stromertrag            GWh/a 

PV Dächer 980 

PV auf Parkplätzen 90 

PV außerhalb BG 
Planungsfall 

280 
1.450 

Flächen entlang Westbahn 360 

Summe 3.160 

6.3.4 Planungsalternative 2 ς zusätzliche Verwendung von hochwertigen Böden 

Im Rahmen des Planungsfalls wurden besonders hochwertige Böden im Rahmen des grundle-

genden Kriteriensets ausgeschlossen, da diese vorrangig der Nahrungsmittelproduktion und 

somit der Sicherstellung der Lebensmittelversorgung und -unabhängigkeit dienen sollen. In 

der Planungsalternative 2 werden hingegen innerhalb desselben 300 m breiten Korridors beid-

seits der Autobahnen auch Flächen mit sehr hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit (Funktions-

erfüllungsgrad FEG = 5) zusätzlich als Beschleunigungsgebiete für freistehende Photovoltaik-

anlagen ausgewiesen. 

Zusammenfassend bestehen folgende Rahmenbedingungen: 

¶ OÖ Ausschlusszonen-Verordnung (derzeit im Verordnungsverfahren) 

¶ Auswahl der geeigneten Flächen anhand eines Kriteriensets (siehe Kapitel 6.2.2) 

ausgehend vom Kriterienkatalog der OÖ PV-Strategie 2030 inkl. Beurteilung des 

Landschaftsbildes, wobei in dieser Planungsalternative Flächen mit sehr hoher natürlicher 

Bodenfruchtbarkeit (Funktionserfüllungsgrad FEG = 5) kein Ausschlusskriterium darstellen 

¶ Puffer von 300m beiderseits der Autobahnen 

¶ Bereinigung der Flächen um Kleinflächen lt. GIS-Methodik 

¶ Minderungsmaßnahmen als Teil der Verordnung der Beschleunigungsgebiete 

In Summe zeigt sich, dass bei der Planungsalternative 2 die Zahl, der für die Beschleunigung 

von freistehenden PV-Anlagen zur Verfügung stehenden Flächen erhöht werden kann, womit 

sich gleichzeitig aber auch die Zahl der potenziell beeinträchtigten Flächen und Schutzgüter 

erhöht. Es wird davon ausgegangen, dass die Minderungsmaßnahmen für diese hochwertigen 

Böden ebenso in Geltung gebracht werden. 

Das Ergebnis der Prüfung allfälliger Auswirkungen der Planungsalternative 2 bezogen auf 
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betroffene Schutzgüter auf Landesebene ist in Kapitel 7.5 dargestellt.  

In Summe ergibt sich inklusive der Flächen des grundlegenden Kriteriensets ein Flächenpoten-

zial von rund 3.920 Hektar. Auf dieser Fläche könnten damit rund 3.920 GWh Stromertrag pro 

Jahr generiert werden.  

Tabelle 16: Ertragspotential in der Planungsalternative 2, PV 

Planungsalternative 2   

Potenzieller Stromertrag    GWh/a 

PV Dächer 980 

PV auf Parkplätzen 90 

PV außerhalb BG 
Planungsfall 

280 
1 450 

hochwertige Böden 1 120 

Summe 3.920 

 

6.4 Vergleich des Ertragspotenzials der Planungsalternativen 

Tabelle 17: Vergleich des Ertragspotentials, PV 

Beschleunigungsgebiete 

Planungsfall 
Planungs- 

nullfall 
Alternative 1 Alternative 2 

Fläche in ha 
Strom in 
GWh/a 

Strom in 
GWh/a 

Fläche 
in ha 

Strom in 
GWh/a 

Fläche 
in ha 

Strom in 
GWh/a 

PV Dächer (textlich) 980 980 980 980 980 980 980 

PV Parkplätze (textlich) 90 90 30 90 90 90 90 

PV-Freiflächen außerhalb 
Beschleunigungsgbiete 280 280 

 
280 280 280 280 280 

PV-Freifläche Beschleuni-
gungsgebiete 1 450 1 450 

- 
1 810 1 810 2 570 2 570 

Summe   2.800 2.800 1.290 3.160 3.160 3.920 3.920 

 

6.5 Schwierigkeiten bei den Erhebungen / bei der Durchführung 

Bei den Erhebungen sind keine erheblichen Schwierigkeiten aufgetreten. 

 



Umsetzung der RED III-Richtlinie der EU                               UMWELTAUSWIRKUNGEN FREISTEHENDE PV-ANLAGEN 

Umweltbericht Oktober 2025

   

130 
 

7 ALTERNATIVENPRÜFUNG UND UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Wie bereits in Kapitel 2.1 beschrieben, hat die RED III-Richtlinie zum Ziel, den Anteil an Erneuer-

baren Energien am Endverbrauch bis zum Jahr 2030 auf 42,5 Prozent innerhalb der EU zu erhö-

hen.   

In der Alternativenprüfung werden jene Schutzaspekte, die im Rahmen des Scopings definiert 

wurden, für die jeweiligen Planungsalternativen untersucht und bewertet. Schutzaspekte, für 

die keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten sind, wie Oberflächengewässer und Grund-

wasser, Archäologie sowie Aspekte der menschlichen Nutzung (betriebliche Nutzung, Energie-

erzeugung, Rohstoffe, Mobilität, Ver- und Entsorgung) werden nicht behandelt. 

Planungsalternativen, die sich anbieten würden, aber aufgrund der oben dargestellten Rahmen-

bedingungen nicht realisieren lassen, weil sie beispielsweise sensible Gebiete berühren würden, 

werden in der Alternativenprüfung nicht behandelt.  

Im Folgenden werden der Planungsfall, der Planungsnullfall und die Planungsalternativen er-

läutert und hinsichtlich der abschätzbaren Umweltauswirkungen auf die Schutzaspekte unter-

sucht. 

7.1 Minderungsmaßnahmen für Beschleunigungsgebiete für freistehende 
Photovoltaikanlagen 

Im Zuge der Auswahl geeigneter Beschleunigungsgebiete fand amtsintern eine fachliche Ab-

stimmung betreffend die Definition von Minderungsmaßnahmen gemäß der RED III-Richtlinie 

der EU statt. Diese Umweltmaßnahmen dienen bei der Errichtung von freistehenden Photo-

voltaikanlagen zur Schadensbegrenzung eines Eingriffs und zur Kompensation nachteiliger 

Auswirkungen auf die Umwelt. Sie gelten als verbindliche Planungsvorgaben.  

Die Formulierung der Minderungsmaßnahmen ist dem Anhang zu entnehmen.  

Die Minderungsmaßnahmen gelten für den Planungsfall und alle Planungsalternativen. 
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7.2 Freistehende PV-Anlagen - Planungsfall: Festlegung von Beschleunigungsgebieten für 
freistehende Photovoltaikanlagen entlang von Autobahnen 

Im Planungsfall des Verordnungsentwurfs werden ς ergänzend zur Festlegung von Ausschluss-

zonen für Windkraft- und freistehende Photovoltaikanlagen ς jeweils auch Beschleunigungs-

gebiete ausgewiesen. Auf Basis des Kriterienkatalogs der OÖ PV-Strategie 2030 wurde ein Kri-

terienset entwickelt, das unter anderem auch die Bewertung des Landschaftsbildes berück-

sichtigt. Als geeignete Standorte gelten dabei einerseits die textlich definierten Beschleuni-

gungsgebiete (Dachflächen und Parkplätze) und andererseits Flächeƴ ƛƴ ŜƛƴŜƳ олл Ƴ ōǊŜƛǘŜƴ 

Korridor beidseits der Autobahntrassen.  

Mit der Festlegung von Beschleunigungsgebieten können künftig für Projekte innerhalb dieser 

Gebiete in den Genehmigungsverfahren bestimmte projektspezifische Prüfpflichten (Umwelt- 

und FFH-Verträglichkeitsprüfungen sowie die Arten- und Gewässerschutzprüfungen) aus dem 

europäischen Umweltrecht entfallen.   

 

Abbildung 22: Überblick über die Beschleunigungsgebiete für freistehende PV-Anlagen - Planungsfall 

7.2.1 Beitrag zur Zielerreichung 

LƳ tƭŀƴǳƴƎǎŦŀƭƭ ƪƻƳƳǘ Ŝǎ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǊ w95 LLL-Richtlinie der EU und damit zur Ver-

ordnung von Beschleunigungsgebieten für Windkraftanlagen und freistehende Photovoltaik-

Anlagen.  

Durch die Umsetzung der Beschleunigungsgebiete für freistehende PV-Anlagen wird eine ge-

zielte, landesweit koordinierte räumliche Entwicklung angestoßen, die sowohl energiewirt-

schaftliche Potenziale als auch raumplanerische und ökologische Rahmenbedingungen in Ein-

klang bringt. Dies schafft eine verlässliche Planungsgrundlage für Gemeinden, Projektträger 
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und Genehmigungsbehörden und fördert eine strukturierte, konfliktarme Integration von frei-

stehenden Photovoltaikanlagen in den Landschaftsraum.  

Mit der Verordnung von Ausschlusszonen auf der einen Seite und Beschleunigungsgebieten 

auf der anderen Seite wurde u.a. das Ziel einer landesweiten, überörtlichen Konfliktbereini-

gung zwischen den oft gegenläufigen Ansprüchen der Energieerzeugung aus erneuerbaren 

Energieträgern und Aspekten des Natur- und Landschaftsschutzes verfolgt. Die Festlegung von 

Beschleunigungsgebieten ermöglicht dabei einen gezielten Interessensausgleich zwischen 

Klima- und Naturschutz. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass langfristig 

auch der Klimaschutz einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundla-

gen leistet.  

Durch die Umsetzung der Verordnung von Beschleunigungsgebieten kann zudem eine Be-

schleunigung der Verfahrensdauer erreicht werden und gleichzeitig erhöht sich damit die 

Wahrscheinlichkeit, die Ausbauziele gem. RED III /OÖ Klimastrategie / Nationaler Infrastruk-

ǘǳǊǇƭŀƴ ŘǳǊŎƘ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴǎŜǊƭŜƛŎƘǘŜǊǳƴƎŜƴ ōƛǎ нлол Ȋǳ ŜǊǊŜƛŎƘŜƴΦ LƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǊ α.ŜǎŎƘƭŜǳƴƛπ

ƎǳƴƎǎƎŜōƛŜǘŜ ŦǸǊ ŜǊƴŜǳŜǊōŀǊŜ 9ƴŜǊƎƛŜά ŜƴǘŦŀƭƭŜƴ ƛƴ ŘŜƴ DŜƴŜƘƳƛƎǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ōŜǎǘƛƳƳǘŜ 

projektspezifische Prüfpflichten aus dem europäischen Umweltrecht.   

Weiters ergibt sich durch die landesweiten Vorgaben zum Ausbau der Infrastruktur sowohl für 

die Projektentwicklung als auch die Errichtung der Infrastruktur die Möglichkeit der Nutzung 

von Synergieeffekten. Komplexität und Kosten der Verfahren können damit reduziert werden. 

(Ausbau von Kapazitäten der Leitungen und Umspannwerke an zentralen Standorten im Nah-

bereich der ausgewiesenen Beschleunigungsgebiete).  

Das Ertragspotenzial wird in Kapitel 6.3.1 mit rund 2.800 GWh/a abgeschätzt.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Planungsfall den übergeordneten Zielset-

zungen entspricht und die Voraussetzungen für die Erzeugung der erforderlichen Energie-

mengen aus Photovoltaikanlagen geschaffen werden. 

7.2.2 Schutzaspekt Siedlungsraum (Menschliche Nutzung) 

Textlich definierte Gebiete stehen z.T. unmittelbar in Zusammenhang mit dem Siedlungsraum, 

da es sich dabei um Dächer und Parkplätze handelt. Da sich diese Flächen Großteils in Privat-

eigentum befinden, hängen die Auswirkungen unmittelbar mit der individuellen Ausführung 

der PV-Anlagen zusammen. Aussagen zu den Auswirkungen auf textlich definierte Gebiete 

können deshalb nicht getroffen werden.  

Bei den planlich definierten Gebieten wurde die Flächeninanspruchnahme gem. ÖROK-Base-

line 2022 im Rahmen des Abschichtungsprozesses berücksichtigt. 

Im Rahmen der naturschutzfachlichen Prüfung des Landschaftsbilds wurden darüber hinaus 

Flächen identifiziert und ausgeschlossen, die sich innerhalb geschlossener Siedlungsbereiche 

befinden und damit das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigen könnten. Somit ist sicher-

gestellt, dass die Auswirkungen durch den Wirkfaktor Veränderung des Erscheinungsbilds auf 

den Siedlungsraum durch die Beschleunigungsgebiete für PV-Anlagen möglichst geringgehal-

ten werden.   

5ƛŜ ƛƴ Ϡ мн !ōǎΦ н hm 9ƭ²hD ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ αFlächen, die gemäß dem Örtlichen Entwicklungskon-

zept als künftiger Baulandbedarf festgelegt sindέ ǿǳǊŘŜƴ ƛƳ !ōǎŎƘƛŎƘǘǳƴƎǎǇǊƻȊŜǎǎ ōŜǊǸŎƪπ

sichtigt.  

Für den Siedlungsraum im Nahbereich von Beschleunigungsgebieten können sich Auswirkun-

gen durch die Errichtung von freistehenden PV-Anlagen ergeben. Diese Auswirkungen können 
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u.a. mit der optischen und technischen Gestaltung der Anlage zusammenhängen und sind in-

dividuell auf Projektebene zu beurteilen. Auswirkungen durch Blendwirkung (Reflexion von 

Sonnenlicht auf PV-Paneelen) sind abhängig von der Ausrichtung der Anlage und den Gebäu-

deöffnungen bzw. Aufenthaltsbereichen im Freien (Fenster, Terrassen o.ä.) von Nachbarge-

bäuden. Optische Auswirkungen können durch Sichtschutzhecken (siehe Anhang, Kapitel 9.3) 

verringert werden.  

Auswirkungen durch freistehende PV-Anlagen auf den Siedlungsraum sind nicht auszu-

schließen, u.a. können sich geringfügige Veränderungen des Erscheinungsbilds und Auswir-

kungen durch Blendwirkung ergeben.  

Minderungsmaßnahme  

Die Schaffung von Sichtschutzhecken ist als Minderungsmaßnahme formuliert. Sie kann so-

wohl Auswirkungen auf das Erscheinungsbild als auch Blendwirkungen reduzieren. 

Unter Berücksichtigung der Minderungsmaßnahme verbleiben für den Schutzaspekt Sied-

lungsraum somit im Planungsfall geringfügig nachteilige Auswirkungen. 

7.2.3 Schutzaspekt Freizeit und Erholung (Menschliche Nutzung) 

Alle Flächen oberhalb einer Seehöhe von 1.200m sind durch das Sachraumordnungsprogramm 

über Ausschlusszonen für die Errichtung von Windkraft- und freistehenden Photovoltaikanla-

gen freigehalten und im Rahmen der GIS-Analyse berücksichtigt. Weite Teile von, für Freizeit- 

und Erholungsnutzung relevanten, Gebieten mit hohem landschaftsgebundenem Erholungs-

wert sind somit bereits für Beschleunigungsgebiete ausgeschlossen. Im Abschichtungsprozess 

nicht ausgeschlossen sind lineare und z.T. punktuelle Freizeit- und Erholungseinrichtungen.  

Folgende lineare Freizeit- und Erholungseinrichtungen werden deshalb näher betrachtet:  

¶ Wanderwege  

¶ Radwege  

¶ Reitwege  

Weiters wird auf punktuelle bzw. flächige Freizeit- und Erholungswidmungen eingegangen:  

¶ Kurgebiete  

¶ Parkanlagen, Spielplätze, Sportanlagen o.ä.  

Eine Überlagerung der Beschleunigungsgebiete mit Wintersportanlagen ist aufgrund der Lage 

der Beschleunigungsgebiete in einem Puffer von 300 m links und rechts von Autobahnen nicht 

zu erwarten und entfällt deshalb im Rahmen des gegenständlichen Umweltberichts.   

Wanderwege   

Die Überschneidung europäischer und nationaler Wanderrouten mit den Beschleunigungsge-

bieten wurde überprüft. Die Überschneidung regionaler und lokaler Routen mit den Beschleu-

nigungsgebieten sind auf Projektebene zu überprüfen. 

Da Wanderwege in den Bereichen entlang der Autobahnen auf befestigten Wegen geführt 

werden, wurden sie größtenteils in der GIS-Analyse ausgeschieden. Sie liegen somit überwie-

gend außerhalb der Beschleunigungsgebiete im Planungsfall.   

9ƛƴŜ !ǳǎƴŀƘƳŜ ōƛƭŘŜǘ ŘƛŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ²ŀƴŘŜǊǊƻǳǘŜ α{ŀƭȊǎǘŜƛƎǿŜƎ фάΦ {ƛŜ ǿƛǊŘ ƛƳ DŜƳŜƛƴŘŜƎŜπ

biet Linz, südlich der Wambachsiedlung von einem Beschleunigungsgebiet entlang der A1 

Westautobahn auf rund 100 m Länge überlagert.   
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In wenigen Fällen werden europäische bzw. nationale Wanderrouten zwar nicht von den Be-

schleunigungsgebieten überlagert, berühren die Gebiete aber randlich. Dies ist im Planungsfall 

in den folgenden Bereichen zutreffend:   

¶ Europäischer Fernwanderweg E10 sowie Rupertiweg 10 in der Gemeinde Pram  

¶ Jakobsweg in der Gemeinde St. Marienkirchen bei Schärding  

¶ Randliche Berührungen von Wanderwegen mit Beschleunigungsgebieten beeinflussen 

aufgrund der zeitlich begrenzten Aufenthaltsdauer den Erholungswert des Wanderwegs 

jedoch nicht.    

Radwege  

Im Folgenden wird auf die europäischen Fernradrouten (EuroVelo) und die Landesradrouten 

eingegangen. Die Überschneidung regionaler und lokaler Routen mit den Beschleunigungsge-

bieten sind auf Projektebene zu überprüfen. 

Der EuroVelo 7 kreuzt die A7 Mühlkreisautobahn bei Gallneukirchen. Ein Beschleunigungsge-

biet kommt in rund 200 m Entfernung zum Radweg zu liegen, überlagert sich somit nicht.  

Für die Landesradrouten gilt, was im Rahmen der Analyse der Wanderwege bereits erläutert 

wurde: Da Radwege in den Bereichen entlang der Autobahnen auf befestigten Wegen geführt 

werden, wurden sie in der GIS-Analyse ausgeschieden. Sie liegen somit außerhalb der Be-

schleunigungsgebiete im Planungsfall.   

Randliche Berührungen von Radwegen mit Beschleunigungsgebieten sind vorhanden, beein-

flussen aufgrund der zeitlich begrenzten Aufenthaltsdauer den Erholungswert des Radwegs 

jedoch nicht.    

Reitwege  

Offizielle Reitwege werden in den Bereichen entlang der Autobahnen auf befestigten Wegen 

geführt. Daher wurden sie im Abschichtungsprozess ausgeschieden. Sie liegen somit außer-

halb der Beschleunigungsgebiete im Planungsfall.   

Randliche Berührungen von Reitwegen mit Beschleunigungsgebieten sind möglich, beeinflus-

sen aufgrund der zeitlich begrenzten Aufenthaltsdauer den Erholungswert des Reitwegs je-

doch nicht.    

Kurgebiete  

Im Nahbereich von Kurgebieten (inkl. Puffer 1.000 Meter) gem. den Flächenwidmungsplänen 

der oberösterreichischen Gemeinden befinden sich keine Beschleunigungsgebiete des Pla-

nungsfalls.  

Parkanlagen, Spielplätze, Sportplätze o.ä.  

In den Flächenwidmungsplänen der oberösterreichischen Gemeinden sind folgende, für Frei-

zeit- und Erholungsnutzung relevante, Widmungen vorgesehen:  

¶ Ergänzungsmöglichkeiten für Erholungsflächen  

¶ Parkanlage  

¶ Spiel- und Liegewiese, Spielplatz  

¶ Sport- und Spielfläche  

¶ Freibad  

¶ Campingplatz  

¶ Tennishalle  

¶ Golfplatz  
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¶ Reitsportanlage  

¶ Schutzhütte  

¶ Hundeabrichteplatz  

¶ Bogensportanlage  

Eine Überlagerung mit den obenstehenden Widmungen der Gemeinden wurde überprüft. Im 

Planungsfall liegen keine Überlagerungen mit Flächen vor, die eine für Freizeit und Erholung 

relevante Widmung aufweisen.  

Lineare Freizeit- und Erholungseinrichtungen werden nur randlich von Beschleunigungsgebie-

ten berührt. Lediglich in einem Fall kommt es zu einer Überlagerung eines Wanderwegs mit 

einem Beschleunigungsgebiet. Dort ist auf Projektebene sicherzustellen, dass der Wegab-

schnitt in seiner Funktion erhalten bleibt.  

Indirekte Auswirkungen auf Freizeit- und Erholungseinrichtungen können u.a. mit der opti-

schen und technischen Gestaltung der Anlage zusammenhängen und sind individuell auf Pro-

jektebene zu beurteilen. Auswirkungen durch Blendwirkung (Reflexion von Sonnenlicht auf 

PV-Paneelen) sind abhängig von der Ausrichtung der Anlage und der Lage der Freizeit- und 

Erholungsausrichtung zu der freistehenden PV-Anlage. Optische Auswirkungen können durch 

Sichtschutzhecken (siehe Anhang, Kapitel 9.3) verringert werden. Die Auswirkungen sind auf 

Projektebene zu berücksichtigen. Aufgrund der überschaubaren Größe der einzelnen Be-

schleunigungsgebiete und der damit zusammenhängenden kurzen Aufenthaltsdauer in unmit-

telbarer Nähe der Gebiete sind die Auswirkungen für lineare Freizeit- und Erholungsreinrich-

tungen als vernachlässigbar einzustufen.   

Punktuelle bzw. flächige Freizeit- und Erholungseinrichtungen werden nicht von Beschleuni-

gungsgebieten überlagert.  

Zu beachten ist zusätzlich, dass es sich bei den Beschleunigungsgebieten im Planungsfall um 

Gebiete entlang hochrangiger Verkehrsinfrastruktur handelt, die insofern bereits technogen 

und hinsichtlich Emissionen bzw. Immissionen vorbelastet sind. Sie weisen daher keinen be-

sonders hohen Erholungswert auf.  

Auswirkungen durch freistehende PV-Anlagen auf den Schutzaspekt Freizeit und Erholung 

sind nicht gänzlich auszuschließen, u.a. können sich Veränderungen des Erscheinungsbilds 

und Auswirkungen durch Blendwirkung und somit geringfügig nachteilige Auswirkungen er-

geben. 

Minderungsmaßnahme  

Die Schaffung von Sichtschutzhecken ist als Minderungsmaßnahme formuliert. Sie kann so-

wohl Auswirkungen auf das Erscheinungsbild als auch Blendwirkungen reduzieren. 

Auf den Schutzaspekt Freizeit und Erholung ergeben sich im Planungsfall unter Berück-

sichtigung der Minderungsmaßnahme keine verbleibenden Auswirkungen.  

7.2.4 Schutzaspekt Landwirtschaft (Menschliche Nutzung) 

Beschleunigungsgebiete für freistehende PV-Anlagen kommen im Planungsfall u.a. auf land-

wirtschaftlich genutzten Flächen zu liegen. In den Flächenwidmungsplänen der oberösterrei-

chischen Gemeinden sind folgende, für landwirtschaftliche Nutzung relevante, Widmungen 

vorgesehen:  

¶ Land- und Forstwirtschaft, Ödland  

¶ Gärtnerei  
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¶ Ergänzungsmöglichkeiten für Sonderformen Landwirtschaft  

¶ Bodenunabhängige Massentierhaltung  

¶ Bodenunabhängige Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere  

¶ Landwirtschaftliche Nutztierhaltung  

Eine Überlagerung der Beschleunigungsgebiete mit den obenstehenden Widmungen der Ge-

meinden wurde überprüft. Im Planungsfall liegen folgende Überlagerungen vor:  

Tabelle 18: Überlagerung von Flächen mit landwirtschaftlichen Widmungen mit Beschleunigungsgebieten im 
Planungsfall 

Widmung  Überlagerte 

Fläche [ha] 

Anteil an der Ge-

samtfläche [%] 

Land- und Forstwirtschaft, Ödland  1.424 ha  98 % 

Gärtnerei  1,2 ha 0,1 % 

Ergänzungsmöglichkeiten für Sonderformen 

Landwirtschaft  

0 ha 0 % 

Bodenunabhängige Massentierhaltung  0,2 ha 0 % 

Bodenunabhängige Haltung 

landwirtschaftlicher Nutztiere  

0 ha 0 % 

Landwirtschaftliche Nutztierhaltung  0 ha 0 % 

Des Weiteren ist die natürliche Bodenfruchtbarkeit für die Landwirtschaft relevant. In Oberös-

terreich lassen sich folgende Böden mit natürlicher Bodenfruchtbarkeit unterscheiden.  

Tabelle 19: Einstufung in Funktionserfüllungsgrade (FEG) 

FEG-Wert Beschreibung  

0 Nicht nutzbar (Sonderflächen)  

1 Sehr geringe natürliche Bodenfruchtbarkeit  

2 Geringe natürliche Bodenfruchtbarkeit  

3 Mittlere natürliche Bodenfruchtbarkeit  

4 Hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit  

5 Sehr hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit  

Basierend auf dem FEG-Wert erfolgt die Einstufung der natürlichen Ertragsfähigkeit. Sie erfolgt 

getrennt für Acker- und Grünland (siehe untenstehende Tabelle). Zu beachten ist, dass die 

Einstufung einer Nutzungseignung keine Rückschlüsse auf die aktuelle Nutzung zulässt. Auch 

betriebswirtschaftliche Faktoren wie Flächenzuschnitt, Erschließung etc., werden nicht be-

rücksichtigt.  
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Tabelle 20: Einstufung in Nutzungsempfehlungen 

FEG-Wert Nutzungsempfehlung gemäß eBOD  

1  Grünland geringwertig, Ackerland geringwertig  

2  Grünland mittelwertig, Ackerland geringwertig  

3  Grünland mittelwertig, Ackerland mittelwertig  

4  Grünland hochwertig, Ackerland mittelwertig  

5  Grünland hochwertig, Ackerland hochwertig  

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass sich Böden mit sehr hohem FEG-Wert (5) gut für den 

landwirtschaftlichen Anbau eignen. Böden mit mittlerem bis hohem FEG-Wert (3-4) sind eben-

falls gut geeignet, der Ertrag lässt sich bspw. durch den Einsatz von Düngemitteln oder ande-

ren landwirtschaftlichen Maßnahmen verbessern. Auf Böden mit niedrigem FEG-Wert (1-2) 

muss ggf. mit speziellen Anbausystemen gearbeitet werden.   

Die Überlagerung der Beschleunigungsgebiete mit den FEG-Werten ergibt im Planungsfall fol-

gende Flächenausmaße:  

Tabelle 21: überlagerte Flächen nach FEG-Wert im Planungsfall 

FEG-Wert  Überlagerte 

Fläche [ha]  

Anteil an der 

Gesamtfläche [%]  

0 45 ha     3 % 

1 91 ha    6 % 

2 148 ha   10 % 

3 469 ha   32 % 

4 592 ha   41 % 

5 106 ha   7 % 

Flächen mit einem FEG-Wert von 5 wurden aufgrund deren hoher landwirtschaftlichen Wer-

tigkeit im Rahmen des Abschichtungsprozesses bis auf geringfügige Ausnahmen, um bewirt-

schaftbare landwirtschaftliche Flächen und entwicklungsfähige Beschleunigungsgebiete zu er-

halten, im Planungsfall ausgeschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass die Minderungsmaß-

nahmen, die für die Flächen mit einem FFG-Wert 4 gelten, auch für Flächen mit einer natürli-

chen Bodenfruchtbarkeit FFG 5 gelten:  

Für Böden mit einem FEG-Wert von 3 oder 4 ist vorgesehen, dass sie nur im Rahmen einer 

Doppelnutzung (Agrar- und PV-Nutzung) herangezogen werden können. Bei Agri-Photovolta-

ikanlagen ist die Ausführung der Anlagen so zu gestalten, dass eine intensive landwirtschaftli-

che Nutzung nach der aktuellen gängigen landwirtschaftlichen Praxis möglich ist, d.h., dass die 

Fläche mit ortsüblichen Kulturen landwirtschaftlich genutzt und eine maschinelle Bewirtschaf-

tung mit herkömmlichen landwirtschaftlichen Geräten möglich sein muss. Diese 
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landwirtschaftliche Nutzung muss insgesamt jedenfalls auf 75 % der in Anspruch genommenen 

Fläche uneingeschränkt möglich sein.  

Auf Böden mit einem Funktionserfüllungsgrad 1 und 2 ist eine PV-FFA auch ohne landwirt-

schaftliche Doppelnutzung zulässig. Die gesamte Anlagenfläche ist zukünftig als Extensivgrün-

land mit maximal 2 Mahden pro Jahr zu bewirtschaften. Das Mähgut ist aus der Fläche zu ent-

fernen.  

Im Planungsfall wird in Summe ca. 1.400 Hektar Fläche mit landwirtschaftlich relevanter Wid-

mung überlagert mit Beschleunigungsgebieten. Dies entspricht einem Anteil von 0,28 % an der 

gesamten landwirtschaftlichen Fläche in Oberösterreich. Für rund 1.170 Hektar Fläche mit ei-

nem FEG-Wert von 3 oder 4 ist gemäß den Minderungsmaßnahmen (siehe Anhang, Kapitel 

9.3) eine Doppelnutzung (Agri-Photovoltaikanlage) vorgesehen werden. Für rund 280 Hektar 

Fläche mit einem FEG-Wert von 0, 1 oder 2 ist keine Doppelnutzung vorgesehen. Insgesamt 

sind die Auswirkungen auf die Landwirtschaft durch Flächeninanspruchnahme auf Landes-

ebene betrachtet vernachlässigbar.   

Durch die Doppelnutzung bei mittel- und hochwertiger Bodenfruchtbarkeit werden die Aus-

wirkungen auf die landwirtschaftliche Nutzung zusätzlich deutlich verringert. Der überwie-

gende Anteil der Flächen bleibt somit zur landwirtschaftlichen Nutzung erhalten.    

Landwirtschaftlich genutzte Flächen werden im Planungsfall überlagert mit Beschleunigungs-

gebieten. Der Anteil an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche in Oberösterreich ist jedoch 

gering. Durch die Doppelnutzung mittel- und hochwertiger Böden wird der Anteil zusätzlich 

verringert. 

Im Planungsfall werden Flächen mit landwirtschaftlich relevanter Widmung von Beschleu-

nigungsgebieten überlagert. Dadurch ergeben sich erheblich nachteilige Auswirkungen auf 

den Schutzaspekt Landwirtschaft.  

Minderungsmaßnahme 

Als Minderungsmaßnahme ist die Doppelnutzung (Agrar- und PV-Nutzung) auf Böden mit 

mittlerer und hoher Wertstufe vorgesehen. Mindestens 75 Prozent dieser Böden bleiben 

somit uneingeschränkt für die landwirtschaftliche Nutzung erhalten.  

Auf den Schutzaspekt Landwirtschaft ergeben sich unter Berücksichtigung der Minde-

rungsmaßnahme im Planungsfall geringfügig nachteilige verbleibende Auswirkungen.  

7.2.5 Schutzaspekt Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume (Biologische Vielfalt und 

Landschaft) 

Der Schutz von Tieren und Pflanzen und deren Lebensräumen erfolgte in zwei grundlegenden 

Säulen: Einerseits wurden im Rahmen des Abschichtungsprozesses großflächig schützens-

werte Bereiche ausgenommen (detaillierte Beschreibung siehe Kapitel 6.2.2), andererseits 

werden mit den Achsen entlang der Autobahnen explizit vorbelastete Gebiete als Beschleuni-

gungsgebiete ausgewiesen. 

Der Gebietsschutz in Oberösterreich umfasst ein umfangreiches Netzwerk an Gebieten und 

Flächen. Folgende schützenswerte Bereiche wurden berücksichtigt: Europaschutzgebiete, Na-

tionalparks, nationale Schutzgebiete (geschützter Landschaftsteil, Landschaftsschutzgebiete, 

Naturparks, Naturschutzgebiete), Naturdenkmäler, Ramsar Gebiete. Nachstehender Karte 

kann die räumliche Verortung der von der Zonierung ausgeschlossenen schützenswerten Be-

reiche entnommen werden.  
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Abbildung 23: Übersicht der bei der Zonierung PV berücksichtigen schützenswerten Bereiche 

Je nach Ausgestaltung können Photovoltaikanlagen potenziell die Durchlässigkeit von Land-

schaften für landgebundene Wildtiere beeinträchtigen und Wanderbewegungen stören. Bei 

der Zonierung wurde diesem Aspekt durch den Ausschluss bedeutender Wildtierkorridore 

Rechnung getragen, sodass aus naturräumlicher Sicht keine erheblichen Beeinträchtigungen 

der biologischen Vernetzung zu erwarten sind.  

Weiters beinhalten zahlreiche Kriterien der Abschichtung auch positive Effekte und einen 

Schutz von Tieren und Pflanzen und deren Lebensräumen: Waldflächen und Gewässerflächen 

sowie ihre Randbereiche sind wichtige Habitate für Tiere und Pflanzen und wurden mit einem 

beidseitigem 15 Meter Puffer aus der Zonierung von Beschleunigungsgebieten ausgeschlos-

sen. Auch die ausgeschlossenen Hochwasserflächen weisen oft eine besonders vielfältige 

Fauna und Flora auf.   

Im Rahmen der fachlichen Bearbeitung der potenziellen Eignungsflächen wurden ökologisch 

wertvolle Flächen ausgeschlossen. Darunter fallen Bereiche in der Nähe von Autobahndurch-

lässen bzw. Wildquerungsbrücken und Nahbereiche von Tunneltrassen, um mögliche Wander-

routen nicht zu stören. Ebenso wurden Böschungen, Flächen mit Gehölzstrukturen, regional 

bedeutsame Grünzüge und Grünzonen, Nahbereiche von Wildtierquerungen, Aufforstungs-, 

Ausgleichs- oder Ökoflächen, Nahbereiche von Schutzgebieten, kulturlandschaftlich wertvolle 

Flächen Feuchtgebiete, Bachläufe, Teiche, Moorflächen, ökologisch sensible Flächen, Nahbe-

reiche zu ökologisch bedeutenden Gewässern und Waldrandbereiche ausgeschlossen.   

Der naturschutzfachliche Gebietsschutz wurde bei der Ausweisung der Zonen umfassend be-

rücksichtigt, sodass keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Dies betrifft ins-

besondere auch die Sicherstellung der Verträglichkeit des Zonierungsvorschlags mit den Euro-

paschutzgebieten.  

Auf den Schutzaspekt Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume ergeben sich erheblich 
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nachteilige Auswirkungen. 

Minderungsmaßnahmen 

Zur Minimierung potenzieller Auswirkungen auf den Schutzaspekt Tiere und Pflanzen und 

deren Lebensräume sind im Anhang Minderungsmaßnahmen entsprechende Minderungs-

maßnahmen, etwa die Vermeidung der Barrierewirkung betreffend, dargestellt.  

Unter Einhaltung der Minderungsmaßnahmen werden die verbleibenden Auswirkungen 

auf den Schutzaspekt Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume im Planungsfall als ge-

ringfügig nachteilig beurteilt. 

7.2.6 Schutzaspekt Landschafts- und Ortsbild (Biologische Vielfalt und Landschaft) 

Durch die Errichtung freistehender PV-Anlagen im Grünland kommt es zu einer Veränderung 

des Landschafts- und Ortsbildes. Das Ausmaß der Beeinträchtigung hängt maßgeblich von 

Standortwahl, Anlagengröße, Topographie sowie landwirtschaftlicher Vorbelastung ab. Die 

Anlagen stellen einen flächigen Eingriff dar, der insbesondere in exponierten Lagen (Kuppen, 

Hanglagen) und bei Errichtung sehr großer Anlagen den Charakter eines Landschaftsteilrau-

mes sowie die Erholungsfunktion stark beeinflussen kann. Anlagen, die auf eher ebenen Flä-

chen errichtet werden, können durch Begleitpflanzungen und ähnliche Maßnahmen in vielen 

Fällen gut in die Landschaft und das Ortsbild integriert werden, sodass sich nur sehr lokal be-

grenzte Auswirkungen auf einen kleinen Teilraum ergeben. 

 

Abbildung 24: Übersicht der NaLa Raumeinheiten 

Im Zuge des Abschichtungsprozesses wurden aufgrund eines definierten Kriteriensets einer-

seits sensible Landschaftsschutzgebiete ausgeschlossen und andererseits Flächen gewählt, die 

durch ihre Lage im 300m-Korridor entlang der Autobahnen und Schnellstraßen bereits über 

eine technische Vorbelastung und damit im Hinblick auf Eingriffe in das Landschafts- und Orts-

bild eher geringe Sensibilitäten aufweisen, womit der zusätzliche Eingriff in das Landschafts- 
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und Ortsbild in der Regel als gering einzustufen ist.  

Von den Beschleunigungsgebieten sind folgende Raumeinheiten gemäß NaLa Leitbilder 

Oberösterreichs betroffen: 

A1 Westautobahn von Ost nach West 

¶ Linzer Feld 

¶ Traun-Enns-Riedelland 

¶ Unteres Trauntal 

¶ Unteres Almtal 

¶ Traunschlucht 

¶ Ager-Traun-Terrassen 

¶ Vöckla-Ager-Hügelland 

¶ Vöckla Agertal 

¶ Attersee-Mondsee-Becken 

¶ Mondseer Flyschberge 

A8 Innkreis-Autobahn von Nord nach Süd 

¶ Inntal 

¶ Inn- und- Hausruckviertler Hügelland 

¶ Unteres Trauntal 

¶ Traun-Enns-Riedelland 

A9 Phyrn-Autobahn von Nord nach Süd 

¶ Traun-Enns-Riedelland 

¶ Enns- und Steyrtaler Voralpen 

¶ Steyr- und Teichltal 

¶ Sengsengebirge 

¶ Salzkammergut-Voralpen 

¶ Windischgarstner-Becken 

¶ Kalk-Hochalpen 

A7 Mühlkreis-Autobahn & S10 Mühlviertler Schnellstraße von Nord nach Süd 

¶ Zentralmühlviertler Hochland 

¶ Südliche Mühlviertler Randlagen 

¶ Linzer Feld 

¶ Unteres Trauntal 

A25 Welser Autobahn 

¶ Unteres Trauntal 

Durch die Einbeziehung von Landschaftsschutzgebieten sowie Flächen mit besonderem 

Schutzstatus ς wie UNESCO-Weltkultur- und Naturerbestätten ς werden Bereiche mit erhöh-

tem Schutzanspruch von der Ausweisung als Beschleunigungsgebiete für freistehende Photo-

voltaikanlagen ausgeschlossen. 

Es werden einerseits grundsätzlich schon vorbelastete Gebiete entlang von Autobahnen 

ausgewählt, andererseits werden bedeutende Landschaftsräume und Landschaftsschutz-

gebiete freigehalten bzw. wurden zahlreiche ungeeignete Flächen im Zuge der 
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naturschutzfachlichen Prüfung des Landschaftsbildes ausgeschieden. Zusammenfassend 

lässt sich feststellen, dass durch die Errichtung von PV-Anlagen geringfügig nachteilige Aus-

wirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten sind. 

Minderungsmaßnahmen 

In Ergänzung zur Ausweisung der Beschleunigungsgebiete werden Minderungsmaßnahmen 

formuliert (siehe Anhang, Kapitel 9.3), die auf die Vermeidung, Verminderung sowie Kom-

pensation der Umweltauswirkungen abzielen, wie etwa die Schaffung von Sichtschutz-

hecken.  

Unter Einhaltung der Minderungsmaßnahmen verbleiben geringfügig nachteilige Auswir-

kungen auf den Schutzaspekt Landschafts- und Ortsbild. 

7.2.7 Schutzaspekt Makroklima (Luft und Klima) 

Im Planungsfall kann der Ersatz der fossilen Energieträger wie geplant voranschreiten. Eine 

Beschreibung der notwendigen bzw. geplanten Energiemengen ist den Kapiteln 2.5 bzw. 6.3.1 

sowie 6.4 zu entnehmen. Damit werden die Weichen in Richtung Energieunabhängigkeit ge-

stellt, die Treibhausgasemissionen und weitere negative Effekte des Klimawandels werden 

weiter reduziert.   

Vergleicht man die Treibhausgasemissionen der im Planungsfall zu lukrierende Menge an 

Energie von 2.800GWh/a nach der Art der Energieerzeugung, zeigt sich ein theoretisches Ein-

sparungspotenzial von rund 711.200Tonnen Treibhausgasemissionen. Dabei wird der Einsatz 

von zertifiziertem mƪƻǎǘǊƻƳ ό¦½ псύ Ƴƛǘ ŘŜǊ ŦƻǎǎƛƭŜƴ 9ǊȊŜǳƎǳƴƎ ŘǳǊŎƘ 9ǊŘƎŀǎ ǾŜǊƎƭƛŎƘŜƴΦ  

Im Planungsfall kann der Ersatz von fossilen Energieträgern und damit die Reduktion von 

Treibhausgasen wie geplant voranschreiten.  

Die verbleibenden Auswirkungen auf Luft und Klima werden im Planungsfall als Verbes-

serung gegenüber dem Ist-Zustand beurteilt.  

7.2.8 Schutzaspekt Mikroklima (Luft und Klima) 

Betreffend die Auswirkungen auf das lokale Klima und die Frischluftversorgung durch die Er-

richtung von freistehenden PV- Anlagen gibt es noch wenig Erfahrungen und Literatur. Sch-

wegel 2021 nach Armstrong et al. 2016 beschreiben die Lufttemperatur unter den Panelen 

aufgrund der Beschattung in der Regel geringer als in Umgebungsbereichen. Über den Anlagen 

wurden in ersten Studien nachts höhere Temperaturen im Vergleich zu umgebenden Berei-

chen gemessen.  

Die Beschleunigungsgebiete liegen nicht im Bereich größerer Waldflächen, die für die 

Frischluftversorgung die wesentlichen Faktoren darstellen. Veränderungen des Mikroklimas 

sind nicht auszuschließen. 

Minderungsmaßnahmen: 

In den Minderungsmaßnahmen (siehe Anhang, Kapitel 9.3) wird eine Gliederung der PV-FFA 

durch zusätzliche Heckenzüge formuliert.  

Unter Einhaltung der Minderungsmaßnahmen werden die verbleibenden Auswirkungen 

auf den Schutzaspekt Mikroklima als geringfügig nachteilig beurteilt.  
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7.2.9 Schutzaspekte Fläche und Boden (Fläche und Boden) 

Die Auswirkungen auf die Schutzaspekte Fläche und Boden sind stark von der Art der Ausfüh-

rung sowie der geplanten Landnutzung abhängig und gleichzeitig noch wenig erforscht (vgl. 

Schwegel 2021, S. 29).  

Nachdem nicht abschätzbar ist, wie die konkreten Flächen in Zukunft ausgestaltet werden sol-

len, wird der Schutzaspekt in einer allgemeinen Form mit der Darstellung der potenziellen Aus-

wirkungen auf Landesebene beschrieben.  

In Hinblick auf die Flächeninanspruchnahme und Versiegelung erfolgt die Darstellung einer 

Gesamtbilanz zu den freistehenden Photovoltaikanlagen.   

Zum Bodenschutz werden zudem Minderungsmaßnahmen definiert (siehe Anhang, Kapitel 

9.3). Darin wird darauf hingewiesen, dass die Flächeninanspruchnahme auf das unbedingt er-

forderliche Ausmaß zu beschränken ist. Bei der Errichtung inklusive der Verlegung der Leitun-

gen ist die ÖNROM L1211 Bodenschutz bei der Planung und Durchführung von Bauvorhaben 

anzuwenden.   

Weiters werden Minderungsmaßnahmen entsprechend der natürlichen Bodenfruchtbarkeit 

der Böden formuliert: Die Nutzung von Böden mit einem Funktionserfüllungsgrad 3 bis 4 ist 

nur im Rahmen einer Doppelnutzung (Agrar- und PV), auf Böden mit einem Funktionserfül-

lungsgrad 1 oder 2 ist eine PV-FFA auch ohne landwirtschaftliche Doppelnutzung zulässig. Bei 

Beendigung der Energiegewinnung durch die Anlage ist diese zur Gänze rückzubauen.   

Die Darstellung der Auswirkungen in Bezug auf die landwirtschaftliche Produktionsfunktion 

erfolgt beim Schutzaspekt Landwirtschaft (siehe Kapitel 7.2.4).  

Bedeutung von Boden und Bodenfunktionen  

Der Boden erfüllt vielfältige Funktionen im Ökosystem: Neben Habitat und Lebensraum ist er 

mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen Teil des Naturhaushalts. Die Verknappung der 

Ressource Boden bei gleichzeitig zunehmendem Nutzungsdruck führt zu Konflikten und nega-

tiven ökologischen Auswirkungen, wodurch Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit der Böden 

gefährdet sind (Umweltbundesamt 2010). Im Sinne des umfassenden Bodenschutzes gilt es 

die Vielfalt der Bodenfunktionen zu erhalten. In Oberösterreich lassen sich folgende Böden 

mit natürlicher Bodenfruchtbarkeit unterscheiden.  

Tabelle 22: Einstufung in Funktionserfüllungsgrade (FEG) 

FEG-Wert Beschreibung  

0  Nicht nutzbar (Sonderflächen)  

1  Sehr geringe natürliche Bodenfruchtbarkeit  

2  Geringe natürliche Bodenfruchtbarkeit  

3  Mittlere natürliche Bodenfruchtbarkeit  

4  Hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit  

5  Sehr hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit  

   

Flächen mit einem FEG-Wert von 5 wurden aufgrund deren hoher landwirtschaftlichen 
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Wertigkeit im Rahmen des Abschichtungsprozesses bis auf geringfügige Ausnahmen, um be-

wirtschaftbare landwirtschaftliche Flächen und entwicklungsfähige Beschleunigungsgebiete 

zu erhalten, im Planungsfall ausgeschlossen.  

Flächeninanspruchnahme 

Die Flächen der Beschleunigungsgebiete im Planungsfall betragen in Summe 1.450 Hektar. In 

der folgenden Tabelle sind die Flächen der Beschleunigungsgebiete entlang der Autobahnen 

und der Schnellstraße S10 aufgelistet:   

Tabelle 23: überlagerte Flächen nach FEG-Wert im Planungsfall 

FEG-Wert  Überlagerte 

Fläche [ha]  

Anteil an der 

Gesamtfläche [%]  

0 45 ha     3 % 

1 91 ha    6 % 

2 148 ha   10 % 

3 469 ha   32 % 

4 592 ha   41 % 

5 106 ha   7 % 

 
Bodenversiegelung 

Je nach Quelle werden Versiegelungsgrade zwischen 1% und 5 % (vgl. PV Austria 2022a, Her-

den et al. 2009, Enery 2022) für durchschnittliche PV-Anlagen angegeben. Die PV-Module 

selbst werden dabei nicht als versiegelte Flächen betrachtet, da die Anlagen aufgeständert 

errichtet werden und somit unterhalb der Module keine Versiegelung des Bodens erfolgt.  

Bei einem Gesamtpotential an Flächen von rund 1.450 Hektar ergibt sich somit eine potenziell 

versiegelte Fläche im Ausmaß von rund 15 bis 73 Hektar bei Ausnutzung sämtlicher Flächen.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass im Planungsfall geringfügig nachteilige Aus-

wirkungen auf die Schutzaspekte Fläche und Boden zu erwarten sind. Einerseits wurden be-

deutende Landschaftsräume und Landschaftsschutzgebiete freigehalten und andererseits 

wurden vorbelastete Gebiete entlang von Autobahnen bevorzugt gewählt. Zudem wurden 

Böden mit einer sehr hohe Bodenfruchtbarkeit (FEG=5) bis auf wenige Ausnahmen ausge-

schlossen.  

Minderungsmaßnahmen 

Zur Verminderung der Auswirkungen auf die Schutzaspekte Fläche und Boden wird im Rah-

men der Minderungsmaßnahmen (siehe Anhang, Kapitel 9.3) bspw. definiert, dass für die 

Errichtung von PV-FFA sowie für die Anlagen selbst die Flächeninanspruchnahme und die 

Versiegelung auf das unbedingt notwendige Ausmaß zu beschränken sei, um den Eingriff in 

die Natur so gering wie möglich zu halten. 

Unter Einhaltung der Minderungsmaßnahmen verbleiben keine wesentlichen Auswirkun-

gen auf die Schutzaspekte Fläche und Boden. 
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7.2.10 Schutzaspekt Sachgüter (Sach- und Kulturgüter) 

Freistehende Photovoltaikanlagen können in Einzelfällen einen Wirkungszusammenhang mit 

dem Schutzaspekt Sachgüter haben. Insbesondere im Bereich von Hochspannungsfreileitun-

gen sind Sicherheitsabstände zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung im Einzelfall erfolgt auf 

Projektebene.   

In den Beschleunigungsgebieten finden sich folgende Sachgüter:  

¶ Hochspannungsfreileitung oder Bahnstromleitung  

¶ Verkabelte Hochspannungsleitung  

¶ Erdgasleitung   

¶ Erdgasleitung ς Erdgas-Hochdruckleitung  

¶ Ölleitung  

Die folgende Auflistung enthält entsprechende Hinweise zur weiteren Prüfung der Auswirkun-

gen.   

¶ Lage im Nahbereich hochrangiger Verkehrsinfrastruktur  

¶ Aufgrund der Lage entlang der hochrangigen Verkehrsinfrastruktur kann eine 

Blendwirkung nicht ausgeschlossen werden. Da die genaue Lage und Ausrichtung der 

Flächen für PV-Anlagen entlang der Autobahnen auf Projektebene zu prüfen ist, ist eine 

abschließende Beurteilung der Blendwirkung nicht möglich.  

¶ Überlagerung mit Hochspannungsfreileitungen  

¶ Die Einhaltung von (vertikalen) Sicherheitsabständen ist auf Projektebene abzuklären.  

In Oberösterreich befinden sich die Pipeline PENTA West (überlagert die A8 Innkreis-Autobahn 

auf Höhe Weilbolden / St. Martin) sowie die WAG-Erdgasleitung (überlagert die B310 nördlich 

von Freistadt). Eine Überlagerung mit Pipelines und Förderanlagen wurde geprüft, in den Be-

schleunigungsgebieten liegt jedoch keine Überlagerung vor.   

Es liegen folgende Planungen laut DORIS und Land OÖ auf Bundes- und Landesebene vor:  

¶ Bundesstraßenplanungsgebiet  

o AST A7 Auhof - Umlegung L1501 (Altenbergerstraße km 0 bis 1,64)  

o Osttangente Linz (Freihaltebereich Tunnelbereich), im Bereich A1 West Autobahn 

offene Bauweise (Wambachsiedlung)  

o S10 Mühlviertler Schnellstraße (Teilabschnitt S10 Süd und S10 Nord A von 

Unterweitersdorf bis Rainbach Nord): Ausbau der Strecke nach Norden in Richtung 

Staatsgrenze (wurde im Planungsfall bereits berücksichtigt und als Trasse für 

Beschleunigungsgebiete ausgewiesen)  

o A26 Linzer Autobahn - Westring Linz  

¶ Planungsbereiche Landesstraßen  

o B1 Wiener Straße: 4-streifiger Ausbau Marchtrenk  

o B122b Voralpenstraße: Westspange Steyr  

o B123b Mauthausener Straße: Neue Donaubrücke Mauthausen  

o B139 Kremstalstraße Umfahrung Haid (Nähe zu A1 West Autobahn)  

o B140 Steyrtalstraße: Bestandsausbau Unterwallern ς Abschnitt 2  

o B144 Gmundener Straße: Umfahrung Lambach-Südost  

o B147 Braunauer Straße: Umfahrung Mattighofen-Munderfing  

o B151 Atterseestraße: Umfahrung Pichlwang  
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o L509a Frankenburger Straße, Ausästung Ried: Spange Ried 3  

o L573 Greinerwaldstraße: Bestandsausbau Unterdörfl  

o L1483 Summerauer Straße: Bestandsausbau Kampelmühle  

¶ Eisenbahntrassen  

o Entlang der S10 Mühlviertler Schnellstraße: Summerauerbahn Linz - Summerau (in 

Bau)  

o Freihaltebereiche entlang der S10 Mühlviertler Schnellstraße lt. 

Raumordnungsprogramm der Oö. Landesregierung LGBl. Nr. 22/2017 für die Regio 

Tram Linz-Pregarten  

 

Abbildung 25 Streckennetzplanung ÖBB; Quelle: ÖBB Infrastruktur AG 

Die Planungen sind bei der Umsetzung der freistehenden PV-Anlagen auf Projektebene zu be-

rücksichtigen.   

Eine gegenseitige Beeinträchtigung ist bei etwaigen Bodeneinbauten nicht auszuschließen. 

Der genaue Leitungsverlauf ist auf Projektebene zu prüfen und zu berücksichtigen. 

Es verbleibenden keine wesentlichen Auswirkungen auf den Schutzaspekt Sachgüter. 

7.2.11 Schutzaspekt Kulturgüter (Sach- und Kulturgüter) 

Die Flächen des UNESCO-Weltkulturerbes wurden bereits in der Zonierung von vornherein 

ausgeschlossen. Des Weiteren wurden denkmalgeschützte Objekte, Kleindenkmäler sowie be-

deutende Schlösser und Burgen berücksichtigt. In den Beschleunigungsgebieten kommen 

keine Schlösser oder Burgen zu liegen.  

Erhebliche Auswirkungen auf landesweit bedeutsame Kulturgüter können somit ausgeschlos-

sen werden.  

Die Berücksichtigung lokaler Kulturgüter, wie denkmalgeschützte Objekte, Kleindenkmäler, er-

folgt auf Projektebene.  

Die Flächen des UNESCO-Weltkulturerbes wurden bereits im Zuge der GIS-Analyse ausge-

schlossen. Somit liegt im Planungsfall keine Überlagerung der Beschleunigungsgebiete mit 
















































































